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Beginn: 9.01 Uhr

Präsidentin Keller:
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich
darf Sie herzlich zur heutigen Sitzung begrüßen.
Ich begrüße die Vertreterinnen und Vertreter der
Landesregierung, ich begrüße die Vertreterinnen
und Vertreter der Medien sowie die Zuschauerinnen
und Zuschauer am Internet-Livestream.

Für diese Plenarsitzung hat hinter mir Herr Abge-
ordneter Aust Platz genommen. Die Redeliste führt
Frau Abgeordnete Maurer. 

Für die heutige Sitzung haben sich entschuldigt:
Herr Abgeordneter Kowalleck, Herr Minister Maier
und Frau Ministerin Siegesmund. 

Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund der Eil-
bedürftigkeit habe ich Herrn Hans Förster, Redak-
teur beim Wartburg-Radio Eisenach, für die heutige
Sitzung eine Genehmigung für Bild- und Tonauf-
nahmen gemäß der Regelung für dringende Fälle
gemäß § 17 Abs. 4 Satz 1 unserer Geschäftsord-
nung erteilt.

Gestatten Sie mir zur Einführung die Hinweise zur
Tagesordnung. Wir sind bei der Feststellung der Ta-
gesordnung übereingekommen, den Tagesord-
nungspunkt 7 und den neuen Tagesordnungs-
punkt 7a gemeinsam aufzurufen. Diese beiden Ta-
gesordnungspunkte werden heute als erste aufge-
rufen. 

Weiterhin sind wir übereingekommen, den Gesetz-
entwurf der Fraktionen Die Linke, der CDU, der
SPD und Bündnis 90/Die Grünen, Drittes Gesetz
zur Änderung des Thüringer Gesetzes über die Er-
richtung der Anstalt öffentlichen Rechts „Thüringen-
Forst“, in der Drucksache 7/868 gemeinsam mit Ta-
gesordnungspunkt 16 aufzurufen. Zu dem Gesetz-
entwurf wurde ein Entschließungsantrag der Frak-
tionen Die Linke, der SPD und Bündnis 90/Die Grü-
nen in der Drucksache 7/1013 verteilt.

Übereingekommen sind wir auch, den Antrag der
Fraktionen Die Linke, der SPD und Bündnis 90/Die
Grünen, Weitere Stärkung und Entwicklung der
pädagogischen Arbeit an den Thüringer Regel-,
Gemeinschafts- und Gesamtschulen, in der Druck-
sache 7/938 sowie den Tagesordnungspunkt 23
heute auf jeden Fall und den Antrag der Fraktion
der CDU, Kommunalen Finanzausgleich in Thürin-
gen anpassen, um Selbstverwaltung zu stärken, in
der Drucksache 7/1012 am morgigen Freitag auf je-
den Fall aufzurufen. 

Der Tagesordnungspunkt 14 wird von der Tages-
ordnung abgesetzt, weil die Fraktion der FDP ihren
Antrag zurückgezogen hat. 

Zu Tagesordnungspunkt 22 wurde ein Alternativan-
trag der Fraktion der CDU in der Drucksache
7/1014 verteilt.

Mir liegen keine weiteren Hinweise vor. Gibt es von
Ihrer Seite Bemerkungen? Das kann ich nicht fest-
stellen. Dann gilt die Tagesordnung für heute als
festgestellt.

Sehr geehrte Damen und Herren, damit rufe ich ge-
meinsam den Tagesordnungspunkt 7 und den
neuen Tagesordnungspunkt 7a auf

Vierzehntes Gesetz zur Ände-
rung des Thüringer Abgeord-
netengesetzes – Verlängerung
der Abgeordnetenüberprüfung
im Einklang mit dem Stasi-Un-
terlagen-Gesetz
Gesetzentwurf der Fraktion der
CDU
- Drucksache 7/858 - 
ERSTE BERATUNG

a) Gesetz zur Überprüfung der
Abgeordneten des Thüringer
Landtags auf eine hauptamtli-
che oder inoffizielle Zusam-
menarbeit mit dem Ministerium
für Staatssicherheit oder dem
Amt für Nationale Sicherheit
Gesetzentwurf der Fraktionen
DIE LINKE, der SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/936 - 
ERSTE BERATUNG

Wünscht die Fraktion der CDU das Wort zur Be-
gründung zu ihrem Gesetzentwurf? Das kann ich
nicht erkennen. Wünscht jemand aus den Fraktio-
nen Die Linke, der SPD, Bündnis 90/Die Grünen
das Wort zur Begründung zu ihrem Gesetzentwurf?
Ja, das ist der Fall. Frau Abgeordnete Rothe-Bein-
lich, bitte schön, Sie haben das Wort. 

Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und
Herren, gestern war der 17. Juni und wir hatten hier
eine durchaus sachliche, gute und wichtige Debatte
und ich glaube, für alle ist deutlich geworden, dass
Aufarbeitung keinen Schlussstrich kennen kann
und darf. Zur Aufarbeitung unserer Geschichte ge-
hört auch die Überprüfung – nicht nur von denjeni-
gen, die beispielsweise im öffentlichen Dienst tätig
sind, sondern auch von uns selbst, den Abgeordne-
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ten, die hier im Thüringer Landtag Verantwortung
tragen.

Das letzte Abgeordnetenüberprüfungsgesetz ist
zum Ende der letzten Legislatur ausgelaufen und
wir haben lange auf die Bundesregelung gewartet,
an die ein Stück weit auch immer die Frage der
Herausgabe der Akten geknüpft war und ist. Wir
halten es dennoch auch in dieser Legislatur für
überfällig – für uns als Koalition ganz selbstver-
ständlich –, wieder ein Abgeordnetenüberprüfungs-
gesetz auf den Weg zu bringen. 

Wir haben jetzt zwei Vorschläge und ich glaube,
das ist auch gut so. Das ist gut so, weil es darum
gehen muss, einen Konsens in dieser so wichtigen
Frage der Aufarbeitung unserer eigenen Geschich-
te zu finden, aber auch mit Blick auf Glaubwürdig-
keit von uns allen. Warum haben wir das Abgeord-
netenüberprüfungsgesetz im Prinzip in der Form
vorgelegt, wie es bislang Geltung fand – mit kleinen
Ausnahmen, die will ich gleich kurz erklären? Wir
meinen, dass sich das bisherige Abgeordneten-
überprüfungsgesetz vom Grundsatz her tatsächlich
als gut und richtig erwiesen hat. 

Darin war zum Beispiel eine Altersgrenze festge-
legt, vom Jahrgang 1970 als erste Gruppe, die be-
rücksichtigt wird, über die man ganz sicher diskutie-
ren kann. Das werden wir dann bestimmt in der De-
batte noch tun. Wir haben sie einfach übernommen,
weil es im bisherigen Gesetz auch so geregelt war.
Ganz sicher werden wir in jeder Hinsicht den Ju-
gendschutz beachten und maximal beim Alter mit
18 Jahren beginnen, weil wir alle wissen, wie Kin-
der und Jugendliche gerade von der Staatssicher-
heit und dem SED-Regime – man muss das ganz
klar sagen – auch missbraucht und in ihrer Persön-
lichkeit beschnitten wurden und dafür wollen wir sie
nicht noch einmal bestrafen.

Ganz klar ist aber auch, dass dieses Gesetz grund-
sätzlich nicht den Gedanken der Bestrafung trägt,
sondern den Gedanken der Aufarbeitung, auch des
sich Erklärens. Das halten wir für immanent und
wichtig. Deswegen, muss ich offen sagen, finde ich
auch wichtig, dass wir die Debatte über das Ergeb-
nis der Überprüfung, die wie bisher auch ein Gre-
mium übernehmen soll, hier im Landtag führen.
Denn es kann nicht sein, dass wir nur ein Ergebnis
feststellen und es dann im Raum stehen lassen,
ohne dem Plenum die Möglichkeit zu geben, da-
rüber zu debattieren und ohne auch dem- oder der-
jenigen, der oder die betroffen ist, die Möglichkeit
zu geben, sich zu erklären. Ich glaube, das sind die
Abgeordneten sich selbst und auch der Öffentlich-
keit schuldig, dass diese Debatte stattfindet. Sie ist
ein ganz wichtiger Teil von Aufarbeitung, von ge-
sellschaftlicher Aufarbeitung. 

Wir haben das Gesetz an einem wesentlichen
Punkt geändert, weil wir glauben, dass dies längst
überfällig war; die Debatte haben wir auch in den
letzten Legislaturen häufig geführt. Die meisten von
Ihnen wissen, dass das alte Gesetz einen Passus
enthielt, der längst vom Verfassungsgericht für
nichtig erklärt worden ist, nämlich den Mandatsent-
zug derjenigen, die – in Anführungszeichen – als
Mitarbeiterinnen für die Stasi oder die politische Po-
lizei K1 überführt wurden. Das kann nicht sein, wir
sind alle frei gewählte Abgeordnete. Das hat das
Verfassungsgericht auch klargestellt. Für uns war
damit auch immer die Debatte verbunden, ob es
richtig ist, dass wir über andere Abgeordnete, über
Abgeordnete aus unseren Reihen, so urteilen, dass
wir sagen, sie seien des Parlaments unwürdig. Ich
habe es mal eine unwürdige Unwürdigkeitsdiskus-
sion genannt, weil wir meinen, wir sind alle gleich
und frei gewählt und alle Gewählten haben das
Recht, hier zu sein, weil sie von ihren Parteien aus
Gründen aufgestellt würden und weil sie eben auch
gewählt wurden. 

Was aber wichtig ist, ist, dass wir uns damit ausei-
nandersetzen, dass wir uns der Vergangenheit stel-
len und dass sich auch und gerade die Betroffenen
der Vergangenheit stellen. Deswegen war und ist
uns wichtig, diesen Unwürdigkeitspassus aus dem
Gesetz herauszunehmen. Das hat die CDU in ih-
rem Entwurf auch getan, allerdings etwas anders
formuliert. Das werden wir sicherlich diskutieren
müssen. 

Ich freue mich auf die Debatte und hoffe auf eine
sachliche Diskussion im zuständigen Ausschuss für
Europa, Kultur und Medien und gern auch im Aus-
schuss für Migration, Justiz und Verbraucherschutz.
Vielen herzlichen Dank!

(Beifall SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Präsidentin Keller:
Damit darf ich die Aussprache zu beiden Tagesord-
nungspunkten eröffnen. Es wurde vereinbart, ge-
meinsam in verlängerter, das heißt also eineinhalb-
facher Redezeit zu beraten. Das Wort erhält Herr
Abgeordneter Hartung für die SPD-Fraktion.

Abgeordneter Dr. Hartung, SPD:
Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren,
ich will das gleich zu Anfang sagen: Uns ist das Ge-
setz, die Verlängerung der Überprüfung, ausge-
sprochen sympathisch, wir werden es gern im Aus-
schuss weiter beraten. Wir glauben auch, dass der
Meinungsaustausch dazu sehr wichtig ist. Wir ha-
ben gestern dazu vieles gehört, was im Prinzip die
einleitenden Worte dieser Rede sein könnten. Ich
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glaube, wir sind es denen, die heute noch leben
und sich an die Ereignisse des 17. Juni damals er-
innern, schuldig, dass wir uns selbst auferlegen,
uns überprüfen zu lassen. Das vor allem vor dem
Hintergrund, dass jeder, der eine Opferentschädi-
gung beantragt, sich überprüfen lassen oder nach-
weisen muss, ob er mit den Behörden zusammen-
gearbeitet hat – mit der Staatssicherheit und Ähnli-
chem. Und da müssen wir es uns als Abgeordnete
gefallen lassen, dass wir uns selbst auch überprü-
fen lassen, wenn wir hier über diese Belange ent-
scheiden. Das ist eine Frage der Redlichkeit, der
Ehrlichkeit und der Moral.

(Beifall SPD)

Wir finden, dass die ausgelaufene Überprüfung
schnellstmöglich wieder aufgenommen werden soll-
te. Sie soll jetzt nach den Anträgen, die vorliegen,
dort verankert werden, wo sie hingehört, im Abge-
ordnetengesetz. Ich denke, das sollten wir auch zü-
gig über die Bühne bringen, daran müssen wir uns
nicht ewig aufhalten. Denn ich glaube, es ist uns al-
len klar: Je schneller wir uns in diesem Bereich ehr-
lich machen, umso besser ist das für alle Beteilig-
ten und alle, die uns dabei auf die Finger schauen.

Das eine oder andere am CDU-Antrag möchte ich
allerdings im Ausschuss auch noch mal hinterfra-
gen. Mir ist nicht ganz klar, was Sie mit politischen
Entscheidungsträgern meinen, die den Organen
der Staatssicherheit und der K1 weisungsberechtigt
sind; das ist mir ein wenig unbestimmt. Darüber
hätte ich gern eine Aufklärung. Vielleicht lässt sich
das erklären, dann wäre ich froh, dann kann man
darüber sicher reden. Diese Aufklärung, denke ich,
ist wichtig. 

Ich glaube allerdings auch, dass wir über solche
unbestimmten Begriffe wie „Belastung für das An-
sehen des Landtags“ noch mal reden sollten. Wir
haben das jetzt alle in mehreren Legislaturen er-
lebt, dass Abgeordnete ohne weitere Konsequenz
als „parlamentsunwürdig“ bezeichnet wurden. Die
einzige Konsequenz dieser Bezeichnung war, dass
man diese Abgeordneten immer und immer wieder
am Nasenring durch das Parlament gezogen hat,
ohne dass es tatsächlich Konsequenzen gehabt
hätte, außer dass man mit dem Finger auf sie zeigt.
Ich glaube, wir sollten feststellen, wenn jemand mit
den Organen der Staatssicherheit und der K1 zu-
sammengearbeitet hat, aber die Wertung, was das
bedeutet, obliegt dem Souverän.

(Beifall SPD)

Wenn der Souverän sagt, das ist mir egal, was der
früher gemacht hat, dann müssen wir das als Parla-
mentarier genauso respektieren, wie wir respektie-
ren müssen, wenn er andere Entscheidungen trifft,

die uns nicht gefallen. Ich glaube, das ist eine Sa-
che, die wir dann auch so respektieren sollten, wie
sie abläuft. Und wir sollten die Frage, wer in diesem
Parlament würdig sitzen darf oder nicht, nicht ei-
nem Hinterzimmergremium überlassen, dafür gibt
es freie Wahlen. Danke dafür.

(Beifall SPD)

Frau Rothe-Beinlich hat eben schon angesprochen,
dass wir bei der Altersgrenze noch mal reden müs-
sen. Gerade der Brief des Herrn Wurschi hat mich
auch da zum Nachdenken gebracht, ob das Jahr
1970 tatsächlich das geeignete Jahr ist, nach dem
man so was beurteilen sollte. Ich möchte in diesem
Moment vielleicht auch mal in den Raum werfen,
dass wir uns darüber Gedanken machen sollten,
die Laufzeit so anzupassen, dass wir möglicherwei-
se darum herumkommen, das Gesetz noch zwei-
oder drei- oder viermal zu verlängern, sondern dass
wir die Laufzeit vielleicht so wählen, dass wir mit ei-
ner gewissen Sicherheit mit dem Auslaufen des
Gesetzes tatsächlich keine Täter von damals mehr
erstmalig hier im Parlament sitzen haben. Ich glau-
be, da sollten wir auf jeden Fall das Jahr 2030 anvi-
sieren. Vielleicht ist das Jahr 2035 sogar geeigne-
ter.

Aber über all das, wie gesagt, können wir uns gern
im Ausschuss unterhalten. Ich freue mich auf die
Debatte. Vielen Dank.

(Beifall SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Präsidentin Keller:
Das Wort hat Herr Abgeordneter Kellner für die
CDU-Fraktion.

Abgeordneter Kellner, CDU:
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir haben mit unserem Gesetzentwurf heute ein
sensibles Thema aufgerufen. Ich habe von Rot-Rot-
Grün bzw. von den Grünen und der SPD vernom-
men, dass es überfällig ist, dass wieder eine Ge-
setzesregelung Einzug hält, wonach Abgeordnete
auf Zusammenarbeit mit der Staatssicherheit oder
mit dem Amt für Nationale Sicherheit überprüft wer-
den können. Wir haben dem Rechnung getragen
und haben unseren Gesetzentwurf eingebracht,
das Vierzehnte Gesetz zur Änderung des Thüringer
Abgeordnetengesetzes, Vertrauen in die Mitglieder
des Landtags sichern, Abgeordnetenüberprüfung
im Einklang mit dem Stasi-Unterlagen-Gesetz ver-
längern. 

Grundlage hierfür war die Änderung des Stasi-Un-
terlagen-Gesetzes, das im Bundestag letztendlich
die Verlängerung bis 2030 ermöglicht hat, und dass
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wir natürlich die Notwendigkeit sehen, auch hier
wieder eine Abgeordnetenüberprüfung durchführen
zu können. Das deckt sich letztendlich auch mit
dem Landesbeauftragten des Freistaats Thüringen
für die Aufarbeitung der SED-Diktatur. Er hat alle
Fraktionen angeschrieben und auch außerordent-
lich begrüßt, dass diese Regelung jetzt gegriffen
hat bzw. bis 2030 die Verlängerung erfolgen kann,
und hat uns hier aufgegeben, eine Regelung zur
Überprüfung der Abgeordneten des Thüringer
Landtags auf eine hauptamtliche oder inoffizielle
Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Staatssi-
cherheit oder dem Amt für Nationale Sicherheit zu
schaffen. Das haben alle Fraktionen bekommen
und wir sind dem Beauftragten auch dankbar, dass
er uns dieses Thema auch noch mal nahegelegt
hat, dass wir hier eine entsprechende Regelung
schaffen sollen, nachdem sie 2016 letztendlich aus-
gelaufen war. Ich habe das auch wirklich mit Wohl-
wollen aufgenommen, dass auch die anderen Frak-
tionen von Rot-Rot-Grün das genauso sehen, auch
wenn wir inhaltlich unter Umständen das eine oder
andere noch diskutieren müssen. Auch das, denke
ich mir, gehört hier zum Geschäft, dass wir im Aus-
schuss dieses sensible Thema noch mal in aller
Ruhe beraten und dann auch den besten Gesetz-
entwurf hier einbringen, der letztendlich die Über-
prüfung ermöglicht und auch die entsprechenden
Signale nach außen sendet, dass wir es ernst mei-
nen mit der Aufarbeitung der SED-Diktatur und der
Staatssicherheit. 

(Beifall CDU)

Man kann natürlich jetzt sagen, 30 Jahre ist eine
lange Zeit, jetzt muss es auch mal gut sein. Das ha-
be ich auch schon mehrfach gehört. Aber es zeigt
sich tagtäglich, dass neue Erkenntnisse zutage tre-
ten, dass letztendlich die Aktenaufarbeitung und
Aktensichtung noch lange nicht abgeschlossen
sind. Es sind über 111 Kilometer Akten, die die
Staatssicherheit zusammengetragen hat. Es sind
Hunderte Säcke mit Schnipseln von Akten, die
noch nicht ausgewertet bzw. analysiert wurden.
Und es gibt ja noch die Rosenholz-CD, auch die hat
neue Erkenntnisse gebracht bzw. ist noch nicht
komplett ausgewertet. Damit ist natürlich die Mög-
lichkeit gegeben, dass ständig neue Informationen
kommen und die Aufarbeitung auch in den nächs-
ten Jahren noch nicht abgeschlossen sein wird. Wir
als Abgeordnete in diesem Hohen Haus haben eine
große Verantwortung diesbezüglich. Ich meine, wir
leben vom Vertrauen der Wähler. Der Wähler
schickt uns ins Parlament, weil er uns vertraut. Und
das Vertrauen müssen wir letztendlich auch ein
Stück weit rechtfertigen und auch zurückgeben, in-
dem wir uns auf eine eventuelle Zusammenarbeit

mit der Staatssicherheit oder mit dem Amt für Na-
tionale Sicherheit überprüfen lassen.

Ich habe es bedauert, dass man diese Überprüfung
nicht gleich im Anschluss weitergeführt hat, son-
dern dass man sie auslaufen ließ. Aber wir fangen
jetzt wieder neu an und ich finde es auch gut so,
dass alle Fraktionen – auch Rot-Rot-Grün und auch
die CDU-Fraktion – dieses Thema wieder auf die
Tagesordnung heben. Ich denke, die Opfer haben
einen Anspruch darauf, dass dieses Thema auch
weiter bearbeitet wird, dass wir als Abgeordnete es
mit der Aufarbeitung ehrlich meinen und uns als
erste einer Überprüfung unterziehen. Ich denke, nur
so kann man Glaubwürdigkeit und Transparenz
herstellen.

(Beifall CDU)

Aus meiner persönlichen Erfahrung, weil man im-
mer sagt, 30 Jahre sind eine lange Zeit, da wird
nichts mehr groß passieren: Vor wenigen Jahren ist
ein guter Freund von mir – das habe ich gedacht –
auch überführt worden bzw. als inoffizieller Mitar-
beiter aufgedeckt worden, was ich nie vermutet hät-
te, nie. Aus Jena ist von einem Betroffenen der Hin-
weis gekommen, der das festgestellt hat, und er hat
dann letztendlich recherchiert, wo er sich aufhält,
und dann ist das rausgekommen. Ein guter Freund
von mir – wie gesagt, das hat mich sehr enttäuscht
und auch sehr getroffen. Das zeigt nun letztendlich
– es waren 27 Jahre, vor drei Jahren war das –,
dass das immer noch aktuell ist. Ich denke, jeder
hat einen Anspruch darauf – auch hier in diesem
Hohen Haus –, von jedem Abgeordneten zu wis-
sen, der in diesem Hohen Haus sitzt, was seine
Vergangenheit anbelangt, inwieweit er letztendlich
in dieses System eingebunden und verstrickt war.

Wir haben in unserem Gesetz – ich will die wesent-
lichen Punkte kurz ansprechen – die verpflichtende
Überprüfung aller Abgeordneten ungeachtet frühe-
rer Überprüfungen festgeschrieben. Also nicht,
dass sie jetzt sagen: Wir haben einmal überprüft,
es ist abgeschlossen. Sondern wenn laufend neue
Informationen kommen werden, werden die auch
wieder aufgegriffen und erneut zur Überprüfung
führen und letztendlich auch entsprechend geahn-
det werden.

Weiterhin haben wir im Gesetz die Erweiterung der
Überprüfung auf Personen, die gegenüber dem
MfS oder auch dem Amt für Nationale Sicherheit
rechtlich und faktisch unmittelbar weisungsbefugt
waren. Das hat der Kollege Hartung angesprochen,
dass er nicht so verstanden hat, was wir damit mei-
nen. Da gab es gestern – oder war es vorgestern?
– einen interessanten Film, und zwar vom MDR:
„Tag des Sturms“. Das ist ein Film von 2003, er hat
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den 17. Juni dokumentiert und – ich sage mal – als
Spielfilm nachgestellt. Da ist es ganz deutlich, wie
weit – ich sage mal – SED-Entscheidungsträger die
Stasi angewiesen haben zu handeln. Hier kam der
Befehl von SED-Mitgliedern, von der Parteileitung,
von der Parteiführung an die Staatssicherheit, ge-
gen die Demonstranten, Putschisten – oder wie im-
mer sie genannt wurden – vorzugehen. Hier sieht
man ganz deutlich, dass die Staatssicherheit nicht
von sich aus agiert hat, sondern dass sie auch an-
gewiesen wurde und die SED-Regierung letztend-
lich gesagt hat, wo die Staatssicherheitseinsätze
erfolgen sollen.

Präsidentin Keller:
Herr Abgeordneter Kellner, gestatten Sie eine Zwi-
schenfrage?

Abgeordneter Kellner, CDU:
Ja.

Abgeordneter Dr. Hartung, SPD:
Lassen Sie mich kurz fragen: Gibt es denn eine
Rechtsgrundlage, auf der Sie feststellen können, ob
Parteisekretär XY aus irgendeinem Dorf nun eine
Weisungsbefugnis hatte und diese wahrgenommen
hat oder ob er sie theoretisch gehabt hätte und sie
hätte wahrnehmen können oder wie das vom Ab-
lauf her war? Wir brauchen ja irgendetwas, mit dem
man da arbeiten kann. Haben Sie eine Vorstellung,
wie so etwas aussehen könnte?

Abgeordneter Kellner, CDU:
Wir beziehen uns hier letztendlich auf die Akten, die
ausgewertet werden. Wenn es da Verbindungen
gibt, dass ein Abgeordneter eine führende Aufgabe
in der SED-Regierung oder dem SED-Apparat hat-
te, und sich in der Aktenlage feststellen lässt, dass
es hier Weisungen an die Staatssicherheit gegeben
hat, dann müssen wir diesem natürlich auch nach-
kommen. Er muss ja deswegen nicht Mitglied der
Stasi oder inoffizieller Mitarbeiter gewesen sein, da
reicht es schon, dass er die Weisungsbefugnis hat-
te, letztendlich anzuordnen, was die Staatssicher-
heit zu tun hat. Das steckt dahinter und ich denke,
das ist auch unserer Ansicht nach wichtig. Diese
Regelung hat man übrigens auch in Mecklenburg-
Vorpommern, auch in Brandenburg im Gesetz ste-
hen, weil man auch festgestellt hat, dass es weit
darüber hinausgeht, was die Staatssicherheit anbe-
langt.

Dann haben wir noch die Feststellung, dass das
betroffene Mitglied das Ansehen des Landtags be-
lastet. Das war der Streitpunkt, wo gesagt wurde:

„Parlamentsunwürdig“ ist eine Feststellung, die
man so nicht treffen kann. Wir haben dem auch ein
Stück weit Rechnung getragen. Aber wir sehen
trotzdem, dass es für diesen Landtag eine Belas-
tung ist, wenn Abgeordnete hier in diesem Hohen
Haus sitzen, die früher in der Staatssicherheit eine
aktive Rolle gespielt haben. Ich denke, da stehen
wir auch im Einklang mit anderen Bundesländern
wie zum Beispiel Sachsen-Anhalt, die eine ähnliche
Formulierung gewählt haben. Ich denke, wir müs-
sen deutlich machen, dass es schon einen Unter-
schied gibt zwischen Abgeordneten, die sich nicht
in dieses System einbinden ließen, und denen, die
damals mitgemacht haben.

Ansonsten haben wir weitestgehend die Rege-
lungen zur Verfahrensüberprüfung aus dem alten
Gesetz übernommen. Die Verfahrensregelungen
haben wir nicht geändert. Ich denke, die haben sich
auch in den letzten Jahren bewährt.

Ein Wort noch zu dem Gesetz von Rot-Rot-Grün.
Was wir natürlich bedauern, ist, dass man es letzt-
endlich schon wieder auf die 8. Legislaturperiode
begrenzen will.

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Da sind wir völlig offen!)

Es ist schön, das zu hören. Das werden wir im Aus-
schuss noch mal diskutieren. Ich denke, wir sollten
uns an die Regelung bis 2030 halten. Das wäre un-
ser Vorschlag. Ansonsten bedanke ich mich dafür,
dass auch die anderen drei Fraktionen von Rot-
Rot-Grün dieses Thema aufgegriffen haben. Ich
freue mich auf die Diskussion im Europa-, Kultur-
und Medienausschuss sowie im Justizausschuss
und bitte um Überweisung. Vielen Dank.

(Beifall CDU)

Präsidentin Keller:
Das Wort hat Herr Abgeordneter Montag für die
FDP-Fraktion.

Abgeordneter Montag, FDP:
Werte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Da-
men und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
es geht in dieser Debatte, die wir führen, nicht um
eine formale Frage, also nicht darum, dass wir wie-
der etwas in Recht setzen, was schon mal gegolten
hat. Sondern es geht darum, endlich wieder eine
Lücke zu schließen, eine Lücke in historischer, poli-
tischer Verantwortlichkeit Thüringens. Es geht da-
rum – und das ist unser aller Verantwortung –,
30 Jahre nach der Wende die Geschehnisse des
Unrechtsregimes in der DDR nicht zu vergessen.

(Beifall FDP)
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Es mahnen uns dabei nicht nur die 585 Toten der
innerdeutschen Grenze, sondern es mahnen uns all
jene, die Verfolgung und Unterdrückung ausgesetzt
und in teils perfider Weise ihrer elementarsten
Rechte beraubt worden sind. 

(Beifall FDP)

Denn, meine sehr geehrten Damen und Herren,
das MfS war kein normaler Geheimdienst. Es war
Schild und Schwert der Partei der SED und diente
einzig der Sicherung der Führungsrolle der SED in
der sozialistischen Diktatur. Wir reden von konkre-
ter Verantwortlichkeit von Menschen, die aktiv als
Mitarbeiter, als Führungsoffiziere andere Menschen
angeleitet haben, Familien und Freundschaften aus
rein politischen Gründen zu zersetzen. 

(Beifall FDP)

Wir reden aber auch von der Verantwortlichkeit von
Menschen, die als IMs andere konkret ans Messer
geliefert haben. Meine Damen und Herren, wir re-
den von Menschen, die konkrete Opfer waren – wie
Günther Rehbein, Autor von „Gulag und Genos-
sen“, nach Russland verschleppt und bis ans Ende
der DDR durch die Staatssicherheit bespitzelt. Wir
reden von Dietrich Kessler, dem Autor von „Stasi-
Knast“, der das nicht freiwillig als Autor geschrieben
hat, sondern der dort Zeugnis seiner ganz persönli-
chen Tortur ablegt. Wir reden auch von Rai-
ner Schneider, der als 15-Jähriger von der Staatssi-
cherheit inhaftiert worden ist. 

Letzten Endes, meine sehr verehrten Damen und
Herren, geht es in dieser Debatte darum – und mit
der Erlaubnis der Präsidentin darf ich hier das Urteil
des Verfassungsgerichtshofs von 2009 zitieren: Es
geht darum, Vertrauen der Bürger in seine Vertre-
tung herzustellen, das dann gefährdet ist, „wenn ihr
Abgeordnete angehören, die den totalitären Macht-
apparat der DDR in rechtsstaatswidriger Weise un-
terstützt haben.“

(Beifall FDP)

Meine Damen und Herren, wir als Freie Demokra-
ten sind der tiefen Überzeugung, dass Menschen
fehlbar sind, dass sie aus Fehlern lernen können,
dass sie sich ändern können. Wir sind der tiefen
Überzeugung, dass aus ehemaligen Tätern durch
Reflexion, durch Selbstüberprüfung glühende De-
mokraten und Verteidiger der demokratischen
Rechteordnung werden können. Es geht uns nicht
darum, Menschen wegen einzelner Fehler ihr gan-
zes Leben zu verdammen, weil wir eben nicht so
sind wie totalitäre Regime.

(Beifall FDP)

Aber es geht uns um Transparenz. Es geht uns um
Wissen und es geht uns um eine Erklärung derjeni-
gen, die sich schuldig gemacht haben. Deswegen,
meine sehr verehrten Damen und Herren, sind wir
insbesondere der CDU sehr dankbar, dass sie die-
sen Gesetzentwurf hier vorgelegt hat. Warum nun
ein Entwurf von R2G, quasi ein Gegenentwurf, hier
danebensteht, erklärt sich mir und uns jedenfalls
nicht völlig, denn es geht natürlich um die alte und
oft diskutierte Frage, ob ein Gremium nach Tiefen-
prüfung einen Abgeordneten als „parlamentsunwür-
dig“ bezeichnen darf.

(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Das steht bei der CDU
auch drauf!)

Obwohl Ihnen die CDU – das kann man genau
nachlesen – in der Formulierung bereits einen
Schritt entgegengekommen ist und es jetzt dort
heißt „dem Ansehen des Landtags schadet“, ver-
wehren Sie sich als Rot-Rot-Grün selbst dagegen,
was wir persönlich als Fehler sehen. 

(Beifall FDP)

Wir fühlen uns auch einig mit dem, was beispiels-
weise Frau Lehmann einmal bei „abgeordneten-
watch“ geschrieben hat: Ziel sei nicht, die Biografi-
en der Menschen abzuwerten, sondern über die
Geschichte derjenigen aufzuklären, die während
der DDR in politischer und entscheidungstragender
Position waren und sich vielleicht auch – das setze
ich jetzt dazu – schuldig gemacht haben. Diese
Aufklärung wird aber mit dem Entwurf von R2G aus
unserer Sicht eingeschränkt, beispielsweise mit der
Formulierung, dass nur auf wissentliche Zusam-
menarbeit überprüft wird. Da wäre ich Ihnen sehr
dankbar, wenn Sie mir vielleicht noch mal erklären,
was aus Ihrer Sicht eine unwissentliche Zusam-
menarbeit ist. 

(Zwischenruf Abg. Kalich, DIE LINKE: Ein
Unsinn!)

Ich glaube, eine Zusammenarbeit setzt immer das
Wissen von beiden voraus. Ich glaube, da hilft auch
ein Blick in den Duden. 

Frau Astrid Rothe-Beinlich hat dankenswerterweise
vor zwei Tagen der Presse gesagt, dass Aufarbei-
tung kein Verfallsdatum kennen darf. Auch da ste-
hen wir an ihrer Seite. Aber wieso sich dann im Ent-
wurf eine Regelung findet, dass Tätigkeiten vor
1970 keine Berücksichtigung finden bzw. wichtige
Daten nur für die letzten zehn Jahre vor der Wende
bekanntgegeben werden, erschließt sich mir hier
nicht. Auch wieso in dem Entwurf nur Abgeordnete
überprüft werden sollen, die vor 1970 geboren wor-
den sind, erschließt sich mir nicht,
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(Unruhe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

denn auch vor 1970 gab es junge Menschen, die
gezwungen worden sind, mit der Staatssicherheit
und mit Organen der DDR zusammenzuarbeiten.
Das wissen wir, aber dies gilt eben auch bis 1989.
Wir verurteilen keine Biografien, wir wollen Trans-
parenz. 

Insofern freuen auch wir uns auf eine intensive De-
batte. Lassen Sie mich am Ende noch etwas hinzu-
fügen, was mich persönlich in den letzten Tagen
sehr aufgewühlt hat, nämlich dass wir wieder se-
hen, dass in ostdeutschen Städten die FDJ mar-
schiert unter dem Motto: „30 Jahre sind genug, So-
zialismus und Revolution“. In Zwickau, auch in Er-
furt sind sie gelaufen, in Jena ist es geplant. Es ist
in Berlin geplant. Meine Damen und Herren, ich
glaube, auch in Verantwortung gegenüber den Op-
fern und allen, die die Deutsche Demokratische Re-
publik als Diktatur erlebt haben, sollten wir offen
sein, hier tatsächlich ein Verbot dieser Organisation
und ihrer Symbole zu prüfen. Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.

(Beifall AfD, CDU)

Präsidentin Keller:
Das Wort hat nun Frau Abgeordnete Rothe-Beinlich
für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und
Herren, lieber Dr. Peter Wurschi als Beauftragter für
die Aufarbeitung der SED-Diktatur! Wir sind jetzt
schon mitten in der Debatte und das ist auch gut
so, auch wenn ich mir gewünscht hätte – das sage
ich ganz offen –, dass das Interesse an dem The-
ma in diesem Rund vielleicht ein wenig größer wä-
re, wenn uns doch Aufarbeitung alle eint als Anlie-
gen, was wir gemeinsam tragen wollen. 

Lieber Herr Montag, unser Gesetzentwurf ist kein
Gegenentwurf, sondern das ist Demokratie, wenn
unterschiedliche Fraktionen – Sie haben übrigens
nichts vorgelegt – unterschiedliche Vorstellungen
haben, wie man mit einem bestimmten Thema um-
geht. 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ich habe es vorhin auch schon mal gesagt, aber ich
erkläre gern noch einmal, wie wir auf die Daten ge-
kommen sind, nämlich zum Beispiel auf die vor
1970 Geborenen. Das war schlichtweg die geltende
Rechtslage bis zum Ende der letzten Legislatur. Die
haben wir übernommen. Ich habe selbst gesagt –
wenn Sie mir zugehört hätten, hätten Sie das vorhin

auch wahrgenommen –, dass man über dieses Da-
tum noch mal diskutieren muss. Aber wir haben ge-
dacht, dass dies vielleicht am ehesten konsensfä-
hig wäre, weil es über sechs Legislaturen in Thürin-
gen geltendes Recht gewesen ist und wir uns über
sechs Legislaturen darauf verständigt hatten, alle,
die vor dem 1. Januar 1970 geboren sind, zu über-
prüfen. An der Stelle, wie gesagt, sind wir sehr of-
fen, auch darüber zu sprechen, dass wir alle be-
rücksichtigen, die 18 Jahre gewesen sind, weil –
auch das habe ich vorhin in der Einbringung schon
ausgeführt – der Jugendschutz für uns hier ganz
entscheidend ist. 

Noch eine Anmerkung zu Ihnen, Herr Montag: Es
gab tatsächlich die bewusste, die wissentliche Zu-
sammenarbeit. Manche haben sich ganz bewusst
dafür entschieden, weil sie der Meinung waren, da-
mit – warum auch immer – etwas Gutes zu tun,
oder weil sie sich der SED und auch der Stasi ver-
pflichtet fühlten, für diese zu arbeiten. Es gab aber
auch die unwissentliche Zusammenarbeit. Lesen
Sie sich einfach mal ein Stück weit ein. Es gab
nicht nur diejenigen, die gezwungen wurden. Auch
das hat es gegeben, ja. Es sind viele damit unter
Druck gesetzt worden, beispielsweise wenn sie stu-
dieren wollten oder wenn sie bestimmte Kontakte in
den Westen hatten und dafür unter Druck gesetzt
wurden und ihnen gesagt wurde, wenn du mit der
Stasi zusammenarbeitest, dann geht dieses oder
jenes doch. Aber es gab eben nicht nur diejenigen,
die gezwungen wurden, sondern es gab auch die
anderen; manche auch, weil sie tatsächlich glaub-
ten, vielleicht auf der richtigen Seite zu stehen. Das
muss jede und jeder für sich selbst beurteilen. Da
geht es eben nicht um das Verurteilen, sondern da
geht es um die Vielschichtigkeit von Geschichte,
die auch zur DDR mit dazugehört. Und wenn wir
uns über die Anzahl derjenigen, die für die Stasi ak-
tiv waren – sei es hauptberuflich oder aber auch als
inoffizielle Mitarbeiter –, immer wieder bewusst wer-
den, dann ist allen klar, dass das ganz viele waren.
Da geht es leider vielen wie Herrn Kellner, dass sie
auch im eigenen sozialen Nahfeld immer wieder
feststellen mussten und müssen, dass auch Men-
schen, mit denen sie vielleicht viel Zeit verbracht
haben, sogar befreundet waren, für die Stasi gear-
beitet haben. Das ging ja sogar so weit, dass Ehen
arrangiert wurden. Wir alle kennen die Beispiele,
wo quasi geheiratet wurde – so weit ging es –, um
den Partner/die Partnerin besser überwachen zu
können, wodurch diese ganz perfide Opfer einer
Diktatur geworden sind, die das genau so getragen
hat.

Ich will aber auch sagen: Uns ist es immer wichtig,
eben nicht den „Krenzsprech“ von der Wende zu
verwenden – Krenz mit K wohlgemerkt –, sondern
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für uns ist es die friedliche Revolution vor 30 Jah-
ren, die genau das möglich gemacht hat. Es waren
die mutigen Frauen und Männer, die die Stasizen-
tralen besetzt und die Akten vor der Vernichtung
bewahrt haben. Trotzdem gibt es immer noch Hun-
derte von Säcken mit Papier, die aufgearbeitet wer-
den müssen, weil die Akten geschreddert oder
auch verköddelt wurden, und weil immer noch ganz
vieles nicht erforscht ist.

Deswegen – da bin ich bei Herrn Kellner – gibt es
auch Tag für Tag noch neue Erkenntnisse. Darauf
zielen wir auch in unserem Gesetz ab, weil tagtäg-
lich neue Erkenntnisse hinzukommen können –
auch über diejenigen, die vielleicht schon ein paar
Mal überprüft wurden. Genau deshalb haben wir es
in unserem Gesetz auch so formuliert, dass diejeni-
gen, über die neue Erkenntnisse vorliegen, auch er-
neut von dem Gremium überprüft werden sollen.
Wenn es allerdings zu einem Ritual verkommt –
das will ich auch ganz offen sagen –, dass auf im-
mer der gleichen Aktengrundlage immer die Glei-
chen wieder und wieder beurteilt werden, dann
müssen auch wir sagen: Das hat mit Aufarbeitung
dann irgendwann nichts mehr zu tun, sondern das
kommt dann leider einer Stigmatisierung sehr nah.
Das ist nichts, womit ich in einem Rechtsstaat ar-
beiten möchte.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Jetzt zur Problematik, wo und wie wir dieses Vorha-
ben regeln, Abgeordnete zu überprüfen. Wir haben
uns daran orientiert, was – wie gesagt – sechs Le-
gislaturen lang die Praxis in Thüringen gewesen ist;
es gab ein eigenes Gesetz. Etliche andere Bundes-
länder regeln das anders, die regeln das in der Tat
im Abgeordnetengesetz. Das ist jetzt quasi ein neu-
er Vorschlag der CDU, das auch im Thüringer Ab-
geordnetengesetz zu verankern. Auch da bin ich,
ehrlich gesagt, mit Blick auf die Debatte völlig offen.
Ich weiß allerdings, dass es Interessen gibt, noch
viele andere Dinge am Abgeordnetengesetz zu än-
dern, und ich möchte nicht, dass wir die Abgeord-
netenüberprüfung noch lange herausschieben. Aus
meiner Sicht sollten wir hier schnellstmöglich zu ei-
ner Einigung kommen. Wo und wie wir das regeln,
da bin ich, wie gesagt, völlig offen, weil es uns um
die Sache gehen sollte.

Jetzt zur Problematik, die die CDU in ihrem Gesetz-
entwurf aufgegriffen hat, tatsächlich alle Wohnan-
schriften vor dem 3. Oktober 1990 mitzuteilen.
Auch das ist, glaube ich, ein Punkt, wo wir uns
ganz schnell einig werden. Wie gesagt, auch da
hatten wir uns schlichtweg am bisherigen Wortlaut
der Gesetzgebung orientiert. Aber das ist etwas,
was sicherlich völlig unproblematisch auch in Ihrem
Sinne geregelt werden könnte.

Was ich in der Tat schwierig finde, das ist die Pro-
blematik, die Sie aufgreifen, indem Sie sagen, Sie
wollen auch noch andere mit in den Kreis der zu
Überprüfenden aufnehmen. Sie wollen das Gesetz
ausweiten auf die „faktisch Weisungsberechtigten“,
so haben Sie es im Gesetz beschrieben. Da habe
ich allerdings einige Fragen, weil das zum einen
hinsichtlich des Stasi-Unterlagen-Gesetzes eine
völlig neue Tätergruppe definiert, die bislang eben
nicht festgelegt ist. Was heißt denn das? Wer war
faktisch weisungsberechtigt? Wen wollen Sie tat-
sächlich in diesen Kreis mit hineinnehmen? Wenn
wir zum Beispiel die Kreisleitung oder die Bezirks-
leitung kennen, dann wissen wir, dass es dort eine
Art militärische Befehlsstruktur gab, das heißt, ein
Kreis- oder Bezirkssekretär war faktisch weisungs-
berechtigt. Aber ob das hier tatsächlich alles mitge-
meint ist?

Das alles macht deutlich, dass wir Aufarbeitung
breiter begreifen müssen als nur mit Blick auf die
Stasiüberprüfung. Diese ist wichtig und die ist zu
regeln und die wollen wir auch gesetzlich regeln, da
sind wir uns, wie gesagt, völlig einig. Aber wenn wir
Aufarbeitung in Gänze begreifen wollen, dann heißt
das wesentlich mehr. Es waren ganz viele kleine
Rädchen, die die SED-Diktatur am Laufen gehalten
haben. Da war die Stasi ein ziemlich großes, das ist
völlig klar. Aber wir müssen selbstverständlich auch
über die Rolle der Kreisleitungen, der Bezirksleitun-
gen, auch der Blockparteien reden. Da haben wir,
glaube ich, einiges vor uns und da muss jede und
jeder auch bei sich selbst anfangen, das will ich
auch in dieser Deutlichkeit sagen.

Nun noch zum Zeitpunkt. Wir haben uns in dem
Wissen, dass diese Legislatur eine besondere ist,
dafür entschieden, das Gesetz nicht nur auf eine
Legislatur zu befristen. So war es ja bislang in der
Regel, dass es für die nächste Legislatur eine Ge-
setzgebung gegeben hat, die meistens rechtzeitig
vor Beginn der neuen Legislatur auf den Weg ge-
bracht wurde. Jetzt wissen wir alle: Es gab eine De-
batte dazu auf Bundesebene, die wir abwarten woll-
ten. Auf Bundesebene ist sich jetzt auf das Jahr
2030 verständigt worden. Auch der Zeitpunkt des
Auslaufens, meine ich, ist etwas, worauf wir uns
wahrscheinlich unproblematisch und schnell mitei-
nander verständigen können. 

Was mir ganz wichtig ist, und da bin ich ein wenig
zusammengezuckt, als Thomas Hartung vorhin in
seiner Zwischenfrage von den Hinterzimmern
sprach, weil ich das ein bisschen anders sehe: Ich
habe zwei Legislaturen in dem Gremium zur Abge-
ordnetenüberprüfung mitgearbeitet. Ich glaube, es
ist ein ganz wichtiges Gremium, und ich kann Ihnen
auch sagen, es ist eine sehr wichtige und schwieri-
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ge Aufgabe, die dort erfüllt werden muss. Ich bin
aber bei Ihnen, wenn es darum geht zu sagen, es
kann nicht allein in diesem Gremium diskutiert wer-
den und dann gibt es einen Schlussstrich, son-
dern – das hatte ich schon bei der Einführung aus-
geführt – aus meiner Sicht lebt gerade die parla-
mentarische Demokratie auch von der öffentlichen
Debatte, von der Aufarbeitung und von der Diskus-
sion auch im Parlament. Deswegen hoffe ich, dass
sich die CDU auch darauf einlassen kann zu sagen:
Ja, wir wollen diese Debatte, wir wollen eben kei-
nen Schlussstrich dank Ergebnis aus einem kleinen
Gremium, was diese wichtige Aufgabe übernimmt
zu überprüfen, sondern wir wollen selbstverständ-
lich auch, dass sich der Öffentlichkeit gestellt wird
und wir wollen auch die Debatte im Parlament. Ich
glaube, das müssen auch alle aushalten – sowohl
die Betroffenen, die selbst Täter waren, als auch
diejenigen, die in der DDR Opfer geworden sind.
Und vielleicht auch das noch: Der Schritt vom Opfer
zum Täter war manchmal auch nur ein ganz kleiner
und umgekehrt ebenso. Auch das steht für die Viel-
schichtigkeit unserer eigenen Geschichte.

Wir stehen hier also heute 30 Jahre nach der friedli-
chen Revolution. Wir haben zwei Gesetzentwürfe,
mit denen wir, denke ich, eine sehr gute Grundlage
haben. Ich würde mir auch wünschen, dass wir da-
zu die Aufarbeitungsinitiativen, Verbände, auch un-
seren Aufarbeitungsbeauftragten noch einmal an-
hören und dass wir dann zu einer Einigung kom-
men. Federführend wäre unser Vorschlag, die Be-
ratung im Ausschuss für Europa, Kultur und Medien
durchzuführen. Gern können wir im Justizaus-
schuss mitberaten, weil beide Gesetzentwürfe aus
der Mitte des Hauses sind, und dann hoffentlich
spätestens im Sommer oder nach dem Sommer zu
einer Einigung kommen, damit wir in Thüringen
wieder klare Regelungen haben und damit wir uns
unserer Aufarbeitung stellen, was eben gleicherma-
ßen auch für uns als Abgeordnete gilt. Vielen herz-
lichen Dank.

(Beifall SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Präsidentin Keller:
Das Wort erhält Frau Abgeordnete Herold für die
AfD-Fraktion.

Abgeordnete Herold, AfD:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Abgeord-
nete, liebe Zuschauer auf der Tribüne und im Inter-
net, gestern haben wir hier in der Aktuellen Stunde
der Opfer des 17. Juni 1953 gedacht, der Opfer ei-
nes stalinistischen, totalitären Staatswesens, in
dem geschätzte 10 Prozent der Bevölkerung im Mi-

nisterium für Staatssicherheit als inoffizielle Mitar-
beiter aka Spitzel, als Funktionsträger der SED und
der Blockparteien in dieses System und dessen
Stabilisierung involviert waren. Heute sind wir auf-
gerufen, dafür zu sorgen, dass diejenigen, die für
Tausende von Opfern – und damit meine ich nicht
nur Todesopfer, sondern Opfer des Systems – die
politische Verantwortung oder auch die persönliche
Verantwortung trugen, die Täter von damals nicht
diesem Landtag angehören können/dürfen, so als
wäre nichts geschehen. 

(Beifall AfD)

Wir wollen hier keine Zustände wie in Mecklenburg-
Vorpommern, wo gerade eben mithilfe einer schwa-
chen und orientierungslosen CDU der Bock zum
Gärtner gemacht worden ist und eine Linksextre-
mistin Verfassungsrichterin werden konnte. 

(Beifall AfD)

Wir begrüßen die Tatsache, dass die CDU Thürin-
gen sich hier aufgemacht hat und einen Gesetzent-
wurf eingebracht hat. Das begrüßen wir uneinge-
schränkt. Wir begrüßen es auch, dass Sie es er-
möglichen wollen, nicht nur die unmittelbaren Täter,
deren Schuld geradlinig eins zu eins zuzuordnen
ist, zu belangen, sondern auch die, die sich persön-
lich nicht die Hände besudelt haben, die sogenann-
ten Schreibtischtäter. Die haben andere vorge-
schickt und glauben vielleicht heute hier und da
noch, sie können sich um die Konfrontation mit ih-
rer persönlichen Schuld herumdrücken. 

Wir müssen uns klarmachen, dass es sich bei den
Opfern um zerstörte Leben handelt, zerstört an Kör-
per, Geist und Seele, schwerst geschädigte Men-
schen, denen ein normales privates und berufliches
Leben deswegen gewaltsam verwehrt wurde, weil
sie politisch eine andere Meinung hatten oder reli-
giös oder wie auch immer. Es haben Kleinigkeiten
gereicht. Mich persönlich hat der Bericht des Herrn
Sommer am vergangenen Dienstag schwer er-
schüttert, der für den Besitz einer Bibel und einer
oder zweier harmloser Flugblätter zu sieben Jahren
Zuchthaus verurteilt wurde. Diesen Opfern zuzumu-
ten, es ertragen zu sollen, wie Täter hier im Land-
tag erneut über Lebensentwürfe entscheiden, das
ist schwer genug, 

(Beifall AfD)

dies aber auch noch ohne jede Möglichkeit auf öf-
fentliche Hinweise auf diese Täterschaften hinneh-
men zu müssen, das wollen wir auf jeden Fall ver-
hindern. Im Deutschen Bundestag hieß es dazu
einmal von einem Abgeordneten der SPD, als die
SPD noch eine Volkspartei war 
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(Zwischenruf Abg. Hey, SPD: Ach hören Sie
doch auf!)

– ach wau, getroffene Hunde bellen! –: „Wer das ei-
gene Volk bespitzelt und unterdrückt hat, wer es
hintergangen, verraten und betrogen hat oder wer
all dies zu verantworten hatte, gehört nicht in den
Bundestag“. Das ist richtig und das soll auch in
Thüringen für unseren Landtag gelten. 

(Beifall AfD)

Was mir persönlich nicht gefällt, ist die Regelung,
dass eine mehrfache Überprüfung ins Ermessen
der Landtagspräsidenten gestellt werden soll, auch
für den Fall, dass neue Erkenntnisse und neue Tat-
sachen vorliegen. Wie man Ermessen heute aus-
üben kann, hat die Bundestagsvizepräsidentin Roth
im Deutschen Bundestag schon zu oft bewiesen.
Ebenso ist der Umstand zu diskutieren, dass nicht
mehr die Landtagsunwürdigkeit festgestellt werden
soll, sondern nur, dass die betroffene Person das
Ansehen des Landtags belaste. Ich finde, sie belas-
tet nicht das Ansehen des Landtags, wer auch im-
mer das sein sollte, sondern sie belastet vor allem
ihr eigenes Ansehen.

(Beifall AfD)

Es kommt hier durchaus auf die Formulierung von
Nuancen an. Wir werden im Ausschuss die Verbän-
de der Opfer des Stalinismus befragen, was diese
von diesen Regelungen halten. Und wir werden da-
rauf bestehen, dass dies in größtmöglicher Öffent-
lichkeit geschieht. Ich meine, die Opfer von damals
haben ein Recht darauf, gehört zu werden.

(Beifall AfD)

Damit ist fürs Erste auch schon alles oder fast alles
zur Drucksache 7/936 der Minderheitsfraktionen
gesagt. Sie wollen eine Reinwaschung der Täter
nicht nur durch die Hintertür, sondern glatt durchs
Hauptportal, und es ist sehr erschütternd, hier hö-
ren zu müssen, wie sich ehemalige Bürgerrechtler/-
innen dafür einsetzen, mit den Tätern von damals
doch auf eine irgendwie geartete Art und Weise
Nachsicht zu üben. Keine Feststellung der Land-
tagsunwürdigkeit, keine wiederholte Prüfung bei
neuen Tatsachen, Einführung einer Rechtferti-
gungsrunde im Plenum: Das ist mit uns nicht zu
machen. Ich schlage Ihnen daher Folgendes als Al-
ternative vor: Sie beginnen endlich einmal, verehrte
Linke, mit einer echten Aufarbeitung, schonungslos
in der Sache und in der Person!

(Beifall AfD)

Sie suchen einmal nach den Ursachen für weltweite
Gewalt, für Mord und Totschlag im Namen des
Kommunismus in hundert Jahren Ideengeschichte.

(Beifall AfD)

Und Sie bringen hier einen Gesetzentwurf ein, in
dem Sie mit namhaften Beträgen ganz konkret vor-
schlagen, wie Sie die Opfer von damals aus dem
angeblich verschwundenen Parteivermögen der
SED entschädigen möchten. Vielen Dank.

(Beifall AfD)

Präsidentin Keller:
Das Wort hat Frau Abgeordnete Mitteldorf für die
Fraktion Die Linke.

Abgeordnete Mitteldorf, DIE LINKE:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Zu-
schauerinnen und Zuschauer, sehr geehrter Herr
Dr. Wurschi! Bevor ich ins eigentliche Thema ein-
steige, sei in Richtung Frau Herold und AfD-Frak-
tion nur Eines gesagt: Vielleicht sollten Sie sich mal
Ihre Bundestagsfraktion und die Leute, die für sie
kandidieren, genauer ansehen.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Sie können hier erzählen, Menschen mit Stasiver-
gangenheit gehören nicht in ein Parlament und
schon gar nicht in den Bundestag. Dann schauen
Sie bitte mal in Ihre Fraktion im Bundestag.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Und dann dürfen Sie auch so tun, als wären Sie
völlig reingewaschen.

(Zwischenruf Abg. König-Preuss, DIE LINKE:
Heuchler!)

Und das andere – und das ist immer wieder lustig,
dass gerade die AfD-Fraktion diese Mär der ver-
schwundenen SED-Millionen anbringt. Nur mal so
als ein Beispiel: Fragen Sie sich mal, woher eigent-
lich ursprünglich unter anderem das Stammkapital
der Thüringer Kulturstiftung kommt, überlegen Sie
sich mal, wo auch andere Stiftungen in Thüringen
natürlich im Stammkapital zu Recht von diesem
Geld profitiert haben. Überlegen Sie sich auch mal
– wir diskutieren hier öfter über PMO-Mittel, die
sind nicht bei uns auf dem Konto, um es nur mal
zusammenzufassen. Und dann empfehle ich Ihnen
auch da: Es gibt mehrere Bundestagsdrucksachen,
ich kann Ihnen das im Nachgang gern als Service-
leistung noch raussuchen,

(Zwischenruf Abg. König-Preuss, DIE LINKE:
Nein! Kein Service!)

Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode - 17. Sitzung - 18.06.2020 1099

(Abg. Herold)



wo genau beschrieben ist, was mit diesem Geld
passiert ist. Das wäre für Sie vielleicht auch mal ein
Bildungsaspekt.

(Beifall DIE LINKE)

Ja, Frau Herold, zur Opferentschädigung komme
ich im Übrigen auch gleich noch.

Es ist immer ein bisschen schade, wenn wir hier in
diesem Rund zu dem Thema, zu dem wir eigentlich
sprechen – was die Überprüfung der Abgeordneten
betrifft – dann eine Fraktion haben, die aus der Rei-
he tanzen und sich Bahn brechen muss für ihren
grundsätzlichen Hass gegenüber Menschen und
das hier auskippt und sich immer noch ein Schild
vorhält, dass sie das im Namen der Opfer tun wür-
de. Das – „sehr verehrte“ hätte ich beinahe gesagt
– AfD-Fraktion, ist einfach nur schändlich und da
sollten Sie sich mal selbst an die Nase fassen.

(Beifall DIE LINKE, SPD)

Dass es eine Einigkeit darüber gibt, dass wir die
Überprüfung der Abgeordneten fortsetzen, ist, glau-
be ich, erst mal grundsätzlich zu begrüßen. Und
das muss ich auch mal in Richtung des Abgeordne-
ten Montag von der FDP sagen, ich fand das fast
ein bisschen befremdlich: Sie haben im Vorfeld ver-
lautbaren lassen, wir mögen endlich mit dem Streit
um die Frage der Abgeordnetenüberprüfung aufhö-
ren. Verzeihen Sie mir das saloppe Wort, da habe
ich wirklich gedacht: Warum machen wir jetzt einen
Firlefanz, wenn völlig klar ist, dass es eine grund-
sätzliche Einigkeit darüber gibt, diese Abgeordne-
tenüberprüfung im Sinne unserer Verantwortung
und im Sinne der Aufarbeitung natürlich fortzufüh-
ren, und dass es aber – das ist in den Reden heute
mehrfach angeklungen – durchaus unterschiedliche
Ansichten gibt, was einzelne Detailfragen betrifft.
Ich sage Ihnen ganz ehrlich: Solange – und das ist
heute auch schon angeklungen – SED- und DDR-
Opfergruppen, wenn sie Entschädigungen beantra-
gen, sich noch immer – mal salopp gesagt – völlig
nackt machen müssen und einen zum Teil natürlich
auch aufgrund der emotionalen Belastung wirklich
schwierigen Weg gehen müssen, um überhaupt als
solche rehabilitiert zu werden bzw. auch Entschädi-
gungsleistungen zu erhalten, und solange es nach
wie vor Opfergruppen gibt, für die es keine ab-
schließende Lösung und keine abschließende Hilfe
gibt – und da nenne ich wie immer an dieser Stelle
das Beispiel der Zwangsausgesiedelten –, solange
dies der Fall ist, finde ich, ist es das Mindeste, in al-
len Parlamenten zu sagen: Wir nehmen diese Ver-
antwortung auch insofern wahr, dass wir die Trans-
parenz herstellen, welche Abgeordneten in diesem
Landtag und in anderen Landtagen eine offizielle
und/oder inoffizielle Zusammenarbeit mit dem MfS

hatten. Was aus meiner Sicht aber – und auch das
ist angeklungen – absolut unverständlich ist, ist
nach wie vor die Debatte um die Formulierung, die
im Gesetzentwurf drinsteht. Jetzt nennen wir es im
Zweifel im CDU-Gesetzentwurf nicht mehr „parla-
mentsunwürdig“, „das Ansehen des Landtags be-
lastet“ ist ja nur eine euphemistische Umschreibung
des Worts „parlamentsunwürdig“. Ich finde, das ist
eine Überhöhung von uns selbst, wenn ich das mal
so sagen darf. Denn wer sind wir als moralische In-
stanz innerhalb eines Gremiums, das zu Recht na-
türlich zunächst im Geheimen tagt, das hat die Kol-
legin Rothe-Beinlich ausgeführt? Wieso fällen wir
ein moralisches Urteil? Ich bin völlig dabei zu sa-
gen, die einzige Personengruppe, die ein morali-
sches Urteil fällt bezogen auf die Tatsache, ob Ab-
geordnete mit einer solchen Vergangenheit oder
auch nach wie vor nur dem Verdacht dieser Ver-
gangenheit diesem Landtag angehören dürfen oder
nicht, sind einzig und allein die Menschen in Thürin-
gen, die zur Wahl gehen.

(Beifall DIE LINKE)

Alles andere ist eine absolute – wie ich finde – mo-
ralische Überhöhung von uns selbst, denn wir sind
alle nur Menschen. Ich halte es tatsächlich für nicht
gegeben, auch wenn das in den vergangenen Jah-
ren natürlich immer wieder gern im politischen Mit-
einander benutzt worden ist, mit dem Finger und
sozusagen der immerwährenden Parlamentsunwür-
digkeitskeule, Kolleginnen und Kollegen zu diffa-
mieren – übrigens selbst auch jene, die, auch bevor
sie in den Landtag eingezogen sind, mit ihrer Bio-
grafie offen umgegangen sind. Auch jetzt in dieser
Debatte hat es zumindest den Anklang, als würden
wir immer davon reden, dass bei der Überprüfung
der Abgeordneten grundsätzlich innerhalb dieses
Landtags sozusagen Leute enttarnt worden sind
und dass die Biografie vorher überhaupt nicht be-
kannt war. Das ist natürlich nachweislich Quatsch.
Deswegen frage ich mich, wenn also Abgeordnete
schon seit nach der friedlichen Revolution mit sich
und ihrer Biografie offen umgehen, ist dann immer
die Frage – aber auch das, sage ich, obliegt nicht
uns als Institution Landtag, sondern wenn, dann
überhaupt nur jedem selbst, wie er das einschätzt,
ob man kritisch, nicht kritisch, flapsig, wie auch im-
mer damit umgeht. Aber dann, nachdem klar war,
was die Vergangenheit dieser Abgeordneten be-
trifft, so zu tun, als braucht es, obwohl sie gewählt
worden sind – also vom Wähler und von der Wähle-
rin das Vertrauen hatten, in diesem Landtag zu ar-
beiten –, dann sozusagen von uns als Kolleginnen
und Kollegen die moralische Instanz, das ist eine
Geschichte, mit der ich ehrlicherweise hadere. Ich
bin eher dafür – und das ist ja auch Teil unseres
Gesetzentwurfs – zu sagen: Natürlich braucht es
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die Transparenz und die kann es auch noch mal
verstärkt durch das Gremium hier im Landtag ge-
ben, aber es braucht sie vor allem auch in der Mög-
lichkeit, hier in diesem Rund darüber zu sprechen.
Das ist in der Vergangenheit auch rege getan wor-
den. Deswegen verstehe ich auch wirklich nicht,
warum die CDU-Fraktion das eher so ein bisschen
leise ausklingen lassen möchte. Denn ich finde, es
gehört dazu, dann hier auch die Verantwortung
übernehmen zu können, wenn das die betroffenen
Abgeordneten möchten, und sich hier in diesem
Rund und in der Öffentlichkeit, die dieses Parla-
ment bietet, zu erklären und darüber auszutau-
schen. 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Deswegen: Ich finde, wir haben keinen Streit im
Sinne von „Wer hat den besseren Gesetzentwurf?“,
weil es darum nicht geht, sondern – und das ist
auch schon gesagt worden – wenn wir die beiden
Gesetzentwürfe, die vorliegen, in den Ausschüssen
EKM und MJV besprechen – ich kann ja gleich mal
ankündigen, federführend wäre sicherlich gut, das
im AfEKM zu machen –, wo wir auch die besagte
und schon angedeutete Anhörung durchführen kön-
nen und wo wir gemeinsame Anzuhörende festle-
gen, um dann quasi intensiv darüber zu debattie-
ren. Es liegt eine Sommerpause vor uns, das wis-
sen wir auch und wir wissen alle, wie lange Anhö-
rungsfristen und Auswertungen dauern und dann
sozusagen die Rückkehr ins Parlament. Schon nur
noch mal der Hinweis, dass uns – glaube ich – al-
len klar sein muss, wenn wir das – was ich ja sehr
hoffe – natürlich nach der Sommerpause dann hier
auch gemeinsam und geeint beschließen, dass es
natürlich für diese Legislaturperiode schon rein fak-
tisch – weil zeitlich – überhaupt nicht mehr möglich
sein wird, wenn es dabei bleibt, dass wir im April
2021 wählen. Alle Kolleginnen und Kollegen, die
auch schon länger hier im Parlament sind, wissen
natürlich, dass sowohl die Überprüfung selbst als
auch dann die Frage des Gremiums und die Anhö-
rung von eventuell betroffenen Abgeordneten usw.
ihre Zeit brauchen. Deswegen ist es auch richtig,
dass wir grundsätzlich einen längeren Zeitraum ge-
wählt haben als die vermutliche Legislaturperiode,
die wir jetzt haben.

Die Kollegin Rothe-Beinlich und auch der Kollege
Dr. Hartung haben es ja angedeutet: Wir haben
jetzt in den beiden Gesetzentwürfen unterschiedli-
che Zeitspannen. Ich glaube, das wird auch Teil der
Debatte im Ausschuss sein, auf welche Zeitspanne
man sich im Zweifelsfall einigt und wir hier zusam-
men zu einer Einigung kommen. Ich glaube, das ist
auch ein wichtiges Signal, dass hier der Konsens
besteht, dass wir die Abgeordnetenüberprüfung

fortführen. In diesem Sinne wünsche ich uns gute
Beratungen im Ausschuss und hoffe bei aller Frist-
wahrung und natürlich wichtigen Anhörungen und
Auswertung von allen Anhörungen, dass wir hier
auch schnell zu einem gemeinsamen Ergebnis
kommen. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Präsidentin Keller:
Gibt es weitere Wortmeldungen, bitte? Das kann
ich nicht erkennen. Dann rufe ich zunächst auf zur
Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion
der CDU in der Drucksache 7/858. Soweit ich mit-
gehört habe, sind Ausschussüberweisungen für
den Ausschuss für Europa, Kultur und Medien, für
den Ausschuss für Migration, Justiz und Verbrau-
cherschutz und für den Innen- und Kommunalaus-
schuss angemeldet worden.

(Zwischenruf aus dem Hause)

Innen- und Kommunalausschuss nicht, war auf der
anderen Seite. Gut. Diese beiden Ausschussüber-
weisungen sind beantragt. Ich stimme zunächst ab
über die Überweisung an den Ausschuss für Euro-
pa, Kultur und Medien. Wer dem zustimmen möch-
te, den bitte ich um das Handzeichen. Vielen Dank.
Das sind die Stimmen aus allen Fraktionen. Wer ist
gegen die Überweisung? Keiner. Stimmenthaltun-
gen? Sehe ich auch keine. Dann ist die Überwei-
sung bestätigt.

Ich rufe auf zur Abstimmung über die Überweisung
an den Innen- und Kommunalausschuss –

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Nein!)

Entschuldigung – an den Ausschuss für Migration,
Justiz und Verbraucherschutz. Wer dem zustimmen
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Vielen
Dank. Das sind ebenfalls alle Stimmen aus den
Fraktionen. Wer ist gegen die Überweisung? Das
kann ich nicht sehen. Stimmenthaltungen? Das
kann ich auch nicht sehen. Damit ist die Überwei-
sung an den Ausschuss für Migration, Justiz und
Verbraucherschutz erfolgt.

Dann stimmen wir über die Federführung ab. Herr
Kellner – der Antrag für die Federführung?

(Zuruf Abg. Kellner, CDU: Europa, Kultur und
Medien!)

Es wird die Federführung für den Ausschuss für
Europa, Kultur und Medien beantragt. Wer dem so
zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei-
chen. Das sind ebenfalls die Stimmen aus allen
Fraktionen. Gegenstimmen? Ich sehe keine.
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Stimmenthaltungen? Sehe ich auch keine. Damit
erhält der Ausschuss für Europa, Kultur und Medien
die Federführung.

Ich rufe auf zur Abstimmung zum Gesetzentwurf
der Fraktionen Die Linke, der SPD und Bündnis
90/Die Grünen in der Drucksache 7/936. Die Aus-
schussüberweisung ist beantragt, wenn ich richtig
gehört habe, für den Innen- und Kommunalaus-
schuss.

(Zwischenruf Abg. Kellner, CDU: Nein!)

Ich habe das tatsächlich gehört. Dann streiche ich
das gern durch.

Ausschussüberweisung dann an welche Ausschüs-
se? An beide eben genannte. Dann stimmen wir ab
über die Überweisung an den Ausschuss für Euro-
pa, Kultur und Medien. Wer dem zustimmen möch-
te, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Die
Gegenstimmen? Sehe ich keine. Stimmenthaltun-
gen? Sehe ich auch keine. Damit ist die Aus-
schussüberweisung an diesen Ausschuss für Euro-
pa, Kultur und Medien bestätigt.

Ich rufe auf zur Abstimmung über die Überweisung
an den Ausschuss für Migration, Justiz und Ver-
braucherschutz. Wer dem zustimmen möchte, den
bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Stim-
men aus allen Fraktionen. Gegenstimmen? Sehe
ich keine. Stimmenthaltungen? Sehe ich auch kei-
ne. Dann ist darüber abgestimmt.

Sehe ich das richtig, dass die Federführung für
Europa Kultur und Medien beantragt wird? Dann
stimmen wir hier über die Federführung ab. Wer
dem zustimmen möchte, den bitte ich um das
Handzeichen. Vielen Dank. Das sind die Stimmen
aller Fraktionen. Gegenstimmen? Ich sehe keine.
Stimmenthaltungen? Sehe ich auch keine. Dann ist
die Federführung für den Ausschuss für Europa,
Kultur und Medien ebenfalls bestimmt. – Es wird
schon gelächelt, das ist ein schöner Frühsport für
mich, mich nach ganz links zu drehen und dann
nach ganz rechts in dem Plenum. Aber man will ja
niemanden hier übersehen. –

Damit darf ich die Tagesordnungspunkte 7 und 7a
an der Stelle abschließen.

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 1

Sechstes Gesetz zur Änderung
des Thüringer Kinder- und Ju-
gendhilfe-Ausführungsge-
setzes – nachhaltige Stärkung
der Schulsozialarbeit

Gesetzentwurf der Fraktionen
DIE LINKE, der SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN, 
- Drucksache 7/153 - 
dazu: Beschlussempfehlung des

Ausschusses für Bildung,
Jugend und Sport
- Drucksache 7/983 - 

dazu: Jugendförderung weiterhin
bedarfsgerecht gewähr-
leisten, Förderinstrumente
evaluieren und weiterent-
wickeln
Entschließungsantrag der
Fraktionen DIE LINKE, der
CDU, der SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/943 - 

ZWEITE BERATUNG

Das Wort hat zunächst Frau Abgeordnete Rothe-
Beinlich aus dem Ausschuss für Bildung, Jugend
und Sport zur Berichterstattung zum Gesetzent-
wurf. Bitte schön.

Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:
Am 22. Januar 2020 haben die Fraktionen Die Lin-
ke, SPD und Bündnis 90/Die Grünen das Sechste
Gesetz zur Änderung des Thüringer Kinder- und
Jugendhilfeausführungsgesetzes – nachhaltige
Stärkung der Schulsozialarbeit in den Thüringer
Landtag eingebracht. Am 31. Januar 2020 erfolgte
dann die erste Beratung im Plenum des Landtags,
woraufhin der Gesetzentwurf federführend an den
Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport und mit-
beratend an den Ausschuss für Haushalt und Fi-
nanzen überwiesen wurde.

Der Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport hat
den Gesetzentwurf in seiner 2. Sitzung am 21. Fe-
bruar 2020, in seiner 3. Sitzung am 4. Mai 2020
und in seiner 6. Sitzung am 5. Juni 2020 beraten
sowie ein schriftliches Anhörungsverfahren zu dem
Gesetzentwurf und ein ergänzendes schriftliches
Anhörungsverfahren zum Änderungsantrag in Vor-
lage 7/325 durchgeführt.

Im schriftlichen Anhörungsverfahren haben nahezu
sämtliche der 22 Anzuhörenden, die eine schriftli-
che Stellungnahme abgegeben haben, das Vorha-
ben des Gesetzentwurfs grundsätzlich begrüßt, die
Schulsozialarbeit gesetzlich abzusichern. Zu den
Anzuhörenden gehörten insbesondere der Landes-
jugendhilfeausschuss, einzelne Jugendämter, der
Beamtenbund, die kommunalen Spitzenverbände,
der Kinderschutzbund, einzelne Projektträger, Ge-
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werkschaften, aber auch die Liga der Freien Wohl-
fahrtspflege.

Einige Anzuhörende, darunter der Landesjugend-
ring, die Naturfreundejugend, der Kinderschutzbund
und der Landesjugendhilfeausschuss, haben über
die Schulsozialarbeit hinaus für eine gesetzliche
Festschreibung der Mindestförderung für den Lan-
desjugendförderplan geworben. Dies führte dazu,
dass in die Beschlussempfehlung des Gesetzent-
wurfs nun auch die Mindestförderung für den Lan-
desjugendförderplan in Höhe von 3,8 Millionen
Euro aufgenommen wurde, damit zukünftig die
überregionale Jugendförderung finanziell mindest-
abgesichert ist. Alle zwei Jahre soll zudem geprüft
werden, ob der Zuschuss angepasst werden muss
oder nicht. 

Seitens der kommunalen Spitzenverbände wurde in
der Anhörung zudem vorgeschlagen, den bisheri-
gen § 13 Thüringer Kinder- und Jugendhilfe-Aus-
führungsgesetz zu streichen. Diese Regelung gehe
weit über das Recht anderer Bundesländer hinaus
und sei in der Praxis oftmals nicht umsetzbar. Auch
dieser Anregung wurde im federführenden Aus-
schuss gefolgt, sodass auch diese Änderung in die
Beschlussempfehlung aufgenommen wurde. Der
mitberatende Haushalts- und Finanzausschuss hat
den Gesetzentwurf dann schließlich in seiner 7. Sit-
zung am 12. Juni 2020 beraten und sich der Be-
schlussempfehlung des federführenden Ausschus-
ses für Bildung, Jugend und Sport angeschlossen.
Vielen herzlichen Dank. 

(Beifall CDU)

Präsidentin Keller:
Wünscht jemand aus den Fraktionen Die Linke, der
CDU, der SPD, Bündnis 90/Die Grünen das Wort
zur Begründung ihres Entschließungsantrags? Das
kann ich nicht erkennen. Dann darf ich die Ausspra-
che eröffnen mit Verweis auf die einfache Redezeit.
Zunächst erhält Frau Abgeordnete Lehmann für die
SPD-Fraktion das Wort. 

Abgeordnete Lehmann, SPD:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete, wir haben hier
schon häufiger über die Schulsozialarbeit gespro-
chen. Jetzt ist es, wenn man sich die Änderung rein
technisch ansieht, die wir hier ursprünglich einge-
bracht haben, eine relativ kleine Änderung, weil wir
quasi nur die Änderung einer einzigen Zahl vorge-
nommen haben. Aber es ist eine Änderung mit ei-
ner ausgesprochen großen Wirkung, weil wir mit
dieser Gesetzesänderung 22,3 Millionen Euro dau-
erhaft an unsere Kommunen ausreichen können,

damit diese Schulsozialarbeiterinnen und Schulso-
zialarbeiter an unseren Schulen einstellen können.
Es ist mir wichtig, das immer noch mal zu sagen:
Das machen wir als Land freiwillig, weil das eine
kommunale Aufgabe ist, das vorzuhalten, aber wir
sagen, es ist eine so wichtige Aufgabe – und das
erleben wir mit Blick auf die aktuelle Situation noch
mal umso mehr –, dass es ein wichtiger Beitrag ist,
um die Schulsozialarbeit in Thüringen verlässlich
weiter auszubauen. 

(Beifall SPD)

Jetzt möchte man meinen, man muss über den
Sinn nicht weiter diskutieren. Das ist zum Beispiel
auch sehr einmütig gewesen, wenn man sich die
Rückmeldungen der Anzuhörenden ansieht – das
hat meine Kollegin Astrid Rothe-Beinlich gerade ge-
sagt –, wie wichtig die Schulsozialarbeit an den
Schulen ist und welchen hohen Stellenwert die So-
zialarbeit insgesamt für die Kinder- und Jugendhilfe
hat. Das wird auch noch mal deutlich, wenn man
sich die aktuelle Situation rund um die Pandemie
anschaut und welche Auswirkungen diese auf Fa-
milien, aber damit insbesondere auf Kinder und Ju-
gendliche hat, die in diesem Zuge über viele Woche
und Monate kaum Kontakte zu anderen Kindern
und Jugendlichen hatten, aber auch nicht zu den
Sozialbetreuungen, die sie sonst begleiten – nicht
zu ihren Lehrern, nicht zu Jugendeinrichtungen. Da
wird noch mal deutlich, dass dieses ganze Netz,
das wir dort vorhalten, natürlich wichtig ist, und
dass es auch wichtig ist, dass wir das weiter aus-
bauen und stärken.

Es spielt auch eine große Rolle mit Blick auf den
Kinder- und Jugendschutz. In der gestrigen Plenar-
debatte ging es ja noch mal insbesondere um die
Frage, wie zum Beispiel sexueller Missbrauch an
Kindern verfolgt werden muss. Da ist mir noch mal
wichtig, deutlich zu machen, dass man nicht auf der
einen Seite sagen kann, wir wollen zwar hier mehr
vornehmen, und sagt dann aber bei diesem spezi-
ellen Teil der Schulsozialarbeit, die früh ansetzt, die
präventiv ansetzt und die einen starken Bezug zu
allen Kindern und Jugendlichen haben soll, dass
man die nicht stärken und ausbauen möchte. Das
ist dann ein absoluter Widerspruch und ist auch et-
was, was man dann auf dem Rücken von Kindern
und Jugendlichen austrägt, weil die Schulsozialar-
beit einfach eine unglaublich wichtige Schnittstelle
ist, weil sie unmittelbar an den Kindern dran ist und
eben auch eine Leistung übertragen kann auf an-
dere soziale Strukturen, die wir in diesem Land vor-
halten. 

Wir sichern damit etwa 400 Stellen für die Schulso-
zialarbeit in ganz Thüringen. Das heißt, dass wir et-
wa die Hälfte aller Thüringer Schulen damit errei-
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chen können. Das ist noch nicht ganz das, was
man sich wünscht, wenn man sagt, wir hätten ei-
gentlich gern an jeder Schule in Thüringen einen
Schulsozialarbeiter und eine Schulsozialarbeiterin.
Aber ich bin froh, dass wir das auch nicht allein ma-
chen müssen, sondern dass das natürlich auch ein
Teil des kommunalen Auftrags ist und dass es viele
Kommunen in Thüringen gibt, die auch über diese
Leistung hinaus Schulsozialarbeiterinnen und
Schulsozialarbeiter einstellen, und zwar im Rahmen
einer verlässlichen Jugendförderplanung vor Ort,
um genau zu sagen, wo eigentlich der Bedarf am
größten ist und wo wir die Kolleginnen und Kolle-
gen gut gebrauchen können. Ich bin sehr froh, dass
sich viele Kommunen gemeinsam mit uns als Land
auch dieser Verantwortung bewusst sind.

Wir regeln mit diesem Gesetz eine Sache, die bei
der Einbringung nicht geplant war, aber trotzdem ei-
ne gute ist. Und zwar stellen wir dem Landesju-
gendförderplan dauerhaft 3,8 Millionen Euro zur
Verfügung. Das ist mit Blick auf die kommenden
Haushalte und mit Blick auf die Kinder- und Ju-
gendhilfe in Thüringen, auch mit Blick auf die Ju-
gendverbandsarbeit und die Jugendarbeit in Thürin-
gen eine kluge Entscheidung, weil wir damit auch
Sicherheit geben, dass Angebote, die Jugendver-
bände auf Landesebene machen, sicher und dau-
erhaft finanziert werden. Aber es darf eine Sache
nicht außen vor gelassen werden – und das unter-
scheidet sich von der Schulsozialarbeit zumindest
mit Blick auf die Landesebene –: Natürlich brau-
chen wir für den Landesjugendförderplan trotzdem
weiter einen Planungsprozess, der den Bedarf fest-
schreibt und entsprechend finanziert. Es kann dann
auch passieren, dass diese 3,8 Millionen Euro ir-
gendwann mal nicht reichen. Auch dann müssen
wir uns als Haushaltsgesetzgeber eben einig sein,
dass wir das dann entsprechend im Haushalt ver-
ankern, auch wenn das Gesetz weniger Geld vor-
sieht. 

(Beifall SPD)

Alles in allem möchte ich sagen, dass es ein guter
Tag für die Kinder und Jugendlichen in Thüringen
ist, und bitte um Zustimmung zum Gesetzentwurf
und dem Entschließungsantrag. Vielen Dank für die
Aufmerksamkeit. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Präsidentin Keller:
Das Wort hat Herr Abgeordneter Bühl für die CDU-
Fraktion.

Abgeordneter Bühl, CDU:
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Präsi-
dentin, wir haben heute hier einen Gesetzentwurf –
und einen Entschließungsantrag – vorliegen, der
breit im Haus getragen ist. Das zeigt genauso auch
die Anhörung, dass es hier bei diesem Punkt um ei-
ne breit anerkannte Änderung geht, die auch von
vielen Landkreisen erwartet wird. 

Es wurde schon angesprochen, es ist zweigeteilt.
Wir haben hier eine eigene Forderung aufgemacht,
die auch in der Anhörung angehört worden ist. Ich
will deswegen zuerst zum Punkt der Schulsozialar-
beit kommen. 

Im Land weiß man, viele Kreise warten darauf,
dass es eine Verlässlichkeit gibt, auch wenn es da-
rum geht, Personal fest für diesen Bereich zu bin-
den, wenn es darum geht, dass nicht nur befristete
Verträge gemacht werden, um das möglichst jeder
Schule in Zukunft zu ermöglichen, auch wenn das
jetzt erst mal ein Anfang ist, der noch nicht komplett
in die Fläche reicht. Gerade in dieser Zeit, in der wir
uns jetzt befinden – die Schulen starten jetzt erst so
richtig wieder aus Corona, viele Schüler waren lan-
ge zu Hause –, jetzt auch schon in dieser Notbe-
treuungszeit haben Schulsozialarbeiter überall im
Land einen wichtigen Beitrag geleistet, weil sie
eben auch Lehrer entlasten, weil sie wichtige Auf-
gaben rund um den Unterricht in der Schule über-
nehmen und dafür sorgen, dass es ein gutes Ge-
samtangebot gibt. Ich glaube, diese Krise sorgt
eher dafür, dass wir mehr Bedarf an Schulsozialar-
beit haben als weniger.

Diese Festlegung, wie wir sie jetzt hier treffen, ist
auch deswegen wichtig, weil wir uns natürlich in ei-
ner schwierigen Zeit befinden, was die Landes-
haushalte insgesamt betrifft. Da gerade auch Volker
Emde als Finanzpolitiker hier reingekommen ist, will
ich auch noch mal ganz klar sagen: Man kann na-
türlich nicht für jeden Punkt eine solche Festlegung
im Gesetz treffen, weil man damit Haushalte auch
bindet. Aber an diesem Punkt ist es, glaube ich,
wichtig, es zu tun, weil wir für die Zukunft eben
nicht wissen, wie die Haushalte aussehen. Und
wenn wir wollen, dass Schulsozialarbeit auch in der
Fläche weiter vertretbar ist, dann ist eine solche
Festschreibung gut. 

Deswegen will ich auch gleich zum zweiten Punkt
kommen, nämlich dem Punkt, den wir in diesen
ganzen Prozess mit eingebracht haben. Wenn wir
das Gesetz schon mal anfassen, haben wir gesagt,
ist es auch wichtig, einen weiteren Punkt festzu-
schreiben, der für ganz viele in diesem Land eben-
so wichtig ist, und das ist die Frage des Landesju-
gendförderplans und der Jugendarbeit auf Landes-
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ebene. Ich habe die letzten fünf Jahre im Landesju-
gendhilfeausschuss mitarbeiten dürfen, auch bei
der Erstellung des Förderplans, und habe deswe-
gen viele gute Projekte kennenlernen dürfen, die im
ganzen Land getan werden, um landesweit Jugend-
arbeit zu fördern. Auch dort ist natürlich in schwieri-
gen Zeiten immer wieder die Frage: Was will man
sich noch leisten, was kann man sich leisten? Wir
wissen nicht, was mit den Haushalten kommt, die in
den nächsten Jahren kommen werden. Deswegen
gibt eine solche Festschreibung auch eine Sicher-
heit, 

(Zwischenruf Abg. Wolf, DIE LINKE: Das ist
nicht ausreichend!)

damit wir hier für die Zukunft auch eine gesicherte
Finanzierung haben. Mit dieser Finanzierung, die
wir hier festschreiben, können wir auch für die Fort-
schreibung des Landesjugendförderplans eine Auf-
wertung in Betracht ziehen, nämlich im Hinblick auf
die Aufgaben, die in jedem Fall stehen werden, wie
Digitalisierung, um Jugendarbeit von landesweiten
Verbänden in der Fläche – gerade auch im ländli-
chen Raum – noch zu stärken. Ich glaube, das
kann man mit diesem Betrag, der hier festgeschrie-
ben werden soll, gut leisten.

Die Anhörung hat auch breit gezeigt, dass dieser
Punkt, den wir hier eingebracht haben, auf große
Zustimmung gestoßen ist und auch vom Landesju-
gendhilfeausschuss, wo die Experten in der Breite
mit sitzen, auch entsprechend so begrüßt wurde.
Dementsprechend haben wir unsere Formulierung
noch mal angepasst, weil wir auf die Inhalte der An-
hörung eingehen wollen, und haben hier die Formu-
lierung aus der Anhörung übernommen.

Insgesamt kann man sagen, dass das heute ein gu-
ter Tag ist – sowohl für die Schulsozialarbeit, aber
auch für die Jugendarbeit in diesem Land. Es gibt
ja auch einen Entschließungsantrag, der mit vor-
liegt. Hier müssen wir uns fragen, wie sich die örtli-
che Jugendförderung in Zukunft weiter aufstellt,
denn das ist auch ein wichtiger Punkt, der insge-
samt betrachtet werden muss.

Ich will allerdings noch einen kritischen Punkt an-
merken, auf den wir im Bildungsausschuss schau-
en wollen. Das ist die Frage, wie die Gelder vor Ort
für die Schulsozialarbeiter verwendet werden. Das
scheint mir in den Kreisen sehr unterschiedlich zu
sein, wie damit umgegangen wird. Ich finde, wenn
wir hier eine solche Summe festschreiben, dann
sollten wir auch einen kritischen Blick dafür haben,
dass möglichst viel davon in den Schulen ankommt
und nicht irgendwo anders, für andere Dinge, für
Verwaltung und für was auch immer, mit in den
Blick gezogen wird. Auch das ist ein kritischer Blick,

den wir auch gemeinsam im Bildungsbereich haben
sollten. Dafür will ich auch noch mal werben, dass
wir das dann auch im Nachgang im Blick behalten.
Ich werbe heute erst mal für Zustimmung für diesen
wichtigen Gesetzentwurf und freue mich auf die
weitere Diskussion. Vielen Dank.

(Beifall CDU)

Präsidentin Keller:
Das Wort hat Frau Abgeordnete Baum für die FDP-
Fraktion.

Abgeordnete Baum, FDP:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolle-
ginnen und Kollegen Abgeordnete, liebe Zuschaue-
rinnen und Zuschauer am Livestream, die Schulso-
zialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter in Thürin-
gen leisten einen wichtigen Beitrag zum Alltag in
den Schulen und sie sind aus den Teams vor Ort
nicht wegzudenken. Gerade in Schulen mit sozial
herausfordernden Umfeldern kann Schulsozialar-
beit helfen, Konflikte in und um Schule abzubauen.
Auch außerhalb der Schulen unterstützen die offe-
ne Jugendarbeit und die Akteure in der Jugendhilfe
Kinder und Jugendliche dabei, mit schwierigen
Startbedingungen umzugehen und diese zu über-
winden. Wir Freien Demokraten wollen sicherstel-
len, dass diese Arbeit da ankommt, wo sie am drin-
gendsten gebraucht wird. Uns geht es darum, Kin-
dern und Jugendlichen eine gleichwertige und
chancengerechte Teilhabe an unserer Gesellschaft
zu ermöglichen. Dort, wo besondere Unterstützung
gebraucht wird, wo die Startbedingungen ins Leben
komplizierter sind als anderswo, muss diese auch
verfügbar sein. Es geht also um Chancengerechtig-
keit und um Bedarfsgerechtigkeit.

(Beifall FDP)

Deshalb ist für uns Freie Demokraten zentral, dass
Steuergelder und davon finanzierte Stellen in erster
Linie bedarfsgerecht verteilt werden und dass die
Verwendung dieser Mittel dann auch entsprechend
überprüft wird. Worüber wir aber heute hier ent-
scheiden, ist nicht etwa, wie viel Geld wir im nächs-
ten Jahr in die Schulsozialarbeit stecken oder in
den Landesjugendförderplan.

(Zwischenruf Abg. Wolf, DIE LINKE: Doch,
das machen wir schon!)

Wir entscheiden auch nicht, wie viele Schulen wir
mit Schulsozialarbeit versehen und ob wir die Gel-
der bedarfsgerecht verteilen, sondern wir entschei-
den darüber, ob zwei Summen ins Gesetz geschrie-
ben werden, die wir sonst über die Haushaltsver-
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handlungen festziehen. Das sehen wir Freie Demo-
kraten kritisch. 

Herr Bühl hat es schon angesprochen: Wir wissen
nicht, wie die Haushalte aussehen. Und wir verweh-
ren uns dagegen, Geld auszugeben, bevor klar ist,
was man überhaupt für Einnahmen hat. 

(Zwischenruf Abg. Wolf, DIE LINKE: So wie
die AfD!)

Gesunde Haushaltsführung, Herr Wolf, jetzt hier mit
irgendwelchen parteipolitischen Diskussionen …

(Zwischenruf Abg. Wolf, DIE LINKE: Was ist
ungesund an Schulsozialarbeit?)

Es ist überhaupt nichts ungesund an Schulsozialar-
beit. – Ich mache einfach weiter, denn das führt
sonst hier zu nichts.

Das zentrale Argument ist an der Stelle immer –
das wird Herr Wolf sicher gleich auch noch mal sa-
gen –, dass diese Festschreibung für eine Versteti-
gung sorgt und Planungssicherheit schafft. Eine hö-
here Summe im Thüringer Kinder- und Jugendhilfe-
Ausführungsgesetz sorgt also dafür, dass es leich-
ter wird, die Fachkräfte zu binden, und dass die
Aufgabenträger ihre Verträge längerfristiger gestal-
ten können. Das ist natürlich ein wichtiges Anlie-
gen, denn gerade in dem Bereich ist es wichtig,
dass eine vertrauensvolle Beziehung aufgebaut
werden kann – mit den Schülerinnen, Schülern und
Eltern, mit dem Kollegium. Und dieses Vertrauen,
diese Vertrauensarbeit braucht Zeit. 

Aber wie diese Verträge gestaltet werden und ob
die Schulsozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter be-
fristet angestellt werden oder nicht, das können sie
mit diesem Gesetz nicht beeinflussen. Sie können
sich also nicht sicher sein, ob dieser Effekt eintritt
oder nicht. 

(Zwischenruf Abg. Reinhardt, DIE LINKE:
Quatsch!)

Interessanterweise wurde in der Anhörung sogar
noch der Zweifel laut, ob diese Mindestsumme
dann nicht am Ende zu einer Gesamtsumme wird
und damit die Veränderung im Bedarf überhaupt
gar keine Berücksichtigung mehr findet. Normaler-
weise hätte ich jetzt damit gerechnet, dass Herr
Wolf laut ruft, dass es sich ja um eine Mindestsum-
me handele. Und da sage ich: Genau, das ist eine
Mindestsumme, die ist es jetzt schon. 

(Zwischenruf Abg. Wolf, DIE LINKE: Kommu-
nale Aufgabe!)

Da stellt sich für mich die Frage, warum wir die an
der Stelle erhöhen müssen. 

(Beifall FDP)

Die Skepsis mit der Mindestsumme und auch mit
der Erhöhung bei der Schulsozialarbeit konnten Sie
mir leider im Prozess nicht vertreiben. Allein das
Geld wird die Herausforderungen im Bereich der
Schulsozialarbeit nicht lösen. Es besteht nach wie
vor der Bedarf nach einem grundlegenden, bedarfs-
orientierten Ansatz. Das wurde auch in den Anhö-
rungen angemerkt, dass es nach wie vor an Spiel-
raum und Flexibilität fehlt, um auf Mehrbedarfe ein-
zugehen. Die Landkreise organisieren die Vertei-
lung von knappen Ressourcen nach Vorgaben, die
so gestaltet sind, als gäbe es genug Geld und ge-
nug Personal für eine flächendeckende Verteilung.
Und da wissen wir, dass es nicht so ist. Wenn jetzt
die Landkreise aber versuchen, die Verteilung so zu
organisieren, dann stoßen sie mit den Handlungs-
empfehlungen und Richtlinien schnell an die Gren-
zen. Denn die Vorgaben zu einem Stellenanteil von
mindestens 75 Prozent, verbunden mit der Vorga-
be, eine Fachkraft dürfte nur eine Schule betreuen,
reduziert hier die möglichen Einsatzszenarien un-
nötig. Wir wünschen uns hier mehr Freiraum für die
Akteure vor Ort und realistischere Vorgaben. 

Die Festlegung von einer Mindestsumme hilft auch
im Landesjugendförderplan nicht. Da sind wir eher
dafür, den Prozess, der ein starker Beteiligungspro-
zess für die bedarfsorientierte Verteilung ist, zu
stärken und nicht zu untergraben. Wir werden im
Auge behalten, wie diese Mittel zukünftig eingesetzt
werden. Insofern unterstützen wir auch diesen Ent-
schließungsantrag und freuen uns auf den Bericht,
der in dem Zusammenhang über die örtliche Ju-
gendarbeit im Ausschuss gebracht wird. Bei dem
Gesetzentwurf werden wir uns weiterhin enthalten,
weil wir die Stärkung der Jugendarbeit und der
Schulsozialarbeit wichtig finden, den Eingriff in die
Haushaltsplanung aber weiter kritisch sehen. 

(Beifall FDP)

Präsidentin Keller:
Das Wort hat Frau Rothe-Beinlich für die Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen. 

Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und
Herren, wir haben hier schon häufiger über die
Wichtigkeit von Schulsozialarbeit gestritten, weil es
eine Fraktion gibt, die sie ja gänzlich infrage gestellt
hat. Ich bin jetzt allerdings ehrlich ein bisschen irri-
tiert über die Rede von Frau Baum. 

(Beifall DIE LINKE)
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Auf der einen Seite fordern Sie Kontinuität und Ver-
lässlichkeit und auf der anderen Seite wehren Sie
sich gegen die jetzt erfolgte Festschreibung. Das
passt nicht zusammen. Mir ist von Ihnen leider
auch keinerlei Änderungsantrag oder eine ähnliche
Initiative bekannt. Da gab es weder irgendetwas im
Ausschuss noch jetzt im Plenum. Aber Sie werden
wissen, warum Sie so handeln, wie Sie jetzt han-
deln. Vielleicht suchen Sie mal das Gespräch mit
den kommunalen Vertreterinnen und Vertretern. Ich
bin ja auch eine davon. Die warten alle darauf, dass
wir ihnen die Sicherheit genau darüber geben.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Und ja, wir haben lange darum gerungen, über-
haupt solche Größen festzuschreiben. Gerade mit
unseren Haushältern, denn die wollen das in der
Regel nicht, dass schon – ich sage mal – relativ
große Summen gebunden sind, weil sie sagen: Da
geht uns die Flexibilität verloren. Flexibilität heißt
leider meistens, dass sie zulasten genau von den
„weicheren Bereichen“ geht wie eben auch der
Schulsozialarbeit oder der örtlichen Jugendförde-
rung, wo ich glaube, wir machen jetzt einen sehr
guten und wichtigen Schritt genau dahin gehend zu
sagen: Wir schreiben diese Mittel als Mindestför-
dersummen fest. 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

So müssen nämlich nicht all die Jugendverbände
und so weiter und so fort jedes Jahr aufs Neue ban-
gen, ob denn die Mittel tatsächlich in der Größen-
ordnung kommen, sondern sie haben diese Garan-
tie, dass es eine Mindestsumme gibt, die immer zur
Verfügung steht, und über alles Weitere muss dann
tatsächlich verhandelt werden. 

Vielleicht auch noch ein Hinweis: Die fachlichen
Empfehlungen, gerade auch zum Einsatz der
Schulsozialarbeit, kommen ja aus dem Landesju-
gendhilfeausschuss, also genau aus diesem Be-
reich. Da frage ich mich, warum Sie von der FDP
das auch noch fachlich in Zweifel ziehen wollen, wo
genau die Vertreter vom Landesjugendhilfeaus-
schuss die waren, die uns gesagt haben: Bitte be-
lasst es nicht nur bei der Schulsozialarbeit, sondern
schreibt auch die Summe fest, die wir für den Ju-
gendförderplan zur Untersetzung brauchen. Aber
vielleicht können Sie uns das ja fachlich irgend-
wann noch mal erläutern. Im Ausschuss haben Sie
das jedenfalls nicht getan.

Die Jugendsozialarbeit an Schulen – das ist ja die
Schulsozialarbeit – ist eine der intensivsten Formen
der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schulen.
Sie soll vor allem sozial benachteiligte Schülerinnen
und Schüler in ihrer Persönlichkeitsentwicklung un-

terstützen und fördern. Dass es da weit mehr Be-
darfe gibt, als wir jetzt Stellen haben, ist – glaube
ich – auch hinlänglich bekannt. Es sind fast alle
Schulen, die sich wahrscheinlich auch gern an den
Bildungsminister wenden und sagen: Am liebsten
hätten wir mindestens einen Schulsozialarbeiter, ei-
ne Schulsozialarbeiterin je Schule, und das nicht
nur für einzelne Schularten. 

Mit unserem Änderungsantrag, den wir heute be-
schließen, verbessern wir – wie gesagt – die Rah-
menbedingungen für die Schulsozialarbeit ganz
grundsätzlich, weil es genau darum geht, nieman-
den zurückzulassen, und es auch richtig und wich-
tig ist, diese Schulsozialarbeit zu festigen, weil sie
von unseren Schulen gar nicht mehr wegzudenken
ist. 

Ich weiß, wir werden nachher wieder von der AfD
hören, dass das irgendein Ideologieprojekt sei. Ich
versichere Ihnen, es ist dringend notwendig und ei-
gentlich bräuchten wir Schulsozialarbeit tatsächlich
an allen Schulen.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Ausgangspunkt für unser Gesetz war im Übrigen
der Haushalt 2020, bei dem wir zu den 11,4 Millio-
nen Euro, die im Jahr 2019 für die Schulsozialarbeit
bereitstanden, noch mal 10 Millionen Euro zusätz-
lich zur Verfügung stellen konnten und die Förder-
mittel für die Kommunen damit ab 2020 auf
22,5 Millionen Euro erhöht haben. Damit kommen
zu den etwa 225 geförderten Vollzeitstellen weitere
180 hinzu. Allerdings waren diese Stellen bisher
nicht dauerhaft sicher, weil die gesetzliche Fest-
schreibung gefehlt hat. Die kommt jetzt mit dem
Gesetz. Die Kommunen, die Landkreise und die
kreisfreien Städte als örtliche Träger der Jugendhil-
fe haben damit Planungssicherheit auch über 2020
hinaus und genau das sorgt für Verlässlichkeit, für
Kontinuität und für gute Arbeitsbedingungen. 

In den Beratungen haben wir außerdem festge-
stellt, dass auch die überregionale Jugendförde-
rung eine gesetzliche Absicherung erfahren muss.
Damit sind wir sozusagen jetzt auch auf der Höhe
der Anzuhörenden, indem wir sagen: Wir haben ge-
nau dies aufgegriffen. Außerdem sind wir dem
Wunsch der Kommunen – wie gesagt – nach Strei-
chung des § 13 im Thüringer Kinder- und Jugend-
hilfe-Ausführungsgesetz nachgekommen; das hatte
ich auch schon bei der Berichterstattung erwähnt.
Ich kann nur sagen: Heute ist tatsächlich ein guter
Tag für die Schulsozialarbeit, die als Verknüpfung
von Jugendhilfe und Schule Kontinuität und Ver-
lässlichkeit erhält, und ebenso erfährt die überre-
gionale Jugendförderung mehr Absicherung. Auch
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das schafft Kontinuität und Verlässlichkeit. Mit ge-
nau dieser Politik wollen wir das Recht von jungen
Menschen auf eine gute Zukunft stärken und ihnen
auch vielfältige Perspektiven und Chancen bieten.
Mit dem Gesetzentwurf kommen wir dem einen
weiteren Schritt näher. 

In unserem Entschließungsantrag haben wir dann
noch mal die Bedeutung der überregionalen Ju-
gendförderung betont und gemeinsam darauf ge-
setzt, dass wir hoffentlich zukünftig auch die stei-
genden finanziellen Mittel bereitstellen können. Das
werden wir dann in den Haushaltsverhandlungen
sehen. Herr Emde als Haushaltsausschussvorsit-
zender hört ja auch schon ganz interessiert zu.

Außerdem wollen wir uns auch der örtlichen Ju-
gendhilfeplanung weiter widmen. Daher soll das Mi-
nisterium prüfen – und das ist auch richtig –, ob es
bessere Vorgaben für die Planung der örtlichen Ju-
gendförderung braucht, weil die Gelder schließlich
auch da ankommen sollen, wofür wir sie eingeplant
haben. Last but not least wollen wir die Idee der
Kreis- und Stadtjugendringe wieder stärken. In den
Jugendverbänden engagieren sich schließlich Kin-
der und Jugendliche mit ganz eigenen Wünschen,
Sorgen und Interessen, unterschiedlichen Fähigkei-
ten und Perspektiven – und sie alle brauchen eine
starke Stimme in der Gesellschaft. Wir denken, die-
se Stimme können auch kommunale Jugendringe
sein. In diesem Sinne freuen wir uns auf Ihre Zu-
stimmung. Vielen herzlichen Dank.

(Beifall DIE LINKE, CDU, SPD, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN)

Präsidentin Keller:
Das Wort hat Abgeordneter Jankowski für die AfD-
Fraktion.

Abgeordneter Jankowski, AfD:
Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Kollegen
Abgeordnete, werte Zuschauer am Livestream, be-
vor Herr Wolf weiterhin ungefragt reinruft, für wel-
che Position wir von der AfD stehen  

(Zwischenruf Abg. Bilay, DIE LINKE: Das
können andere auch!)

– oder auch andere –, und unsere Position vorstel-
len will, mache ich das doch lieber selber.

(Beifall AfD)

Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf soll die Min-
desthilfe, die Landesförderung für die Schulsozial-
arbeit, verdoppelt und auf rund 22,3 Millionen Euro
festgesetzt werden. Es wird dabei auf eine breite
Zustimmung im Anhörungsverfahren verwiesen.

Aber die breite Zustimmung im Anhörungsverfahren
ist nicht wirklich verwunderlich. Was glaubt man
denn, welches Resultat man erzielt, wenn man zum
Beispiel die Kommunen anschreibt und mitteilt,
dass sie mit der Gesetzesänderung mehr Geld be-
kommen sollen? Natürlich bekommt man da eine
breite Zustimmung. Zudem wurden auch viele Trä-
ger der Schulsozialarbeit angeschrieben und natür-
lich finden die das auch super, denn sie leben
schließlich davon.

Es muss doch aber die Frage erlaubt sein, weswe-
gen wir mehr Schulsozialarbeit brauchen. Eine Ant-
wort hierfür liefert zum Beispiel der Thüringische
Landkreistag in der Anhörung. Ich darf an dieser
Stelle aus dem Antwortschreiben zitieren: „Die Be-
lastung des Schulalltags durch ,schwierige Schüler‘
nimmt zu. Die Nachfrage nach Schulsozialarbeitern
ist daher ansteigend.“

(Zwischenruf Abg. Müller, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN: Trotzdem wollen Sie die Mittel
kürzen! Das verstehe ich nicht!)

Weiter heißt es dort, ich kann zitieren: „Sie kann
insbesondere die Überforderung der Schulen […]
durch die Art und Weise, in der die Inklusion umge-
setzt wird, nicht kompensieren.“ Auch schreibt der
Landkreistag, dass die Schulsozialarbeit eine ange-
messene Personalsituation in den Schulen nicht er-
setzen kann, die aber für die Erfüllung des Erzie-
herauftrags notwendig wäre. Man warnt sogar aus-
drücklich davor – ich zitiere –, die Schulsozialarbeit
„zum ,Ausfallbürgen‘ für die organisatorischen Pro-
bleme unseres Schulwesens zu machen.“

(Beifall AfD)

Genau hier sind wir auch schon – wie man so
schön sagt – bei des Pudels Kern: Es wird ver-
sucht, die strukturellen Probleme des Schulsystems
durch Schulsozialarbeit zu übertünchen. 

(Zwischenruf Abg. König-Preuss, DIE LINKE:
Das ist doch absoluter Quatsch!)

Schon allein durch den anhaltenden Lehrermangel
ist die Personaldecke an vielen Schulen so weit
ausgedünnt, dass der Regelunterricht kaum abge-
deckt wird und wir massiv Stundenausfälle haben.
Obendrauf kommen auch noch rot-rot-grüne Bil-
dungsexperimente und Wunschvorstellungen, für
was Schule alles da sein soll. An den Schulen sol-
len die Lehrer immer mehr integrieren, sie sollen
immer mehr inkludieren, sie sollen versuchen, die
sozialen Probleme zu lösen. Im Ergebnis wurde
das Schulsystem weit über seine Belastungsgrenze
hinaus überdehnt.

(Beifall AfD)
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Die Lehrer haben durch die Personalsituation we-
der die Zeit, noch erlaubt es die Klassengröße, sich
mit den schwierigen Schülern ausreichend zu be-
schäftigen. Viele Lehrer sind deswegen hoffnungs-
los überlastet. Da hilft auch keine Schulsozialarbeit,
sondern die strukturellen Probleme müssen gefäl-
ligst ordentlich angegangen werden.

(Beifall AfD)

Dass Schulsozialarbeit nicht die Lösung sein kann,
zeigt schon allein ein Blick auf die Stadt Eisenach:
Laut dem Lebenslagenbericht der Stadt Eisenach
von 2018 sind flächendeckend an allen Schulen
Schulsozialarbeiter vorhanden.

(Zwischenruf Abg. Bilay, DIE LINKE: Aber
jetzt Vorsicht!)

Durch ein vom Europäischen Sozialfonds geförder-
tes Projekt wurde die Anzahl an besonderen Pro-
blemschulen noch erhöht. Trotz dieser guten Aus-
stattung mit Schulsozialarbeitern laufen die Proble-
me in Eisenach aber komplett aus dem Ruder und
die Schulabbrecherquote ist mit 19 Prozent die
höchste in ganz Deutschland. Das braucht einen
auch nicht zu wundern, denn laut Lebenslagenbe-
richt der Stadt Eisenach vertrauen sich trotz des flä-
chendeckenden Einsatzes nur rund 3 Prozent der
Schüler bei Problemen überhaupt einem Schulsozi-
alarbeiter an. Das zeigt: Der weitere Ausbau ist ei-
ne Sackgasse.

(Beifall AfD)

Die Schulsozialarbeit wird nie die strukturellen Pro-
bleme im Bildungssystem lösen können und des-
wegen ist die sogenannte Verstetigung mit einer er-
höhten Mindestförderung genau der falsche Weg.
Wir sind nicht pauschal gegen Schulsozialarbeit,
nur unsere Position ist folgende: Wir brauchen eine
bedarfsgerechte Förderung. Und ja, derzeit gibt es
einen höheren Bedarf, verursacht durch die eben
aufgezählten strukturellen Probleme, an denen Rot-
Rot-Grün einen nicht unerheblichen Anteil geleistet
hat.

(Beifall AfD)

Diesem höheren momentanen Bedarf kann man
aber jetzt schon durch höhere Förderung gerecht
werden, denn das momentane Gesetz sieht auch
nur eine Mindestförderung von 11,3 Millionen Euro
vor. Es ist also überhaupt nicht nötig, diese Min-
destförderung anzuheben, um dem höheren Bedarf
gerecht zu werden. Man sollte jährlich prüfen, von
mir aus auch im Zweijahresrhythmus, um den Kom-
munen Planungssicherheit zu geben. Die Intention
sollte damit aber nicht sein, dass Arbeitsplätze auf-
rechterhalten oder generiert werden, sondern dass
die strukturellen Probleme gelöst werden. 

(Beifall AfD)

Das Ziel, was Sie aber eigentlich verfolgen, was Sie
ja auch sagen, ist, dass irgendwann jede Schule ei-
nen Schulsozialarbeiter hat. Das halte ich nicht für
erforderlich. Unser Schulsystem kam jahrzehnte-
lang auch ohne Schulsozialarbeit gut zurecht und
die Probleme, die zu dem momentanen höheren
Bedarf an Schulsozialarbeit geführt haben, sind
nicht vom Himmel gefallen, sondern sind Resultat
einer verfehlten Politik. 

(Beifall AfD)

Schulsozialarbeit kann sicherlich eine wichtige Er-
gänzung an Problemschulen oder auch an sozialen
Brennpunkten sein – ohne Frage. Aber was die
übergroße Koalition hier versucht, ist eine Vertei-
lung nach dem Gießkannenprinzip nach dem Motto
„viel hilft viel“ und das ist genau der falsche Weg. 

(Beifall AfD)

Das Ziel muss sein, die strukturellen Probleme zu
lösen und dann kann und vor allem muss auch die
Schulsozialarbeit wieder heruntergefahren werden.
Vielen Dank. 

(Beifall AfD)

(Zwischenruf Abg. Wolf, DIE LINKE: Das war
peinlich!)

Präsidentin Keller:
Das Wort erhält Herr Abgeordneter Reinhardt für
die Fraktion Die Linke.

Abgeordneter Reinhardt, DIE LINKE:
Die Arbeitsverhältnisse der Schulsozialarbeiter/-in-
nen in Thüringen verbessert – gesellschaftliche
Wirkung durch die Linke im Thüringer Landtag. 

Werte Frau Präsidentin, werte Abgeordnete, liebe
Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, liebe Zuhörerin-
nen und Zuhörer, liebe Zuschauer/-innen, unser
zweites Thema heute ist ein Gesetzesvorschlag,
den die Fraktionen von Rot-Rot-Grün mit dem Ziel
vorlegen, das Landesprogramm Schulsozialarbeit
in der Förderhöhe für die nächsten Jahre neu fest-
zuschreiben. Aktuell wird nahezu jede Form von
Schulsozialarbeit an den Thüringer Schulen durch
dieses Landesprogramm gefördert. Die Summe, die
wir hier festlegen werden und die in den laufenden
Haushalten bereits umgesetzt werden soll, reicht
aus, um die Schulsozialarbeit in Thüringen nahezu
zu verdoppeln, nämlich von etwa 220 Vollzeitstellen
im Jahr 2019 auf nahezu 400. Das Ganze noch mal
in Geld umgerechnet stehen statt wie bisher
11,3 Millionen dann 22,3 Millionen Euro für die
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Schulsozialarbeit im Gesetz. Das, werte Kollegin-
nen und Kollegen, ist ein Grund zu jubeln.

(Beifall DIE LINKE)

Der Sinn der Schulsozialarbeit: Kinder und Jugend-
liche werden in ihrer Schullaufbahn, aber eben
auch in ihrem alltäglichen Leben durch Schulsozial-
arbeit unterstützt, weil Schule und Leben eben nicht
voneinander trennbar sind. Mit der Einführung der
Schulsozialarbeit werden Schule und Jugendhilfe
wieder oder überhaupt miteinander gekoppelt. Ziel
ist es, Kinder und Jugendliche darin zu unterstüt-
zen, einen Schulabschluss, damit einen Berufsab-
schluss zu ermöglichen oder aber ein selbstbe-
stimmtes Leben zu führen. Der angewandte Metho-
denkanon von Schulsozialarbeiterinnen ist groß
und vielfältig, klassisch der eines Schulsozialarbei-
ters/einer -sozialarbeiterin von der klassischen Ein-
zelfallberatung über die sozialpädagogische Grup-
penförderung bis hin zu Elternarbeit, Prävention,
Krisenintervention, Netzwerkarbeit und natürlich
Gemeinwesenarbeit – all dies in Zusammenarbeit
mit Schule und im besten Fall auch mit konzeptio-
neller Verankerung vor Ort. Potenziale werden ent-
wickelt, Menschen zusammengeführt. Die Chance,
dass Schule ein Lernort für alle Menschen wird,
Schüler/-innen, egal wo sie herkommen, aus wel-
cher Familie, egal aus welchen finanziellen Verhält-
nissen sie kommen, werden gefordert und geför-
dert. Gesellschaftliches Leben, Zusammenleben
wird erleichtert, die Selektion aufgrund von sozio-
ökonomischer Herkunft, die durch die Institution
Schule in Deutschland stattfindet, wird vermindert,
Spaltung wird entgegengewirkt und solidarisches
Zusammenleben, ja, Perspektiven werden aufge-
zeigt. Das Gesagte gilt im Übrigen auch für unsere
jungen Schüler/-innen. Im Bereich der Grundschule
sprechen Träger von wachsenden Bedarfen in der
Beziehungsarbeit mit den Kindern und in der akti-
vierenden Elternarbeit, wo mehr und mehr eine Ar-
beit der die Lehrkräfte niederschwellig unterstützen-
den Einflussnahme gebraucht wird. 

Zur Geschichte oder zur Genese der Sozialarbeit in
Thüringen habe ich bereits Ausführungen in meiner
Rede vom 31. Januar dieses Jahres gemacht. Das
ist im Protokoll der 6. Plenarsitzung der 7. Wahlpe-
riode, zu Drucksache 7/153 ab Seite 376 nachzule-
sen. Das erspare ich Ihnen diesmal.

Aber: 2017 schaffte es die Festlegung einer Min-
destfördersumme für die Schulsozialarbeit im Ge-
setz für Thüringen, erstmals zur nötigen Klarheit
und örtlich überall zur unbefristeten oder teils unbe-
fristeten Vertragsgestaltung zu kommen. Im Lan-
deshaushalt für 2020 geht Rot-Rot-Grün einen wei-
teren Schritt: Der Umfang des Programms der
Schulsozialarbeit wurde auf über 22 Millionen Euro

angehoben und damit etwa verdoppelt. Dies bedeu-
tet eine erhebliche Kraftanstrengung für unser
Land. Die für die Förderung maßgebliche Richtlinie
wurde selbstverständlich schon evaluiert. Heute
nun geht es darum, diese Fördersumme für die
nächsten Jahre festzuschreiben und damit für die
örtlichen Träger der Jugendhilfe wiederum auf ei-
nem erhöhten Level einen festen planbaren Finanz-
rahmen zu schaffen. Wir als Linke wollen, dass ab
dem neuen Schuljahr an viel mehr Schulen Schul-
sozialarbeiter/-innen mit unbefristeten Verträgen
zum Einsatz kommen. Deswegen treten wir für den
Einsatz und Ausbau der finanziellen Spielräume
und für die gesetzliche Sicherung der Landes-
förderhöhe hier in Thüringen ein.

Kurz zu den Verankerungen der Schulsozialarbeit
in der Kommune: Der Thüringische Landkreistag
betont immer wieder, dass die Schulsozialarbeit zur
Schule gehöre und deswegen eine Landesaufgabe
sei und also nicht zu den Aufgaben auf kommuna-
ler Ebene gehöre. Ich kann mich darüber nur wun-
dern: Dieser Logik folgend müsste man die Mög-
lichkeit prüfen, ob Schulsozialarbeit als Teil von
Schule in multiprofessionellen Teams in staatlicher
Verantwortung zu organisieren wäre. Dies würde al-
lerdings bedeuten, dass es keine Entscheidungs-
möglichkeiten der örtlichen Jugendhilfeausschüsse
und keine Beteiligung der freien Träger mehr gäbe.
Der üblichen Ebene gingen wahrscheinlich bei ei-
nem solchen Weg wichtige Möglichkeiten verloren.
Wichtig ist – und deswegen brauchen wir die Kom-
mune –, dass sozialraumbezogene Kriterien heran-
gezogen werden, um zu steuern, etwa ähnlich wie
im Kyffhäuserkreis. Konzeptionell müssen diese
verzahnt sein mit den Schulen und lokalen Sozial-
räumen, um so Sozialarbeit zu gestalten.

Heute geht das alles – noch –, aber eben deswe-
gen, weil es hier um eine Aufgabe nach dem
SGB VIII geht, die vom Land zwar freiwillig vollstän-
dig finanziert wird, aber eben von den örtlichen Trä-
gern der Jugendhilfe in Kooperation mit Schulen
durchgeführt wird. Das machen wir im Übrigen
nicht, weil Haushalte schwierig sind, Herr Bühl,
sondern das machen wir, weil wir die Schulsozialar-
beit wichtig finden.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Frau Baum, ich habe den Eindruck – ich will es Ih-
nen nicht unterstellen –, auch in den Fragen hier im
Ausschuss, dass Sie dieses Thema noch nicht
ganz durchdrungen haben; daher auch Ihre Rede
hier zu diesen Verträgen in der Schulsozialarbeit.

(Zwischenruf Abg. Montag, FDP: Das muss
doch nicht sein!)
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Aber auch hier kann ich Ihnen als Vorsitzender des
Jugendhilfeausschusses in Gera berichten, dass
das Vertrauen der letzten Jahre in das Land dazu
geführt hat, dass wir mit den Trägern vor Ort die
teilweise auf ein Jahr befristeten Arbeitsverhältnis-
se auf zwei Jahre machen konnten. Das war nur
ein kleines Level. Jetzt werden wir in Zukunft mit
den Trägern vor Ort unbefristete Verträge aushan-
deln können, weil die Träger und die örtlichen Trä-
ger auf das Land und auf dieses Gesetz vertrauen.
Das ist ein wichtiger Schritt für die Arbeiter/-innen in
unserem Land, aber auch für die Schüler/-innen in
unseren Schulen.

Zu solch einem Gesetzentwurf entstehen oftmals
Anhörungen und nochmals Anhörungen – schriftlich
und mündlich. Natürlich möchte die AfD nicht Ex-
pertinnen und Experten vor Ort befragen, sondern
bezieht sich – aus meiner Sicht auch zu Recht –
auf den Landkreistag. Es wurde natürlich die Mög-
lichkeit eines Entschließungsantrags und eines Än-
derungsantrags in diesem Entwurf benutzt.

Werte Abgeordnete, werte Präsidentin, wir haben
dazu im Bildungsausschuss eine ausführliche An-
hörung gehabt. In der Anhörung haben ausnahms-
los alle Anzuhörenden die geplante gesetzliche Si-
cherung durch Schulsozialarbeit begrüßt – alle. Da-
neben gab es eine ganze Reihe von wichtigen An-
regungen zum Thema „Jugendförderung“. Geäu-
ßert wurde zum Beispiel die Mahnung, nicht nur
den Ausbau der Schulsozialarbeit zu stärken, die
Stärkung der örtlichen Jugendförderung sollte nicht
vergessen werden. Mehrfach kam von den Anzuhö-
renden die Anregung, auch den Landesjugendför-
derplan im Landeshaushalt mit einer Mindestsum-
me zu versehen. Dieser Punkt wurde von der CDU-
Fraktion in einem Änderungsantrag aufgegriffen.
Auch wurden die Verteilungsfragen innerhalb der
Richtlinie und weitere Punkte angesprochen. Einige
davon haben Niederschlag in einem Entschlie-
ßungsantrag zur Jugendförderung gefunden, den
die Koalitionsfraktionen und die CDU gemeinsam
einbringen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Ge-
setzesvorschlag von Rot-Rot-Grün hat im Aus-
schuss zu einer Diskussion jugendpolitischer The-
men geführt. Das Ergebnis dessen war einerseits
eine zeitliche Verzögerung des Beschlusses und
andererseits eine inhaltliche Erweiterung unseres
ursprünglichen Antrags. Wir haben die Debatte ge-
führt und heraus kamen eine Erweiterung des Ge-
setzentwurfs durch den Änderungsantrag der CDU
und ein Entschließungsantrag, in dem Rot-Rot-
Grün und die CDU gemeinsam die Stellung der Ju-
gendpolitik in Thüringen feststellen und einige Auf-
lagen für die kommende Zeit in den Blick nehmen.

Einige Worte möchte ich zu dem Änderungsantrag
der CDU sagen, der sich aus der Anhörung erge-
ben hat: So wie die örtlichen Träger der Jugendhilfe
auf der kommunalen Ebene für die örtliche Aufgabe
wird auch das Land für den Bereich der Landesauf-
gaben bei der Förderung der Jugendhilfe eine eige-
ne Planung durchführen. Dies ist niedergelegt im
Landesjugendförderplan. Wenn einmal im Rahmen
von Planungen Mindestfördersummen festgelegt
werden, so werden diese im Rahmen des Pla-
nungsprozesses durch Akteure von Politik und Ver-
waltung sehr oft als Obergrenzen verstanden. Dies
ist aus unserer Sicht die Gefahr und dies waren
und sind unsere Bedenken bei der Festlegung einer
Mindestsumme für den Kinder- und Jugendförder-
plan des Landes.

Wir haben dem Ansinnen der CDU jetzt zuge-
stimmt, dies so zu machen. Aber ich, wir werden
versprechen – und das will ich Ihnen auch als Vor-
sitzender des Jugendhilfeausschusses in Gera oder
als Sozialarbeiter sagen –: Ein solches Verständnis,
dass die Summen zugleich als prinzipielle Festle-
gung nach oben begriffen werden und nicht mehr
an den konkreten Bedarfen angesetzt werden, wird
auf unseren Widerspruch, ja, auf unseren Wider-
stand treffen, weil das eine Prinzipienfrage ist. Wir
legen im Gesetz hier nicht die Qualität fest, also wie
es umgesetzt wird, sondern nur, wie Quantitäten
festgelegt werden. Und wenn immer mehr Quantitä-
ten hinzukommen, werden Qualitäten sinken. Das
ist wie überall: Wenn ich eine höhere Qualität habe
und möchte, muss ich eben auch mehr Geld ins
System geben.

(Beifall DIE LINKE)

Außerdem ist es üblich – ich muss schneller ma-
chen –, dass es, meine sehr verehrten Damen und
Herren, bei den wichtigen Gesetzesvorhaben um
prinzipielle Diskussionen geht, Entschließungsan-
träge gefasst werden, ja, Aufgaben abgebildet wer-
den. So ist es eben auch mit dem von den Koali-
tionsfraktionen und der CDU gemeinsam vorgeleg-
ten jugendpolitischen Entschließungsantrag, für
den wir heute ebenfalls um Zustimmung werben. Er
formuliert zunächst eine grundlegende Zustimmung
zu den in Thüringen bestehenden Förderstrukturen
der Jugendhilfe in den drei Säulen und spricht die
politische Absicht aus, alle drei Bereiche auch wei-
terhin bedarfsorientiert, stabil und zuverlässig zu
fördern. Uns als Linke war und ist hier die Herstel-
lung des engen Zusammenhangs der örtlichen Ju-
gendförderung besonders wichtig, denn für diesen
Bereich hat heute die diskutierte Gesetzesände-
rung keine, ja, leider keine Verbesserung gebracht
– vielleicht in Zukunft.

Der Entschließungsantrag …
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Präsidentin Keller:
Herr Abgeordneter, Sie waren nicht schnell genug.
Jetzt ist Ihre Zeit vorbei.

Abgeordneter Reinhardt, DIE LINKE:
Ja, schade.

Wir machen heute drei wichtige Themen: Wir ver-
bessern die Schulsozialarbeit, wir legen leider Got-
tes die Mindestfördersumme für den Landesförder-
plan fest

(Heiterkeit DIE LINKE)

und wir machen die jugendpolitische Standortbe-
treuung für die Jugendarbeit in Thüringen, die wir
auch in Zukunft weiterhin begleiten wollen. Vielen
Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Präsidentin Keller:
Sehr geehrte Damen und Herren, ich unterbreche
jetzt die Sitzung und auch die Aussprache für unse-
re Hygienepause. Wir setzen fort um 11.10 Uhr.
Vielen Dank.

Vizepräsidentin Henfling:
Wir würden die Lüftungspause dann beenden und
im Tagesordnungspunkt 1 fortfahren, wenn Sie
dann Ihre Plätze wieder einnehmen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben
die Redeliste abgearbeitet, die mir vorliegt. Gibt es
zu dem Tagesordnungspunkt 1 von den Abgeord-
neten noch eine Wortmeldung? Das kann ich nicht
erkennen. Dann erhält Minister Holter das Wort für
die Landesregierung. 

Holter, Minister für Bildung, Jugend und Sport:
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wenn
ich gefragt werden würde, was heißt es, Verantwor-
tung für Thüringen zu übernehmen, dann würde ich
auf die Fraktionen und die Abgeordneten der Lin-
ken, der Grünen, der SPD und der CDU verweisen,
weil Sie heute ein Gesetz verabschieden, das tat-
sächlich Verantwortung bedeutet, Verantwortung für
Thüringen, Verantwortung für die junge Generation,
um deutlich zu machen, dass Schulsozialarbeit und
auch Jugendarbeit auf finanziell stabile Füße ge-
stellt wird und damit auch Planungssicherheit für al-
le Beteiligten da ist. Ich glaube, das ist heute ein
wichtiger Tag für Thüringen. Eine solche Entschei-
dung kenne ich aus kaum oder aus gar keinem
Land und damit ist Thüringen Vorreiter und zeigt,

was es heißt, für die junge Generation diese Ver-
antwortung zu übernehmen. 

(Beifall DIE LINKE)

Wir haben hier in diesem Hohen Haus, meine Da-
men und Herren, schon sehr oft über Schulsozialar-
beit gesprochen. Schule ist heute nicht mehr nur
ein Lernort, sondern jenseits auch von den Corona-
Zeiten ein Lebensort. Darüber haben die Kollegin-
nen und Kollegen gesprochen. Es ist doch einfach
so, Herr Jankowski: Schülerinnen und Schüler, ob
klein oder groß, haben ihre Alltagsprobleme, die
sind aus der Familie, aus dem Alltag, die Gesell-
schaft hat sich verändert. Ich glaube, das negieren
Sie nicht. Sie bringen diese Probleme logischerwei-
se mit in die Schule, die werden nicht an der Schul-
tür abgegeben, und sie bringen sie mit ins Klassen-
zimmer und das hat auch Auswirkungen auf den
Lernfortschritt der jeweiligen Kinder bzw. Jugendli-
chen. Wir wollen – die Koalition und auch die CDU
beziehe ich mit ein – diese Schülerinnen und Schü-
ler nicht mit diesen Problemen, mit ihren individuel-
len Problemen allein lassen, im Gegenteil, sie brau-
chen die Unterstützung.

(Beifall DIE LINKE)

Im Gegensatz zu Ihnen, Herr Jankowski, können
wir die Lehrerinnen und Lehrer damit nicht allein
lassen, auch noch diese individuellen Probleme der
Schülerinnen und Schüler zu lösen. Da unterschei-
den wir uns. Ja, wir unterscheiden uns. Sie wollen –
Ihr Fraktionsvorsitzender Björn Höcke hat hier
mehrfach zu seinem Prinzip der Schule gesprochen
– eine Schule, an der Zucht und Ordnung herrscht,
in der also die freie Entwicklung des Einzelnen
nicht möglich ist. Wir wollen eine andere Schule,
wollen eine freie Schule, eine demokratische
Schule, eine Schule, in der sich die Kinder frei ent-
wickeln und entfalten können. Das ist der Unter-
schied zwischen uns. 

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Deswegen brauchen wir auch die Schulsozialarbeit,
um diese freie Entwicklung der Kinder zu ermögli-
chen. Doch, Herr Jankowski, das ist der wesentli-
che Unterschied zwischen uns. Deswegen ist
Schulsozialarbeit so wichtig. Dass die Schulsozial-
arbeiterinnen und Schulsozialarbeiter eine unver-
zichtbare Aufgabe erfüllen, versteht sich von selbst,
darüber ist hier gesprochen worden. 

Ich kenne dieses Thema spätestens seit 1998. Die
Bedarfe, von denen Sie gesprochen haben, neh-
men nicht ab, sondern die Bedarfe haben sich in
den letzten Jahren deutlich entwickelt. Es geht da-
rum, den Lehrerinnen und Lehrern Hilfestellung zu
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geben, Eltern, die Unterstützung brauchen, zu un-
terstützen und natürlich die Schülerinnen und Schü-
ler. Deswegen ist Schulsozialarbeit heute unver-
zichtbar und sie wird auch in Zukunft unverzichtbar
sein. 

Genau das ist der Grund, warum die Koalitionsfrak-
tionen diesen Gesetzentwurf eingebracht haben. Es
geht darum, die Kooperation zwischen Schule und
Jugendhilfe weiter auszubauen. Unterhalten Sie
sich doch mal bitte mit Schulsozialarbeiterinnen
und Schulsozialarbeitern bzw. auch mit den Trä-
gern! Das ist auch noch ein Unterschied. Die Lehre-
rinnen und Lehrer und die Erzieherinnen und Erzie-
her in den Horten sind Landesbedienstete. Für die
bin ich der Dienstherr, aber für die Schulsozialarbei-
ter und Schulsozialarbeiterinnen bin ich eben nicht
der Dienstherr. Das ist auch wichtig, dass ich nicht
der Dienstherr bin, sondern die müssen frei sein in
ihrem Wirken an den Schulen.

(Beifall DIE LINKE)

Das ist ja auch noch ein wesentlicher Unterschied.
Wenn man sich mit ihnen unterhält, dann wollen sie
Planungssicherheit. Sie wollen natürlich auch wis-
sen, ob sie eine Lebensplanung machen können,
ob sie tatsächlich in einer unbefristeten Beschäfti-
gung an einer Schule tätig sein können, um dann
auch ihre Arbeit zu kreieren, natürlich auch ihren
Lebensentwurf nicht nur zu entwickeln, sondern
auch umsetzen zu können. Deswegen geht es um
die nachhaltige Stärkung der Schulsozialarbeit. Es
geht genau um diese Planungssicherung, und die
wird mit diesem Gesetz auch geschaffen. 

Selbstverständlich kann man in einem Gesetz nur
einen Mindestbedarf formulieren. Darüber haben
die Kolleginnen und Kollegen geredet. Das heißt
aber nicht, dass damit der Bedarf gedeckt ist. Ich
bin der Überzeugung, der Bedarf ist weitaus höher.
Die These, die Sie ja wiederholt haben, jede Schule
braucht einen Sozialarbeiter bzw. eine Sozialbear-
beiterin, ist auch richtig, denn die Unterstützung,
von der ich und die Kolleginnen und Kollegen der
vier genannten Fraktionen gesprochen haben, wird
so sein und die wird in Zukunft auch notwendig
sein. Deswegen ist es wichtig, dass genau dieses
Gesetz so verabschiedet wird. 

Ja, wir haben mit dem Haushalt 2020 die 22,25 Mil-
lionen Euro eingestellt. Da stand sofort die Frage:
Ja, das sind mehr Sozialarbeiterinnen und Sozialar-
beiter an den Schulen, aber da kannst du nur einen
Vertrag für ein Jahr machen. Wer lässt sich darauf
ein, wo es genug unbefristete Angebote auch in der
Sozialarbeit gibt? Deswegen haben wir eine Verant-
wortung – und die Verantwortung übernimmt die
Koalition mit der CDU zusammen. Wir haben euch

reingeholt ins System der Schulsozialarbeit und wir
geben euch Sicherheit, dass ihr auch perspekti-
visch auf euren Stellen weiterbeschäftigt werden
könnt. Das ist eine Verstetigung der Mittel für die
nächsten Jahre. Genau das wird mit diesem Gesetz
auch umgesetzt. So ist es, meine Damen und Her-
ren, in der Schulsozialarbeit. 

Nun, Herr Bühl, hat die CDU den Finger in die
Wunde gelegt, also dort ein Problem aufgerufen:
Wenn wir das schon in der Schulsozialarbeit so ma-
chen, warum machen wir das eigentlich nicht beim
Landesjugendförderplan, um hier auch eine Pla-
nungssicherheit und eine Mindestgarantie/Mindest-
ausstattung gesetzlich festzulegen? Genau das ist
in diesem parlamentarischen Verfahren dann auch
herausgearbeitet worden. Die Landesjugendförder-
planung obliegt dem Freistaat als überörtlichem
Träger der Jugendhilfe – damit meinem Ministe-
rium, deswegen rede ich auch hier. Wir sind ge-
fragt, ob wir tatsächlich hier auch eine Garantie und
damit Planungssicherheit für alle Beteiligten ermög-
lichen. – Sie haben darüber gesprochen, die ande-
ren Kollegen auch. Ja, es geht um bezahlte Fach-
kräfte, die tarifgerecht entlohnt werden sollen. Es
geht am Ende – da sind wir uns vollkommen einig –
nicht nur darum, dass da irgendwelche Menschen
beschäftigt sind, die dann irgendwas tun, sondern
es geht um qualitativ gute Angebote. Es geht um
die Umsetzung der Jugendarbeit und der Jugend-
verbandsarbeit sowohl auf Landesebene als auch
vor Ort. Das ist wichtig, dass wir jetzt wie bei der
Schulsozialarbeit die entsprechenden Garantien
geben können. Die Landesregierung unterstützt
ausdrücklich diesen Weg, den die CDU vorgeschla-
gen hat. Der wird ja von den Koalitionsfraktionen
mitgetragen – auch dafür herzlichen Dank. 

Es gibt den Entschließungsantrag von R2G, also
von den Fraktionen Die Linke, Bündnis 90/Die Grü-
nen, SPD und der CDU, den ich voll inhaltlich un-
terstütze. Ich will aber eine kleine Anmerkung ma-
chen: Die zeitliche Dimension, der Zeitrahmen, der
vorgegeben ist, ist ambitioniert. Ob ich das mit mei-
nen Kolleginnen und Kollegen einhalten kann, müs-
sen wir uns noch mal gemeinsam anschauen.
Wichtig ist aber, dass wir uns einig sind, dass die
Jugendarbeit Planungssicherheit benötigt und dass
wir die gesetzliche Festschreibung einer Mindest-
förderung für den Landesjugendförderplan jetzt
auch erreichen können. 

Bereits im September 2017 hat der Landesjugend-
hilfeausschuss die Erarbeitung einer fachlichen
Grundlage qualitativer Planungsprozesse in der
Kinder- und Jugendhilfe in Thüringen beschlossen.
Es waren die Vertreterinnen und Vertreter der örtli-
chen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, die ge-
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meinsam mit meinem Ministerium in seiner Funk-
tion als Landesjugendamt im Sommer 2019 zum
Austausch mit einer Arbeitsgruppe des Landesju-
gendhilfeausschusses ein Papier erarbeitet haben,
was als „Arbeitshilfe Jugendhilfeplanung“ im Sep-
tember 2019 vom Landesjugendhilfeausschuss be-
schlossen wurde. Diese Arbeitshilfe wird zur Um-
setzung der im Antrag formulierten Bitte an die Lan-
desregierung wichtige und entscheidende Grundla-
gen liefern, denn erstens die Jugendhilfeplanung ist
eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Kinder- und Ju-
gendhilfe in Zuständigkeit der örtlichen Träger der
öffentlichen Jugendhilfe; zweitens die Intention und
die fachliche Zielrichtung muss daher immer sein,
die örtlichen Träger nicht nur finanziell, sondern
eben auch fachlich in ihren eigenen Planungspro-
zessen zu unterstützen und zu begleiten. Drittens
als Letztes: Aus dem Prozess der Fachberatung
können Bedarfe entstehen, die möglicherweise
über eine landesgesetzliche Regelung abgesichert
werden müssen. Das ist ja das, was wir genau mit
den ersten Entscheidungen bereits getan haben. 

Grundlegende Voraussetzung für dieses Vorhaben
ist der Dialog mit den örtlichen Trägern der öffentli-
chen Jugendhilfe auf Augenhöhe und in gemeinsa-
mer Kooperation. Den Ansatz und die Grundhal-
tung unterstützt der Entschließungsantrag durch
seine Formulierung und seinen Inhalt. Daher wird
er von mir ausdrücklich unterstützt.

Meine Damen und Herren, heute – wie mehrere ge-
sagt haben – ist ein wichtiger Tag, ein guter Tag für
Thüringen. Das sage ich – auch wenn es der dritte
oder vierte Ausspruch heute ist – auch selbst noch
mal. Denn wir können nicht genug tun, um junge
Menschen bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu
unterstützen und zu fördern. Wir können nicht ge-
nug tun, ihre Chancen auf gesellschaftliche Teilha-
be und eine eigenverantwortliche Lebensgestaltung
zu verbessern, und wir können nicht genug tun, ei-
ne qualitative Arbeit in der Kinder- und Jugendar-
beit zu unterstützen. Deswegen bin ich der Über-
zeugung, dass sowohl der Gesetzentwurf, der hof-
fentlich jetzt als Gesetz verabschiedet wird, und der
Entschließungsantrag genau das zum Ausdruck
bringen. Ein politischer Wille wird in ein Gesetz um-
gesetzt und unterstützt und durch den Entschlie-
ßungsantrag werden uns sozusagen die Leitlinien
für die zukünftige Arbeit mit vorgegeben und das ist
auch gut so. Wer das alles will, meine Damen und
Herren – auch der beiden Oppositionsfraktionen,
die das nicht wollen; die tragen keine Verantwor-
tung für das Land Thüringen und unterstützen nicht
das Wohl der Kinder und Jugendlichen in Thürin-
gen –, hat nur eine Chance, nämlich diesem Ge-
setzentwurf zuzustimmen. Danke für die Aufmerk-
samkeit.

(Beifall CDU, SPD)

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen herzlichen Dank. Gibt es jetzt aus den Rei-
hen der Abgeordneten noch Wortmeldungen? Das
kann ich nicht erkennen.

Dann würden wir in die Abstimmung eintreten. Wir
stimmen zunächst ab über die Beschlussempfeh-
lung des Ausschusses für Bildung, Jugend und
Sport in der Drucksache 7/983. Wer für diese Be-
schlussempfehlung ist, den bitte ich um das Hand-
zeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen und die
CDU-Fraktion in Teilen. Vielen Dank. Wer ist dage-
gen? Wer enthält sich? Bei Enthaltungen der AfD-
und FDP-Fraktion ist die Beschlussempfehlung da-
mit angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzent-
wurf der Fraktionen Die Linke, der SPD und Bünd-
nis 90/Die Grünen in der Drucksache 7/153 unter
Berücksichtigung der Abstimmung über die Be-
schlussempfehlung. Wer für diesen Gesetzentwurf
ist, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die
Koalitionsfraktionen 

(Zwischenruf Abg. Möller, AfD: Und die CDU-
Fraktion!)

und die CDU-Fraktion. Wer ist gegen diesen Ge-
setzentwurf? Wer enthält sich? Bei Enthaltungen
der FDP-Fraktion und der AfD-Fraktion ist der Ge-
setzentwurf damit angenommen.

Wir kommen zur Schlussabstimmung über den Ge-
setzentwurf. Wer ist für den Gesetzentwurf, der er-
hebt sich bitte vom Platz. Das sind die Koalitions-
fraktionen und die CDU-Fraktion. Wer ist gegen
den Gesetzentwurf? Wer enthält sich? Damit ist der
Gesetzentwurf bei Enthaltungen der FDP-Fraktion
und der AfD-Fraktion angenommen. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Dann stimmen wir noch über den Entschließungs-
antrag der Fraktionen Die Linke, der SPD und
Bündnis 90/Die Grünen in der Drucksache 7/943
ab. Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich um das
Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen, die
FDP-Fraktion und die CDU-Fraktion. Wer gegen
diesen Entschließungsantrag stimmt, den bitte ich
um das Handzeichen. Wer enthält sich? Das ist die
AfD-Fraktion. Damit ist der Entschließungsantrag
angenommen. Vielen Dank. Dann können wir den
Tagesordnungspunkt schließen.

Wir treten ein in den Tagesordnungspunkt 2
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Sechstes Gesetz zur Änderung
der Thüringer Kommunalord-
nung
Gesetzentwurf der Fraktion der
FDP
- Drucksache 7/651 - Neufas-
sung - 
ZWEITE BERATUNG

Wird das Wort zur Begründung gewünscht? Herr
Montag nickt. Herr Abgeordneter Bergner.

Abgeordneter Bergner, FDP:
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren, wir haben uns im Aus-
schuss für Inneres und Kommunales verständigt,
dass auch unser Antrag mit in die Ausschussdebat-
te kommen soll und die Chance hat, auch mit in die
Anhörung zu kommen. Deswegen verzichte ich
heute hier an dieser Stelle auf die inhaltliche Debat-
te und beantrage namens meiner Fraktion die
Überweisung dieses Gesetzentwurfs an den Aus-
schuss für Inneres und Kommunales. Danke schön.

(Beifall FDP)

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen Dank, Herr Bergner. Damit eröffne ich aber
jetzt trotzdem die Aussprache. Als Erste erhält Ab-
geordnete Merz von der SPD-Fraktion das Wort.

Abgeordnete Merz, SPD:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und
Kollegen Abgeordnete, liebe Zuschauerinnen und
Zuschauer am Livestream, der Thüringer Landtag
berät heute ein weiteres Sechstes Gesetz zur Än-
derung der Thüringer Kommunalordnung, dieses
Mal einen Gesetzentwurf der FDP-Fraktion. Ich will
vorab ankündigen, dass wir uns dazu entschieden
haben, den Gesetzentwurf nach der heutigen zwei-
ten Beratung an den Innen- und Kommunalaus-
schuss zu überweisen. So haben wir es in der letz-
ten Ausschusssitzung bereits besprochen. Ich will
aber auch die Gelegenheit nutzen, inhaltlich auf
diesen Gesetzentwurf einzugehen, um die Position
meiner Fraktion deutlich zu machen. 

Wir sind sehr dafür, die Thüringer Kommunalord-
nung zu modernisieren. Dazu gehört es auch, dass
es den Gemeinderäten und Kreistagen möglich
wird, digitale Sitzungen abzuhalten und auf diesem
Wege Beschlüsse zu fassen. Die Corona-Krise hat
in vielen Bereichen einen Digitalisierungsschub
ausgelöst. Unternehmen, in denen es vorher un-
denkbar war, dass Mitarbeiter im Homeoffice arbei-
ten, aber auch Vereine, in denen viele Mitglieder

erstmals an einer Videokonferenz teilgenommen
haben, sind nur zwei Beispiele. Wir als SPD sind
davon überzeugt, dass wir diese Möglichkeiten in
bestimmten Ausnahmesituationen auch unseren
Gemeinderäten und Kreistagen eröffnen müssen.

(Beifall SPD)

Denn eine digitale Ratssitzung ist besser als gar
keine Ratssitzung. 

(Beifall SPD)

Ich betone den Ausnahmecharakter deshalb, weil
wir auch meinen, dass der direkte Austausch und
die politische Debatte im Ratssaal prägende Be-
standteile der demokratischen Kultur in den Ge-
meinden und Landkreisen sind. Digitale Sitzungen
dürfen deshalb die regulären Sitzungen nicht erset-
zen, sie sollen sie aber – wo möglich und notwen-
dig – ergänzen. 

Wie der Gesetzentwurf der CDU-Fraktion, den wir
vorletzte Woche an den Ausschuss überwiesen ha-
ben, enthält auch der FDP-Entwurf eine Regelung,
nach der in Ausnahmefällen der Hauptausschuss
anstelle des Gemeinderats entscheiden soll. Hier
ergibt sich auf Gemeindeebene das Problem, dass
erst in Gemeinden ab 1.000 Einwohnern überhaupt
eine Pflicht zur Bildung eines Hauptausschusses
besteht. In allen anderen Gemeinden, in denen es
womöglich keinen Hauptausschuss gibt, liefe diese
Regelung leider ins Leere. Hinzu kommt, dass der
Hauptausschuss nach der Thüringer Kommunalord-
nung auf den Bürgermeister und sechs weitere Mit-
glieder begrenzt ist. Besonders in großen Gemein-
den führt dies zu dem Problem, dass das politische
Spektrum und das Stärkeverhältnis des Gemeinde-
rats nur unzureichend im Hauptausschuss abgebil-
det werden können. Die Thüringer Kommunalord-
nung trägt diesem Legitimationsmangel durch § 26
Abs. 2 Rechnung, da sie hier wesentliche Entschei-
dungskompetenzen dem Gemeinderat zuordnet
und eine Übertragung der Beschlussfassung an ei-
nen Ausschuss, einschließlich des Hauptausschus-
ses, verbietet. 

Abschließend ergibt sich für uns die Frage, ob es
der Ausgestaltung des Hauptausschusses als Kri-
senausschuss überhaupt bedarf, wenn gleichzeitig
Möglichkeiten geschaffen werden, durch Videokon-
ferenzen zu tagen und Beschlüsse durch elektroni-
sche Verfahren zu fassen. 

Wir werden all diese Fragen mit in den Innen- und
Kommunalausschuss nehmen und ich freue mich
auf die dortige Debatte. Vielen Dank.

(Beifall SPD)
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Vizepräsidentin Henfling:
Vielen Dank, Frau Abgeordnete Merz und herz-
lichen Glückwunsch zu Ihrer ersten Rede im Thü-
ringer Landtag.

(Beifall SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Als Nächster erhält Abgeordneter Walk von der
CDU-Fraktion das Wort. Er möchte nicht. Dann ha-
be ich noch Herrn Czuppon von der AfD-Fraktion. 

Abgeordneter Czuppon, AfD:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Abgeordnete,
liebe Zuschauer, wir brauchen keine Vielzahl von
Gesetzentwürfen zur Änderung der Thüringer Kom-
munalordnung. Ihr handwerklich schlecht gemach-
ter Gesetzentwurf ist bereits im Plenum am 13. Mai
dieses Jahres mit großer Mehrheit an einer Aus-
schussüberweisung gescheitert. Das können Sie
jetzt nicht dadurch kaschieren, indem Sie sich mit
ihrem gescheiterten Gesetzentwurf einem vom letz-
ten Plenum an den Innen- und Kommunalaus-
schuss überwiesenen Gesetzentwurf der CDU mit
eigenem Änderungsantrag vom 10. Juni dieses
Jahres anschließen. Denn dieser beinhaltet nach
Auffassung unserer Fraktion nur eine rechtswidrige
Digitalisierung der Sitzungen kommunaler Gremien
unter Ausschluss der Bürger. Dies hat auch der Ge-
meinde- und Städtebund Thüringen so zum Ände-
rungsantrag der CDU-Fraktion zu Artikel 3 des
Mantelgesetzes vorgetragen.

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Ich schen-
ke Ihnen eine Schiefertafel!)

Eine von Ihnen hierzu vorgetragene Stärkung des
Eilentscheidungsrechts von Bürgermeistern und
Landräten lehnen wir ebenfalls schlichtweg ab.

(Beifall AfD)

Denn wir wollen im Gegensatz zu Ihnen, meine
sehr geehrten Damen und Herren von der FDP und
Frau Bergner von Bürger für Thüringen, Gemeinde-
und Stadträte sowie Kreistage stärken und nicht
durch die Hintertür des Eilentscheidungsrechts ent-
machten.

(Beifall AfD)

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Wie lange
machen Sie denn schon Kommunalpolitik?)

Bei der Thüringer Kommunalordnung brauchen wir
nur eine nachhaltig ausgewogene Änderung, die
sich an den örtlichen Bedürfnissen orientiert, näm-
lich Haupt- und Kreisausschüsse, die endlich den
Wählerwillen ohne Beschränkung der Anzahl ihrer
Mitglieder ausreichend abbilden – mehr nicht.

Ihr Änderungsantrag vom 10. Juni dieses Jahres ist
inhaltlich nicht so schlecht, da er viele Forderungen
unseres Änderungsantrags vom 13. Mai dieses
Jahres zu Artikel 3 des Mantelgesetzes übernom-
men hat. Aber wir sind das Original. Deswegen ru-
fen wir Sie auf, unserem Änderungsantrag zum Ge-
setzentwurf der CDU für ein Sechstes Gesetz zur
Änderung der Thüringer Kommunalordnung dem-
nächst hier im Plenum zuzustimmen. Vielen Dank.

(Beifall AfD)

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Lassen Sie
sich mal vorlesen, wann Ihr Antrag drankam!)

Vizepräsidentin Henfling:
Gibt es noch weitere Wortmeldungen aus den Rei-
hen der Abgeordneten? Das kann ich nicht erken-
nen. Für die Landesregierung hat sich Staatssekre-
tärin Schenk zu Wort gemeldet.

Schenk, Staatssekretärin:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Da-
men und Herren, ich kann nicht garantieren, dass
ich hier eine ähnlich emotionale Debatte zur Thürin-
ger Kommunalordnung bieten kann, aber will mich
trotzdem bemühen die wesentlichen Fakten zusam-
menzutragen, die, denke ich, das wichtige Anliegen
durchaus verdient hat.

Zu dem von der Fraktion der FDP vorgelegten Ge-
setzentwurf für ein Sechstes Gesetz zur Änderung
der Thüringer Kommunalordnung hat Herr Minister
Maier in der 12. Sitzung des Thüringer Landtags
am 13. Mai 2020 bereits dargelegt, dass die beab-
sichtigte Flexibilisierung und auch die Erweiterung
der kommunalen Handlungsmöglichkeiten in einer
Ausnahmesituation, wie wir sie derzeit erlebt haben
und immer noch erleben, grundsätzlich zu begrü-
ßen sind. Dies gilt natürlich insbesondere dann,
wenn längerfristig – und ich denke, davon können
wir gegenwärtig sprechen – keine Plenarsitzungen
in Form von Präsenzsitzungen stattfinden können
und die kommunalen Gremien sich schlicht nicht
treffen können. Viele von Ihnen sind wie ich selbst
in Gemeinderäten oder Kreistagen aktiv und haben
in der Vergangenheit erlebt, wie schwierig es ist, ei-
ne Meinungsbildung oder einen Entscheidungsfin-
dungsprozess in der unfreiwillig sitzungsfreien Zeit
zu erreichen.

Die Intention des Gesetzentwurfs der FDP-Fraktion
wird mit den unterschiedlichen Ansätzen, wie auch
in der Plenarsitzung am 5. Juni von der CDU-Frak-
tion bereits eingebracht, eben diesem Problem ge-
recht, und es ist nachvollziehbar gewesen, dass
man hierzu eine Ausschussdebatte im Innen- und
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Kommunalausschuss heranziehen will. Die FDP-
Fraktion hat nun hier quasi den Änderungsantrag
zur CDU-Vorlage eingebracht, was im Wesentli-
chen ja dem jetzt zu beratenden Gesetzentwurf der
Fraktion entspricht.

In der ersten Beratung dieses Gesetzentwurfs ha-
ben wir bereits dargestellt, dass es für diese beab-
sichtigte Flexibilisierung und Erweiterung der kom-
munalen Handlungsmöglichkeiten einer umfassen-
den verfassungsrechtlichen Prüfung bedarf und na-
türlich auch einer umfassenden Abwägung der
Gründe des öffentlichen Wohls. Die Regelungen für
die kommunalen Handlungsmöglichkeiten müssen
dabei immer so formuliert sein, dass sie die verfas-
sungsrechtlich notwendige Bestimmtheit erkennen
lassen, wann sie also jeweils zur Anwendung kom-
men sollen. Dieser Forderung und diesem Bedürf-
nis wird auch die Neufassung nicht gerecht. In der
Neufassung wurde zwar der Anmerkung Rechnung
getragen, dass Regelungen für die Landkreisebene
aufgenommen wurden, aber die verwendeten Be-
griffe wie „Ausnahmefall […] wie eine […] Katastro-
phe“ oder „Gefahr für Gesundheit oder Leben der
Teilnehmer“ sind weiterhin nicht rechtssicher und es
ist auch nicht klar zu erkennen, wann diese jeweili-
ge Regelung zur Anwendung kommen soll. Daran
ändert auch § 30a Abs. 3 bzw. analog für die Kreise
§ 108a Abs. 3 der Neufassung des Gesetzentwurfs
nichts, wonach der Katastrophenfall durch die Bür-
germeisterin oder den Bürgermeister bzw. die
Landrätin oder den Landrat im Einvernehmen mit
dem zuständigen Ministerium hergestellt werden
soll. Das steht in einem eklatanten Widerspruch zu
einer anderen Regelung im Thüringer Brand- und
Katastrophenschutzgesetz. Hier zu nennen wäre
§ 34. Danach werden der Eintritt und das Ende ei-
ner Katastrophe durch die Landkreise bzw. die
kreisfreien Städte als untere Katastrophenschutz-
behörde festgestellt. 

Der FDP-Gesetzentwurf sieht zudem vor, dass in
einem Ausnahmefall wie einer Katastrophe – auf
diesen problematischen Begriff bin ich eben einge-
gangen – alle Aufgaben vom jeweiligen Hauptaus-
schuss beraten werden, also auch sämtliche nach
§ 26 Abs. 2 der Thüringer Kommunalordnung allein
dem Gemeinderat bzw. dem Kreistag vorbehaltene
Aufgaben. Damit würde nicht der Gemeinderat bzw.
der Kreistag, also das von der Verfassung vorgese-
hene unmittelbar demokratisch legitimierte Organ,
sondern der Hauptausschuss über alle wichtigen
Angelegenheiten entscheiden.

Sehr geehrte Damen und Herren, vor dem Hinter-
grund der kommunalverfassungsrechtlichen Grund-
entscheidungen des Grundgesetzes, der Thüringer
Verfassung und der Thüringer Kommunalordnung –

auf die Paragrafen habe ich eben hingewiesen –
bedürfen die Flexibilisierung und Erweiterung der
kommunalen Handlungsmöglichkeiten in einer Aus-
nahmesituation, wie wir sie gegenwärtig erleben,
für eine Alleinzuständigkeit des Gemeinderats bzw.
des Kreistags einer sorgfältigen Abwägung und ei-
ner Gewichtung der Gründe des öffentlichen Wohls.
Die dafür erforderliche Diskussion – das ist in den
Redebeiträgen nicht nur in dieser Sitzung deutlich
geworden –, insbesondere auch mit den kommuna-
len Spitzenverbänden, sollte angesichts dieses Um-
stands, dass die kommunalen Gremien auch ge-
genwärtig seit April wieder tagen können, im Rah-
men einer umfassenden Änderung der Thüringer
Kommunalordnung zur Lösung der Corona-Krise –
die Stichworte „digitale Beschlüsse“ usw. sind
schon gefallen – die zutage tretenden Probleme lö-
sen. Hierfür bietet sich die schon avisierte Überwei-
sung an. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen herzlichen Dank. Wenn es dann keine weite-
ren Wortmeldungen aus den Reihen der Abgeord-
neten gibt, kommen wir zur Abstimmung. 

Es wurde Ausschussüberweisung an den Innen-
und Kommunalausschuss beantragt. Weitere Über-
weisungsanträge habe ich nicht gehört. Dann wür-
den wir darüber abstimmen. Wer der Überweisung
an den Innen- und Kommunalausschuss zustimmt,
den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die
Fraktionen der CDU, der FDP und die Koalitions-
fraktionen. Wer stimmt gegen diese Überweisung?
Das ist die Fraktion der AfD. Damit ist der Gesetz-
entwurf an den dafür zuständigen Innen- und Kom-
munalausschuss überwiesen. Über die Federfüh-
rung müssen wir dann nicht abstimmen und können
den Tagesordnungspunkt 2 an dieser Stelle schlie-
ßen. 

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 3

Zweites Gesetz zur Änderung
des Thüringer Sportförderge-
setzes
Gesetzentwurf der Fraktionen
DIE LINKE, der SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN, 
- Drucksache 7/678 - 
dazu: Beschlussempfehlung des

Ausschusses für Bildung,
Jugend und Sport
- Drucksache 7/984 - 

ZWEITE BERATUNG
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Das Wort hat Herr Abgeordneter Tischner aus dem
Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport zur Be-
richterstattung.

Abgeordneter Tischner, CDU:
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und
Herren, ich darf aus dem Ausschuss für Bildung,
Jugend und Sport berichten. 

Der Gesetzentwurf der Fraktionen Die Linke, SPD
und Bündnis 90/Die Grünen, Zweites Gesetz zur
Änderung des Thüringer Sportfördergesetzes, in
der Drucksache 7/678 wurde durch Beschluss des
Thüringer Landtags in seiner 12. Sitzung am
13. Mai 2020 federführend an den Ausschuss für
Bildung, Jugend und Sport zur weiteren Beratung
überwiesen. Als mitberatende Ausschüsse haben
wir hier im Plenum den Innen- und Kommunalaus-
schuss sowie den Ausschuss für Migration, Justiz
und Verbraucherschutz bestimmt. 

Der Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport hat
den Gesetzentwurf in seiner 4. Sitzung am 14. Mai
und in seiner 6. Sitzung am 5. Juni 2020 beraten
und ein schriftliches Anhörungsverfahren zum Ge-
setzentwurf durchgeführt. Angehört wurden die
kommunalen Spitzenverbände und der Landes-
sportbund. Seitens der kommunalen Spitzenver-
bände wurden im Rahmen der Anhörung einige Än-
derungsvorschläge vorgetragen, die auf Antrag der
CDU-Fraktion Eingang in die Beschlussempfehlung
des Ausschusses für Bildung, Jugend und Sport
gefunden haben. Der Ausschuss für Bildung, Ju-
gend und Sport empfiehlt daher, den Gesetzentwurf
mit Änderungen anzunehmen. Die mitberatenden
Ausschüsse haben den Gesetzentwurf ebenfalls
beraten und auch die Annahme des Gesetzent-
wurfs mit den vorgeschlagenen Änderungen aus
dem Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport
empfohlen. Vielen Dank. 

(Beifall CDU)

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen Dank. Damit eröffne ich die Aussprache und
für die SPD-Fraktion erhält Abgeordnete Klisch das
Wort. 

Abgeordnete Dr. Klisch, SPD:
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte
Frau Präsidentin, es heißt ja: Nichts ist so gut, dass
man es nicht auch noch verbessern könnte. Dieser
Satz trifft nun auch auf die von Rot-Rot-Grün ange-
regte Novellierung des Thüringer Sportförderge-
setzes zu. Am Kern des Gesetzentwurfs ändern

diese Korrekturen jedoch nichts und das ist auch
gut so. 

Ziel der Novelle ist es nach wie vor, mit einer Neu-
formulierung des § 15 den Landkreisen und Ge-
meinden die Möglichkeit wieder zu eröffnen, ver-
tragliche Vereinbarungen über eine entgeltliche
Nutzung gemeindeeigener Sportstätten für den
Schulsport schließen zu dürfen. So war es eigent-
lich auch bis zum 01.01. dieses Jahres möglich, so
sieht es das Schulfinanzierungsgesetz noch immer
vor und so soll es im Interesse der Kommunen jetzt
auch wieder im Sportfördergesetz möglich sein. Die
Änderungen, die der Sportausschuss des Landtags
in seiner Beschlussempfehlung zur weiteren Ver-
besserung der Novellierung verankert hat, resultie-
ren aus der schriftlichen Anhörung des Gesetzent-
wurfs und nehmen die Anregungen der kommuna-
len Spitzenverbände mit auf, wie gerade bereits er-
wähnt wurde. Als eine der wichtigsten möchte ich
das rückwirkende Datum des Inkrafttretens der No-
velle zum 01.01.2020 nennen. Dieses rückwirkende
Inkrafttreten ist notwendig, um bei bestehenden
vertraglichen Vereinbarungen über eine entgeltliche
Nutzung kommunaler Sportanlagen für den Schul-
sport nicht eine sechsmonatige Lücke ab Jahresbe-
ginn entstehen zu lassen, sondern hier selbstver-
ständlich für die nötige unterbrechungsfreie Konti-
nuität zu sorgen. Daneben enthält die Beschluss-
empfehlung noch weitere redaktionelle Nachbesse-
rungen. Wichtig hierbei ist mir, dass der Ausschuss
auch an dieser Stelle den Anregungen der kommu-
nalen Spitzenverbände gefolgt ist und damit für ei-
ne noch bessere praktische Anwendbarkeit der Ge-
setzesbestimmungen sorgt und quasi im Neben-
schluss auch noch zu einer nicht zu unterschätzen-
den Reduktion des Verwaltungsaufwands beiträgt.
Den kommunalen Spitzenverbänden danke ich da-
her ausdrücklich für ihre guten und hilfreichen Hin-
weise, die sie uns im Rahmen der Anhörung gege-
ben haben. Durch die entsprechenden Änderungen
wird die Novelle jetzt wirklich richtig rund und meine
Fraktion wird dem Gesetzentwurf in der Beschluss-
fassung des Sportausschusses daher ohne Weite-
res und auch gern zustimmen. Ich gehe davon aus,
dass dies auch für die übrigen Fraktionen gelten
kann. Vielen Dank. 

(Beifall SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen Dank. Als Nächster erhält Abgeordneter Kö-
nig von der CDU-Fraktion das Wort.
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Abgeordneter Dr. König, CDU:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete, liebe Sportsfreunde,
heute beraten wir bereits in zweiter Lesung …

(Unruhe und Heiterkeit DIE LINKE)

Bei uns ist der Begriff sehr positiv besetzt, das sage
ich voller Stolz. Als Vereinsvorsitzender des größ-
ten Sportvereins im Landkreis Eichsfeld, denke ich,
darf ich ruhig den Begriff „Sportsfreunde“ verwen-
den.

(Beifall DIE LINKE, CDU)

(Zwischenruf Abg. Tasch, CDU: Genau so!)

Wie gesagt, wir beraten heute bereits die zweite
Korrektur des neuen Sportfördergesetzes, im Spe-
ziellen § 15, der die unentgeltliche Nutzung der öf-
fentlichen Sport- und Spielanlagen durch anerkann-
te Sportorganisationen, aber auch durch Schulen
und Hochschulen regelt. Allein dieser Umstand
zeigt, dass die Regelungen zur unentgeltlichen Nut-
zung, hinter der wir stehen, in der Praxis zu erhebli-
chen Umsetzungsproblemen führen. Das Gesetz
hat somit ein Praxisproblem.

Leider – das muss ich an dieser Stelle noch einmal
deutlich sagen – waren die Probleme absehbar.
Hätte die damalige rot-rot-grüne Landesregierung
auf die CDU-Fraktion gehört, die bei der Novellie-
rung des Sportfördergesetzes eindringlich vor der
Streichung des Zusatzes „in der Regel“ hinsichtlich
der unentgeltlichen Nutzung von Sportstätten ge-
warnt hatte, hätten wir heute viele Probleme weni-
ger.

(Beifall CDU)

Wie damals vorausgesagt, sind gerade im Zusam-
menwirken der kommunalen Ebene und im Rah-
men des Kommunalen Finanzausgleichs neue
rechtliche Probleme geschaffen worden. Wie die
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenver-
bände treffend an unsere Fraktion geschrieben hat,
sei ohne Not viel Porzellan zerschlagen worden.

Sehr geehrte Damen und Herren, es besteht drin-
gender Handlungsbedarf, um rechtliche Klarheit für
Landkreise und Gemeinden im Rahmen des Schul-
sports herzustellen, da die Regelungen des Sport-
fördergesetzes dem Schulfinanzierungsgesetz wi-
dersprechen; das hat meine Vorrednerin gesagt,
aber das haben wir auch in der letzten Debatte
schon besprochen. Wichtig ist, dass die Landkreise
als Schulträger nun wieder die Möglichkeit bekom-
men, den Gemeinden, die Sportstätten vorhalten,
die Kosten dafür zu erstatten, und dass wir den Wi-
derspruch zwischen Schulfinanzierungsgesetz und
Sportfördergesetz auflösen. Diese rechtliche Klar-

heit stellen wir nun heute her, weshalb wir als CDU-
Fraktion den vorliegenden Gesetzentwurf begrü-
ßen.

Doch auch dieser Gesetzentwurf von Rot-Rot-Grün
– und das gehört auch zur Wahrheit – ist nicht frei
von handwerklichen Mängeln,

(Beifall CDU)

weshalb der Thüringische Landkreistag und der
Gemeinde- und Städtebund in der Anhörung mit
der Begründung, erneute Unklarheiten und Miss-
verständnisse auszuschließen, Änderungsbedarfe
angezeigt haben. Wir als CDU-Fraktion haben die-
se Anmerkungen in einem Änderungsantrag zu-
sammengefasst, der einstimmig im Ausschuss für
Bildung, Jugend und Sport angenommen wurde.

An dieser Stelle möchte ich kurz auf die wichtigsten
Änderungen eingehen: erstens eine Klarstellung
der gesetzlichen Regelungen für den Bereich des
Übungsbetriebs im Nachwuchsleistungssport, zwei-
tens mehr Spielräume für Landkreise und Gemein-
den für den Abschluss vertraglicher Vereinbarun-
gen über die entgeltliche Nutzung von öffentlichen
Spiel- und Sportanlagen, drittens die Streichung der
Einwilligungsregelung durch das Ministerium, weil
sie in der Sache nicht begründet ist und sowohl bei
den Kommunen als auch beim Land zu unnötigem
Verwaltungsmehraufwand führt. Das ist auch in den
Anhörungen deutlich geworden – sowohl beim Ge-
meinde- und Städtebund als auch beim Landkreis-
tag –, dass sie sehr verwundert waren, weil das ei-
gentlich vorher abgestimmt wurde, dass diese Ein-
willigungsregelung mit eingeführt würde. Und vier-
tens – darauf ist Frau Klisch schon eingegangen –
die rückwirkende Inkraftsetzung des Gesetzes zum
01.01.2020, denn wenn es erst nach Verkündung in
Kraft getreten wäre, dann hätte das zu einer großen
Finanzierungslücke für zahlreiche Gemeinden ge-
führt, weil Einnahmen für sechs Monate gefehlt hät-
ten.

Sehr geehrte Damen und Herren, auch wenn wir
heute ein weiteres Praxisproblem des Sportförder-
gesetzes lösen, wird dies nicht das letzte Mal sein,
dass wir uns mit diesem Gesetz beschäftigen. Auch
hier möchte ich Aspekte nennen und vielleicht kurz
aus der Anhörung des Landkreistags zitieren: „Ab-
schließend appellieren wir an Sie, unsere in mehre-
ren Stellungnahmen immer wieder vorgetragenen
zentralen Forderungen und Hinweise auf die Fol-
gen sowie die Umsetzungsprobleme, die sich an
das Thüringer Sportfördergesetz über den Inhalt
des vorliegenden Gesetzentwurfs hinaus knüpfen,
sachgerecht zu prüfen.“ In dem Zusammenhang
geht der Thüringische Landkreistag auch darauf
ein, dass die Verordnung, die eigentlich schon
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längst hätte in Kraft sein müssen, bis heute noch
nicht in Kraft getreten ist.

Als weiteren Aspekt möchte ich noch nennen, dass
die im Gesetz festgeschriebene Summe von 5 Mil-
lionen Euro – wir hätten uns gewünscht, dass dort
mindestens 5 Millionen Euro steht – gerade vor
dem Hintergrund der Corona-Pandemie bei Weitem
nicht ausreichen wird. Denn vor Ort werden Sport-
stätten mehr gereinigt werden müssen, es muss
Desinfektion stattfinden, sodass in diesem Bereich
auch die Kosten entstehen. Dadurch, dass die
Summe im Gesetz festgeschrieben ist, werden wir
uns, denke ich, auch damit in kürzester Zeit be-
schäftigen müssen. Und was sowohl vom Land-
kreistag, aber auch vom Gemeinde- und Städte-
bund und von Vereinen gesagt wird: Die Worte „in
der Regel“ wären wirklich wünschenswert gewesen,
damit man vielleicht Tätigkeiten auf freiwilliger Ba-
sis, gerade im Ehrenamt weiter ermöglicht und dort
auch Rechtssicherheit schafft. Wie gesagt, das sind
alles Punkte, mit denen wir uns beschäftigen wer-
den. Das heißt, um das Sportfördergesetz wird in
der nächsten Zeit keine Ruhe sein, sondern wir
werden uns weiter damit beschäftigen müssen. Die-
ser erste Schritt ist ein guter Schritt, gerade um
Rechtsklarheit herzustellen. In dem Sinne stimmen
wir dem als CDU-Fraktion natürlich zu. Vielen Dank
für die Aufmerksamkeit.

(Beifall CDU)

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen Dank. Als Nächste erhält Abgeordnete Baum
von der FDP-Fraktion das Wort.

Abgeordnete Baum, FDP:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen
und Kollegen, der Kollege König ist – glaube ich –
ausreichend darauf eingegangen, warum diese
Korrektur des Sportfördergesetzes an dieser Stelle
notwendig ist. Insofern begrüßen wir das sehr und
unterstützen das auch mit.

Wir hatten in der letzten Debatte dazu angemahnt,
dass es aus unserer Sicht keinen Genehmigungs-
vorbehalt durch das Ministerium braucht. Auch das
ist im Prozess dankenswerter Weise korrigiert wor-
den, genauso wie die rückwirkende Gültigkeit des
Gesetzes, was zur Klärung der Rechtslage beiträgt.
Ich möchte unterstützen, was Herr König gesagt
hat: dass es für die Sicherheit bei den Kommunen,
auch in der Zusammenarbeit mit den Vereinen sehr
hilfreich wäre, wenn diese Rechtsverordnung jetzt
in einem relativ schnellen Prozess auf den Weg
kommt, um auch Detailfragen in der Nutzung der
Sportstätten sicher zu klären. Da freuen wir uns auf

eine zügige Abarbeitung und unterstützen diesen
Gesetzentwurf. Danke.

(Beifall FDP)

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen herzlichen Dank. Dann erhält für die Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen Abgeordnete Rothe-Bein-
lich das Wort.

Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die
Redezeit meiner Vorrednerin war in jedem Fall
sportlich. Ich will allerdings auch noch mal auf den
Sportsfreund König eingehen. Gerade im Sport ha-
ben wir uns im Landtag eigentlich immer dadurch
ausgezeichnet, dass es auch einen sportlichen Um-
gang miteinander gab und kein unsportliches Ver-
halten.

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Das war
mal besser!)

Herr Tischner sagt: Na ja, Sie müssen besser wis-
sen, was bei Ihnen schiefgelaufen ist. – Mein Ein-
druck war das jedenfalls in den letzten Jahren.

(Zwischenruf Abg. Tischner CDU: Nein, lei-
der nicht!)

Natürlich kann man sich hier vorn hinstellen und er-
zählen: hätte, hätte Fahrradkette. Aber wir sind uns
– glaube ich – alle einig, dass es zum einen gut ist,
dass wir dieses Gesetzesvorhaben mit der Ände-
rung jetzt so schnell auf den Weg gebracht haben,
und wir sind uns auch einig, dass es zumindest jen-
seits der AfD eine sehr große Einigkeit mit Blick auf
das Ziel gab und gibt, Rechtsklarheit zu schaffen.
Ja, wo gearbeitet wird, da passieren auch manch-
mal Fehler. Und zum sportlichen Umgang gehört es
vielleicht auch dazu, dann miteinander eine gute
Antwort zu finden.

(Zwischenruf Abg. Emde, CDU: Wir und die
Anzuhörenden haben Ihnen erklärt, dass es
ein Fehler ist, und Sie haben es trotzdem ge-
macht!)

Ja, die Anzuhörenden haben es erklärt und wir ha-
ben ja auch aus der Anhörung gelernt, wir haben
die Änderung aufgegriffen. Ich habe auch nicht be-
hauptet, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen
haben. Das machen vielleicht andere mitunter.

Das Ziel war aber klar und das will ich auch noch
mal erläutern: Zum 01.01.2020 ist eine im Septem-
ber 2019 verabschiedete Änderung des Sportför-
dergesetzes in Kraft getreten und seitdem können
Sportvereine sowie Schulen und Hochschulen die
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Sportanlagen in öffentlicher Trägerschaft unentgelt-
lich nutzen. Das war ja ein Ziel, an dem wir wirklich
lange gearbeitet haben. Bei der Umsetzung der
Neuregelung in § 15 Thüringer Sportfördergesetz
ist es nun aber mancherorts auf der kommunalen
Ebene zu Unsicherheiten bezüglich der entgeltli-
chen und unentgeltlichen Nutzung durch den Schul-
sport gekommen. Um diese Unsicherheiten zu be-
seitigen, sollen durch die Novellierung die Landkrei-
se als Schulträger mit den Kommunen als Eigentü-
mer der Sportanlagen zukünftig wieder vertragliche
Vereinbarungen schließen können. 

Mit dem rot-rot-grünen Gesetzentwurf in der Druck-
sache 7/678 soll eine Nutzungsvereinbarung zwi-
schen Landkreisen und Kommunen durch folgende
Änderungen ermöglicht werden. Ich lese sie noch
mal kurz vor: In § 15 Abs. 2 werden die Worte
„Schulen und Hochschulen“ aus Satz 1 gestrichen.
Die folgenden Sätze des Absatzes 2 werden durch
die neu eingefügten Absätze 3 bis 5 so umformu-
liert, dass die Möglichkeiten zu einer entgeltlichen
Nutzungsvereinbarung eröffnet werden. 

Ich erinnere auch noch mal ganz kurz an den Ver-
fahrensablauf. Die erste Lesung hatten wir im
Mai 2020, alle Rednerinnen, außer der AfD, haben
sich dazu bekannt, die rechtlichen Unklarheiten im
Sinne der Kommunen möglichst schnell beseitigen
zu wollen. Ja, Sie von der CDU wollen gern den Tri-
umph – auch wenn Sie nach hinten schauen, das
ist auch eine interessante Perspektive von hier
vorn, die Hinterköpfe der CDU-Abgeordneten be-
staunen zu dürfen. 

(Heiterkeit CDU)

Jetzt schauen Sie wieder her, schön, die Aufmerk-
samkeit ist da. Sportlich, sportlich. 

(Beifall DIE LINKE)

(Zwischenruf Abg. Bühl, CDU: Wir haben zu-
gehört!)

Sie haben zugehört, ich merke das schon. Sie sind
multitaskingfähig und Sie bleiben in Bewegung, Sie
drehen sich hin und her, alles sehr sportlich.

Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns, wie
gesagt, dann auch im Bildungsausschuss am
14. Mai damit befasst. Es gab den Beschluss zur
schriftlichen Anhörung. Die Anzuhörenden haben
uns mitgeteilt, wo sie die Schwierigkeiten und die
Fehler sehen. Es gab am 5. Juni 2020 die Ände-
rungswünsche vom Gemeinde- und Städtebund in
Zuschrift 7/167 und vom Landkreistag in Zu-
schrift 7/166, die mündeten in einem Änderungsan-
trag der CDU – halleluja – in Vorlage 7/524. Rot-
Rot-Grün hat all diese Änderungen unterstützt.
Nehmen Sie es doch einfach mal an und wahr: Wir

haben Ihren Änderungsantrag selbstverständlich
und gern unterstützt und aufgegriffen. 

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Das kön-
nen wir öfter so machen!)

Was folgt daraus? Die rechtliche Klarstellung zu
Spezialgymnasien. – Ja, wir sollten gönnen kön-
nen, sich gegenseitig auch mal anerkennen. Ihr Än-
derungsantrag war richtig, wir stimmen ihm zu, es
tut gar nicht weh. So kann man sachlich zueinander
finden. Die Spielräume bei der Vertragsgestaltung
zwischen Kommunen und Schulträgern werden er-
weitert und eine Zustimmung des Ministeriums zu
den Vertragsvereinbarungen ist auch nicht mehr
notwendig. Das Gesetz tritt rückwirkend zum 1. Ja-
nuar 2020 in Kraft. Der Änderungsantrag wurde im
Ausschuss sogar einstimmig beschlossen. So fin-
den wir es auch in der Beschlussempfehlung. Jetzt
freue ich mich auf ein sportliches Miteinander und
eine gemeinsame Verabschiedung, auch wenn es
nicht das letzte Mal sein wird, dass wir uns dem
Sportfördergesetz gewidmet haben. Danke schön. 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen herzlichen Dank. Ich bin mir nach der Debat-
te noch nicht sicher, ob wir „Sportsfreund“ jetzt po-
sitiv oder negativ gebrauchen hier im Hohen
Hause, aber wir werden das sehen.

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Positiv!)

Für die AfD-Fraktion erhält Abgeordneter Thrum
das Wort. 

Abgeordneter Thrum, AfD:
Sehr geehrte Präsidentin, werte Abgeordnete, liebe
Gäste, es ist schon immer wieder erstaunlich, wie
Frau Rothe-Beinlich hier mit ihren unsachlichen Äu-
ßerungen gegenüber unserer Partei spaltet. 

(Beifall AfD)

Ich möchte das an der Stelle mal klarstellen. Auch
wir werden im Endeffekt dieser Gesetzesänderung
zustimmen. Nichtsdestotrotz diskutieren wir hier
zum wiederholten Male über das Thüringer Sport-
fördergesetz. Die Praxis lehrt uns: Wo einmal
Pfusch ist, da kommt auch immer wieder welcher
dazu. Das ist in diesem Fall auch so. Wenn wir es
denn mal richtig machen wollen, dann werden wir
uns auch in Zukunft hier in diesem Haus noch län-
ger über dieses Thema streiten müssen. So können
wir uns noch nicht abschließend auf die Schultern
klopfen, meine Damen und Herren. 

Natürlich ist es gut gemeint, dass die Sportanlagen
öffentlicher Träger für den Vereinssport unentgelt-
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lich zur Nutzung zur Verfügung stehen und nach
dem Protest der Kommunen nun auch Verträge
zwischen den Schulträgern und Städten und Ge-
meinden zur Nutzung für den Schulsport wieder ge-
schlossen werden können. Aber mal ernsthaft: Wie
kommen Sie darauf, dass pauschal 5 Millionen
Euro vom Land für die Einnahmeausfälle der Kom-
munen ausreichend seien? Wurde das irgendwie
beim Roulette ausgespielt oder ausgewürfelt? Für
uns ist das unerklärlich und es fällt uns auch
schwer, das nachzuvollziehen. 

(Zwischenruf Abg. Wolf, DIE LINKE: Da müs-
sen Sie mal in die 6. Legislatur gucken, das
ist alles diskutiert worden!)

Deshalb habe ich mich in die Spur gemacht und mit
Bürgermeistern und meinem Wahlkreis gespro-
chen, die natürlich über die Zustände in ihrer Ge-
meinde am besten Bescheid wissen. Alle bestäti-
gen mir: Wenn man diese 5 Millionen Euro auf Thü-
ringen hochrechnet, wird das auf keinen Fall ausrei-
chen. Wir gehen von einem Vielfachen dieser 5 Mil-
lionen Euro aus. Fest steht außerdem, dass die
Ausgleichszahlungen nach dem Kriterium der Ein-
wohnerzahl der betroffenen Kommunen und Land-
kreise den ländlichen Raum zusätzlich benachteili-
gen werden. Klar wurden in den letzten Monaten
über das Gesetz zur Sicherung der kommunalen
Haushalte und das Mantelgesetz ein paar Trost-
pflaster verteilt. Aber wenn wir uns vorstellen, dass
die Kommunen ihren eigenen Investitionsstau auf
1,5 Milliarden Euro beziffern, dann ist dieses Trost-
pflaster eben auch schnell abgerieben, vor allem
dann, wenn für die freiwilligen Leistungen in einer
Kommune – und dazu gehören die Sport- und
Spielanlagen – die völlig aus der Luft gegriffenen
5 Millionen Euro vom Land zur Beseitigung der Ein-
nahmeausfälle ausreichen sollen. 

(Beifall AfD)

(Zwischenruf Abg. Kalich, DIE LINKE: Wir
haben im Ausschuss darüber geredet!)

Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir sind gern
konstruktiv. 

(Zwischenruf Abg. Kalich, DIE LINKE: Ar-
beitsverweigerer!)

Lassen Sie sich von den Kommunen einen Kosten-
voranschlag, eine Kostenaufstellung zu ihren Sport-
anlagen vorlegen, nur so können wir überhaupt ei-
nen realistischen Bedarf ermitteln. Sie werden dann
feststellen: Wenn wir unsere Sportstätten landes-
weit – und da meine ich auch die in Hirschberg, in
Tanna, in Schleiz und in Wurzbach – wieder auf
Vordermann bringen wollen, dann brauchen wir ein
echtes Thüringer Sportförderprogramm, bei dem

sich das Land auch in angemessener Höhe beteili-
gen wird.

(Beifall AfD)

Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das derzeiti-
ge System so nicht funktioniert. Ich bin selbst Mit-
glied im Förderverein unseres Freibads. Wir ma-
chen eine gute Jugendarbeit, organisieren die Aus-
bildung der jungen Rettungsschwimmer selbst. Die-
ses vor 82 Jahren und drei Monaten erbaute Bad,
bei dem hauptsächlich in schwerer Handarbeit der
Lehmboden dort ausgehoben wurde, das einzige
Bad weit und breit mit einem Sportbecken von
50 Metern Länge, das ist in der Thüringer Sportstät-
tenförderung und in der Thüringer Schwimmbadent-
wicklungskonzeption als nicht förderfähig darge-
stellt. Nur durch Spenden und den Arbeitseinsatz
der Vereinsmitglieder halten wir dieses denkmalge-
schützte Bad über Wasser – ein wahres Trauerspiel
für unser so reiches Land, meine Damen und Her-
ren. 

(Beifall AfD)

Wir sind davon überzeugt, dass von den Millionen
Euro, die hier in den großen Zentren verbaut wer-
den, auch wieder auf dem Land etwas ankommen
muss. Dazu müssen aufgeputschte Normen herun-
tergefahren, Bürokratie abgebaut und die Kommu-
nen entsprechend finanziell ausgestattet werden. 

(Beifall AfD)

Nur so können wir die Werte, die unsere Vorfahren
in mühevoller Handarbeit errichtet haben, auch für
zukünftige Generationen erhalten. 

Sehr geehrte Landtagspräsidentin, werte Abgeord-
nete, Sport verbindet Generationen, Sport spornt
an, Sport fördert die Kommunikation, Solidarität und
Identität. Dieses Sportfördergesetz wird dafür sor-
gen – wenn wir es so lassen –, dass die nötige In-
frastruktur für einen ausgewogenen Breitensport
zerstört wird. Nichtsdestotrotz können wir dem heu-
tigen Gesetzentwurf im Sinne einer kleinen Verbes-
serung für die Kommunen so zustimmen, weisen
aber darauf hin, dass wir da weitere Baustellen ha-
ben, die wir in den nächsten Wochen und Monaten
auch anpacken müssen. Danke schön. 

(Beifall AfD)

Vizepräsidentin Henfling:
Für die Fraktion Die Linke erhält Abgeordneter Kor-
schewksy das Wort. 

Abgeordneter Korschewsky, DIE LINKE:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen
und Kollegen und natürlich liebe Sportlerinnen und
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Sportler, die am Livestream schauen, und natürlich
auch die Sportlerinnen und Sportler heute hier im
Rund, zunächst muss ich auf einige Dinge von
Herrn Thrum antworten. Herr Thrum, was Sie hier
abgeleistet haben – ich sage das jetzt im sportli-
chen Sinn –, bei dem, was Sie jetzt hier gebracht
haben, würden Sie noch nicht einmal über die Qua-
lifikation in einer Sportart hinauskommen.

(Beifall DIE LINKE)

Sie haben sich im Wesentlichen nicht auf den Ge-
setzentwurf bezogen, sondern haben über Dinge
geredet, die heute überhaupt nicht zur Debatte ste-
hen, und über viele Dinge, die in Ausschusssitzun-
gen beredet worden sind. Ich greife eines heraus:
Wie kommen wir auf 5 Millionen Euro, die zur Kom-
pensation zur Verfügung gestellt werden sollen?
Hätten Sie sich mit der 6. Legislaturperiode be-
schäftigt, hätten Sie gewusst, dass das Landesamt
für Statistik die Gelder zusammenfasst, die dafür
von den Kommunen gebraucht werden. Das haben
Sie nicht gemacht. Das hätten Sie auch jetzt ma-
chen können. 

Sie sprechen Sportstättenförderungen an, aber wis-
sen selbst wahrscheinlich nicht, dass das Land
Thüringen jedes Jahr eine Sportstättenförderung
durchführt, die man beantragen muss. Ich weiß
nicht, ob es aus Ihrem Kreis heraus Beantragungen
gibt. Ich bin seit zehn Jahren in dieser Kommission
der Sportstättenförderung und bin mir nicht be-
wusst, dass Ihr Schwimmbad da einmal eine Rolle
gespielt hat.

(Zwischenruf Abg. Thrum, AfD: Wir stehen
drin!)

Tut mir leid, das sind alles Dinge, die hier auch
klargestellt werden müssen. 

Ich will Ihnen noch mal eines sagen: Wenn hier da-
von gesprochen wird, dass – und da muss ich lei-
der auch in die Richtung der CDU-Fraktion gucken,
ich sage bewusst: leider – das zum Beispiel, was
wir geschafft haben, den Sportvereinen die Sport-
anlagen kostenfrei zur Verfügung zu stellen, was
von allen geschätzt und gewürdigt wird, wieder zu-
rückgedreht werden soll, also es tut mir ganz herz-
lich leid, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben
damit etwas geschaffen für die ehrenamtlichen
Sportvereine, damit sie ihren Sport durchführen
können und nicht zusätzliche Kosten aufbringen
müssen, die sowieso schon hoch genug sind, wenn
man gerade in die Nachwuchsbereiche geht, wie
die Kinder ausgestattet und gefahren werden müs-
sen.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Diese finanziellen Mittel, die früher in die andere
Richtung gebracht werden mussten, können jetzt
dafür genutzt werden. Ich glaube, das ist ein Erfolg.
Den sollten wir nicht kleinreden.

Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, mit
dieser heute abschließenden Beratung bin ich mir
persönlich sicher, dass wir nun mit dem Thüringer
Sportfördergesetz ein Gesetz verabschieden wer-
den, das die aktuellen Bedingungen und Möglich-
keiten des Sports aufgreift, moderne Ansätze ver-
folgt und vor allem den Vereinen und ehrenamtlich
tätigen Sportlerinnen und Sportlern beste Bedin-
gungen zur Ausübung ihres jeweiligen Sports bie-
tet. Ich bin mir eigentlich sicher, dass wir dieses
Sportfördergesetz in dieser Legislaturperiode – und
ich hoffe auch in einer weiteren Legislaturperiode –
nicht noch mal anfassen müssen.

Ich habe gesagt: Ich bin mir ziemlich sicher. Ich
glaube, die Anregungen, die durch die CDU-Frak-
tion aus der schriftlichen Anhörung aufgenommen
wurden – ich will das jetzt nicht wiederholen, was
die Kolleginnen und Kollegen hier alles schon in-
haltlich gesagt haben –, sind noch mal richtige An-
regungen gewesen. Deshalb haben wir dem auch
sofort zugestimmt und gesagt: Ja, wir müssen für
die Kommunen klare rechtliche Regelungen schaf-
fen, damit der Sport und vor allen Dingen der
Schulsport auf einer gesicherten rechtlichen Grund-
lage durchgeführt werden kann, damit Verträge ge-
schlossen werden können und das Landesverwal-
tungsamt dort keine Einspruchsmöglichkeiten mehr
aufkommen lassen kann. 

Das wird jetzt alles geregelt. Wir haben die Fragen
für den Nachwuchsleistungssport und auch viele
andere Dinge im Sportfördergesetz geregelt. Da will
ich vielleicht auch noch mal eine Nebenbemerkung
machen: Wenn wir über die Novellierung des Sport-
fördergesetzes sprechen, reden wir immer nur über
den § 15. Ich glaube, wir haben mit der Novellie-
rung des Sportfördergesetzes als solches in der Ur-
fassung viele andere Dinge auch angefasst, auch
auf Anregung der CDU-Fraktion, das will ich hier
durchaus einmal sagen, nämlich die Frage des Kin-
derschutzes sowie Kampf gegen Doping. Wir ha-
ben die Frage verpflichtend aufgenommen, dass
Kommunen und Landkreise Pläne für die Entwick-
lung der Sportanlagen aufstellen müssen. Verpflich-
tend – das gibt es nirgendwo. Ich finde, das sind
gute Voraussetzungen für die Durchführung des
Sports, aber wir reden immer nur über diesen § 15
und hier im Wesentlichen darüber: stellen wir in der
Regel kostenfrei zur Verfügung oder stellen wir ge-
nerell kostenfrei zur Verfügung. Wir haben uns für
dieses generell kostenfreie entschieden und ich
glaube, das ist auch richtig. 
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(Beifall DIE LINKE)

Ich möchte zu der Frage der Rechtsverordnung
noch etwas sagen. Ja, es ist richtig und wichtig,
dass wir jetzt schnellstens die Rechtsverordnungen
bekommen – ich will es mal bewusst so sagen, weil
das sicherlich mehrere werden –, 

(Beifall CDU)

die vor allen Dingen wieder im § 15 münden, näm-
lich um die Verteilung der finanziellen Mittel. Ich
weiß, dass es dazu Gespräche auch mit dem Ge-
meinde- und Städtebund und dem Landkreistag ge-
geben hat. Ich bin mir aber sicher, dass das dafür
zuständige Ministerium das jetzt nach Abschluss
der heutigen Debatte schnell auf den Weg bringen
wird. Weil ich glaube, es ist durchaus nachvollzieh-
bar, dass man heute darauf gewartet hat, dass die-
ser Abschluss noch einmal kommt. Ich hoffe, dass
die Rechtsversordnungen schnell auf diesen Weg
gebracht werden, damit dann die endgültigen Um-
setzungsmöglichkeiten auch da sind. Soweit wie
mir bekannt ist, gibt es auch schon Kommunen
bzw. kreisfreie Städte, die sogar hier auch schon et-
was an finanziellen Mitteln angemeldet haben.

Eine letzte Anmerkung sei mir noch gestattet, liebe
Kolleginnen und Kollegen, etwas abweichend vom
Sportfördergesetz. Ich würde mich sehr freuen,
wenn es mittelfristig einen durchgehend fachlich
abgesicherten Sportunterricht geben würde, in allen
Schularten. Und ich würde mich vor allen Dingen
auch sehr freuen, wenn es auf vertraglicher Grund-
lage, die wir heute schaffen, endlich auch möglich
ist, dass wir in Thüringen eine dritte Schulsportstun-
de pro Woche haben werden. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, CDU, SPD, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen Dank. Aus den Reihen der Abgeordneten lie-
gen mir jetzt keine weiteren Wortmeldungen vor.
Doch, der Herr Thrum? Sie haben noch 3 Minuten
und 50 Sekunden.

Abgeordneter Thrum, AfD:
Ja, ich möchte hier noch mal auf die Äußerungen
des Kollegen Korschewsky eingehen. Ich frage
mich, wer hier wem nicht zuhört. Wir hören schon
gut zu, Sie müssen den Kommunen mal besser zu-
hören. 

(Beifall AfD)

Ich habe mir natürlich auch das Sportfördergesetz
zu Gemüte geführt. Genauer gesagt ist in § 15
Abs. 3 von den 5 Millionen Euro die Rede, wo drin-

gend ausgebessert werden muss. Sie sprechen da-
von, dass wir was zurückdrehen wollen. Das stimmt
doch so gar nicht. Wir nehmen die Interessen der
Kommunen, der Landkreise ernst und gehen darauf
ein,

(Beifall AfD)

dass diese 5 Millionen Euro nicht ausreichen wer-
den. 

(Zwischenruf Abg. Lukasch, DIE LINKE:
Nein, das ist falsch!)

Da drehen wir nichts zurück, sondern wir machen
einen Schritt nach vorn, Herr Korschewsky. Ja?

(Zwischenruf Abg. Korschewsky, DIE LINKE:
Das ist Blödsinn, was Sie erzählen! Einfach
dummer Blödsinn!)

Sie haben davon gesprochen, es müsste beantragt
werden.

Vizepräsidentin Henfling:
Herr Korschewsky, „dummer Blödsinn“ ist nicht
ganz in Ordnung. Ich rüge Sie dafür. 

Abgeordneter Thrum, AfD:
Unser Bürgermeister beantragt diese Sportförde-
rung jedes Jahr für unser Freibad.

(Zwischenruf Abg. Kalich, DIE LINKE: Im
Haushalt, wovon redest du denn? Das ist
Blödsinn, was du erzählst!)

Wir waren auch in der Schwimmbadentwicklungs-
konzeption schon drin, aber auf einem schlechten
Rang und haben noch nie was bekommen. Wir sind
es Ihnen einfach nicht wert. Ja!

(Beifall AfD)

Vizepräsidentin Henfling:
Wenn es jetzt keine weiteren Wortmeldungen aus
den Reihen der Abgeordneten gibt, dann erhält
Staatssekretärin Heesen das Wort für die Landes-
regierung.

Dr. Heesen, Staatssekretärin:
Liebe Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete,
in den bisherigen Beiträgen haben Sie die Neure-
gelungen bereits beleuchtet, was es mir erlaubt,
mich hier sehr kurzzufassen. 

Man muss es klar benennen: Es gibt an einer Stelle
in diesem Sportfördergesetz zurzeit einen Wider-
spruch zum Gesetz über die Finanzierung der
staatlichen Schulen. Darauf haben uns der Ge-
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meinde- und Städtebund und auch einzelne Schul-
sitzgemeinden vor wenigen Monaten hingewiesen,
wofür ich mich hier noch einmal bedanken möchte. 

Wir begrüßen sehr, dass diese widersprüchliche
landesrechtliche Situation nun durch eine Neurege-
lung von § 15 des Thüringer Sportfördergesetzes
zeitnah aufgelöst wird. Deshalb freue ich mich da-
rüber, dass wir nach der Einbringung des Gesetz-
entwurfs der Koalitionsfraktionen im Mai dieses
Jahres nun bereits heute hier im Landtag die zweite
Beratung dazu haben. Schneller geht es nicht. Wir
sind auf dem besten Weg, sagen zu können: Pro-
blem erkannt, Problem gelöst!

Gerade jetzt, wo wir vor wenigen Wochen beginnen
konnten, die durch Corona bedingten Einschrän-
kungen auch im Sport wieder Schritt für Schritt zu-
rückzunehmen, schaffen wir nun also mehr Pla-
nungssicherheit. Denn wir ermöglichen nun mit der
Gesetzesnovellierung den Landkreisen und Ge-
meinden, wieder vertragliche Vereinbarungen über
eine Nutzung gemeindeeigener Sportanlagen für
den Schulsport zu schließen. Das betrifft auch die
Nutzung von Sportstätten durch die Thüringer
Hochschulen. Auch hier können künftig Vereinba-
rungen mit öffentlichen Trägern geschlossen wer-
den. Mit dieser Regelung wissen wir den Thüringi-
schen Landkreistag und den Gemeinde- und Städ-
tebund an unserer Seite. 

Meine Damen und Herren, die Gesetzesharmoni-
sierung ist notwendig und aus Sicht meines Hauses
sehr sinnvoll. Sie ergänzt die bereits mit der Novel-
lierung des Thüringer Sportfördergesetzes im
Herbst vergangenen Jahres zugesagte Kostenüber-
nahme seitens des Landes. Genau deshalb bitte
ich Sie um Unterstützung für den Ihnen vorliegen-
den Gesetzentwurf und freue mich, dass er – wenn
ich die bisherigen Beiträge richtig verstanden habe
– positiv aufgenommen wird. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Henfling:
Vielen Dank. Dann würden wir jetzt zur Abstim-
mung kommen, zunächst über die Beschlussemp-
fehlung des Ausschusses für Bildung, Jugend und
Sport in der Drucksache 7/984. Wer für diese Be-
schlussempfehlung stimmt, den bitte ich um das
Handzeichen. Das sind alle Fraktionen des Hauses.
Die Gegenprobe: Wer stimmt dagegen? Keiner.
Enthaltungen? Auch keine. Damit ist die Beschluss-
empfehlung angenommen. 

Über den Gesetzentwurf der Fraktionen Die Linke,
der SPD und Bündnis 90/Die Grünen in der Druck-
sache 7/678 unter Berücksichtigung der Abstim-

mung über die Beschlussempfehlung würde ich
jetzt abstimmen. Wer diesem Gesetzentwurf zu-
stimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das
sind auch alle Fraktionen des Hauses. Die Gegen-
probe: Wer stimmt dagegen? Keiner. Enthaltun-
gen? Auch niemand. Damit ist der Gesetzentwurf
angenommen. 

Wir kommen zur Schlussabstimmung über den Ge-
setzentwurf und ich bitte diejenigen, die zustimmen
möchten, sich von den Sitzen zu erheben. Auch
das sind alle Fraktionen des Hauses. Die Gegen-
probe: Wer stimmt dagegen? Keiner. Enthaltun-
gen? Auch nicht. Damit ist dieser Gesetzentwurf in
der Schlussabstimmung angenommen. Vielen
Dank. 

Ich schließe den Tagesordnungspunkt 3 und würde
die Parlamentarischen Geschäftsführer/-innen kurz
nach vorne bitten.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, in Ab-
sprache mit den Parlamentarischen Geschäftsfüh-
rer/-innen würde ich jetzt in die Mittagspause ein-
steigen, eine halbe Stunde, also bis zehn vor eins,
und wir würden nach der Mittagspause mit den
Wahlen fortfahren und mit der Fragestunde. Dann
wünsche ich Ihnen guten Appetit!

Vizepräsidentin Marx:
Ich eröffne die Sitzung wieder. Wir kommen jetzt
vereinbarungsgemäß zum gemeinsamen Aufruf der
Tagesordnungspunkte 24, 25, 26 und 27. 

Das sind diverse Wahlen. Vorab bestand Einigkeit,
dass diese Wahlen alle geheim und als Blockwahl
durchgeführt werden. Ich erläutere Ihnen zuerst die
einzelnen Wahlvorgänge. 

Wahl von Mitgliedern der Par-
lamentarischen Kontrollkom-
mission gemäß § 25 Abs. 1 des
Thüringer Verfassungsschutz-
gesetzes
Wahlvorschlag der Fraktion der
AfD
- Drucksache 7/945 - 

Zu Tagesordnungspunkt 24: Wie Ihnen bekannt ist,
hat der Landtag bislang drei von insgesamt fünf
Mitgliedern der Parlamentarischen Kontrollkommis-
sion gewählt. Das Wahlvorschlagsrecht für die bei-
den verbleibenden Mitglieder liegt bei der Fraktion
der AfD. Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen
der Mitglieder des Landtags erhält, mithin mindes-
tens 46 Stimmen. 

Der Wahlvorschlag liegt Ihnen in der Drucksa-
che 7/945 vor. Vorgeschlagen sind erneut Herr Ab-
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geordneter Ringo Mühlmann und Herr Abgeordne-
ter Stefan Möller. Mit Blick darauf, dass auch bei
Wahlen der Grundsatz der Unverrückbarkeit von
Parlamentsbeschlüssen gilt und die beiden Abge-
ordneten zum insgesamt dritten Mal vorgeschlagen
werden, war eine Verständigung im Ältestenrat not-
wendig. Der Ältestenrat hat in seiner 12. Sitzung
am 2. Juni 2020 hierzu beraten und den unverän-
derten Wahlvorschlag zur Kenntnis genommen.
Wird eine Aussprache zu diesem Wahlgang ge-
wünscht?

(Zuruf Abg. Möller, AfD: Ja!)

Ja. Wer möchte dazu etwas sagen? Herr Möller,
bitte.

Abgeordneter Möller, AfD:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolle-
ginnen und Kollegen, liebe Gäste, es ist jetzt nicht
unbedingt üblich, dass vor solchen Wahlen eine
Aussprache beantragt und durchgeführt wird, aber
aktuelle Entwicklungen, die zwei der heutigen Wah-
len hier betreffen, machen es aus Sicht meiner
Fraktion notwendig, hier das Wort zu ergreifen. Der
eine oder andere von Ihnen wird es mitbekommen
haben, dass der MDR am gestrigen Abend bzw.
heute Vormittag recht umfangreich zu den Wahlen
der Mitglieder der ParlKK und der G 10-Kommis-
sion berichtet hat. Ich muss leider sagen, in nicht
untypischer Manier durfte dort jemand, der die AfD
aufrichtig und abgrundtief hasst, nämlich Herr Stef-
fen Dittes,

(Unruhe DIE LINKE)

ohne Belege, ohne Widerspruch und ohne auch nur
die Chance zur Stellungnahme einzuräumen, über
meine Person und auch über die Personen zwei
meiner Abgeordnetenkollegen herziehen und Un-
wahrheiten verbreiten.

(Zwischenruf Abg. Bilay, DIE LINKE: Lügen-
presse, na klar!)

Man kann das natürlich mit Pressefreiheit unter den
Tisch kehren oder vom Tisch wischen, aber es gibt
einen Staatsvertrag und der sieht eigentlich eine
neutrale Berichterstattung vor. 

(Unruhe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Eine neutrale Berichterstattung sieht eben anders
aus, als wenn man einen Regierungskoalitionsver-
treter sprechen und die Oppositionsfraktion
schlechtmachen lässt und dieser dann nicht mal ei-
ne Gelegenheit zur Stellungnahme gibt. 

(Beifall AfD)

Es wird in diesem Beitrag bei diesen Diffamierun-
gen von Herrn Dittes auch auf meine Person einge-
gangen, auf uns alle wird eingegangen, kollektiv mit
der Behauptung, wir brächten nicht die individuelle
Eignung mit, diesen Gremien G 10-Kommission
und ParlKK anzugehören. Von der Fraktion der Lin-
ken wird über Herrn Dittes sogar grundsätzlich in
Zweifel gezogen, dass diese Eignung vorhanden
ist. Dann wird unterstellt, dass den AfD-Kandidaten
nicht zuzutrauen sei, dass die Regeln der Geheim-
schutzgremien eingehalten werden – auch das oh-
ne jeden Beleg. Ich meine, wir tagen seit Jahr und
Tag durchaus auch mal in Geheimschutzgremien –
der Justizausschuss zum Beispiel macht das öfter,
da gab es keine Durchstechereien –, aber man
kann einfach mal so was ohne Beleg behaupten.
Das ist ein sehr schwerwiegender Vorwurf.

(Zwischenruf aus dem Hause: Politik ist das!)

Das ist keine Politik, das ist hinterhältig.

(Beifall AfD)

Wir machen uns keine Illusionen darüber, dass es
in dieser Debatte, die da stattfindet – auch über die
Medien –, um unsere Kandidaten geht, dass es da
um irgendwelche vermeintlichen Sachgründe ginge,
denn am Ende ist es so – das haben Sie mehrfach
zu erkennen gegeben, bei vielen Abstimmungen zu
erkennen gegeben, über die letzte Legislatur und
auch diese Legislatur: Sie werden jede Person von
uns ablehnen, weil Sie nämlich … 

(Unruhe im Hause)

Das ist richtig, sagt gerade der Kollege Blech-
schmidt, vielen Dank.

(Zwischenruf Abg. Blechschmidt, DIE LINKE:
Nein, das hat der Kollege Blechschmidt nicht
gesagt!)

Das hat er nicht gesagt, dann habe ich ihn falsch
verstanden.

(Unruhe im Hause)

(Zwischenruf Abg. Blechschmidt, DIE LINKE:
Also bitte, das ist Lügen, Lügen verbreiten!)

Das ist keine Lüge, dann habe ich mich verhört.

(Zwischenruf Abg. Blechschmidt, DIE LINKE:
Dann entschuldigen Sie sich zumindest mal!)

Dann habe ich mich verhört und entschuldige mich
dafür.

Herr Blechschmidt, Fakt ist eines: Sie werden kei-
nen von uns wählen, egal, wen wir aufstellen, weil
es nämlich nicht darum geht, wer es ist, was er für
eine Eignung hat, sondern weil er von der AfD
kommt. Das reicht für Sie schon. Und wenn man
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das mal berücksichtigt, dann sollte man mal schau-
en, nach welchen Kriterien eigentlich hier Kandida-
ten von uns abgelehnt werden, ob diese Eignung,
die bei uns infrage gestellt wird, bei Ihren Kandida-
ten denn eigentlich vorhanden war. Das kann man
durchaus mal fragen,

(Beifall AfD)

insbesondere auch in Bezug auf Herrn Dittes.

(Unruhe im Hause)

Herr Dittes, der in die ParlKK gewählt worden ist –
auch mit den Stimmen der CDU –, beteiligte sich
zum Beispiel als Unterstützer einer Solidaritätsbe-
kundung für Bewohner einer von Autonomen und
Linksextremisten bewohnten Immobilie in Dresden,
über die die zuständige Staatsanwaltschaft einmal
feststellte, dass bekannt sei, dass aus dem Gebäu-
dekomplex heraus gewalttätige Übergriffe auf Ver-
sammlungsteilnehmer gesteuert wurden. Das ist
ein Herzchen, der Herr Dittes, das muss ich sagen.
Und Herr Dittes, der Superdemokrat, der in die
ParlKK reingehört – nach Ihrer Meinung –, war
auch Anmelder einer dann am Ende verbotenen
Demonstration unter der Überschrift: „Es gibt tau-
send Gründe, Deutschland zu hassen.“

(Beifall AfD)

Da stehen Ihre Kollegen auch heute noch dazu.
Das ist offenkundig die individuelle Eignung, die
man nach Auffassung der Mehrheit dieses Hauses
mitbringen muss, um Mitglied in der ParlKK zu sein.
Meine Damen und Herren, fragen Sie sich das bitte
noch mal!

(Beifall AfD)

Sind das die Leute, die den Verfassungsschutz
kontrollieren sollen?

(Zwischenruf aus dem Hause: Ja!)

Ja? Dass Sie das sagen, ist klar.

Aber sehen Sie das auch alle so? Genau dieses
Votum haben Sie ausgesprochen.

(Beifall AfD)

Ich darf an dieser Stelle auch noch mal darauf hin-
weisen, dass es bundesweit 47 Antifa-, also links-
extreme Organisationen gibt,

(Zwischenruf Abg. König-Preuss, DIE LINKE:
Quatsch, viel mehr!)

zu denen sich die linke Seite dieses Hauses be-
kennt,

(Zwischenruf Abg. Dr. Lukin, DIE LINKE:
Was haben Sie gegen Antifaschismus?)

und weitere sieben Gliederungen und Unterorgani-
sationen der Partei Die Linke, die von Verfassungs-
schutzbehörden beobachtet werden. Und diese
Strukturen werden vom Verfassungsschutz als of-
fen extremistische Strukturen geführt.

(Beifall AfD)

(Unruhe im Hause)

Die tiefe Verankerung und Verwurzelung einer Viel-
zahl von Kollegen aus der linken Seite des Hauses
– sie geht weit über die Grenzen der Linksfraktion
hinaus, das muss man an der Stelle auch mal sa-
gen – ist überhaupt kein Geheimnis und man merkt
es ja auch, die Betroffenen bekennen sich dazu öf-
fentlichkeitswirksam und wiederholt.

Man kann also viel über Prüffälle debattieren – das
ist auch juristisch alles sehr interessant – und das
natürlich auch als Grund annehmen, warum man
die AfD nicht in dieses Kontrollgremium zur Kontrol-
le des Verfassungsschutzes hineinwählt. Man kann
die größte Oppositionsfraktion, die in der Tat vom
Verfassungsschutz bedrängt wird – das muss man
so sagen hier in Thüringen, das ist der Fall –, von
dieser Kontrolle fernhalten, das ist auch möglich. 

(Unruhe im Hause)

Aber, meine Damen und Herren, dann braucht man
sich nicht wundern, wenn der Eindruck entsteht –
wie jetzt auch hervorgehobene Stellen in Branden-
burg offensichtlich mitbekommen haben –, dass der
Verfassungsschutz missbräuchlich parteipolitisch
instrumentalisiert wird, um gegen die AfD zu Felde
zu ziehen.

(Beifall AfD)

Diesen Eindruck können Sie verhindern, wenn Sie
gerade denjenigen, die vom Verfassungsschutz in
besonderem Maße betroffen sind, in besonderem
Maße bedrängt sind, die ihnen zumal im Rahmen
der Rechtsordnung zustehende Möglichkeit zur Mit-
telkontrolle einräumen würden.

(Beifall AfD)

Aber da Sie das leider nicht tun werden, auch wahr-
scheinlich heute nicht werden, brauchen Sie sich
nicht wundern, wenn der Verfassungsschutz insge-
samt und dieses Vorgehen, das Sie hier immer wie-
der zeigen – auch in Ihrem Abstimmungsverhal-
ten –, als missbräuchlich wahrgenommen werden,
auch als undemokratisch wahrgenommen werden
und insofern auch als Kampfmittel gegen die Oppo-
sition immer weiter abstumpfen. Das führt am Ende
– das sage ich Ihnen ganz offen – zu einem Glaub-
würdigkeitsverlust von Ihnen allen. Das möchte ich
Ihnen auch noch mitgeben.
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(Beifall AfD)

Vizepräsidentin Marx:
Als nächster Redner in der Aussprache hat sich
Herr Abgeordneter Dittes gemeldet, Fraktion die
Linke. Bitte schön.

Abgeordneter Dittes, DIE LINKE:
Herzlichen Dank. Nun haben wir hier einen sehr be-
merkenswerten Redebeitrag gehört, der damit be-
gonnen hat, dass ich im Prinzip einen MDR-Beitrag
veröffentlicht und dort Unwahrheiten verbreitet hät-
te. Ich glaube, das ist doch schon mal Ausdruck,
dass Sie überhaupt nicht verstehen, wie Medien in
diesem Land funktionieren.

(Beifall DIE LINKE)

(Zwischenruf aus dem Hause)

Doch, doch, hören Sie noch mal in die Rede Ihres
Parlamentarischen Geschäftsführers hinein – oder
ehemaligen Parlamentarischen Geschäftsführers:
Wir würden den MDR benutzen, um über Sie her-
zuziehen, Unwahrheiten zu verbreiten. Sie können
einfach nicht akzeptieren, dass sich Menschen mit
Ihrer politischen Verortung im politischen System
beschäftigen und dabei auf solche Erkenntnisse
über Ihre Verstrickungen in rechtsextremistische
Strukturen stoßen und darüber auch berichten.

(Beifall DIE LINKE)

Denn das, was wir heute beim MDR gefunden ha-
ben, ist ein Beitrag, der auf viele Meinungsäußerun-
gen zurückgeht, auch auf die meiner Fraktion,
durch meine Person, unsere Pressesprecherin ist
erwähnt. In der gestrigen Fassung ist der Abgeord-
nete und Kollege Walk erwähnt, der sich ebenso
positioniert hat, und auch der derzeitige Parlamen-
tarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion kam zu
Wort. Aber das verschweigen Sie in diesem Zu-
sammenhang.

Und jetzt – und das sage ich nicht Ihnen, sondern
das sage ich in der Öffentlichkeit: Glauben Sie
denn wirklich, dass Parlamentarier – so wie ich
oder die Kollegen meiner Fraktion – derartige Infor-
mationen über die politische Verortung eben dieser
drei namentlich benannten Abgeordneten ohne
Quelle dem MDR übersenden und der MDR ohne
Prüfung dieser Quellen genau diese Informationen
verbreitet? Ich glaube nicht. Und deswegen will ich
Ihnen auch gleich noch mal die Quellen nennen
und dann können Sie gerne dazu Stellung nehmen,
das haben Sie nämlich nicht getan. Sie stellen sich
einfach nur hier vorne hin und sagen: Es sind Un-
wahrheiten, die verbreitet werden, die aus einem
tiefen politischen Hass Ihnen gegenüber resultie-

ren. Da kann ich Ihnen sagen: Meine Gefühle für
die AfD sind gleich Null, aber meine politischen
Überzeugungen bringen mich dazu, mit all meinen
Möglichkeiten politisch gegen das weitere Erstar-
ken der AfD zu kämpfen.

(Beifall DIE LINKE)

Und das heißt auch, tatsächlich offenzulegen, was
quellenmäßig belegbar ist und darüber zu reden.

Deswegen sage ich auch: Das, was wir über Herrn
Mühlmann in seiner Verantwortung für die AfD und
in seiner Verantwortung als innenpolitischer Spre-
cher der Fraktion der AfD dargestellt haben, wo er
wirklich Straftatenstatistiken verfälscht, um öffent-
lich ein Meinungsbild zu verändern, ist nachlesbar –
und zwar beim Facebook-Eintrag der AfD Thürin-
gen. Das ist der von ihm verantwortete Facebook-
Eintrag, wo genau die Informationen, die wir weiter-
geben, herstammen. Wir haben uns im Prinzip nur
zum Transmitter zwischen Ihrer Veröffentlichung
und dem MDR gemacht. Sie können die Quelle
leicht prüfen, denn Sie selbst sind die Quelle. 

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Die Disziplinarverfahren von Herrn Czuppon sind
auch namentlich doch schon längst im MDR und in
vielen Zeitungen veröffentlicht worden. Sie wurden
doch geführt und sind doch auch tatsächlich schön
öffentlich dokumentiert. Herr Czuppon hatte sogar
die Gelegenheit, in dem von Ihnen zitierten MDR-
Beitrag einen dieser Sachverhalte zu widerlegen,
ist auch zu Wort gekommen und hat gesagt, das
würde nicht stimmen, dass er mit einem T-Shirt der
rechtsextremen Modemarke Thor Steinar an der
Gedenkstätte gewesen wäre. Dieses Bild von Ihnen
in der Gedenkstätte wurde sogar auch in der Poli-
zeizeitschrift in Thüringen veröffentlicht – darüber
kann man streiten. Aber es stimmt eben auch nicht,
Herr Möller, wenn Sie sagen, die AfD könne nicht
mal das Wort dazu ergreifen und es richtigstellen,
sondern die Gelegenheit gab es sogar im Artikel.
Aber es gibt eben auch sehr viele Quellen dazu. 

Dann kommen wir zu dem Sachverhalt, der Ihre
Person betrifft, Herr Möller, weil wir Ihnen da un-
terstellt haben – so wie Sie meinen; wir haben im
Prinzip nur erklärt, was auch öffentlich nachlesbar
ist –, dass Sie sich im Wahlkampf durch Neonazis
in Erfurt haben unterstützen lassen. Das ist der Fall
und das können Sie auch nachlesen. Auch dazu
gibt es eine Quelle: thueringen rechtsaussen. Wir
können auch die Veranstaltung nennen, wo Sie
sich vom Neonazi Marko M. haben unterstützen
lassen.
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(Zwischenruf Abg. Braga, AfD: Eine Seite oh-
ne Impressum!)

Sie haben praktisch bei der Demonstration der AfD
am 1. Mai 2019, beim Familienfest am 12. Oktober
2019 genau mit diesen Neonazis gemeinsam in der
Öffentlichkeit einen Wahlkampf für die AfD durchge-
führt. Das müssen Sie sich vorwerfen lassen. Dazu
können Sie sich politisch verhalten. Dazu können
Sie sagen, es war ein Fehler. Dazu können Sie sa-
gen, ich wollte das in dieser Form nicht. Aber wider-
legen können Sie es nicht, weil es öffentlich doku-
mentiert ist, nachlesbar ist. 

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Es war ja auch bereits Gegenstand der Drucksa-
che 6/6872 und ist sozusagen damit auch parla-
mentsöffentlich hier schon debattiert worden. Nun
können wir das weiter fortführen und können uns
dazu weiter politisch austauschen, aber ich will zu
einem Sachverhalt natürlich noch etwas sagen: zur
Parlamentarischen Kontrollkommission und zur
G 10 und zum Wahlverfahren hier. Die AfD hat na-
türlich auf Grundlage der Geschäftsordnung und
der gesetzlichen Grundlagen aufgrund des Wahler-
gebnisses ein Anrecht, in diesen Gremien vertreten
zu sein. Das missachten der Thüringer Landtag und
die Mehrheit des Thüringer Landtags auch über-
haupt nicht, denn der Thüringer Landtag hat diese
Stellen, die der AfD rechnerisch zustehen, nicht
durch Abgeordnete anderer Fraktionen besetzt. Sie
sind derzeit nicht besetzt. Es gibt auch keine ande-
re Fraktion, die für diese nicht besetzten Plätze et-
wa einen Wahlvorschlag zum heutigen Tagesord-
nungspunkt eingereicht hat, sondern es ist aus-
schließlich Ihre Fraktion, die einen Wahlvorschlag
für diese nicht besetzten Positionen eingereicht hat.
Nun müssen Sie aber auch eines akzeptieren: dass
jeder einzelne Abgeordnete bei der Wahl, die gleich
stattfinden wird, in diese Wahlkabine gehen wird
und in einer geheimen Wahl seinem Gewissen fol-
gend seine Stimme abgibt und darüber abstimmt,
ob die von Ihnen vorgeschlagenen Kandidaten na-
mentlich in der Parlamentarischen Kontrollkommis-
sion oder in der G 10-Kommission vertreten sein
sollen. Dazu gibt es die Möglichkeit mit Ja oder
Nein zu stimmen oder sich zu enthalten. Was Sie
akzeptieren müssen, ist, dass es keine Mehrheit in
diesem Landtag gab. Dann ist es nämlich kein Pro-
blem der Linken-Fraktion, der Grünen-Fraktion oder
der SPD-Fraktion, sondern Sie haben mit Ihren Vor-
schlägen keine Mehrheit in diesem Landtag erreicht
und das ist das Ergebnis einer demokratischen, ge-
heimen Wahl, bei der die Abgeordneten dieses
Thüringer Landtags ihrem Gewissen folgen. Ob es
Ihnen nun passt oder nicht: Die Vorschläge der Lin-

ken haben diese Mehrheit erhalten. Dafür möchte
ich mich noch mal bedanken, ebenso für die Auf-
merksamkeit. Vielen Dank. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Marx:
Ich gebe den Hinweis, dass die Aussprache zu die-
sem Tagesordnungspunkt in einer ganz normal hier
vereinbarten Redezeit stattfindet und deswegen die
Redezeit der AfD von 8 Minuten und 40 Sekunden
durch die Wortmeldung des Herrn Abgeordneten
Möller schon erschöpft wurde. 

(Unruhe AfD)

Doch, das ist hier vorn gestoppt worden. Sie haben
8 Minuten und 40 Sekunden gesprochen – ganz
genau. 

(Unruhe AfD)

Sie können das im aufgezeichneten Livestream
nachschauen, es ist hier wirklich aufgezeichnet. Ich
habe nachgesehen, die Kollegen haben nachgese-
hen, das brauchen Sie nicht anzweifeln. 

(Zwischenruf Abg. Möller, AfD: Nein, das
kann doch nicht sein!)

Es gibt keine Redezeit mehr für Sie. Sie können
sich aber beim Tagesordnungspunkt 25 noch mal
zu Wort melden. Aber zum Tagesordnungspunkt 24
gibt es keine Redezeit mehr für die AfD-Fraktion,
deshalb erhält jetzt als nächste Rednerin Abgeord-
nete Rothe-Beinlich von der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen das Wort.

Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und
Herren, eine Wahl ist natürlich nur dann eine Wahl,
wenn man auch die Wahl hat – eigentlich eine Bin-
senweisheit. Da ich aus einem Land komme, in ei-
nem Land geboren bin, in dem es keine Wahlfrei-
heit gab, weiß ich Wahlfreiheit heute erst recht zu
schätzen. Manchmal tun Ergebnisse bei Wahlen
auch weh. Mir konnte bis heute keiner sachlich er-
klären, warum ich beispielsweise im Thüringer
Landtag als justizpolitische Sprecherin und Frak-
tionsvorsitzende meiner Fraktion nicht in den Rich-
terwahlausschuss und auch nicht in den Staatsan-
wältewahlausschuss gewählt wurde. Ich weiß, dass
ich das Ihnen von der AfD verdanke, aber das ist
so. Es ist eine demokratische Wahl und das muss
ich akzeptieren. Deshalb sparen Sie sich Ihre Kro-
kodilstränen, wenn es um Sie selbst geht.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
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Wenn es um für sie missliebige Menschen geht, die
Sie nicht wollen, tun Sie alles, um die zu verhin-
dern. Sie geben konsequent keine Stimme für Be-
werberinnen und Bewerber, wenn sie aus Fraktio-
nen kommen, die Ihnen nicht ins rechte Bild pas-
sen. 

(Zwischenruf aus der AfD-Fraktion)

Das stimmt sehr wohl. Dann erklären Sie es mir. Er-
klären Sie es mir, Sie haben es nie getan. Aber
dann hier vorn hinzugehen und noch bevor eine
Wahl stattgefunden hat, schon zu jammern, dass
man wieder falsch behandelt wurde, dass alle lü-
gen, nur Sie nicht, selbst die Uhr – denken Sie mal
darüber nach! Danke schön. 

(Heiterkeit und Beifall DIE LINKE, SPD,
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Marx:
Wird noch weiter das Wort zur Aussprache zu die-
sem Tagesordnungspunkt gewünscht? Das sehe
ich nicht. 

Der nächste Wahlgang, das ist der Tagesordnungs-
punkt 25

Wahl eines Mitglieds der Kom-
mission nach Artikel 10 Grund-
gesetz (G 10-Kommission) ge-
mäß § 2 Abs. 2 des Thüringer
Gesetzes zur Ausführung des
Artikel 10-Gesetzes
Wahlvorschlag der Fraktion der
AfD
- Drucksache 7/946 - 

Der Landtag hat bislang zwei der insgesamt drei
Mitglieder der G 10-Kommission gewählt. Das
Wahlvorschlagsrecht für das verbleibende Mitglied
liegt auch hier bei der Fraktion der AfD. Gewählt ist
auch hier, wer die Mehrheit der Stimmen der Mit-
glieder des Landtags erhält, mithin werden mindes-
tens 46 Stimmen benötigt.

Der Wahlvorschlag liegt Ihnen in der Drucksa-
che 7/946 vor. Vorgeschlagen ist erneut Herr Abge-
ordneter Torsten Czuppon. Auch hier bedurfte es
einer Verständigung im Ältestenrat, weil auch die-
ser Wahlvorschlag zum dritten Mal unverändert ein-
gebracht wurde. Der Ältestenrat hat in seiner
12. Sitzung am 2. Juni 2020 hierzu beraten und den
unveränderten Wahlvorschlag zur Kenntnis genom-
men.

Auch hier ist jetzt wieder eine Aussprache möglich.
Möchten Sie jetzt hier in dieser Aussprache das

Wort ergreifen? Herr Abgeordneter Mühlmann von
der AfD-Fraktion. 

(Zwischenruf Abg. König-Preuss, DIE LINKE:
Aber zu der Wahl, nicht zu der vorherigen
Wahl!)

Abgeordneter Mühlmann, AfD:
Ich lese einfach nur vor, was ich vorhin genau dazu
geschrieben habe. Ich habe in dem Beitrag auf
Facebook nachvollziehbar dargelegt, wie es zu der
von mir vorgestellten Auslegung der Statistik zur
politisch motivierten Kriminalität kam. Die nicht be-
rücksichtigten Propagandadelikte, die aufgrund der
objektiven Tatbestandsmerkmale die Tätergruppie-
rung von vornherein in erheblichem Maße ein-
schränken, ermöglichen keine statistisch saubere
Darstellung politisch motivierter Kriminalität. Darauf
habe ich – und das ist das Entscheidende – in dem
Beitrag auch deutlich hingewiesen, was der MDR in
seinem Bericht aber verschweigt oder zumindest
nicht so benennt. Er sagt nämlich gar nichts dazu.
Er gibt nur die Darstellung wieder, die ihm aus dem
politischen Bereich gegeben wurde.

Im Ausländerrecht werden Straftaten, die aufgrund
der objektiven Tatbestandsmerkmale nur von einer
eingeschränkten Tätergruppierung begangen wer-
den können, für statistische Vergleiche regelmäßig
nicht berücksichtigt.

(Zwischenruf Abg. Dittes, DIE LINKE: Das ist
falsch, sie werden kenntlich gemacht!)

Daraus eine Verharmlosung zu kreieren, ist hane-
büchen. Eine Unzuverlässigkeit in Bezug auf parla-
mentarische Inhalte oder Geheimschutzinhalte zu
unterstellen, erfüllt bei einer derart undifferenziert
dargestellten Behauptung im öffentlichen Raum so-
gar den objektiven Tatbestand eigener Strafrechts-
normen. Ich – im Gegensatz zu Ihnen – bin sicher-
heitsüberprüft und habe seit 15 Jahren in einer Si-
cherheitsbehörde gearbeitet. Daraus zu machen,
dass ich nicht zuverlässig wäre, ist mindestens eine
Unterstellung, die, wie ich schon gesagt habe, eige-
ne objektive Tatbestandsmerkmale von Strafrechts-
normen erfüllt.

(Beifall AfD)

(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Dann klagen Sie doch!)

Vizepräsidentin Marx:
Ich habe Sie jetzt nicht unterbrochen, obwohl wir im
nächsten Tagesordnungspunkt waren, und habe
das deswegen nicht getan, weil ich das jetzt um-
deute als eine persönliche Bemerkung nach § 32
Abs. 1 der Geschäftsordnung, denn da können Sie
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auch nach Schluss einer Aussprache, jedoch vor
der Abstimmung, zu persönlichen Bemerkungen
das Wort erhalten. Das war jetzt eine persönliche
Bemerkung, weil er zu seiner persönlichen Stel-
lungnahme zu den Dingen, die ihm vorgehalten
wurden, eine persönliche Erklärung abgegeben hat.
Deswegen habe ich das jetzt nicht unterbrochen,
sondern zugelassen. 

Gibt es jetzt noch Wünsche zur Aussprache zum
Tagesordnungspunkt G 10-Kommission? Sie möch-
ten auch noch mal eine persönliche Erklärung vor
dem Wahlgang abgeben? Dann machen wir das,
bevor der Wahlgang stattfindet? Ja?

(Zuruf Abg. Möller, AfD: So wie eben!)

(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Das kann er nicht, da doch
gar nichts zu ihm gesagt wurde!)

Das kann er. Nach § 32 der Geschäftsordnung
kann jemand, der persönlich angegriffen wird, eine
persönliche Erklärung abgeben. Die bezieht sich
ausdrücklich dann auf seine Person.

(Unruhe im Hause)

Dazu gibt die Geschäftsordnung das Recht und das
können wir hier dann auch ganz relaxed gewähren.
So ruhig und gelassen sollten wir das in unserer
demokratischen Verfassung und unserer Ge-
schäftsordnung auch angehen. Herr Möller, Sie
möchten jetzt auch noch mal eine persönliche Er-
klärung zu dem eigentlich schon abgeschlossenen
Tagesordnungspunkt in der Debatte zu Tagesord-
nungspunkt 24 abgeben? Wir haben noch nicht ge-
wählt, dann können Sie jetzt auch eine persönliche
Erklärung abgeben, die sich jetzt ausdrücklich nur
auf Ihre eigene Person beziehen darf. Bitte schön.

Abgeordneter Möller, AfD:
Frau Präsidentin, vielen Dank. Es bezieht sich auf
die Vorwürfe von Herrn Dittes meiner Person ge-
genüber. Er hat mir vorgeworfen, dass ich mit Neo-
nazis im Wahlkampf zusammengearbeitet hätte.

(Zwischenruf Abg. König-Preuss, DIE LINKE:
Da hat er recht!)

Dazu möchte ich gern Stellung nehmen, dazu
möchte ich eine persönliche Erklärung abgeben. 

(Zwischenruf Abg. König-Preuss, DIE LINKE:
Ach, wussten Sie das nicht?)

Es ist unwahr, dass ich mit einem Neonazi zusam-
mengearbeitet hätte. Es ist richtig, dass der Herr
Metzner für mich Flyer ausgeteilt hat. Dafür bin ich
ihm auch sehr dankbar. 

(Unruhe DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Ich sage Ihnen auch, warum ich ihm dafür dankbar
bin. Als ich das erste Mal mit diesen Vorwürfen kon-
frontiert worden bin – die Sie jetzt hier wieder auf-
wärmen und die natürlich aus einer linksextremen
Quelle stammen, was Sie übrigens nicht erwähnt
haben –, war ich auch geschockt. Ich habe mir die-
se Bilder angeschaut und habe mir gesagt: Stimmt,
absolut inakzeptabel, was der Mann da gepostet
hat. Ich habe auch festgestellt, dass er sich in der
Vergangenheit zum Beispiel mit Thügida-Aktivisten
getroffen hat. Das sage ich auch: absolut inakzep-
tabel. Das haben wir als AfD immer abgelehnt. Und
daraufhin …

(Heiterkeit und Unruhe DIE LINKE)

Würden Sie mir vielleicht mal zuhören! 

(Zwischenrufe aus dem Hause: Nein!)

Gut, dann hören Sie mir eben nicht zu. Dann erzäh-
le ich es allen anderen.

Daraufhin habe ich mich mit ihm in Verbindung ge-
setzt und ich habe ihn gefragt: Sag mal, was soll
denn das, du willst mich unterstützen?

(Unruhe DIE LINKE)

(Zwischenruf Abg. Reinhardt, DIE LINKE:
Der wählt jetzt links!)

Vizepräsidentin Marx:
Ich bitte jetzt mal um Ruhe, er hat das Recht zur
persönlichen Erklärung und ich bitte, ihn jetzt anzu-
hören und hier nicht zu stören!

Abgeordneter Möller, AfD:
Du willst mir im Wahlkampf helfen und dann hast
du aber solche Bilder geteilt? Das ist nicht die Posi-
tion der AfD. Daraufhin hat er mir erklärt, wie es zu
diesen Fotos, zu diesen Beiträgen kam. Er hat mir
klargemacht, dass er sich damals 2015 auf einem
Irrweg befand. Ja! Richtig.

(Heiterkeit und Unruhe DIE LINKE)

Auf einem Irrweg. Übrigens befanden sich viele Ih-
rer Kollegen schon auf einem Irrweg. Viele von Ih-
nen sind heute noch auf dem Irrweg. Ja, das muss
ich mal dazu sagen.

(Beifall AfD)

Es gehört eine Menge Größe dazu, die viele von Ih-
nen bis heute nicht aufgebracht haben – er aber
schon –, sich das einzugestehen, dass er auf ei-
nem Irrweg war. Ja, er hat es sich eingestanden, er
hat daraus seine Lehren gezogen. Er hat das re-
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flektiert. Er hat nämlich diese Beiträge nicht nur ge-
löscht, er hat sich in der Zwischenzeit auch in einer
ganz anderen Art und Weise verhalten – auch zu
den Themen, die Sie kritisch sehen. Aber solche
Äußerungen, Antisemitisches, pauschal Abwerten-
des, ist aus seiner Ecke nie wieder gekommen. Der
Kontakt zu Pegida ist nie wieder gekommen. Da
frage ich auch Sie, Herr Dittes,

(Zwischenruf Abg. Bilay, DIE LINKE: Der
steht gerade nicht zur Wahl!)

ich frage Sie alle: Wie lange muss ich denn einen
Menschen unversöhnlich ausgrenzen, wenn er mal
einen Fehler gemacht hat? Und vor allem frage ich
Sie Eines: Wer bestimmt darüber? Tun Sie es oder
tut es die Gesellschaft? Ich sage Ihnen mal Eines:
Ihre Unversöhnlichkeit, die komischerweise immer
nur eine einzige Seite kennt, …

Vizepräsidentin Marx:
Herr Möller, Ihr Rederecht bezieht sich darauf, dass
Sie die persönlichen Dinge, die Ihnen vorgehalten
worden sind, klarstellen und dazu Stellung nehmen
können, nicht jetzt die Debatte in der Sache fortzu-
setzen oder über andere Leute zu berichten.

(Zwischenruf Abg. Prof. Dr. Voigt, CDU: Sie
werden noch zum Beauftragten für Neonazis!
Das wäre ja mal etwas Neues!)

Abgeordneter Möller, AfD:
Ganz genau. Es geht ja um meine Person insofern,
als mir vorgeworfen wird: Da ich mit einem angebli-
chen Neonazi zusammengearbeitet habe, bin ich
faktisch selbst einer. Das ist der Vorwurf, der von
Herrn Dittes und seinen Kollegen permanent gegen
meine Fraktion und mich vorgetragen wird. Das ist
die sogenannte Kontaktschuldthese und der habe
ich hiermit widersprochen. Ich habe Ihnen klarge-
macht, dass es sich bei dem Mann um jemanden
gehandelt hat, der sich geändert hat, der das auch
glaubwürdig gemacht hat und dass das keine Zu-
sammenarbeit mit einem Neonazi war. 

(Beifall AfD)

Vizepräsidentin Marx:
Bei dem Tagesordnungspunkt 25 hatte jetzt nie-
mand das Wort zur Aussprache gewünscht. Des-
wegen erkläre ich Ihnen jetzt den nächsten Wahl-
gang zu Tagesordnungspunkt 26

Wahl der Vertrauensleute und
ihrer Vertreterinnen bezie-
hungsweise Vertreter für die
Ausschüsse zur Wahl der

ehrenamtlichen Richterinnen
beziehungsweise Richter an
den Verwaltungsgerichten ge-
mäß § 26 Abs. 1 und 2 der Ver-
waltungsgerichtsordnung
dazu: Wahlvorschlag der Fraktion

der CDU
- Drucksache 7/748 - 

dazu: Wahlvorschlag der Fraktion
DIE LINKE
- Drucksache 7/759 - 

dazu: Wahlvorschlag der Fraktion
der AfD
- Drucksache 7/986 - 

Gemäß § 26 Abs. 1 und 2 der Verwaltungsgerichts-
ordnung wird bei jedem Verwaltungsgericht ein
Ausschuss zur Wahl der ehrenamtlichen Richterin-
nen bzw. Richter bestellt. Dieser besteht unter an-
derem aus sieben Vertrauensleuten und sieben
Vertreterinnen bzw. Vertretern, die aus den Einwoh-
nerinnen bzw. Einwohnern des Verwaltungsge-
richtsbezirks vom Landtag für fünf Jahre gewählt
werden. Bei der Wahl findet die Allgemeine Verfah-
rensvorschrift des § 9 Abs. 2 der Geschäftsordnung
Anwendung. 

Die Wahlvorschläge der Fraktionen der CDU, Die
Linke und der AfD liegen Ihnen in den Drucksa-
chen 7/748, 7/759 und 7/986 vor. Wird dazu eine
Aussprache gewünscht? Das sehe ich nicht.

Dann haben wir noch als letzten Wahlvorgang den
Tagesordnungspunkt 27

Bestimmung einer Vertreterin
beziehungsweise eines Vertre-
ters aus dem Bereich „LSBT-
TIQ (Lesbische, Schwule, Bise-
xuelle, Transsexuelle, Trans-
gender, Intersexuelle und
Queere Menschen)“ in den
ZDF-Fernsehrat gemäß § 21
Abs. 1 Buchst. q Doppel-
buchst. pp und Satz 2 des
ZDF-Staatsvertrags in Verbin-
dung mit § 53 des Thüringer
Landesmediengesetzes
Wahlvorschlag der Fraktion DIE
LINKE
- Drucksache 7/966 - 
dazu: Unterrichtung durch die

Präsidentin des Landtags 
- Drucksache 7/517 - 

Hinweis: Gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 Buchst. q Dop-
pelbuchst. pp Satz 2 des ZDF-Staatsvertrags in
Verbindung mit § 53 Abs. 1 und 3 des Thüringer
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Landesmediengesetzes setzt sich der ZDF-Fern-
sehrat aus 60 Mitgliedern zusammen. 60 Vertrete-
rinnen bzw. Vertreter entsenden Organisationen
oder Vereine, die von den Ländern bestimmt wer-
den. 

Thüringen bestimmt eine Organisation oder einen
Verein aus dem Bereich lesbischer, schwuler, bise-
xueller, transsexueller, transgender, intersexueller
und queerer Menschen, kurz: LSBTTIQ. Die Amts-
zeit der Mitglieder des Fernsehrats beträgt vier Jah-
re. Damit ist die Amtszeit des vom 6. Landtag in
seiner 51. Sitzung am 20. Mai 2016 bestimmten
Landesverbands Thüringen des Lesben- und
Schwulenverbands Deutschland abgelaufen. 

Da das Wahlverfahren gesetzlich nicht ausdrücklich
geregelt ist, findet die allgemeine Verfahrungsvor-
schrift des § 9 Abs. 2 der Geschäftsordnung An-
wendung. Der Wahlvorschlag der Fraktion Die Lin-
ke liegt Ihnen in der Drucksache 7/966 vor. Vorge-
schlagen wurde erneut der Lesben- und Schwulen-
verband Deutschland, Landesverband Thürin-
gen e. V. 

Wird hierzu eine Aussprache gewünscht? Das sehe
ich nicht.

Dann kommen wir jetzt zur Durchführung der ein-
zelnen Wahlgänge. Die Wahlen finden erneut als
Blockwahl statt. Das heißt, Sie erhalten nach Ihrem
Namensaufruf zu den heute durchzuführenden vier
Wahlen alle Stimmzettel gleichzeitig. 

Es stehen wieder zwei Wahlkabinen zur Verfügung,
die aber aufgrund der Maßnahmen zum Infektions-
schutz hier im Plenarsaal diesmal auf der von mir
aus gesehen rechten Seite aufgestellt wurden. 

Ich bitte die beiden Schriftführenden, beim Na-
mensaufruf der Abgeordneten Sorge dafür zu tra-
gen, dass die aufgerufenen Abgeordneten den er-
forderlichen Mindestabstand zueinander einhalten
können und keine Warteschlangen vor den Wahlka-
binen entstehen.

An Sie, sehr geehrte Damen und Herren Abgeord-
nete, habe ich die Bitte, dass Sie auf dem Weg zu
den Wahlkabinen zunächst auch wieder Ihre Mund-
Nasen-Bedeckung verwenden, dann erst in die Mit-
te des Plenarsaals gehen und von dort aus zwi-
schen den Bänken der Landesregierung und dem
Rednerpult hier am Sitzungsvorstand vorbeilaufen
– das ist also dieser Gang –, dass Sie diesen Gang
benutzen, um zu den Wahlkabinen zu gelangen.
Ich erinnere Sie auch noch einmal an das Schreib-
gerät. Benutzen Sie bitte nach Möglichkeit Ihren ei-
genen Stift, der blau oder schwarz schreiben sollte,
und nehmen Sie diesen bitte auch wieder aus der
Wahlkabine mit. Sollten sie keinen Stift haben, er-

halten Sie einen von der Landtagsverwaltung, den
Sie dann bitte ebenfalls mitnehmen. 

Ich erläutere jetzt noch einmal die Stimmzettel: Bei
der Wahl im Tagesordnungspunkt 24 stehen auf
dem Stimmzettel zwei Namen. Sie können auf dem
Stimmzettel sowohl hinter dem einen Namen als
auch hinter dem anderen Namen jeweils entweder
„Ja“ oder „Nein“ oder „Enthaltung“ ankreuzen.

Bei den Wahlen zu den Tagesordnungspunkten 25
und 27 können Sie auf jedem Stimmzettel einmal
entweder „Ja“ oder „Nein“ oder „Enthaltung“ an-
kreuzen. 

Die Wahl zum Tagesordnungspunkt 26, das war die
zu den Verwaltungsgerichtsbeisitzern, ist eine Ver-
hältniswahl. Das heißt, dass jede Abgeordnete bzw.
jeder Abgeordneter mit ihrer bzw. seiner Stimme
nur für einen Wahlvorschlag votieren kann, nicht für
mehrere. Sie können also entweder für den Wahl-
vorschlag der Fraktion Die Linke oder für den Wahl-
vorschlag der Fraktion der AfD oder für den Wahl-
vorschlag der Fraktion der CDU stimmen oder sich
enthalten. Stimmzettel, die mehr als einen Vor-
schlag angekreuzt haben oder ein nicht eindeutiges
Votum enthalten, müssen als ungültig gewertet wer-
den. 

Das war die Erläuterung zu den Stimmzetteln.
Wenn es dazu keine Fragen mehr gibt, bitte ich nun
die Wahlhelfenden Herrn Abgeordneten Beier,
Herrn Abgeordneten Gottweiss und Frau Abgeord-
nete Dr. Klisch nach vorne – da sind sie schon –,
eröffne die Wahlhandlung und bitte die beiden
Schriftführenden, die Namen der Abgeordneten zu
verlesen.

Abgeordneter Tiesler, CDU:
Aust, René; Baum, Franziska; Beier, Patrick; Berg-
ner, Dirk; Dr. Bergner, Ute; Bilay, Sascha; Blech-
schmidt, André; Braga, Torben; Bühl, Andreas; Cot-
ta, Jens; Czuppon, Torsten; Dittes, Steffen; Eger,
Cordula; Emde, Volker; Engel, Kati; Frosch, Karl-
heinz; Gleichmann, Markus; Gottweiss, Thomas;
Gröning, Birger; Güngör, Lena Saniye; Hande, Ro-
nald; Dr. Hartung, Thomas; Henfling, Madeleine;
Henke, Jörg; Henkel, Martin; Hennig-Wellsow, Su-
sanne; Herold, Corinna; Herrgott, Christian; Hey,
Matthias; Heym, Michael; Höcke, Björn; Hoffmann,
Nadine; Jankowski, Denny; Kalich, Ralf; Prof. Dr.-
Ing. Michael Kaufmann; Keller, Birgit; Kellner, Jörg;
Kemmerich, Thomas; Dr. Klisch, Cornelia; Kniese,
Tosca; Dr. König, Thadäus; König-Preuss, Kathari-
na; Korschewsky, Knut; Kowalleck, Maik.
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Abgeordnete Güngör, DIE LINKE:
Laudenbach, Dieter; Dr. Lauerwald, Wolfgang; Leh-
mann, Diana; Liebscher, Lutz; Lukasch, Ute; Dr. Lu-
kin, Gudrun; Maier, Georg; Malsch, Marcus; Marx,
Dorothea;

Abgeordneter Tiesler, CDU:
Kießling, Olaf;

Abgeordnete Güngör, DIE LINKE:
Maurer, Katja; Meißner, Beate; Merz, Janine; Mittel-
dorf, Katja; Mohring, Mike; Möller, Stefan; Montag,
Robert-Martin; Mühlmann, Ringo; Müller, Anja; Mül-
ler, Olaf; Pfefferlein, Babett; Plötner, Ralf; Ramelow,
Bodo; Reinhardt, Daniel; Rothe-Beinlich, Astrid; Ru-
dy, Thomas; Schaft, Christian; Schard, Stefan;
Schubert, Andreas; Schütze, Lars; Sesselmann,
Robert; Stange, Karola; Tasch, Christina; Thrum,
Uwe; Tiesler, Stephan; Tischner, Christian; Urbach,
Jonas; Prof. Dr. Voigt, Mario; Wagler, Marit; Wahl,
Laura; Walk, Raymond; Weltzien, Philipp; Werner,
Heike; Wolf, Torsten; Worm, Henry; Zippel, Chris-
toph.

Vizepräsidentin Marx:
Konnten alle Abgeordneten ihre Stimmen abge-
ben? Nein, noch nicht. Die Wahlkommission.

Noch mal die Frage: Konnten alle Abgeordneten ih-
re Stimmen abgeben? Ich sehe niemanden mehr
auf dem Weg oder in der Wahlkabine. Ich stelle al-
so fest, dass alle Abgeordneten ihre Stimmen ab-
geben konnten. Ich schließe die Wahlhandlung und
bitte die Wahlhelfenden um Auszählung der Stim-
men.

Vereinbarungsgemäß rufe ich während der Auszäh-
lung den Tagesordnungspunkt 28 auf

Fragestunde

Ich rufe die Mündlichen Anfragen auf und bitte die
Abgeordneten, Ihre Fragen vorzutragen. 

Erster Fragesteller ist Herr Abgeordneter Mühl-
mann von der Fraktion der AfD mit der Drucksa-
che 7/743. Bitte, Herr Mühlmann.

Abgeordneter Mühlmann, AfD:
Ich habe eine Frage zu: 

Sachbeschädigungen durch ACAB-Schriftzug

Der Schriftzug ACAB wird insbesondere von linkem
und linksextremistischem Klientel zum Zwecke der
Verunglimpfung und Beleidigung von Polizistinnen

und Polizisten gebraucht. In vielen Orten Thürin-
gens und vor allem in der Landeshauptstadt Erfurt
wurde dieser Schriftzug an unzähligen Stellen im
öffentlichen Bereich gut sichtbar aufgebracht. Es ist
meines Erachtens nicht zu weit hergeholt, wenn bei
nahezu allen diesen Straftaten die Absicht zur öf-
fentlichen Verunglimpfung und Beleidigung von Po-
lizistinnen und Polizisten der Thüringer Polizei un-
terstellt wird. Nach meiner Auffassung hält dieser
Zustand nun seit Jahren an. Sowohl im parlamenta-
rischen Bereich – durch die regierungstragenden
Parteien – als auch durch die Landesregierung
kann ich nach wie vor keine priorisierte Problembe-
arbeitung erkennen. 

Ich frage daher die Landesregierung:

1. Wie viele Ermittlungsverfahren wurden im Jahr
2020 bisher mit Bezügen zu Sachbeschädigungen
durch ACAB-Schriftzüge aufgenommen und durch
den polizeilichen Staatsschutz bearbeitet?

2. Welchen Phänomenbereichen der Politisch moti-
vierten Kriminalität wurden diese Straftaten aus
welchen Gründen zugeordnet?

3. Wie viele Tatverdächtige wurden im Zusammen-
hang mit derartigen Straftaten ermittelt?

4. Wie viele Anklagen wurden im Zusammenhang
mit derartigen Straftaten im Jahr 2020 durch die
Justiz erhoben und welche Strafmaße erhielten die
verurteilten Täter?

Vizepräsidentin Marx:
Für die Landesregierung antwortet das Ministerium
für Inneres und Kommunales, Frau Staatssekretärin
Schenk.

Schenk, Staatssekretärin:
Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren,
die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Mühl-
mann beantworte ich für die Landesregierung wie
folgt: 

Die ersten drei Fragen würde ich aufgrund des
Sinnzusammenhangs gemeinsam beantworten.

Antworten zu den Fragen eins bis drei: Vom 1. Ja-
nuar bis 31. Mai 2020 wurden in Thüringen
43 Sachbeschädigungen polizeilich registriert, bei
denen der von Ihnen genannte Schriftzug ACAB
festgestellt wurde. Bislang wurden in diesem Zu-
sammenhang vier Tatverdächtige ermittelt. Die
Sachbearbeitung wird regelmäßig von den Beam-
tinnen und Beamten der Kommissariate Staats-
schutz in den Schutzbereichen der Landespolizeiin-
spektion übernommen. Ich will auch die eben ge-
nannten Fälle kurz aufschlüsseln:
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Vier Fälle wurden im Phänomenbereich Politisch
motivierte Kriminalität – rechts – und 21 Fälle im
Phänomenbereich Politisch motivierte Kriminalität –
links – erfasst. In 17 Fällen war keine eindeutige
Zuordnung möglich, sodass sie im Phänomenbe-
reich Politisch motivierte Kriminalität – nicht zuzu-
ordnen – registriert wurden. In einem Fall ist eine
politische Motivation des Tatverdächtigen nicht ge-
geben. Die Zuordnung zu einem der beiden bzw.
der vier Phänomenbereiche der Politisch motivier-
ten Kriminalität erfolgt in Würdigung der Tatumstän-
de wie zum Beispiel Tatörtlichkeit, aber auch Bezü-
ge zu etwaigen gesellschaftlichen Ereignissen und
darüber hinaus wird bei bereits ermittelten Tatver-
dächtigen die Einstellung des Tatverdächtigen be-
rücksichtigt.

Zur 4. Frage: Statistische Angaben in diesem Fall
liegen nicht vor.

Vizepräsidentin Marx:
Gibt es Nachfragen? Herr Mühlmann.

Abgeordneter Mühlmann, AfD:
Ich habe nur eine Nachfrage, und zwar zur Antwort
der Frage 4. Aus welchem Grund liegen dort keine
statistischen Daten vor, denn es muss sich ja auch
beim Justizministerium erheben lassen?

Schenk, Staatssekretärin:
Das kann ich Ihnen schriftlich nachreichen.

Abgeordneter Mühlmann, AfD:
Danke.

Vizepräsidentin Marx:
Weitere Fragen aus den Reihen der Abgeordne-
ten? Herr Walk, eine Zusatzfrage.

Abgeordneter Walk, CDU:
Ich habe noch eine Frage, und zwar: Wie erklärt
sich die Landesregierung den signifikanten Rück-
gang der Straftaten, wenn man das hochrechnet
auf das ganze Jahr, zu den vorherigen Jahren? Das
werden Sie aus dem Stand nicht beantworten kön-
nen, aber vielleicht kann man das nachreichen.

Schenk, Staatssekretärin:
Meinen Sie den signifikanten Rückgang in Bezug
auf das zurückliegende Wahljahr?

Abgeordneter Walk, CDU:
Nein, auf das zurückliegende Jahr 2019 bzw. 2018,
da hatten wir insgesamt über 300 Straftaten. Wenn
ich das jetzt auf dieses Jahr hochrechne, werden
es ungefähr die Hälfte. Wenn das statistisch so wei-
tergeht, ist das ja ein signifikanter Rückgang. Wie
kann man das erklären?

Schenk, Staatssekretärin:
Genau, über die tiefer gehenden Gründe müssten
wir Ihnen auch schriftlich etwas nachreichen.

Abgeordneter Walk, CDU:
Genau. Danke.

Vizepräsidentin Marx:
Weitere Nachfragen sehe ich jetzt nicht mehr. Dann
kommen wir zur zweiten Frage. Fragesteller ist Herr
Abgeordneter Kalich, Fraktion Die Linke, mit der
Drucksache 7/842.

Abgeordneter Kalich, DIE LINKE:
Lückenschluss auf der Landesstraße 1091 Gemar-
kung Hirschberg

Nach Kenntnis des Fragestellers befindet sich der
Abschnitt der Landesstraße 1091 zwischen der
ortsansässigen Holz verarbeitenden Firma in
Hirschberg Ortsteil Ullersreuth bis zur Einmündung
nach Hirschberg in einem schlechten baulichen Zu-
stand. Dieser hat nach Auffassung des Fragestel-
lers das Niveau eines Feldwegs. Eine Sanierung
dieses Abschnitts ist nach Auffassung des Frage-
stellers zeitnah erforderlich. Die baurechtlichen Vo-
raussetzungen hierfür liegen nach Kenntnis des
Fragestellers vor.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie bewertet die Landesregierung den Zustand
der Landesstraße 1091 zwischen der ortsansässi-
gen Holz verarbeitenden Firma in Hirschberg Orts-
teil Ullersreuth bis zur Einmündung nach Hirsch-
berg?

2. Wie gestaltet sich nach Kenntnis der Landesre-
gierung der Stand der Planungen für die Sanierung
des entsprechenden Bauabschnitts?

3. Wann ist nach Kenntnis der Landesregierung der
Beginn der entsprechenden Baumaßnahmen ge-
plant?

4. Kosten in welchem finanziellen Umfang sind für
die entsprechenden Baumaßnahmen geplant?
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Vizepräsidentin Marx:
Für die Landesregierung antwortet das Ministerium
für Infrastruktur und Landwirtschaft, Herr Staatsse-
kretär Weil.

Weil, Staatssekretär:
Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, die
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Kalich beant-
worte ich für die Thüringer Landesregierung wie
folgt:

Zu Frage 1: Der rund 1,8 Kilometer lange Abschnitt
der Landesstraße 1091 vom Abzweig der Kreisstra-
ße 565 bis zum Abzweig der Gemeindestraße nach
Ullersreuth im Bereich der Werkszufahrt einer orts-
ansässigen Holz verarbeitenden Firma ist zurzeit
nicht ausgebaut und entspricht vom Charakter her
einem Wirtschaftsweg. Der Straßenabschnitt ist für
den öffentlichen Verkehr gesperrt.

Zu Frage 2: Der oben genannte Abschnitt ist im
Landesstraßenbedarfsplan 2030 zum punktuellen
Um- und Ausbau bis zum Jahr 2030 vorgesehen.
Das Baurecht hierfür liegt vor.

Zu Frage 3: Der Landesstraßenbedarfsplan sieht
für die Maßnahme einen Zeitrahmen von 2021 bis
2030 vor. Die Realisierung ist allerdings abhängig
von der Ausstattung künftiger Haushalte für den
Landesstraßenbau. 

Zu Frage 4: Die zu erwartenden Kosten für diese
Maßnahme betragen nach aktueller Schätzung ca.
1,9 Millionen Euro.

Vizepräsidentin Marx:
Gibt es Nachfragen? Das sehe ich nicht. Dann
kommen wir zur Frage Nummer 3 von heute. Das
ist Frau Abgeordnete Dr. Bergner von der Fraktion
der FDP mit der Drucksache 7/852. Bitte schön.

Abgeordnete Dr. Bergner, FDP:
Es geht mir um Präventionsmaßnahmen für Risiko-
gruppen zur Covid-19-Erkrankung und deswegen
frage ich die Landesregierung:

1. Gibt es außer Kontaktbeschränkungen Präventi-
onsmaßnahmen gegen die Erkrankung an Covid-19
in Alters- und Pflegeheimen, wenn ja welche und
wenn nein, welche Maßnahmen sind geplant und
wer erarbeitet solche Konzepte?

2. Haben Sie Kenntnis von Konzepten, die zum
Schutz der Risikogruppen bei erneutem Aufflam-
men von Covid-19-Erkrankungen zum Einsatz kom-
men könnten?

Vizepräsidentin Marx:
Für die Landesregierung antwortet das Ministerium
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Fami-
lie, Frau Ministerin Werner.

Werner, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie:
Herzlichen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin,
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr
geehrte Frau Dr. Bergner, im Namen der Landesre-
gierung möchte ich Ihre Anfrage sehr gern beant-
worten, möchte aber voranstellen, dass Thüringen
in diesen turbulenten Zeiten gut dasteht. Wir haben
eine Neuinfektionsrate, die deutlich unter dem von
Bund und Ländern vereinbarten Grenzwert liegt.
Wir wissen, dieser Erfolg ist vor allem den frühzeitig
getroffenen strikten Maßnahmen zu verdanken, mit
denen wir die Ausbreitung von Covid-19 eindäm-
men konnten. Aber sehr richtig ist es natürlich jetzt
notwendig, um diesen Erfolg dann beibehalten zu
können, entsprechende Präventionsmaßnahmen
auch einzuhalten und vorzuhalten. Nun möchte ich
gern zu Ihren Fragen antworten.

Die Fragen 1 und 2 würde ich zusammen beant-
worten. Zunächst ist Grundlage für die Maßnahmen
gegen SARS-CoV-2-Infektionen die Thüringer Ver-
ordnung zur Neuordnung der erforderlichen Maß-
nahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Co-
ronavirus sowie zur Verbesserung der infektions-
schutzrechtlichen Handlungsmöglichkeiten. So die-
nen unter anderem der Mindestabstand nach § 1
wie auch die Einhaltung der Infektionsschutzregeln
nach den §§ 3 und 4, die Erstellung von Infektions-
schutzkonzepten nach § 5, das Tragen der Mund-
Nasen-Bedeckung nach § 6 sowie die Regelungen
nach § 9 als Maßnahmen zur Verringerung des Ri-
sikos einer Ansteckung mit dem SARS-CoV-2-Vi-
rus. Zum Zweiten sind auch explizit Konzepte für
Risikogruppen erarbeitet worden, beispielsweise in
der Pflege. In Thüringen gibt es dazu zahlreiche
Handlungsempfehlungen, um die Ausbreitung von
SARS-CoV-2-Infektionen verhindern und eindäm-
men zu können. Ich würde jetzt nicht alle Empfeh-
lungen im Einzelnen aufzählen wollen, weil das zu
vielfältig wäre. Man kann diese Konzepte aber den
entsprechenden Papieren und auch den Rund-
schreiben der Heimaufsicht entnehmen. Diese sind
alle im Internet zugänglich. Auf unserer Homepage
können Sie unter dem Button „Schutzkonzepte“ all
die verschiedenen Empfehlungen nachlesen. Ich
will hier nur zwei herausgreifen, nämlich die Bran-
chenregelungen für Thüringen, im Speziellen die
Regelung für stationäre Pflegeeinrichtungen sowie
besondere Wohnformen für Menschen mit Behinde-
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rung oder die Handlungsempfehlungen zum Schutz
vulnerabler Gruppen in Einrichtungen der Pflege. 

Sollte es zu einer Verstärkung des Krankheitsge-
schehens kommen, wird zunächst eine individuelle
Lagebewertung durchgeführt. Dann muss vor allem
die Frage geklärt werden, welche Settings – zum
Beispiel Alten- und Pflegeheime, Krankenhäuser,
Familien, Gemeinschaftseinrichtungen – primär be-
troffen sind. Die notwendigen Infektionsschutzmaß-
nahmen werden dann zielgerichtet an die vorliegen-
de Lage angepasst. Schwerpunkte sind dabei im-
mer eine zügige und umfassende Kontaktpersonen-
ermittlung sowie die Anordnung von Infektions-
schutzmaßnahmen, also beispielsweise häusliche
Quarantäne, die Schließung von Einrichtungen
durch das zuständige Gesundheitsamt. Die Lage
und die Durchführung der Maßnahmen werden
durch eine eigens vom Ministerium eingerichtete
Unterstabsstelle überwacht. Die veröffentlichten
Handlungsempfehlungen gelten im Übrigen ange-
passt an die jeweilige aktuelle Situation, auch im
Falle einer erneuten Infektionswelle.

Und zu Ihrer Frage, wer die Konzepte erarbeitet:
Das ist ganz unterschiedlich gewesen. Die Konzep-
te für die stationären Einrichtungen der Pflege bei-
spielsweise wurden im Cluster ambulante und sta-
tionäre Pflege erarbeitet. Dort waren Vertreterinnen
und Vertreter aus meinem Haus beteiligt, aber auch
Vertreter der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege, es
war die Heimaufsicht dabei, also auch Fachleute,
die auch im Bereich tätig sind. In anderen Rege-
lungen, wenn es um Branchenempfehlungen ging,
waren es zum Teil auch Branchendialoge, an denen
sich die Vertreter der Fachverbände der jeweiligen
Bereiche oder Vertreterinnen und Vertreter der Ge-
werkschaften, Vertreter meines Hauses sowohl aus
dem Bereich des Infektionsschutzes als auch des
Arbeitsschutzes und des Landesamts für Verbrau-
cherschutz beteiligt haben. 

Danke.

Vizepräsidentin Marx:
Gibt es Nachfragen? Das sehe ich nicht. Dann geht
es weiter mit der vierten Frage von heute. Frage-
stellerin ist Frau Abgeordnete Hoffmann von der
Fraktion der AfD mit der Drucksache 7/862 – Neu-
fassung. Bitte, Frau Hoffmann.

Abgeordnete Hoffmann, AfD:
Vielen Dank, Frau Präsidentin. 

Haltungsbedingungen bei verschiedenen Tierarten
in Bleicherode, Landkreis Nordhausen

Auf einem Grundstück in Bleicherode sollen Tiere
verschiedener Tierarten in katastrophalen Hal-
tungsbedingungen gehalten worden sein. Der deut-
sche Ableger der Tierrechtsorganisation PETA be-
richtete aktuell im April 2020 auf seinem Pressepor-
tal darüber; auch auf dem Presseportal der „Thürin-
ger Allgemeinen“ (aus der Region Nordhausen) be-
fanden sich schon im November 2019 Informatio-
nen dazu.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Tiere welcher Tierarten werden aktuell
auf dem Grundstück gehalten?

2. Wann wurde von wem das zuständige Veterinär-
amt über diese Gegebenheit informiert?

3. Welche Auflagen wurden der Züchterin bzw. Hal-
terin auferlegt?

4. Welche Situation wurde bei entsprechenden
Nachkontrollen dokumentiert (bitte Datum der
Nachkontrollen)?

Vizepräsidentin Marx:
Für die Landesregierung antwortet das Ministerium
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Fami-
lie, erneut Frau Ministerin Werner, bitte. 

Werner, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete, im Namen der Lan-
desregierung möchte ich die Mündliche Anfrage wie
folgt beantworten. Da zunächst keine konkrete Tier-
haltung genannt wurde, gehe ich davon aus, dass
sich die Mündliche Anfrage auf die Tierhaltung von
Frau Z. in Bleicherode bezieht.

Zu Frage 1: Nach Mitteilung des für die Überwa-
chung der Tierhaltung zuständigen Fachbereichs
Veterinärwesen des Landratsamts Nordhausen
werden aktuell vier Hunde der Rasse Landseer und
ein Hund der Rasse Neufundländer, vier Schafe mit
fünf Lämmern, 25 Legehennen und Hähne, fünf
Laufenten sowie zwei adulte Kaninchen und fünf
Jungtiere auf dem Grundstück gehalten.

Zu Frage 2: Der Fachbereich Veterinärwesen des
Landratsamts Nordhausen wurde am 16. Juli 2019
durch eine freie Journalistin im Auftrag von PETA
informiert.

Zu Frage 3: Bei der ersten Kontrolle am 16. Juli
2019 wurde beauflagt, den Hunden sofort ausrei-
chend Auslauf im Freien zu gewähren sowie ausrei-
chend Umgang mit einer Betreuungsperson sicher-
zustellen. Der Halterin wurde angeraten, eine Grup-
penhaltung zu etablieren und zu dokumentieren.
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Sie hatte zeitnah die Zwinger entsprechend der
Tierschutz-Hundeverordnung zu gestalten. Den
Schafen musste sie sofort eine ausreichend große
und trockene Liegefläche zur Verfügung stellen. Bei
den Hühnern sollte für ausreichend Beleuchtung
gesorgt werden. Allen Tieren hatte sie sofort ausrei-
chend Wasser und Futter zur Verfügung zu stellen.
Nach Auskunft des Fachbereichs Veterinärwesen
des Landratsamts Nordhausen war eine Fortnahme
der Tiere nicht notwendig, es bestand keine Gefahr
im Verzug. Eine Zusammenarbeit mit der Halterin
ist zu jeder Zeit möglich. Die Tiere befinden sich bei
gutem Gesundheitszustand, ohne Verhaltensstö-
rungen.

Am 27. Juli 2019 erhielt die Halterin diese Auflagen
in Form einer tierschutzrechtlichen Verfügung
schriftlich. Sie kam allen Auflagen nach. Am 11. No-
vember 2019 folgte eine zweite tierschutzrechtliche
Verfügung, welche zusätzlich ein Zustellen und
Züchten von Hunden unter Androhung von
Zwangsgeld verbietet. Da die Schafe zu diesem
Zeitpunkt bei einem Schäfer untergebracht waren,
wurde sie beauflagt, die Schafe erst nach Umbau
des Stalls wiederzuholen. Bei den letzten Kontrol-
len wurde mit protokollarischen Auflagen und Ziel-
vereinbarungen gearbeitet, um die mittlerweile ge-
setzeskonforme Haltung der Tiere weiter zu opti-
mieren.

Zu Frage 4: Bei den Nachkontrollen wurden konti-
nuierliche Verbesserungen protokolliert und fotogra-
fisch festgehalten. Die Gruppenhaltung der Hunde
wurde von Mitarbeitern des Fachbereichs Veterinär-
wesen auch unangekündigt in Abwesenheit der Be-
sitzerin kontrolliert und dokumentiert. Die Daten der
Kontrollen für das Jahr 2019: 16. und 25. Juli,
22. August, 14., 18. und 25. Oktober, 01., 05., 09.,
11., 14. und 22. November, 02., 05., 12., 19. und
28. Dezember. Für das Jahr 2020: der 14. und der
21. Januar, der 28. Februar, 26. und 27. März, 01.,
03., 09., 14. und 28. April, 14. und 26. Mai sowie 4.
und 5. Juni. 

Danke schön. 

Vizepräsidentin Marx:
Gibt es Nachfragen? Frau Abgeordnete Hoffmann,
bitte. 

Abgeordnete Hoffmann, AfD:
Vielen Dank, Frau Ministerin. Ist die Züchterin
Frau Z. vor den gemeldeten Ereignissen 2019
schon mal vom Veterinäramt kontrolliert wurden?

Werner, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie:
Das kann ich jetzt nicht beantworten.

Abgeordnete Hoffmann, AfD:
Würden Sie das nachreichen? 

Werner, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie:
Ja. 

Abgeordnete Hoffmann, AfD:
Danke. Und dann die nächste Frage: Wann findet
die nächste Nachkontrolle statt?

Werner, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie:
Das kann ich Ihnen auch nicht sagen und da die
eventuell auch unangekündigt sein könnte, wäre es
jetzt auch nicht zielführend, das hier darzustellen. 

Abgeordnete Hoffmann, AfD:
Gut, danke. 

Vizepräsidentin Marx:
Weitere Nachfragen aus dem Plenum sehe ich
nicht. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Fra-
gesteller ist Herr Abgeordneter Walk von der Frak-
tion der CDU mit der Drucksache 7/927. Bitte, Herr
Walk.

Abgeordneter Walk, CDU:
Da fällt mir gerade auf, dass heute – glaube ich –
noch keiner gesagt hat: Besten Dank an die fleißi-
gen Damen, die sich um die Reinigung der Mikrofo-
ne kümmern. 

(Beifall im Hause)

Sehr geehrte Frau Präsidentin,

Steuererhöhungen als Voraussetzung für Bedarfs-
zuweisungen

Durch die Corona-Krise sind zahlreiche Thüringer
Kommunen unverschuldet in eine Haushaltsnotlage
geraten und werden gezwungen sein, Bedarfszu-
weisungen zu beantragen. Voraussetzung für die
Gewährung von Bedarfszuweisungen ist ein be-
schlossenes und genehmigtes Haushaltssiche-
rungskonzept. Gemäß der Verwaltungsvorschrift
VV-Bedarfszuweisungen sind im Zeitraum der
Haushaltskonsolidierung grundsätzlich mindestens
die dort aufgeführten Hebesätze für die Grundsteu-
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er festzusetzen. Bei enger Auslegung der Vorschrift
werden viele Kommunen gezwungen sein, Steuern
zu erhöhen, um Bedarfszuweisungen genehmigt zu
bekommen.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie bewertet die Landesregierung den oben be-
schriebenen Sachverhalt?

2. Inwieweit kann nach Ansicht der Landesregie-
rung von „grundsätzlich“ festzulegenden Mindest-
hebesätzen abgewichen werden?

3. Ist gegebenenfalls eine temporäre Änderung der
Verwaltungsvorschrift VV-Bedarfszuweisungen vor-
gesehen?

4. Welche Auffassung vertritt die Landesregierung
zu der Ansicht, dass Erhöhungen kommunaler
Steuern in der jetzigen Phase kontraproduktiv für
die wirtschaftliche Entwicklung vieler Kommunen
wären?

Danke.

Vizepräsidentin Marx:
Für die Landesregierung antwortet das Ministerium
für Inneres und Kommunales, Frau Staatssekretärin
Schenk.

Schenk, Staatssekretärin:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete! Zunächst, Herr
Walk, entschuldigen Sie, dass ich Sie vorhin bei Ih-
rer ersten Nachfrage übersehen habe.

(Zuruf Abg. Walk, CDU: Ich habe mich auch
spät gemeldet!)

Die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Walk be-
antworte ich für die Landesregierung wie folgt:

Zu Frage 1: Der Abgeordnete geht davon aus, dass
durch die Corona-Krise zahlreiche Thüringer Kom-
munen unverschuldet in eine Haushaltsnotlage ge-
raten und dadurch gezwungen sein werden, Be-
darfszuweisungen zu beantragen. Voraussetzung
für die Gewährung von Bedarfszuweisungen ist ein
beschlossenes und genehmigtes Haushaltssiche-
rungskonzept. Gemäß der erwähnten Verwaltungs-
vorschrift VV-Bedarfszuweisungen seien im Zeit-
raum der Haushaltskonsolidierung grundsätzlich
mindestens die dort aufgeführten Hebesätze für die
Grundsteuer festzusetzen. Bei enger Auslegung
der Vorschrift würden viele Kommunen also ge-
zwungen sein, Steuern zu erhöhen, um Bedarfszu-
weisungen genehmigt zu bekommen.

Zunächst ist festzustellen, dass mit Stand der
24. Kalenderwoche dieses Jahres 23 Anträge auf

Bedarfszuweisung mit einem Antragsvolumen von
49,5 Millionen Euro beim Thüringer Landesverwal-
tungsamt gestellt wurden, während im Vorjahr zum
Stand der gleichen Kalenderwoche 29 Anträge mit
einem Volumen von 50,8 Millionen Euro vorlagen.
Derzeit spiegeln sich also die Auswirkungen der
Corona-Pandemie nicht in einem erhöhten Bedarf
der Kommunen auf Bedarfszuweisungen in der ge-
schilderten Form wider.

Wie Sie wissen, hat der Thüringer Landtag am
5. Juni 2020 das Thüringer Gesetz zur Umsetzung
erforderlicher Maßnahmen im Zusammenhang mit
der Corona-Pandemie beschlossen und damit so-
wohl Gewerbesteuerausfälle als auch allgemeine
Stabilisierungszuweisungen im Umfang von
185 Millionen Euro sowie weitere Unterstützungs-
leistungen für Kommunen – exemplarisch will ich
hier die 15 Millionen Euro für Kur- und Erholungsor-
te nennen – als auch verschiedene Gesetzesände-
rungen mit dem Ziel von Erleichterungen für die
kommunalen Haushaltsvollzüge beschlossen. Dies
dürfte dem Corona-bedingten Aufwuchs an Be-
darfszuweisungen zur Haushaltskonsolidierung zu-
mindest entgegenwirken.

Sofern trotz dieser Zuweisungen und der genann-
ten Gesetzesänderungen durch das Thüringer Ge-
setz zur Umsetzung erforderlicher Maßnahmen im
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie für eine
Kommune dennoch die Beantragung einer Bedarfs-
zuweisung für das Haushaltsjahr 2020 zur Haus-
haltskonsolidierung notwendig sein sollte, ist die
Vorschrift des Buchstaben B Ziffer 2.2 der VV-Be-
darfszuweisungen zur Anpassung der Hebesätze
für die Grundsteuern als Ausbringung des in § 54
Abs. 2 Nr. 2 ThürKO niedergelegten Grundsatzes
der Einnahmenbeschaffung zu verstehen. Sie soll
durch die grundsätzliche Festlegung von Mindest-
hebesätzen sowohl eine einheitliche Handhabung
gewährleisten als auch dem in Buchstabe A Ziffer 2
Satz 1 für Bedarfszuweisungen verankerten Grund-
satz der Nachrangigkeit von Bedarfszuweisungen
Rechnung tragen.

Zu Frage 2: Die Vorschrift des Buchstaben B Zif-
fer 2.2 VV-Bedarfszuweisungen ist im Kontext mit
der bundesrechtlichen Vorschrift des § 25 Abs. 3
Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 des Grundsteuer-
gesetzes zu sehen. Danach ist der Beschluss über
die Festsetzung oder Änderung des Hebesatzes bis
zum 30. Juni eines Kalenderjahres mit Wirkung
vom Beginn dieses Kalenderjahres zu fassen. Nach
diesem Zeitpunkt kann der Beschluss über die
Festsetzung des Hebesatzes noch gefasst werden,
wenn der Hebesatz die Höhe der letzten Festset-
zung nicht überschreitet. Dementsprechend ist die
Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern im

Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode - 17. Sitzung - 18.06.2020 1139

(Abg. Walk)



Fall der Antragstellung im Jahr 2020 als Konsolidie-
rungsmaßnahme in das HSK für das Jahr 2020 auf-
zunehmen, sofern die Mindesthebesätze der VV-
Bedarfszuweisungen noch nicht erreicht sind.

Sofern eine Beschlussfassung zur Erhöhung der
Hebesätze für die Grundsteuer im Kalender-
jahr 2020 aufgrund der bereits fortgeschrittenen
Zeit nicht mehr möglich sein sollte, würde diese die
Bewilligung der Bedarfszuweisung für das Haus-
haltsjahr 2020 nicht ausschließen. Hier wäre also
eine Erhöhung für das Folgejahr zu beschließen.

Ich nehme an, in Ihrer Frage hatten Sie auch die Si-
tuation in Jena im Hinterkopf. Da wäre das maß-
geblich, dass ein Beschluss bis 30. Juni nicht not-
wendig wäre.

Zu Frage 3: Nein, eine temporäre Änderung der
Verwaltungsvorschrift Bedarfszuweisungen ist der-
zeit nicht vorgesehen.

Zu Frage 4: Kommunale Steuererhöhungen können
volkswirtschaftlich gesehen auch krisenverschär-
fende Auswirkungen haben, da sie prozyklisch wir-
ken. Ein wesentlicher Teil der auf Bundes- und Lan-
desebene zur Bewältigung der Auswirkungen der
Pandemie durch Corona ergriffenen Maßnahmen
zielt darauf ab, die finanzielle Situation der Kommu-
nen zu stabilisieren und Mindereinnahmen, aber
auch Mehrausgaben zu kompensieren.

Bei der Bewertung möglicher Auswirkungen auf die
örtliche Wirtschaftstätigkeit ist aber auch zu berück-
sichtigen, dass die finanzielle Stabilität und Hand-
lungsfähigkeit von Kommunen ebenso ein relevan-
tes Standortkriterium ist wie die Höhe der örtlichen
Steuersätze.

In der Gesamtschau stellen sich die kompensatori-
schen Unterstützungsmaßnahmen des Landes und
des Bundes sowie die haushaltssichernden Maß-
nahmen der Kommunen gegebenenfalls in Unter-
stützung durch Bedarfszuweisungen derzeit als ein
geeignetes Instrumentarium dar, um unter Berück-
sichtigung der Belange der Bürgerinnen und Bür-
ger, der Wirtschaft, der Kommunen und des Landes
angemessen auf die finanziellen Herausforderun-
gen der Corona-Krise zu reagieren. 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Vizepräsidentin Marx:
Gibt es Nachfragen? Herr Walk, bitte.

Abgeordneter Walk, CDU:
Danke, Frau Staatssekretärin. Das muss ich mir
nachher noch mal genauer anhören. Es war sehr
komplex, aber ich habe zwei konkrete Nachfragen.

Wenn ich Ihre Ausführungen zu den Fragen 1 und
2 richtig zusammenfasse, ist meine Frage: Gibt es
einen Ermessensspielraum der zuständigen
Rechtsaufsichtsbehörde Landesverwaltungsamt?
Das ist jetzt meine kurze Zusammenfassung. Habe
ich das richtig zusammengefasst?

Schenk, Staatssekretärin:
Es gibt keinen Ermessensspielraum in dem Sinne,
sondern es gibt quasi einen Zeitpunkt, zu dem das
passieren muss, und der ist sozusagen nicht der
30.06., sondern das kann auch zu einem späteren
Zeitpunkt beantragt werden, wenn sich der Bedarf
darstellen sollte. Die Bedarfszuweisungen würden
dann trotzdem fließen, wenn sie denn notwendig
sind.

Abgeordneter Walk, CDU:
Jetzt muss ich aufpassen mit den Fragen, weil die
Sollbestimmung von Ihnen angesprochen wurde.
Ich habe noch eine weitere Frage: In welcher Höhe
sind denn Finanzmittel im sogenannten Landesaus-
gleichsstock eingestellt? Sie sprachen davon, dass
es bisher 23 Anträge mit dem Antragsvolumen von
49,5 Millionen Euro gäbe.

Schenk, Staatssekretärin:
Genau sind gegenwärtig rund 80 Millionen Euro im
Landesausgleichsstock. Die exakte Zahl könnte ich
Ihnen nachreichen.

Abgeordneter Walk, CDU:
Nicht coronabedingt?

Schenk, Staatssekretärin:
Nicht coronabedingt, das müsste ich nachreichen.

Abgeordneter Walk, CDU:
Okay. Danke.

Vizepräsidentin Marx:
Gibt es weitere Nachfragen aus dem Plenum? Ja,
Herr Abgeordneter Bilay.

Abgeordneter Bilay, DIE LINKE:
Ich sage mal Herrn Walk Danke für die Thematisie-
rung der Fragestellung. Frau Staatssekretärin, Herr
Walk hat ja die klassischen Bedarfszuweisungen
thematisiert, auf die Sie auch jetzt geantwortet ha-
ben. Das sind ja eigentlich Bedarfszuweisungen für
strukturelle Fehlbeträge, die in den Kommunalhaus-
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halten entstehen, woran nach der Verwaltungsvor-
schrift Bedarfszuweisungen bestimmte Kriterien zur
Gewährung geknüpft werden, unter anderem die
Hebesätze.

Wäre es nicht zielführend, darauf hinzuweisen,
dass es neben den klassischen Bedarfszuweisun-
gen für strukturelle Fehlbeträge weitere Elemente
der Bedarfszuweisungen gibt, zum Beispiel für au-
ßergewöhnlichen Härten, woran nämlich keine der-
artigen Bedingungen geknüpft werden, dass die
Bedarfszuweisungen auch gewährt werden, diese
auch einmalig gewährt werden können, wenn in ei-
ner bestimmten Situation wie jetzt Pandemien oder
auch wenn Katastrophenfälle eintreten, die gegebe-
nenfalls rückzahlbar sind, aber auch die Möglichkeit
enthalten, dass sie für diesen Spezialfall als nicht
rückzahlbare Zuweisung an die Kommunen ausge-
reicht werden?

Schenk, Staatssekretärin:
Es ist sicherlich möglich, im Rahmen der Anfrage
noch mal auf eine Vielzahl von anderen Instrumen-
tarien hinweisen, aber die Nachfrage des Abgeord-
neten bezog sich ja – wie Sie ansprachen – exakt
auf die Bedarfszuweisungen. Es ist natürlich richtig,
dass es noch andere Möglichkeiten für Liquiditäts-
engpässe und dergleichen mehr gibt, wobei ich er-
wähnen möchte, dass die Landesregierung der
Überzeugung ist, dass mit den 185 Millionen Euro
schon wesentliche Verwerfungen bei den Kommu-
nen ausgeglichen werden können.

Abgeordneter Bilay, DIE LINKE:
Ich danke Ihnen.

Vizepräsidentin Marx:
Weitere Nachfragen gibt es nicht. Dann kommen
wir zur sechsten Frage. Fragesteller ist Herr Abge-
ordneter Bühl, Fraktion der CDU, mit der Drucksa-
che 7/928.

Abgeordneter Bühl, CDU:
Finanzielle Hilfen für eine Sportanlage in Suhl

Die in Suhl angesiedelte Sportanlage im Schieß-
sportbereich mit ihrem nicht nur überregionalen,
sondern weltweiten Bekanntheitsgrad ist in der
Thüringer Sportstättenwelt als Olympiastützpunkt
ein Trainingszentrum von besonderer Bedeutung. 

Infolge der Corona-Pandemie ist diese Sportanlage
in finanzielle Schieflage geraten, sodass nach ge-
genwärtigem Stand spätestens im Juli 2020 die zur
Verfügung stehenden Mittel nicht mehr ausreichen

werden, um die Ausgaben dieser Sportanlage wei-
ter zu decken.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie bewertet die Landesregierung die aktuelle
Situation der oben genannten Sportanlage in Suhl?

2. Welche Auswirkungen auf die Sportanlage in
Suhl hätte eine mögliche Haushaltssperre bezie-
hungsweise ein Nachtragshaushalt des Landes?

3. Welche Möglichkeiten zur Unterstützung der
Sportanlage in Suhl sieht die Landesregierung zur
Deckung des zusätzlichen Liquiditätsbedarfs?

4. Besteht im Rahmen des Sondervermögens „Hilfe
zur Überwindung direkter und indirekter Folgen der
Corona-Pandemie“ die Möglichkeit der finanziellen
Unterstützung für diese Sportanlage in Suhl und
wenn ja, welche?

Vizepräsidentin Marx:
Es antwortet das Ministerium für Bildung, Jugend
und Sport, Frau Staatssekretärin Dr. Heesen.

Dr. Heesen, Staatssekretärin:
Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr
geehrte Abgeordnete, auf die Mündliche Anfrage
des Abgeordneten Bühl antworte ich namens der
Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Der Thüringer Schützenbund als 74,9-
prozentiger Gesellschafter der Betreiber-GmbH des
Schießsportzentrums Suhl prognostiziert die Um-
satzausfälle für den Zeitraum März bis Dezem-
ber 2020 auf ca. 330.000 Euro; das ist noch für das
ganze Jahr gerechnet. Konkrete Zahlen zur Beur-
teilung der tatsächlichen Einnahmeverluste und der
aktuellen finanziellen Situation des Schießsportzen-
trums liegen uns nicht vor.

Zu Frage 2: Das Land gewährt dem Thüringer
Schützenbund zur Finanzierung der Betriebsfüh-
rung des Schießsportzentrums Suhl eine jährliche
Zuwendung in Höhe von 400.000 Euro. Im
Jahr 2020 sind bisher 200.000 Euro als Abschlags-
zahlung bewilligt. Käme jetzt eine Haushaltssperre,
würde das unter Umständen die weitere Bewilli-
gung erschweren. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung wird eine weitere
Unterstützung durch die Gewährung einer weiteren
Landeszuwendung prüfen, wenn uns ein konkreter
Finanzierungsbedarf angezeigt wird. Eine solche
weitere Landeszuwendung könnte durch eine Mit-
telverschiebung innerhalb unseres entsprechenden
Haushalts realisiert werden. 
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Zu Frage 4: Die Prüfung einer finanziellen Unter-
stützung im Rahmen des Sondervermögens ergab,
dass eine solche nicht möglich ist, denn dann wür-
de eine Doppelförderung entstehen. Das Schieß-
sportzentrum hat bereits im Rahmen der Richtlinie
des Freistaats Thüringen über die Gewährung von
Billigkeitsleistungen zur Minderung von finanziellen
Notlagen infolge der Corona-Pandemie 2020 eine
Soforthilfe erhalten.

Vizepräsidentin Marx:
Gibt es Nachfragen? Nein. Dann herzlichen Dank –
oder doch? Bitte schön. 

Abgeordneter Kießling, AfD:
Vielen Dank. Eine kurze Nachfrage: Sie sagten ge-
rade, Sie haben bereits Corona-Soforthilfe bewilligt
gehabt. Können Sie auch sagen, in welcher Höhe? 

Dr. Heesen, Staatssekretärin:
Nein, das weiß ich nicht jetzt. Das habe ich nicht
dabei, ich kann es aber herausfinden.

Abgeordneter Kießling, AfD:
Das heißt, Sie wissen noch nicht genau, ob das Po-
tenzial ausgeschöpft ist oder nicht. Wäre jetzt noch
Luft, generell noch weitere Hilfen zu bekommen?
Wenn Sie jetzt gar nicht wissen, wie hoch die …

Dr. Heesen, Staatssekretärin:
Im Rahmen der Soforthilfe? Nein, das weiß ich
nicht. 

Abgeordneter Kießling, AfD:
Okay, gut. Danke. 

Vizepräsidentin Marx:
Dann gibt es keine weiteren Fragen mehr zu die-
sem Komplex. Dann kommen wir zu Frage 7 in der
Drucksache 7/942. Fragesteller ist Herr Abgeordne-
ter Thrum von der Fraktion der AfD.

Abgeordneter Thrum, AfD:
Vielen Dank, Frau Präsidentin.

Weitere Entwicklung des Schwerlastverkehrs in Ge-
fell im Saale-Orla-Kreis

Mit dem Beschluss Nr. 045-2019 des Stadtrats Ge-
fell vom 24. September 2019 beantragt die Stadt
Gefell mit Schreiben vom 9. April 2020 bei der unte-
ren Verkehrsbehörde im Saale-Orla-Kreis für den

Teilbereich der Bundesstraße 2 zwischen der Lan-
desgrenze zu Bayern und dem Abzweig zur Bun-
desstraße 90 in Gefell, Friedensstraße, eine Sper-
rung für den Schwerlastverkehr über 7,5 Tonnen –
Anlieger frei. Die Stadt Gefell fordert einen Verbleib
beziehungsweise eine Lenkung des Schwerlastver-
kehrs auf die Autobahnen 72 und 9. Durch die ver-
kehrslenkenden Maßnahmen würden die dem Mi-
nisterium bereits bekannten Belastungen und Si-
cherheitsrisiken der Bevölkerung erheblich redu-
ziert. Laut Auskunft des Regionalleiters Thüringer
Landesamt für Bau und Verkehr – Region Ost –
vom 12. Mai 2020 läuft zu diesem Antrag der Stadt
Gefell ein Anhörungsverfahren.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie ist der aktuelle Stand des Anhörungsverfah-
rens?

2. Wann kann nach Ansicht der Landesregierung
mit einem Ergebnis gerechnet werden?

3. Wie bewertet die Landesregierung den Antrag
der Stadt Gefell?

4. Wird nach Kenntnis der Landesregierung die
Bürgerinitiative für eine sichere und lebenswerte
Stadt Gefell im Anhörungsverfahren beteiligt?

Vizepräsidentin Marx:
Für die Landesregierung antwortet das Ministerium
für Infrastruktur und Landwirtschaft, Herr Staatsse-
kretär Weil.

Weil, Staatssekretär:
Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren!
Herr Abgeordneter Thrum, Ihre Mündliche Anfrage
beantworte ich für die Thüringer Landesregierung
wie folgt:

Zu Frage 1: Der Antrag der Stadt Gefell auf Sper-
rung des Teilabschnitts der Bundesstraße B2 für
den Schwerlastverkehr über 7,5 Tonnen – Anlieger
frei – ging am 16. April 2020 bei der zuständigen
Straßenverkehrsbehörde des Landratsamts Saale-
Orla-Kreis ein. Mit Schreiben vom 23. April 2020
wurden durch die Straßenverkehrsbehörde die Poli-
zeiinspektion Saale-Orla-Kreis und das Thüringer
Landesamt für Bau und Verkehr zum Antrag der
Stadt Gefell angehört. Vom Thüringer Landesamt
für Bau und Verkehr wurde im Rahmen der Lärmsa-
nierung der Ortsdurchfahrt Gefell eine schalltechni-
sche Untersuchung durchgeführt. Das Ergebnis
dieser Untersuchung wurde der zuständigen Stra-
ßenverkehrsbehörde am 8. Juni 2020 im Rahmen
der Anhörung übergeben. 
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Zu Frage 2: Aktuell liegt noch keine Entscheidung
der Straßenverkehrsbehörde über den Antrag der
Stadt Gefell vor. Auch ein Termin über die Entschei-
dung ist noch offen. Im Moment werden die ange-
forderten Stellungnahmen ausgewertet. Das Ergeb-
nis der Prüfung erfordert möglicherweise auch die
Beteiligung des Thüringer Landesverwaltungsamts
als Fachaufsichtsbehörde. 

Zu Frage 3: Der Antrag der Stadt Gefell auf Sper-
rung des Teilabschnitts der Bundesstraße B2 für
den Schwerlastverkehr über 7,5 Tonnen – Anlieger
frei – ist unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben
zu prüfen. Durch die beantragte Sperrung soll die
Nutzung der Bundesstraße B2 eingeschränkt wer-
den. Das erfordert die Prüfung und Bewertung der
Wirksamkeit einer solchen Sperrung und die Folgen
möglicher Verkehrsverlagerungen im Straßennetz.
Zu beachten ist, dass dazu die notwendige Ver-
kehrsbefragung aufgrund aktuell anhaltender Bau-
maßnahmen noch nicht stattfinden konnte. Insofern
kann derzeit noch keine Bewertung des Antrags er-
folgen. 

Zu Frage 4: Eine förmliche Beteiligung der Bürger-
initiative im Anhörungsverfahren ist der Landesre-
gierung nicht bekannt. Nach Kenntnis der Landes-
regierung liegen die Argumente der Bürgerinitiative
aber der zuständigen Straßenverkehrsbehörde mit
dem Antrag der Stadt Gefell vom 7. April 2020 um-
fassend vor. 

Vizepräsidentin Marx:
Gibt es Nachfragen? Das sehe ich nicht. Dann
kommen wir zur achten Frage. Fragestellerin ist
Frau Abgeordnete Wahl, Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen, mit der Drucksache 7/963. 

Abgeordnete Wahl, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Danke, Frau Präsidentin. Meine Frage bezieht sich
auf die

Verlegung der Kreisstraße 530 zwischen Eisfeld
und Heid auf die Trasse der Werrabahn

Ich frage die Landesregierung:

Ist es zutreffend, dass bei der im Herbst 2019 vom
Landkreis Hildburghausen als Vorhabenträger
durchgeführten Verlegung der Kreisstraße 530 zwi-
schen Eisfeld und Heid Fördermittel des Lands in
Anspruch genommen wurden, die nach der Richtli-
nie zur Förderung von kommunaler Verkehrsinfra-
struktur in Thüringen gewährt werden, und wenn ja,
in welcher Höhe?

Danke.

Vizepräsidentin Marx:
Für die Landesregierung antwortet das Ministerium
für Infrastruktur und Landwirtschaft, Herr Staatsse-
kretär Weil.

Weil, Staatssekretär:
Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, sehr
geehrte Frau Abgeordnete Wahl, ich beantworte die
Mündliche Anfrage für die Thüringer Landesregie-
rung wie folgt:

Gestatten Sie mir zu Ihrer Frage zwei Vorbemer-
kungen. Die rot-rot-grüne Koalition hat sich im Koa-
litionsvertrag darauf verständigt, der Reaktivierung
von stillgelegten oder derzeit nicht genutzten Bahn-
strecken Priorität einzuräumen. Der Werrabahn-Lü-
ckenschluss bleibt ein verkehrspolitisches Ziel der
Landesregierung. Vor dem Hintergrund des zwi-
schenzeitlich beantragten Freistellungsantrags
nach § 23 AEG – also kurz gesagt zum Antrag auf
Entwidmung der Bahnstrecke – werden wir Wider-
spruch beim verfahrensführenden Eisenbahnbun-
desamt einlegen. Denn unser Ziel ist und bleibt es,
die eisenbahnrechtliche Widmung der betreffenden
Grundstücksflächen für eine spätere Reaktivierung
zu erhalten. 

Dass im Stadtgebiet Eisfeld die Trasse der Werra-
bahn durch eine Straße überbaut wurde, setzt ge-
genüber unserem Reaktivierungsziel ein problema-
tisches Signal. Sowohl im schriftlichen Austausch
als auch im direkten Gespräch mit Pro Bahn haben
wir deutlich gemacht, dass dies jedoch kein Präju-
diz darstellt. Vielmehr ist angesichts der notwendi-
gen Planungsaufgaben für den Lückenschluss
auch dieses Teilstück der künftigen Trassenführung
zu berücksichtigen.

Nun zu Ihrer Frage: Das nachgefragte Straßenbau-
vorhaben wird nach der Richtlinie zur Förderung
des kommunalen Straßenbaus gefördert. Dem
Landkreis Hildburghausen wurden mit Zuwen-
dungsbescheid vom 13.08.2019 des Landesamts
für Bau und Verkehr Fördermittel in Höhe von
254.100 Euro bewilligt. Davon wurden vom Land-
kreis Hildburghausen 2019 180.000 Euro abgeru-
fen und durch das Landesamt für Bau und Verkehr
ausgezahlt. Die Restsumme in Höhe von
74.100 Euro sollte ursprünglich 2020 abgerufen
werden. Hierbei ist jedoch durch den inzwischen
festgestellten Verstoß des Landeskreises Hildburg-
hausen gegen eisenbahnrechtliche Bestimmungen
– da eine Entwidmung der Grundstücksfläche nicht
vorgenommen wurde – die Einbehaltung und Rück-
forderung von Fördermitteln zu prüfen. Diese Prü-
fungen finden derzeit statt. Über den Sachstand
werde ich unaufgefordert berichten. 
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Vizepräsidentin Marx:
Gibt es Nachfragen? Die gibt es nicht. Dann ma-
chen wir jetzt weiter mit der Frage 9. Fragesteller ist
Abgeordneter Schubert von der Fraktion Die Linke
mit der Drucksache 7/970. Bitte, Herr Schubert.

Abgeordneter Schubert, DIE LINKE:
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Die Mündliche An-
frage lautet:

Notwendigkeit einer Nachtragshaushaltssatzung in
Gera

Nach § 60 Abs. 2 Nr. 2 der Thüringer Kommunal-
ordnung hat die Gemeinde unverzüglich eine Nach-
tragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn Ausga-
ben des Vermögenshaushalts für bisher nicht ver-
anschlagte Investitionen oder Investitionsförder-
maßnahmen geleistet werden sollen. Der Geraer
Stadtrat hat in seiner Sitzung am 4. Juni 2020
mehrheitlich beschlossen, 7,2 Millionen Euro für ln-
vestitionsfördermaßnahmen zur Straßenbahnbe-
schaffung bereitzustellen – das ist der Beschluss-
punkt 2 der Drucksache 50/2020 –, die bisher nicht
im Haushaltsplan 2020 vorgesehen sind. Die Stadt
Gera unterliegt der Rechtsaufsicht des Landes.

Ich frage daher die Landesregierung:

1. Liegt bei einem Beschluss über lnvestitionsför-
dermaßnahmen in Höhe von 7,2 Millionen Euro, die
bisher noch nicht im Haushaltsplan veranschlagt
sind, die Notwendigkeit zur Vorlage eines Nach-
tragshaushalts vor und wenn nein, wie begründet
die Landesregierung ihre Auffassung?

2. In welchem zeitlichen Zusammenhang muss ein
Nachtragshaushalt, der nach der Vorgabe des § 60
Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung notwendig
wird, zum Beschluss über die weiteren Ausgaben –
hier lnvestitionsfördermaßnahmen – stehen?

3. Gibt es eine Erheblichkeitsgrenze, ab der die
Vorgabe aus § 60 Abs. 2 Thüringer Kommunalord-
nung gilt und wenn ja, wie wird diese ermittelt?

4. Ist für die Auszahlung eines Betrags in der oben
genannten Größenordnung für die in Rede stehen-
de Investitionsfördermaßnahme, die bisher nicht im
Haushalt der Stadt Gera enthalten ist, die Vorlage
eines Nachtragshaushalts zwingend erforderlich
und wenn nein, warum nicht?

Vizepräsidentin Marx:
Für die Landesregierung antwortet das Ministerium
für Inneres und Kommunales, Frau Staatssekretärin
Schenk.

Schenk, Staatssekretärin:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrten Da-
men und Herren Abgeordnete, die Mündliche Anfra-
ge des Abgeordneten Schubert zur Notwendigkeit
einer Nachtragshaushaltssatzung in der Stadt Gera
beantworte ich wie folgt: 

Zuvor möchte ich allerdings einleitend noch eine
Bemerkung machen und darauf hinweisen, dass
die Stadt Gera ihre Haushaltswirtschaft nach doppi-
schen Grundsätzen führt. Für doppisch wirt-
schaftende Kommunen ist hinsichtlich des Erlasses
einer Nachtragshaushaltssatzung somit nicht die
Regelung § 60 ThürKO, sondern die Regelung des
§ 9 des Thüringer Gesetzes über die kommunale
Doppik einschlägig, die im Wesentlichen vergleich-
bar ist.

Zu Frage 1: Der Beschluss des Stadtrats über die
Investitionsfördermaßnahme als solcher begründet
noch keine unmittelbare Notwendigkeit eines Nach-
tragshaushalts. Allgemein wäre die Notwendigkeit
des Beschlusses über eine Nachtragshaushaltssat-
zung gegeben, wenn bisher nicht veranschlagte
Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsför-
derungsmaßnahmen geleistet werden sollen – das
ist § 9 Abs. 2 Nr. 4 ThürKDG – und die Auszahlun-
gen erheblich oder nicht unabweisbar sind – § 9
Abs. 3 Nr. 1 ebenda. Ob die Auszahlungen erheb-
lich sind, kann jeweils nur im Einzelfall beurteilt
werden und unterliegt grundsätzlich der Einschät-
zung der Kommunen im Rahmen ihrer kommunalen
Selbstverwaltung. Die Notwendigkeit einer Nach-
tragshaushaltssatzung wird deshalb im vorliegen-
den Fall vom Thüringer Landesverwaltungsamt als
zuständiger Rechtsaufsichtsbehörde nicht gesehen.
Ich werde ergänzend zu diesen Ausführungen noch
mal unter Frage 3 eingehen. 

Zu Frage 2: Der mit einer Haushaltssatzung oder
einer Nachtragshaushaltssatzung festgesetzte
Haushaltsplan ist die Ermächtigungsgrundlage für
die Verwaltung, Auszahlungen leisten zu dürfen.
Die Satzung muss wirksam in Kraft getreten sein,
bevor über die Mittel verfügt werden kann. Ausnah-
men hiervon sind nur innerhalb der Regelungen zur
Tätigung von Aufwendungen oder Leistung von
Auszahlungen in der vorläufigen Haushaltsführung
sowie bei über- oder außerplanmäßigen Aufwen-
dungen und Auszahlungen möglich.

Zu Frage 3: Das ThürKDG nennt in § 9 Abs. 3 Nr. 1
keine konkreten Erheblichkeitsgrenzen. Im Rahmen
ihrer Selbstverwaltung kann eine Kommune solche
Grenzen jedoch beispielsweise in der Hauptsat-
zung selbst festlegen. Hiervon hat die Stadt Gera
jedoch keinen Gebrauch gemacht, sodass das Vor-
liegen einer Erheblichkeit jeweils im Einzelfall nach-
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gewiesen werden muss. Die Rechtsaufsicht darf
dabei ihre eigene Beurteilung nicht an die Stelle der
Kommune setzen. Die Grenze der Erheblichkeit
kann danach nur dann als überschritten gelten,
wenn dies offenkundig ist. Das wäre dann der Fall,
wenn die bisher nicht veranschlagten Auszahlun-
gen in einem nicht mehr geringfügigen Verhältnis
zum Volumen des Gesamthaushalts stehen. 

In der Literatur zum kommunalen Haushaltsrecht
findet sich eine weite Spreizung hinsichtlich der Be-
urteilung, wann Ausgaben als geringfügig einge-
schätzt werden. Es werden Werte zwischen 1 und
3 Prozent des Haushaltsvolumens genannt, die un-
terschritten werden können. Im vorliegenden Fall
beträgt das Verhältnis ca. 2,2 Prozent und wird
nach den Einschätzungen des Thüringer Landes-
verwaltungsamts im Rahmen der Beantwortung
dieser Anfrage als unter der Erheblichkeitsschwelle
liegend angesehen. 

Zu Frage 4: Die Vorlage eines Nachtragshaushalts
ist hier mangels Offenkundigkeit einer Überschrei-
tung der Erheblichkeitsschwelle nicht zwingend er-
forderlich. Abweichungen vom ursprünglichen
Haushaltsplan können auch mit über- oder außer-
planmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen er-
möglicht werden, insbesondere dann, wenn eine
Deckung in gleicher Höhe von außerplanmäßigen
Erträgen und Einzahlungen geleistet werden kann
und der Rat einen entsprechenden Beschluss ge-
fasst hat. 

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass
der Thüringer Landtag am 5. Juni 2020 das Thürin-
ger Gesetz zur Umsetzung erforderlicher Maßnah-
men im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie
beschlossen hat. Das Gesetz sieht verschiedene
befristete Gesetzesänderungen vor, unter anderem
mit dem Ziel von Erleichterungen für die Kommu-
nen im Haushaltsvollzug. Das betrifft dann auch
Regelungen zur Notwendigkeit eines Nachtrags-
haushalts oder zu den Voraussetzungen zur Leis-
tung von über- oder außerplanmäßigen Aufwen-
dungen und Auszahlungen. So bestimmt der nun
neu in das ThüKDG eingeführte § 40 b Abs. 1
Satz 1, dass bis zum Ablauf des 31.12. dieses Jah-
res notwendige Aufwendungen und Auszahlungen
zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung aus Grün-
den des öffentlichen Wohls auch abweichend von
den §§ 9 und 11 ThüKDG geleistet werden können.
Ob diese Neuregelung, auf deren Verkündung und
Inkrafttreten wir derzeit alle warten, im vorliegenden
Fall einschlägig wäre, kann aber dahinstehen, da
bereits nach derzeit geltender Sach- und Rechtsla-
ge, wie ich eben dargestellt habe, gemäß der Beur-
teilung durch die Rechtsaufsichtsbehörde im Fall

der Stadt Gera keine Nachtragshaushaltssatzung
erforderlich ist. 

Danke.

Vizepräsidentin Marx:
Eine Nachfrage, Herr Abgeordneter Schubert.

Abgeordneter Schubert, DIE LINKE:
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Staatssekretä-
rin, schönen Dank für die Antwort. Würde die Er-
heblichkeitsgrenze sozusagen einer kommunalen
Definition unterliegen, wenn wie im vorliegenden
Fall im Vorbericht zur Haushaltssatzung – der mit
der Satzung im November vergangenen Jahres für
dieses Jahr beschlossen wurde – die Stadt selbst
die Erheblichkeitsgrenze auf 2 Prozent beschreibt?

Schenk, Staatssekretärin:
Wenn es, wie ich dargestellt habe, eine festgesetz-
te Erheblichkeitsgrenze in der Hauptsatzung gibt,
dann ist das der Fall. Und den anderen Einzelfall
müssten wir prüfen. 

Abgeordneter Schubert, DIE LINKE:
Es steht im Text des Vorberichts der Haushaltssat-
zung, dass die Erheblichkeitsgrenze auf 2 Prozent
festgesetzt wird. Das würde mich dann schon noch
mal interessieren, dazu würde ich um schriftliche
Antwort bitten. Dann erscheint möglicherweise Ihre
Herleitung in etwas anderem Licht, denn 2 Prozent
sind nach meinem Verständnis weniger als 2,2 Pro-
zent, was in dem konkreten Investitionsvolumen
ausgerechnet wurde. 

Und wenn Sie das bitte noch mitnehmen, wir haben
eine zweite Nachfrage, Frau Präsidentin: Dann wür-
de natürlich sofort wieder die Frage im Raum ent-
stehen, ob denn ein Beschluss, der am 4. Juni ge-
fasst wurde, mit einer Veränderung der Rechts-
grundlage am 5. Juni kompatibel wäre.

Schenk, Staatssekretärin:
Dass 2 Prozent auf jeden Fall weniger sind als
2,2 Prozent, kann ich Ihnen hier schon bestätigen.
Den Rest reichen wir gern schriftlich nach. 

Abgeordneter Schubert, DIE LINKE:
Bitte die zwei Fragen noch mal. Danke schön.

Vizepräsidentin Marx:
Gibt es weitere Nachfragen aus dem Plenum? Das
sehe ich nicht. Dann kommen wir jetzt zur Frage
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mit der Nummer 10. Das ist auch – denke ich –
dann die letzte für diese Fragestunde. Fragesteller
ist Herr Abgeordneter Bilay, Fraktion Die Linke, mit
der Drucksache 7/965.

Abgeordneter Bilay, DIE LINKE:
Vorbereitungsstand zur Einführung der Umsatz-
steuerpflicht in den Kommunen – nachgefragt

Der Sachverhalt war bereits Gegenstand der Klei-
nen Anfrage 7/14 und der Antwort der Regierung in
Drucksache 7/135. In der Antwort teilte die Landes-
regierung mit, dass in der 984. Sitzung des Bun-
desrats am 20. Dezember 2019 der Bundesrat mit
der Stimme Thüringens den Entschließungsantrag
der Länder Nordrhein-Westfalen und Berlin ange-
nommen hat, mit dem die Bundesregierung gebe-
ten wird, im Rahmen einer Gesetzesinitiative die
Übergangsfrist zur Einführung der Umsatzsteuer-
pflicht in den Kommunen auf der Grundlage der be-
reits abgegebenen Optionserklärungen um zwei
Jahre bis zum Ende des Jahres 2022 zu verlän-
gern. Diese Zeitspanne werde für erforderlich ge-
halten, um die bestehenden relevanten rechtlichen
Unsicherheiten der Kommunen im Hinblick auf die
Anwendung des § 2b Umsatzsteuergesetz zeitnah,
einheitlich und verbindlich auf Bund-Länder-Ebene
zu klären.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie gestaltet sich mit Blick auf den Umstand,
dass ab 1. Januar 2021 § 2b Umsatzsteuergesetz
vollständig gelten soll, die aktuelle Vorbereitung
und Umsetzung dieses Gesetzes?

2. Inwieweit wurde nach Kenntnis der Landesregie-
rung der Bitte des Bundesrates an die Bundesre-
gierung gefolgt, die Übergangsfrist zur Einführung
der Umsatzsteuerpflicht in den Kommunen auf der
Grundlage der bereits abgegebenen Optionserklä-
rungen um zwei Jahre bis zum Ende des Jah-
res 2022 zu verlängern?

3. Welche Informationen und Unterstützungen ha-
ben die Kommunen seitens des Landes zur Vorbe-
reitung auf die Einführung der Umsatzsteuerpflicht
erhalten?

4. In welcher Form waren in diesem Zusammen-
hang die kommunalen Spitzenverbände eingebun-
den?

Vizepräsidentin Marx:
Für die Landesregierung antwortet das Finanzmi-
nisterium, Frau Ministerin Taubert.

Taubert, Finanzministerin:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und
Herren Abgeordneten, ich antworte auf die Mündli-
che Anfrage wie folgt:

§ 2b Umsatzsteuergesetz ist eine grundlegende
Neuregelung im Hinblick auf die Unternehmerei-
genschaft von juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts. Mit dieser Neuregelung wurden neue
unbestimmte Rechtsbegriffe geschaffen, die zu ei-
ner Vielzahl von steuerlichen Auslegungs- und Ab-
grenzungsfragen von grundsätzlicher Bedeutung
führen. Um einen geordneten Übergang zum neuen
Rechtssystem zu ermöglichen, wurde eine fünfjähri-
ge Übergangsfrist geschaffen, der sogenannte Op-
tionszeitraum, der es den betroffenen juristischen
Personen des öffentlichen Rechts erlaubt, das bis-
herige Umsatzsteuerrecht bis zum 31.12.2020 wei-
ter anzuwenden.

Bei den Erörterungen auf Bund-Länder-Ebene zeig-
te sich aber, dass die drängenden Anwendungsfra-
gen, insbesondere auch der Kommunen, in der zur
Verfügung stehenden Zeit nicht abschließend be-
antwortet werden können. Deshalb hatte der Bun-
desrat bereits in seiner Sitzung am 20. Dezember
2019 angeregt, den Optionszeitraum um zwei wei-
tere Jahre bis zum 31. Dezember 2022 zu verlän-
gern.

Mit Corona wurde es nicht einfacher. Nun waren
drängendere Fragen als die der Besteuerung der
öffentlichen Hand zu klären. Die Verlängerung des
Optionszeitraums bis zum 31.12.2022 ist deshalb
Bestandteil des Corona-Steuerhilfegesetzes, dem
der Bundesrat in seiner Sitzung am 5. Juni 2020
bereits zugestimmt hat. In der hierdurch gewonne-
nen Zeit sollen die bestehenden relevanten rechtli-
chen Unsicherheiten der Kommunen und der ande-
ren betroffenen juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts nun einheitlich und verbindlich auf
Bund-Länder-Ebene geklärt werden. Sobald Fragen
einer Klärung zugeführt wurden, erhalten die kom-
munalen Spitzenverbände entsprechende Informa-
tionen in der Regel durch ein mit den Ländern ab-
gestimmtes Antwortschreiben des Bundesministe-
riums der Finanzen.

Ich gehe davon aus, dass die Verbände ihrerseits
die Informationen auch an die Kommunen weiterlei-
ten. Damit dürfte sich die Anfrage zum Vorberei-
tungsstand zur Einführung der Umsatzsteuerpflicht
in den Kommunen erledigen, da die noch zu klären-
den Detailfragen nunmehr in den kommenden zwei-
einhalb Jahren abgestimmt werden.

Ich will noch dazusagen, dass ich vor drei Jahren
bereits die kommunalen Spitzenverbände eingela-
den habe, darüber hinaus die Steuerberaterkam-
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mer, um eine Klärung herbeizuführen. Wie passiert
die Aufklärung? Wie wird die Beratung vorgenom-
men? Wir selber, das Finanzministerium, dürfen ja
keine Steuerberatung durchführen. Deswegen sind
die Steuerberater diejenigen, die vor allen Dingen
beraten; das sind ja alles Unternehmen, die einen
Steuerberater haben müssten.

Ich will dazusagen, dass das damalige Gespräch
für mich sehr enttäuschend war, weil eigentlich
noch gar niemand so recht auf der Schiene war: Da
müssen wir jetzt etwas anderes beachten. Wir ha-
ben uns dann aber gemeinsam verständigt, dass
ich zumindest in dem gelben Blättchen des Ge-
meinde- und Städtebunds veröffentlichen kann,
dass wir darauf hinweisen, da gibt es eine Verände-
rung, und dass sich alle betroffenen Einrichtungen
mit ihrem zuständigen Steuerberater/Steuerberate-
rin in Verbindung setzen müssen, um dazu auch ei-
gene Gedanken anzustellen, was muss ich verän-
dern – unabhängig davon, dass es jetzt solche Fra-
gen gibt, die allgemeinverbindlich erklärt werden
sollen.

Ich will ein Weiteres dazusagen: Wir sind natürlich
als Bundesland auch selbst betroffen, weil wir auch
solche Unternehmungen haben, die von dieser Um-
satzsteuerpflicht betroffen sind. 

Danke schön.

Vizepräsidentin Marx:
Gibt es Nachfragen? Herr Bilay.

Abgeordneter Bilay, DIE LINKE:
Eine Nachfrage: Sie hatten in der Ausgangsfrage
meiner Kleinen Anfrage auch darauf hingewiesen
zu der Frage, inwieweit die Umsatzsteuer dann bei
kostenrechnenden Einrichtungen Auswirkungen auf
die Gebührenbemessung hat, die sich gegebenen-
falls bei der Ermittlung des Finanzbedarfs im Kom-
munalen Finanzausgleich niederschlagen würden.
Nun gehe ich davon aus, die Landesregierung erar-
beitet gerade den Kommunalen Finanzausgleich,
erst mal das Finanzausgleichsgesetz für 2021, jen-
seits der bevorstehenden großen Revision. Inwie-
weit spielen da solche Fragestellungen tatsächlich
schon in der Vorbereitung eine Rolle, sodass die
Kommunen, wenn das verlängert werden sollte,
auch Anhaltspunkte für die Bewertung der Umsatz-
steuerpflicht von einzelnen kommunalen Leistun-
gen haben? Oder spielt das derzeit gar keine Rol-
le?

Taubert, Finanzministerin:
Das kann aufgrund der Struktur des Finanzaus-
gleichs doch überhaupt keine Rolle spielen. Woher
sollen der Freistaat oder auch die Kommunen mo-
mentan wissen, wie sich das auswirkt. Es gibt keine
Erhebung von allen infrage kommenden betroffe-
nen juristischen Personen des öffentlichen Rechts.
Die sagen: In Summe kommen einfach nur durch
die Umsatzsteuer 100 Millionen Euro mehr auf uns
zu. – Das gibt es nicht. Mir ist auch nicht klar, wie
wir das erheben sollten. Wir können das nicht von
allen Gemeinden und Kreisen erheben, das ist zum
jetzigen Zeitpunkt meines Erachtens überhaupt
nicht möglich. Deswegen spielt das im FAG keine
Rolle.

Vizepräsidentin Marx:
Gibt es weitere Nachfragen? Das sehe ich nicht.
Dann schließe ich die Fragestunde für heute. Der
technische Hinweis an die Parlamentarischen Ge-
schäftsführer oder an alle Kolleginnen und Kolle-
gen: Für die morgen durchzuführende Fragestunde
sind dann noch sechs Fragen übrig.

Ich rufe jetzt erneut die Tagungsordnungspunk-
te 24, 25, 26 und 27 auf und gebe die Wahlergeb-
nisse bekannt.

Tagesordnungspunkt 24

Wahl von Mitgliedern der Par-
lamentarischen Kontrollkom-
mission gemäß § 25 Abs. 1 des
Thüringer Verfassungsschutz-
gesetzes
Wahlvorschlag der Fraktion der
AfD
- Drucksache 7/945 - 

Wahlvorschlag der Fraktion der AfD, Herr Abgeord-
neter Ringo Mühlmann: abgegebene Stimmen 86,
gültige Stimmen 86, ungültige Stimmen 0. Auf den
Wahlvorschlag der Fraktion der AfD, Herrn Abge-
ordneten Mühlmann, entfielen 29 Jastimmen,
52 Neinstimmen und es liegen 5 Enthaltungen vor.
Damit hat der Wahlvorschlag der Fraktion der AfD
die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Land-
tags nicht erreicht.

Wahlvorschlag der Fraktion der AfD, Herr Abgeord-
neter Stefan Möller: abgegebene Stimmen 86, gülti-
ge Stimmen 86, mithin ungültige Stimmen 0. Auf
den Wahlvorschlag der Fraktion der AfD, Herrn Ab-
geordneten Möller, entfallen 29 Jastimmen,
52 Neinstimmen und es liegen 5 Enthaltungen vor.
Damit hat der Wahlvorschlag der Fraktion der AfD
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die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Land-
tags nicht erreicht.

Tagesordnungspunkt 25

Wahl eines Mitglieds der Kom-
mission nach Artikel 10 Grund-
gesetz (G 10-Kommission) ge-
mäß § 2 Abs. 2 des Thüringer
Gesetzes zur Ausführung des
Artikel 10-Gesetzes
Wahlvorschlag der Fraktion der
AfD
- Drucksache 7/946 - 

Abgegebene Stimmen: auch hier 86, gültige Stim-
men 86, ungültige Stimmen 0. Auf den Wahlvor-
schlag entfallen 28 Jastimmen, 53 Neinstimmen, es
liegen 5 Enthaltungen vor. Damit hat der Wahlvor-
schlag der Fraktion der AfD, Herr Abgeordneter
Torsten Czuppon, die Stimmen der Mehrheit der
Mitglieder des Landtags nicht erreicht.

Tagesordnungspunkt 26

Wahl der Vertrauensleute und
ihrer Vertreterinnen bezie-
hungsweise Vertreter für die
Ausschüsse zur Wahl der
ehrenamtlichen Richterinnen
beziehungsweise Richter an
den Verwaltungsgerichten ge-
mäß § 26 Abs. 1 und 2 der Ver-
waltungsgerichtsordnung
dazu: Wahlvorschlag der Fraktion

der CDU
- Drucksache 7/748 - 

dazu: Wahlvorschlag der Fraktion
DIE LINKE
- Drucksache 7/759 - 

dazu: Wahlvorschlag der Fraktion
der AfD
- Drucksache 7/986 - 

Abgegebene Stimmen 86, gültige Stimmen 82, un-
gültige Stimmen 4. Auf den Wahlvorschlag der
Fraktion Die Linke entfallen 40 Stimmen, auf den
Wahlvorschlag der Fraktion der AfD entfallen
20 Stimmen und auf den Wahlvorschlag der Frak-
tion der CDU entfallen 21 Stimmen und es lag
1 Enthaltung vor. 

Daraus ergibt sich ein etwas kompliziertes Ergeb-
nis. Auf die vorschlagenden Fraktionen entfällt fol-
gende Anzahl an Vertrauensleuten und Vertreterin-
nen bzw. Vertretern: Fraktion Die Linke – vier Ver-
trauensleute und Vertreterinnen bzw. Vertreter,
Fraktion der AfD – ein Vertrauensmann/eine Ver-

trauensfrau und Vertreterin bzw. Vertreter, Fraktion
der CDU – zwei Vertrauensleute und Vertreterinnen
bzw. Vertreter. 

Damit wurden die von den Fraktionen Die Linke
und der CDU vorgeschlagenen Kandidatinnen und
Kandidaten als Vertrauensleute sowie Vertreterin-
nen und Vertreter gewählt. Aus dem Wahlvorschlag
der Fraktion der AfD sind für jedes Verwaltungsge-
richt nur die erstgenannten Vertrauensleute sowie
Vertreterinnen und Vertreter gewählt, die zweitge-
nannten wurden nicht gewählt. Ausschlaggebend
ist die Regelung des § 9 Abs. 2 Satz 3 der Ge-
schäftsordnung, wonach sich bei gleichen Höchst-
zahlen die Zuteilung danach richtet, auf welche
Wahlvorschlagsliste mehr Landesstimmen pro
Landtagsmandat entfielen. Dieser Quotient liegt bei
der Fraktion Die Linke höher als bei der Fraktion
der AfD. Dieses Wahlergebnis hat deshalb zur Fol-
ge, dass eine Vertrauensperson und eine Vertrete-
rin bzw. ein Vertreter für jedes Verwaltungsgericht
heute nicht gewählt wurde, sodass diese Wahl in
der nächsten Plenarsitzung erneut aufzurufen ist.

Ich gratuliere zunächst den Gewählten und gehe
davon aus, dass sie die Wahl annehmen. Ich frage
die Fraktion der AfD, ob wir den Wahlgang, der jetzt
noch aussteht und der nachzuholen wäre, morgen
schon einschieben können. Das wäre wichtig, weil
solche Gerichtsgremien, wie wir ja alle schon wis-
sen, besetzt werden müssen. Wird von Ihnen ge-
wünscht, dass wir den Wahlgang morgen wiederho-
len? 

Abgeordneter Braga, AfD:
Das können wir gern tun.

Vizepräsidentin Marx:
Gut. Dann würden wir den morgen einbauen und
den noch ausstehenden Vorschlag nach der Mit-
tagspause, genau wie heute, noch mal abstimmen
lassen. 

Der Tagesordnungspunkt 27 

Bestimmung einer Vertreterin
beziehungsweise eines Vertre-
ters aus dem Bereich „LSBT-
TIQ (Lesbische, Schwule, Bise-
xuelle, Transsexuelle, Trans-
gender, Intersexuelle und
Queere Menschen)" in den
ZDF-Fernsehrat gemäß § 21
Abs. 1 Buchst. q Doppel-
buchst. pp und Satz 2 des
ZDF-Staatsvertrags in Verbin-
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dung mit § 53 des Thüringer
Landesmediengesetzes
dazu: Wahlvorschlag der Fraktion

DIE LINKE
- Drucksache 7/966 - 

Unterrichtung durch die Präsi-
dentin des Landtags 
- Drucksache 7/517 - 

hat folgendes Ergebnis: Abgegebene Stimmen 86,
gültige Stimmen 86, ungültige Stimmen 0. Auf den
Wahlvorschlag entfielen 53 Jastimmen, 24 Nein-
stimmen, es liegen 9 Enthaltungen vor. Damit hat
der Wahlvorschlag der Fraktion Die Linke, der Lan-
desverband Thüringen des Lesben- und Schwulen-
verbands Deutschland, die Mehrheit der abgegebe-
nen gültigen Stimmen erreicht. 

(Beifall DIE LINKE)

Ich gehe davon aus, dass der Landesverband die
erneute Wahl in den ZDF-Fernsehrat annimmt.

Damit schließe ich den Tagesordnungspunkt der
Wahlen. Wir haben jetzt wieder eine turnusgemäße
Lüftungspause, bevor wir dann mit Tagesordnungs-
punkt 5 fortsetzen können. Die Lüftungspause dau-
ert bis 15.25 Uhr. 

Vizepräsident Worm:
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir beenden die
Lüftungspause und fahren fort in der Tagesord-
nung. 

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 5

Fünftes Gesetz zur Änderung
der Verfassung des Freistaats
Thüringen – Aufnahme von
Staatszielen
Gesetzentwurf der Fraktionen
DIE LINKE, der SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/897 - 
ERSTE BERATUNG

Wünscht jemand aus den Fraktionen Die Linke, der
SPD oder Bündnis 90/Die Grünen das Wort zur Be-
gründung? Das kann ich … 

(Zuruf Abg. Müller, DIE LINKE: Huhu!)

Doch, hinter mir, links. Ja, Frau Müller, bitte.

Abgeordnete Müller, DIE LINKE:
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen
und Herren, gegen Rassismus, Antisemitismus und
die Wiederbelebung faschistischer Ideologie, für die
Stärkung der Kinderrechte, für eine umfassende

und wirksame Umsetzung der beiden UN-Abkom-
men über die Rechte der Kinder und über die Rech-
te behinderter Menschen, für die Stärkung des Eh-
renamts und die Stärkung des Umweltschutzes so-
wie die Verwirklichung eines umfassenden Nach-
haltigkeitsprinzips – um all diese Themen geht es in
dem vorliegenden Gesetzentwurf zur Änderung der
Verfassung und zum Ausbau der Staatsziele, den
die Fraktionen Die Linke, der SPD und
Bündnis 90/Die Grünen nun in der Drucksa-
che 7/897 in den Landtag einbringen.

Liebe Zuschauerinnen am Livestream, wer jetzt
denkt, die Verfassung, Staatsziele – das ist alles
ziemlich abstrakt, dem möchten wir sagen: Es geht
um Veränderungen vor Ort und im Alltagsleben.
Diese Inhalte der Staatsziele müssen bei jeder kon-
kreten Entscheidung der staatlichen Akteure vor Ort
umfassend und wirksam umgesetzt werden. Sie
sind rechtlich verbindliche Handlungsverpflichtun-
gen. Die Verfassung als positive Werteordnung, so
sagt das Bundesverfassungsgericht, ist dazu da,
den Alltag aller Menschen in Thüringen zu gestal-
ten. Es geht bei der inhaltlichen Ausgestaltung der
Verfassung um die Beantwortung der Frage: Wie
wollen und wie sollen wir als Gesellschaft zusam-
menleben? Das sind die aktuellen gesellschaft-
lichen Herausforderungen, die der Gesetzentwurf
aufgreift. Der Schutz der unbeschadeten Entwick-
lung von Kindern unter optimaler Förderung ihrer
individuellen Persönlichkeit ist ein Menschenrecht.
Das betont auch das UN-Abkommen über die Kin-
derrechte. Kinder und Jugendliche müssen als ei-
genständige Personen mit eigenen Bedürfnissen
ernst genommen werden. Sie brauchen eine eigene
Stimme, also Mitsprache.

Die UNO hat Deutschland schon mehrfach kritisiert
für die mangelnde Umsetzung der Kinderrechtskon-
vention. Das gilt auch für die UN-Behinderten-
rechtskonvention. Mit Blick auf diese UN-Kritik wird
verständlich, warum die beiden UN-Konventionen
mit ihren detaillierten inhaltlichen Festlegungen in
Thüringen zukünftig Verfassungsrang bekommen
sollen. So fordern behinderte Menschen zum Bei-
spiel zu Recht noch mehr Fortschritte bei der Inklu-
sion im Alltag. Gleiche Teilhabe aller in der Gesell-
schaft ist ein Menschenrecht.

Der Gesetzentwurf enthält eine Ergänzung des Arti-
kels 1 um das Staatsziel des umfassenden Enga-
gements aller staatlichen und gesellschaftlichen Ak-
teure gegen Rassismus, Antisemitismus und die
Wiederbelebung faschistischer Ideologie. Es ist
kein Zufall, dass dieses Staatsziel in Artikel 1 zu-
sammen mit der Menschenwürdegarantie verankert
ist, denn die Menschenwürdegarantie im Grundge-
setz und in der Thüringer Verfassung ist weitrei-
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chende Schlussfolgerung und inhaltliche Antwort
auf den Nationalsozialismus und von ihm verur-
sachtes unermessliches Leid, darunter vor allem
der industriell organisierte Massenmord an über
6 Millionen Juden. Denn gerade angesichts hoch-
problematischer und beunruhigender aktueller Ent-
wicklungen in der Gesellschaft muss man klar fest-
stellen: Faschismus ist keine Meinung, sondern ein
Verbrechen.

(Beifall DIE LINKE)

Deshalb müssen alle Erscheinungsformen des Anti-
semitismus, des Rassismus und der Wiederverbrei-
tung faschistischer Ideologie im Alltag und vor Ort
wirksam und umfassend bekämpft werden, damit
sich die Morde des NSU und Anschläge auf Syn-
agogen nicht wiederholen. Der Tod von Geor-
ge Floyd und Rayshard Brooks haben die notwen-
dige Diskussion um Alltagsrassismus in Deutsch-
land, auch in Thüringen wieder verstärkt. Auch bei
uns haben Menschen mit nicht teutonischem Aus-
sehen oder Namen Schwierigkeiten zum Beispiel
bei der Suche von Wohnungen und Ausbildungs-
plätzen. 

Das Engagement für eine humane Gesellschaft
wird vor allem auch von ehrenamtlich engagierten
Menschen getragen. Nicht zuletzt die Corona-Pan-
demie hat deutlich gemacht, wie wichtig ehrenamt-
liches Engagement ist. Deshalb gehört das Staats-
ziel Stärkung des Ehrenamts in die Verfassung. Es
muss dann durch weitere Aktivitäten mit Leben ge-
füllt werden.

Der Gesetzentwurf nimmt mit der Erweiterung des
Staatsziels Umwelt und mit dem neuen Staatsziel
Nachhaltigkeit auch die gesellschaftlichen Heraus-
forderungen des Klimawandels auf. Für die weitere
Entwicklung der Gesellschaft und des Alltags jedes
Menschen in Thüringen ist der Umgang mit diesem
Zukunftsthema absolut entscheidend. Wir wün-
schen uns im Anschluss an diese Debatte heute ei-
ne intensive Diskussion und Anhörung im Verfas-
sungsausschuss. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE)

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank, Frau Müller. Ich eröffne die Ausspra-
che und als erste Rednerin hat Abgeordnete Baum,
FDP-Fraktion, das Wort.

Abgeordnete Baum, FDP:
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen
und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Zuschaue-
rinnen und Zuschauer am Livestream und auch hier
vor Ort, für uns Freie Demokraten ist die Verfas-

sung das Grundsatzwerk für alles politische, staatli-
che und gerichtliche Handeln in diesem Freistaat.
Die Verfassung richtet sich an alle Bürgerinnen und
Bürger, alle Menschen in diesem Freistaat. Sie hat
den Anspruch, allumfassend und allgemeingültig zu
sein. Deshalb soll sie teilweise gar nicht und in an-
deren Teilen nur unter erschwerten Bedingungen
änderbar sein. Ich finde es mutig, dass wir trotzdem
mit der Einrichtung des Verfassungsausschusses
einige Änderungen in Angriff nehmen wollen. 

In diesem Tagesordnungspunkt besprechen wir nun
einige Vorschläge, teilweise sind sie schon be-
kannt. Da geht es um die Änderung in Sachen
Nachhaltigkeit und Ehrenamt. Beim Ehrenamt, das
haben wir auch in der letzten Debatte gehört, hat
sich unsere Haltung bisher nicht geändert, so sehr
wir die Arbeit des Ehrenamts unterstützen und
schätzen. Die Erwähnung in der Verfassung ist aus
unserer Sicht nicht mehr als eine nette Geste. Bes-
ser wäre hier aus unserer Sicht die Erarbeitung ei-
ner – nennen wir sie – Thüringer Ehrenamtsstrate-
gie, einer umfangreichen strategischen Weiterent-
wicklung des Ehrenamts im Freistaat mit Erleichte-
rungen für die Beteiligten, damit ehrenamtliches
Engagement leichtfällt und Spaß macht. Da gibt es
sicher ausreichend zu tun für uns, für die Kommu-
nen und auch die politischen Akteure über Thürin-
gen hinaus. 

Auch Nachhaltigkeit und Umweltschutz waren be-
reits in der letzten Debatte Themen. Dazu hatten
wir bereits auf den Artikel 31 verwiesen, der ein-
deutig den Schutz natürlicher Lebensgrundlagen
zum Thema hat. Sie haben jetzt in dieser Vorlage
weiterführend die Klimaschutzziele ergänzt. Den
Eintrag in die Verfassung in der Form sehen wir kri-
tisch und würden das sehr gerne im Verfassungs-
ausschuss mit diskutieren. Für uns Freie Demokra-
ten ist der Klimaschutz eine globale Herausforde-
rung. Die Sicht darf deshalb aus unserer Sicht nicht
auf lokale Maßnahmen beschränkt werden. Klima-
schutz ist eine Menschheitsaufgabe und dafür
braucht es innovative Ideen, sei es jetzt zum The-
ma „Treibstoff“, „CO2-Einsparung“ oder auch „Ener-
gieversorgung“. Für uns gilt: Klimaschutz ist das
Ziel, Innovation ist der Weg. Darum setzen wir auf
eine starke Wirtschaft, innovative Forschung und
neueste Technik. 

(Beifall FDP)

Dann hat Frau Müller in unserer Debatte gestern
zum Kindesmissbrauch bereits dafür geworben,
den Änderungen zu den Kinderrechten zuzustim-
men. Nun ist es glücklicherweise so, dass der
Schutz von Kindern vor eben diesem Missbrauch
bereits Teil der Verfassung ist. Das ist auch gut so.
Bei der vorliegenden Änderung geht es nun darum,
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die UN-Kinderrechtskonvention noch mal explizit zu
benennen und die Interessen von Kindern stärker
im staatlichen Handeln zu berücksichtigen. Auch
wir lesen, dass die UN das nach wie vor kritisch
sieht, wie die Umsetzung in Deutschland erfolgt. Ich
weiß nur nicht, ob wir mit dem Eintrag in die Verfas-
sung in der Form tatsächlich einen Schritt weiter-
kommen. Wir Freien Demokraten haben im Wahl-
kampf bereits die Idee kommuniziert, ein unabhän-
giges Landesjugendparlament zu gründen oder ins
Leben zu rufen, das auch mit eigenen Anträgen im
Thüringer Landtag zum Beispiel die eigenen Inte-
ressen durchsetzen kann. Das wäre zumindest im
politischen Raum eine sehr effektive Berücksichti-
gung der Interessen. Bei der vorliegenden Verfas-
sungsänderung tun wir uns ein bisschen schwer,
aber auch das ist eine Diskussion wert. 

Gleiches gilt auch für die Ergänzung im Zusam-
menhang mit der gleichberechtigten gesellschaft-
lichen Teilhabe für Menschen mit Behinderungen.
Wir Freie Demokraten bekennen uns zur UN-Behin-
dertenrechtskonvention und wollen diese auch im
Freistaat Thüringen zügig umsetzen. Und wir sind
da völlig einer Meinung: Da haben wir noch ein
ganz schönes Brett zu bohren. Für die Teilhabe ist
eine umfassende Barrierefreiheit nötig, die sich auf
sämtliche Lebensbereiche erstreckt. Vor allem den
digitalen Raum dürfen wir bei den Bestrebungen,
Barrierefreiheit herzustellen, nicht außer Acht las-
sen. 

(Beifall FDP)

Die Herausforderung liegt hier aber in der Breite
der Behinderungen, mit denen wir konfrontiert sind,
und der Frage: Wie werden wir den einen gerecht,
ohne die anderen auszuschließen? Denn wir reden
hier immerhin über ein sehr weitreichendes, ein-
klagbares Grundrecht. Gibt es nicht eine Möglich-
keit, das auch differenzierter darzustellen? Viel-
leicht eine Anekdote nur: Wenn es nach meinem
Mann geht, werden in Thüringen sehr schnell sämt-
liche Treppen in Rampen umgewechselt, der freut
sich dann schon darauf, wenn wir Läufer mit we-
delnden Armen diese Rampen runterglitschen. Wir
müssten die Schuhmode möglicherweise anpas-
sen, aber es gäbe auch Menschen, die durch sol-
che Veränderungen noch stärker eingeschränkt
werden, als sie es jetzt sind. Die Frage ist also:
Löst der Eintrag von Inklusion in die Verfassung
auch nur ein einziges Problem der Menschen, die
durch körperliche, geistige und auch psychische
Behinderungen beeinträchtigt werden? 

Kommen wir zu Ihrem Vorschlag, die Abwehr natio-
nalsozialistischen Gedankenguts und entsprechen-
den Extremismus verfassungsrechtlich zu veran-
kern. Gleich vorab: Wir Freie Demokraten lehnen

jede Form von Extremismus und jeden Angriff auf
unsere Demokratie ab. 

(Beifall FDP)

Ich lese Artikel 1 und auch die Präambel der Thü-
ringer Verfassung aktuell so: Der Freistaat stellt
sich gegen alle Formen von Extremismus und Radi-
kalismus und alle Bewegungen, die den Rechts-
staat und unsere freiheitlich-demokratische Grund-
ordnung gefährden. Durch die Ergänzung einer
Aufzählung bestimmter Ausprägungen antidemo-
kratischer und menschenfeindlicher Strömungen
laufen wir aus meiner Sicht Gefahr, einen anderen
Extremismus, eine andere Gefahr außen vor zu las-
sen oder – schlimmer noch – sie gar zu begünsti-
gen. Es lassen sich viele Ideen pervertieren und zur
Rechtfertigung von Unterdrückung und Gewalt her-
anziehen. Manch eine kennen wir möglicherweise
noch nicht. Trauen Sie sich eine umfassende, ab-
schließende Aufzählung all dieser Strömungen zu,
die wir hier in Thüringen nicht haben wollen? Oder
ändern wir bei jeder aufkommenden Gefahr wieder
die Verfassung?

Liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Verfas-
sungsväter und -mütter waren bemüht, die rechtli-
chen Grundlagen – ich weiß, Herr Präsident, 

Vizepräsident Worm:
Frau Abgeordnete, Ihre Redezeit ist zu Ende.

Abgeordnete Baum, FDP:
nur den Satz zu Ende, danke – so allumfassend
oder inklusiv wie möglich zu machen. Lassen Sie
uns das nicht durch detaillierte Auflistungen kaputt
machen, lassen Sie uns weiterhin dafür einstehen,
dass alle in Thüringen lebenden Menschen sich in
dieser Gesellschaft aufgehoben fühlen. Danke. 

(Beifall FDP)

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Als nächster Red-
ner spricht jetzt Abgeordneter Möller von der AfD-
Fraktion.

Abgeordneter Möller, AfD:
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolle-
ginnen und Kollegen, liebe Gäste, der Gesetzent-
wurf des rot-rot-grünen Lagers hat fünf große Kern-
bereiche, auf die einzugehen ist, wofür dank der
verkürzten Redezeit eigentlich gar keine Zeit ist. 

Zusammengefasst kann man sagen, dass Sie, mei-
ne Damen und Herren von Rot-Rot-Grün, Ihre
Staatsziele sorgfältig mit dem Ziel ausgewählt ha-
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ben, unser Land umfassend in einen unfreien und
totalitären Gesinnungsstaat umzuwandeln. 

(Beifall AfD)

(Heiterkeit DIE LINKE)

Dass Sie das freut, kann ich mir gut vorstellen. Na-
türlich gibt es bei Ihnen auch Formulierungen im
Gesetzentwurf, die unproblematisch sind, etwa der
Schutz des ehrenamtlichen Einsatzes. Der ist dann
allerdings bezeichnenderweise auch sehr ambiti-
onslos formuliert. Jenseits dieser Pflichtübung ha-
ben die von Ihnen neu in die Diskussion eingeführ-
ten Staatsziele hingegen zum einen den Auftrag, ei-
nen verfassungsrechtlichen Zwang für Ihre höchst
umstrittene Politik zu schaffen – wie es beispiels-
weise bei der Einführung der Inklusion als Staats-
ziel der Fall ist. Sie wissen natürlich, dass Sie mit
dem Desaster, das Sie an den Schulen in den ver-
gangenen fünf Jahren auf diesem Gebiet angerich-
tet haben, in der Diskussion keinen Blumentopf ge-
winnen können. Also warum nicht einfach den
Zwang zur Inklusion einführen? Da spart man sich
dann die Debatten, die man ohnehin nicht gewin-
nen kann. Man muss sich da nicht mit den desas-
trösen Folgen für Schüler, Lehrer und Eltern ausei-
nandersetzen und der Tatsache, dass die individu-
elle Förderung in den weltweit erstklassigen Förder-
schulen einstmals viel besser war und besser funk-
tioniert hat. Denn Sie können ja dann einfach sa-
gen: Ja, die Verfassung zwingt uns dazu und basta,
Ende der Diskussion. 

Ihre Staatsziele sind darüber hinaus vor allem auch
dafür da, um individuelle Grundrechte auszuhebeln,
Freiheit durch Zwang zu ersetzen und Steuergelder
für Ihre Vorfeldorganisationen zu aktivieren. 

(Beifall AfD)

Beispiel Kinderrechte: Es klingt toll, wenn man Kin-
dern eine gesunde geistige, körperliche und psychi-
sche Entwicklung verspricht. Allerdings, meine Da-
men und Herren, wer die Verfassung liest, weiß,
das tut sie bereits jetzt schon, zum Beispiel im
Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Aber
darum geht es Ihnen nicht, ebenso wenig wie um
den Schutz von Kindern vor Kinderpornografie,
ebenso wenig wie um den Schutz von Kindern vor
Kinderehen, vor archaischen religiösen Zwängen –
also da, wo es wirklich wichtig wäre, mal genau hin-
zuschauen und zu handeln. Darum geht es Ihnen
nicht. Nein, die von Ihnen erwähnten Kinderräte
und Jugendräte klingen nicht nur wie totalitäre linke
Gesellschaftsexperimente aus dem letzten Jahr-
hundert, es geht Ihnen auch wie in totalitären Staa-
ten um die Einschränkung des elterlichen Erzie-
hungsrechts und um mehr Operationsspielraum für
den von Ihnen beherrschten Staat, vor allem aber

für die Vorfeldorganisationen, denen Sie den Weg
in die Schulen öffnen wollen. Das kann man aus Ih-
rem Gesetzentwurf wunderbar herauslesen. 

(Beifall AfD)

Es geht also bei Ihren sogenannten Kinderrechten
um nichts anderes als einen Angriff auf das Grund-
recht der Familien, insbesondere auf das Eltern-
grundrecht. Dieses soll zugunsten staatlicher Be-
einflussung bei der Kindererziehung massiv ge-
schwächt werden. Das ist ein ganz typisches linkes
ideologisches, totalitäres Ziel.

(Beifall AfD)

Und so geht es auch weiter. So geht es weiter bei-
spielsweise beim Staatsziel des Klimaschutzes und
des Energiesparens.

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN)

Das ist eher ein grünes Ding, Frau Rothe-Beinlich.
Jeder weiß, dass Ihr Staatsziel der Umstellung der
regenerativen Energieträger zur Interessenabwä-
gung zugunsten von Windrädern führt, auch wenn
die Umwelt, etwa seltene Arten, oder der Mensch
dabei das Nachsehen haben. Auch hier greifen Sie
ganz gezielt durch die Einführung von neuen
Staatszielen alte, bestehende Staatsziele wie den
Umweltschutz und Grundrechte wie die Unversehrt-
heit des Körpers beim Menschen an – und das ma-
chen Sie, um Ihrer Politik den Weg zu bereiten. Sie
räumen damit im Grunde Grundrechtspositionen
ab, die bisher in einem höheren Maße berücksich-
tigt werden mussten, beispielsweise bei den Aus-
wirkungen des Infraschalls auf den menschlichen
Körper oder des Schattenwurfs auf den Menschen,
auf die Psyche auch, oder wenn es in Sachen Na-
turschutz um das Vogelsterben geht, was die Wind-
kraftanlagen verursachen. 

Ihre Staatsziele, meine Damen und Herren, ma-
chen den Weg frei für mehr Windkraft in Thüringen,
da wo sie momentan nicht möglich ist, und damit
machen Sie vor allem den Weg frei für Profite, Pro-
fite von Leuten, die zu Ihren Lobbyisten zählen, die
Ihre Politik durch Spenden finanzieren.

(Beifall AfD)

Ich sage in dem Zusammenhang auch in Richtung
CDU: Wenn das durchgeht, liebe Kollegen, dann
kann man die Windkraftinitiativen, die momentan in
den Ausschüssen Staub ansetzen, gleich in die
Tonne klopfen, denn das ist dann Makulatur. 

(Beifall AfD)

Kommen wir zum aus unserer Sicht wichtigsten
Punkt, das ist das Verbot und die Unterdrückung
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der Manifestation von all dem, was Sie als national-
sozialistisch und menschenfeindlich einordnen –
und, meine Damen und Herren, das ist viel. Das
haben wir auch gerade in der Debatte im Vorfeld
schon erlebt. Ihre ständigen Nazivergleiche und Fa-
schistenvorwürfe zeigen seit Langem, dass es bei
Ihnen inhaltlich schon lange nicht mehr um KZs
geht, um Angriffskriege, um Eugenik oder um die
Einstufung von Gruppen als Untermenschen oder
die Verharmlosung der Judenverfolgung. 

(Zwischenruf Abg. Bilay, DIE LINKE: Das ist
ja Ihr Ding!)

Bei Ihnen reicht für den Nazivergleich oder für den
Faschistenvorwurf schon Kritik an Ihrer Asylpolitik,
es reicht die Ablehnung einer multikulturellen Ge-
sellschaft, dann bekämpfen Sie ihn schon als Nazi. 

(Beifall AfD)

Es reicht Ihnen der Hinweis auf eingewanderte Kri-
minalität, auf nicht integrierbare religiöse Parallel-
gesellschaften, die beispielsweise den Sozialstaat
ausnutzen. All das ist für Sie schon ausreichend,
um jemanden zum Nazi zu stempeln, um ihn dann
zu verfolgen.

(Zwischenruf Abg. Bilay, DIE LINKE: Nein,
mit Gerichtsurteil!)

Da befinden Sie sich in einer historischen Linie mit
Ihren Vorgängern aus dem Jahr 1953, denn die hat-
ten damals auch schon den Aufstand des 17. Juni
als was gebrandmarkt? Als faschistischen Putsch!

(Beifall AfD)

Schon damals haben Sie mit der Brandmarkung
von Menschen mit dem Faschismusvorwurf ganz
kühl Politik gemacht. Sie haben damit Morde ge-
rechtfertigt, Justizmorde gerechtfertigt, die Verban-
nung in Straflager oder lebenslange Haft. Das zeigt
Ihren totalitären Charakter, den Sie nie abgelegt ha-
ben, meine Damen und Herren.

(Beifall AfD)

Wie gesagt, all das wollen Sie verbieten. Sie möch-
ten Meinungen unterdrücken, Versammlungen un-
tersagen, Sie wollen Menschen sozial ächten, exis-
tenziell vernichten – und das alles nur, weil diese
Menschen Ihrem geheuchelten Ideal einer multikul-
turellen Gesellschaft in irgendeiner Form zu wider-
sprechen wagen. 

(Beifall AfD)

Deswegen brauchen Sie auch diesen uferlosen
Auffangtatbestand der sogenannten Menschen-
feindlichkeit, der eigentlich gar nicht greifbar ist. 

Ich könnte jetzt dazu noch viel ausführen, ich habe
kaum noch Redezeit dazu. Ich kann Ihnen nur Ei-

nes sagen: Wir wollen in solch einem Staat nicht le-
ben. Wir wollen nicht in einem Staat leben, in dem
man das Ausnutzen unseres Sozialstaats nicht
mehr ansprechen kann, in dem man nicht auch an-
sprechen kann, dass es Kriminalität gibt, die von
bestimmten ethnischen Gruppen ausgeht. Wir wol-
len auch nicht in einem Land leben, in dem das
systematische Mobben deutscher Schüler durch
Minderheiten, die dann plötzlich Mehrheiten wer-
den, bestenfalls mit dem erhobenen Zeigefinder ei-
nes Sozialarbeiters geahndet wird, aber diese
dann, wenn sie sich gegen ihre Peiniger wehren,
plötzlich mit dem Strafrecht als rassistisch motiviert
schwer verfolgt werden. In solch einem Gesin-
nungsstaat wollen wir nicht leben und deswegen
lehnen wir Ihren Gesetzentwurf komplett ab.

(Beifall AfD)

Wir sind auch nicht der Meinung, dass man so ein
totalitäres, stalinistisches Produkt im Ausschuss be-
handeln sollte.

(Beifall AfD)

Vizepräsident Worm:
Herr Abgeordneter, Ihre Redezeit ist zu Ende. 

(Zwischenruf Abg. Kalich, DIE LINKE: Die
Ideologen von der AfD! Verbieten, vorschrei-
ben!)

Als nächste Rednerin hat Abgeordnete Marx, SPD-
Fraktion, das Wort. 

Abgeordnete Marx, SPD:
Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen,
der ehemalige amerikanische Außenminister Henry
Kissinger hat mal einen etwas sarkastischen Aus-
spruch getan, der lautete: „Das Illegale erledigen
wir sofort, das Verfassungswidrige dauert etwas
länger.“ Wenn man sich dieses Zitat ein bisschen
genauer anhört oder mal darüber nachdenkt, was
das bedeutet, dann bedeutet das eigentlich auch
etwas Richtiges: Es weist darauf hin, dass die Ver-
fassung eine besondere Garantie von Rechten dar-
stellt, die unveräußerlich sein sollen, die allgemein-
gültig sein sollen, die Rechtspolitik und alle staatli-
chen Gewalten binden sollen und deswegen eine
Schutzfunktion für jede Bürgerin, für jeden Bürger
entfalten, auch unabhängig von seinem Alter, von
seiner sonstigen Konstitution und all diesen Dingen.

Und jetzt haben wir wieder gelernt, dass das der
AfD alles überhaupt gar nicht gefällt, weil Men-
schenrechte für sie irgendwelche Meinungen sind,
die sie sich nicht vorschreiben lassen wollen. Aber
der ganze Sinn der Verfassung besteht darin, ge-
nau dies doch zu tun. Und dann fühlen Sie sich hier
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wieder irgendwie diffamiert und in irgendwelche
Ecken gestellt. Aber wer war das denn, der von ei-
nem „Volkstod durch […] Bevölkerungsaustausch“
gesprochen hat, dem man mit einer Politik der
„wohltemperierten Grausamkeit“ ein Ende bereiten
müsste, und von Volksgruppen, die nicht willens
und nicht in der Lage sind, den neuen Weg mitzu-
gehen, dass man die leider zurücklassen müsste?
Wer war das denn?

(Zwischenruf Abg. Wolf, DIE LINKE: Herr Hö-
cke war es!)

Das war nicht mal Landolf Ladig, sondern das Ori-
ginal, der hier gerade nicht an seinem Platz sitzt,
nämlich Herr Höcke. 

Ich weiß nicht, wir haben ja vorhin darüber disku-
tiert und Sie haben sich lange darüber beschwert,
warum man Ihnen die Kontrolle des Verfassungs-
schutzes nicht übertragen möchte. Wenn man sol-
che Reden hört, dann weiß man es.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Die Stärkung der Kinderrechte als einen Eingriff in
die Elternrechte anzusehen: Dann haben Sie ge-
sagt, was da in unserem Antrag stünde, das stünde
schon in der Verfassung. Das ist richtig, weil näm-
lich die Verfassung nur ergänzt werden soll, der
Verfassungstext. Das Erste ist ein Zitat und dann
wird in der Tat auf die UN-Kinderrechtskonvention
Bezug genommen und auf den dort vorhandenen,
sehr wichtigen Grundsatz, dass nämlich das Wohl
des Kindes wesentlich zu berücksichtigen ist, also
wesentlich, dass es eben nicht untergepflügt wer-
den kann gegenüber anderen Interessen, dass das
Bestimmungsrecht der Eltern – und das haben wir
doch auch gestern gerade diskutiert – eben nicht
die Rechte von Kindern außer Kraft setzen kann.

(Beifall DIE LINKE)

Das ist eine lange Geschichte, dass man dann
eben auch Hilfe von außen braucht und sich auch
die Verfassung schützend vor unsere Kleinsten
stellen muss.

Was Ihnen überhaupt nicht gefällt – das war klar –,
ist, das Staatsziel des Antifaschismus noch mal et-
was genauer auszukleiden. Wir als Sozialdemokra-
ten waren da auch nicht immer dafür. Noch im Jahr
2005 haben wir gesagt: Das brauchen wir so nicht.
Aber inzwischen ist die Situation eingetreten, dass
Menschenrechte und auch der Schutz vor Totalita-
rismus, vor Diktatur, vor Unterdrückung nicht mehr
selbsterklärend sind. Denn wir haben verschiedene
gesellschaftliche Ereignisse, wir haben verschiede-
ne schlimme Verbrechen gehabt. Auf die wurde
schon hingewiesen. Und wir haben eben auch Mit-

glieder, auch in diesem Parlament, die uns hier
schon gesagt haben: Demokratie ist nur eine mögli-
che Staatsform. An diesen Satz erinnere ich mich
noch recht genau. Es mag sich alles harmlos anhö-
ren, ist es aber nicht. Deswegen wollen wir eine
Garantie unterstützen, die deutlich macht, welche
Gesellschaftsform wir auf keinen Fall mehr haben
wollen. Und das ist nicht Meinungsfreiheit, wenn
Sie das anders sehen, sondern das ist ein Verstoß
gegen elementare Grundrechte und gegen histori-
sche Lehren aus der Zeit des Nationalsozialismus.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Ich hoffe sehr, dass wir im Verfassungsausschuss
hier wirklich gemeinsam daran arbeiten müssen,
unseren Schutzwall gegen solche Bestrebungen zu
erhöhen, Menschenrechte als Meinungen zu dis-
kreditieren. 

(Zwischenruf Abg. Möller, AfD: Das zeigt,
was er denkt! Das zeigt das Verhältnis!)

Ja, das war klar, dass der Kalauer jetzt von Ihnen
kommt. Aber auch Sie müssen sich dereinst mal
vor der Geschichte rechtfertigen für das, was Sie
hier an Problemlösungen nicht beitragen wollen.
Auch ich bin der Meinung, dass wir dem Natur-
schutz eine größere Stellung, eine wichtigere Stel-
lung in unserer Verfassung einräumen müssen.
Und natürlich kann man sagen, Frau Baum, das ist
alles mehr auch global. Aber der alte Grundsatz
„Global denken – lokal handeln“ gilt auch für unsere
Politik.

Ein letztes Wort, da meine kurze Redezeit gleich zu
Ende ist, zum Ehrenamt. Frau Baum, es war ja
nicht nur irgendwie so mal ein nettes Stückchen Zu-
cker, dass wir mal irgendwie eine neue Gardine
aufziehen wollten oder eine neue Geranie aufs
Fensterbrett stellen wollen. Es ist eine Forderung,
die der Landesfeuerwehrverband als Erster mit auf-
gestellt hat, das Ehrenamt in die Thüringer Verfas-
sung zu integrieren. Und wenn die Ehrenamtler
selbst, die hier Tag und Nacht für uns auf der Stra-
ße und im Land unterwegs sind, um unseren sozia-
len Zusammenhalt und auch vieles sonst zu si-
chern, sagen, wir möchten diese Anerkennung in
der Verfassung haben, dann ist das für mich allein
schon ein selbstverständlicher Grund, dieses Eh-
renamt auch in der Verfassung zu berücksichtigen.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Wir wollen unsere Demokratie, unsere menschen-
rechtsfundierte Demokratie zukunftsgerecht aufstel-
len und dazu lohnt jede Diskussion im Verfassungs-
ausschuss. Hier lohnt jede ehrlich gemeinte An-
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strengung von uns allen. Ich freue mich auch auf
die Debatte im Verfassungsausschuss. Danke.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsident Worm:
Danke, Frau Abgeordnete. Als nächste Rednerin
hat Abgeordnete Wahl, Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen, das Wort.

Abgeordnete Wahl, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten
Damen und Herren, liebe Zuschauer/-innen am Li-
vestream, eine Verfassung ist nichts Unveränderli-
ches. Gesellschaftliche Herausforderungen und
wissenschaftliche Erkenntnisse ändern sich. Des-
halb haben wir als Grüne zum Beispiel auf Bundes-
ebene gerade den Vorschlag gebracht, das Wort
„Rasse“ aus dem Grundgesetz zu streichen und
durch „rassistisch“ zu ersetzen,

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

weil längst klar ist: Menschliche Rassen gibt es
nicht. Diese Art der Klassifizierung wurde erst durch
einen rassistischen Diskurs überhaupt geschaffen. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Diese Debatte kam nun leider für unseren Antrag
hier zu spät, aber ich finde, dass das auch etwas
ist, was wir für die Anhörung durchaus im Hinter-
kopf behalten sollten. Denn es gibt auch Stimmen,
die zum Beispiel ethnische Zugehörigkeit, wie es in
der Thüringer Verfassung steht, kritisch finden. Es
ist sicherlich eine Debatte, der wir uns in diesem
Kontext auch stellen sollten.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Mit diesem Antrag legen wir als Rot-Rot-Grün nun
einen umfassenden Entwurf für die Aufnahme von
Staatszielen in die Thüringer Verfassung vor. Staat-
liches Handeln soll damit an Grundsätzen ausge-
richtet werden, die aus unserer Sicht selbstver-
ständlich sein sollten – zum Beispiel das Vorgehen
gegen rassistische, nazistische und menschen-
feindliche Aktivitäten oder die Inklusion von Men-
schen mit Behinderung für eine gleichwertige Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben. 

Wichtig ist mir auch gerade die umfassende Stär-
kung der Kinder- und Jugendrechte in Artikel 19.
Da steht übrigens: „Bei staatlichen Entscheidungen,
die ein Kind oder eine jugendliche Person betreffen,
haben diese einen Anspruch auf wirksame Beteili-
gung und auf Berücksichtigung ihrer Meinung ent-
sprechend ihrem Alter und ihrer Reife.“ Wer darin

weniger Demokratie sieht statt mehr Demokratie,
Herr Möller, das ist schon spannend, was da für ein
Demokratieverständnis hintendran steht. Denn ich
kann mir damit vorstellen, dass zum Beispiel
durchaus die Meinung von Kindern eingeholt wird,
wenn ein Straßenbauvorhaben geplant wird, und
eben nicht nur bei Kinderspielplätzen oder bei Sa-
chen, die Kinder explizit betreffen, sondern bei allen
Belangen, weil durchaus gerade so etwas wie eine
Straße den Alltag von Kindern ganz massiv betrifft.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Uns Bündnisgrünen sind besonders die Änderun-
gen in Artikel 31 und der neue Artikel 32a wichtig.
Wir wollen damit zum Beispiel das Recycling und
damit die Wiederverwendung kostbarer Rohstoffe
stärken und den Weg zu einer regenerativen Ener-
gieerzeugung festschreiben, da nur dadurch natür-
lich wirksamer Klimaschutz möglich ist, und damit
eben zum neuen Absatz 4 in Artikel 31. 

Die Forderungen der Klimabewegung und der Zivil-
gesellschaft nach mehr konsequentem Klimaschutz
finden damit ihre Entsprechung in der Verfassung.
Angesichts der großen Menschheitsherausforde-
rung im 21. Jahrhundert finde ich es nur konse-
quent, in unserer Thüringer Verfassung festzuhal-
ten, dass auch wir als Freistaat gefordert sind, ei-
nen wirksamen Beitrag zur Begrenzung der Erder-
wärmung zu leisten. Und klar ist gerade auch hier,
dass eine Aufnahme von Klimaschutz in die Verfas-
sung nicht ausreicht, sondern dass wir auch dies
mit konkreten finanziell unterlegten Maßnahmen
unterfüttern müssen. Ansonsten würde es nämlich
bei einem symbolischen Bekenntnis zu Klimaschutz
bleiben, und das könnten wir uns dann – ehrlich ge-
sagt – auch sparen.

Das ist auch genau der Grund, warum wir als Grü-
ne an der einen oder anderen Stelle skeptisch ge-
genüber der Aufnahme vieler neuer Staatsziele
bleiben und sicherlich finden, dass man die Debatte
dazu ausgewogen führen muss, was wir in der An-
hörung dann tun werden, weil die Frage bleibt –
und das müssen wir debattieren –, ob die Staats-
ziele auch dann wirklich die beabsichtigte Wirkung
entfalten können oder ob es da an einigen Stellen
ganz andere Maßnahmen braucht. Frau Baum hat
zum Beispiel schon angesprochen, dass das Ziel
Ehrenamt sicherlich eine gute Sache ist, aber wir
wirklich überlegen müssen: Braucht es da ein er-
gänzendes Ehrenamtsgesetz oder eine ergänzende
Ehrenamtsstrategie mit dazu, damit Menschen in
ihrem ehrenamtlichen Engagement in Thüringen
auch wirklich gestärkt werden?
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Nicht zuletzt bin ich sehr froh, dass wir mit diesem
Gesetzentwurf dann auch den Begriff der Nachhal-
tigkeit nachschärfen konnten. Auch das war uns ein
wichtiges Anliegen als Grüne, denn der Gesetzent-
wurf der CDU hat hier einen sehr weiten Nachhal-
tigkeitsbegriff. Da stellt sich mir ernsthaft die Frage,
was man da dann alles hineinlesen kann. Aus mei-
ner Sicht arbeitet zum Beispiel ein wirtschaftliches
Unternehmen durchaus ökonomisch nachhaltig,
wenn es am Markt überlebt und sich einfach be-
hauptet. Das ist jetzt aber nichts Besonderes, son-
dern eine der Regeln, wie unser aktuelles Wirt-
schaftssystem nun mal funktioniert. Genau deshalb
ist eine enge Ausrichtung an ökologischer und so-
zialer Nachhaltigkeit wichtig. Erst damit kann der
Begriff überhaupt eine Lenkungswirkung entfalten
und ist genau definiert. Die Wissenschaft hat sich
mittlerweile ja vom sogenannten Dreieck der Nach-
haltigkeit weitgehend verabschiedet, weil klar ist:
Wenn wir die Bedrohung der Klimakrise ernst neh-
men, dann braucht es nicht nur ein paar kleine Kli-
mamaßnahmen, mit denen sich alle besser fühlen,
sondern es braucht dann einen grundlegenden Pa-
radigmenwechsel.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Dieser Paradigmenwechsel wird Geld kosten, wes-
halb ich auch persönlich den Begriff der finanziellen
Nachhaltigkeit ablehne, weil mit der schwarzen Null
aus meiner Sicht tatsächlich meist Einsparungen
begründet werden, die dann zulasten der kommen-
den Generation gehen – ob das nun bei Klima-
schutz oder im Bildungssystem ist.

Ich finde also: Wir haben einen guten, sehr umfas-
senden Gesetzentwurf mit vielen Maßnahmen vor-
gelegt. Aber es gibt auch noch reichlich Diskus-
sionspunkte. Ich freue mich hier auf eine ausführli-
che Diskussion im Ausschuss, denn die Staatsziele
haben auf jeden Fall an vielen Stellen das Poten-
zial, unsere Verfassung an die heutige Zeit anzu-
passen und klarer zu machen, was wir erreichen
wollen. Aber zu debattieren bleibt, wo sie wie wel-
che Wirkung entfalten und wie wir das vor allem da-
mit begünstigen können. Danke schön.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Als nächster Red-
ner hat Abgeordneter Zippel, CDU-Fraktion, das
Wort.

Abgeordneter Zippel, CDU:
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten
Damen und Herren, die Präambel unserer Landes-
verfassung spricht von den „leidvollen Erfahrungen
mit überstandenen Diktaturen und de[m] Erfolg […]
der friedlichen Veränderungen im Herbst 1989“, die
zu unserer Verfassung geführt haben. Was hier an-
klingt, ist eine speziell ostdeutsche Erfahrung: zwei
Diktaturen, die fast nahtlos aufeinander folgten, und
die friedliche Revolution, die Erfahrung, dass sich
Menschen ihre Freiheit aus eigener Kraft erkämpft
haben. Gerade vor diesem Hintergrund sollten wir
besonders sensibel mit Verfassungsänderungen
umgehen, das ist der Maßstab. 

(Beifall CDU)

Wir haben heute erstmals den Fall, dass wir einen
Entwurf hier aus dem Plenum direkt an den Verfas-
sungsausschuss überweisen werden. Der Verfas-
sungsausschuss kommt also langsam ins Arbeiten.
Ich betone das deswegen, weil mir auch die beson-
dere Bedeutung dieses Ausschusses so am Herzen
liegt. Wir beschäftigen uns dort und werden uns
auch zukünftig damit beschäftigen, wie wir die Ver-
fassung unseres Freistaats Thüringen verändern
wollen, in Nuancen anpassen wollen, nachjustieren
wollen und dort besonders sorgsam und sorgfältig
arbeiten wollen. Deswegen kommt es auf beson-
ders saubere, klare und präzise Formulierungen an.
Wir müssen uns immer fragen: Macht die eine oder
andere Formulierung, die eine oder andere Ände-
rung die Verfassung tatsächlich besser? Und das,
wenn wir uns diesen Antrag anschauen, den wir
heute diskutieren, ist doch bei einigen Punkten
fraglich. 

Die Positionierung der Antifaschismusklausel unter
der Menschenwürde ist rechtstechnisch falsch und
zudem auch in gewissem Maße anmaßend. Es ent-
steht dadurch der Eindruck, man versucht zu defi-
nieren, wem Würde zusteht, und das ist ein Punkt,
bei dem man doch sehr vorsichtig sein sollte. Der
Begriff „menschenfeindliche Aktivitäten“ ist meines
Erachtens viel zu ungenau und zu beliebig, um hilf-
reich zu sein, und hat in diesem Zungenschlag
nichts in einer Verfassung zu suchen. Ich erinnere
an die Diskussion um Altersdiskriminierung und Pa-
tientenrechte im Zusammenhang mit Corona. Die
Menschenwürde wird berührt, aber der Begriff der
Menschenfeindlichkeit bildet das Problem unzurei-
chend ab und das ist leider an einigen Stellen des
Gesetzentwurfs der Fall: ungenaue und teils ober-
flächliche Formulierungen. Ein weiteres Beispiel, Zi-
tat aus dem Gesetzentwurf: „Fruchtbare Böden,
saubere Gewässer und reine Luft sind wiederherzu-
stellen und zu schützen.“ Klingt erst einmal hübsch,
aber was genau heißt „wiederherzustellen“? Auf
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welchem Stand? Der 80er-Jahre? 50er-Jahre? Vor
der industriellen Revolution? Hat das wirklich in der
Ungenauigkeit etwas in der Verfassung zu suchen?
Ein anderes Beispiel: „Die Erzeugung von Energie
ist auf regenerative Energieträger umzustellen.“

(Zwischenruf Abg. Reinhardt, DIE LINKE:
Das ist super!)

In welchem Zeitraum? Sofortige Abschaltung von
Gaskraftwerken in Thüringen als Konsequenz? Zu-
dem beinhaltet Artikel 31 bereits den Schutz der
natürlichen Lebensgrundlagen und umweltschonen-
de Energieversorgung. Was also ist der Mehrwert
dieser Neuformulierung? Der Gedanke der Nach-
haltigkeit ist gut und wichtig, aber nicht nur er sollte
auf ökologische Nachhaltigkeit bezogen werden.
Wir werden das intensiv diskutieren, die Vorredne-
rin hat ja auch schon einige Aspekte beleuchtet. 

Auch zum Thema „Kinderrechte“ will ich noch et-
was sagen. Sie schreiben selbst, die Verfassung
enthält bereits das Grundrecht von Kindern und Ju-
gendlichen auf eine umfassende Persönlichkeits-
entwicklung. Zudem darf die Definition des Kindes-
wohls nicht allein zur politischen Frage werden. Ja,
es gibt auch Rechte von Eltern und die CDU wird
immer dafür kämpfen, dass wir Familie als Ganzes
betrachten und weder die Familie noch die Gesell-
schaft in einzelne Teile auseinanderdividieren las-
sen, sodass diese am Ende noch gegeneinander
ausgespielt werden. 

(Beifall CDU)

Ganz abenteuerlich wird es beim Thema „UN-Kon-
vention“. Sie schreiben: „[I]nsbesondere haben alle
staatlichen Stellen [die UN-Konvention] über die
Rechte [von] Kinde[rn] [...] umfassend und“ – ich
betone – „andere völkerrechtliche Verpflichtungen
[…] umzusetzen.“ Abgesehen von der unsauberen
Formulierung, die uns hier wieder auffällt, ist auch
die pauschale Erhebung völkerrechtlicher Verträge
zum Verfassungsrecht, auf die wir als Landtag gar
keinen Einfluss haben, ein großes Problem und das
sollten wir doch tunlichst vermeiden. 

Das war nur ein kurzer Abriss der verschiedensten
Ungenauigkeiten, die wir in Ihrem Gesetzentwurf
ganz offensichtlich vorfinden. Ich ziehe daraus vor
allem ein Fazit: Langweilig wird es im Verfassungs-
ausschuss nicht werden. Ich freue mich auf eine
spannende Diskussion – wir werden viele interes-
sante Diskussionen führen – und bedanke mich für
Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall CDU)

Vizepräsident Worm:
Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Als nächste Red-
nerin spricht Abgeordnete Müller, Fraktion Die Lin-
ke.

Abgeordnete Müller, DIE LINKE:
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen
und Herren! Ja, ich gebe Ihnen recht, die Diskus-
sion im Verfassungsausschuss wird interessant
werden, zumal, wenn man sich schon einige Beiträ-
ge hier anhört. Ich will mal sagen: Auf der Verfas-
sung baut die gesamte Rechtsordnung auf. Umso
wichtiger sind daher die inhaltlichen Festlegungen
in dieser Verfassung, denn – ich habe es vorhin
schon gesagt – die Verfassung stellt eine positive
Werteordnung für uns alle dar und stellt auch die lo-
kalen Akteure – egal ob wir es sind oder die kleinen
Gemeinderäte oder Stadträte, egal wer – jeden Tag
vor konkrete Entscheidungen, die richtige Entschei-
dung im Sinne der Verfassung, der Staatsziele zu
treffen. Denn die Staatsziele, über die wir heute re-
den, müssen auch rechtsverbindlich umgesetzt
werden. Da gehe ich ein bisschen auf das ein, was
Frau Baum eben gesagt hat: Es reicht nicht, ein-
fach nur etwas in Staatszielen zu verankern. Nein,
das sind rechtsverbindliche Empfehlungen, die
dann von allen umgesetzt werden müssen.

So bedeutet der verstärkte Schutz von Kindern und
ihren Rechten auch – gerade bei Sorgerechtsstrei-
tigkeiten –, dass sie gehört werden, dass ihre
Rechte wahrgenommen werden, dass Richterinnen
und Richter, Staatsanwälte und Staatsanwältinnen
auch auf sie eingehen müssen, gerade wenn es um
die Frage „Wechselmodell“ geht, was wir ja häufig
auch hier in Thüringen erleben, dass ihre Rechte
wahrgenommen werden. Es geht keinesfalls da-
rum, Familien auseinanderzudividieren. Wer das
behauptet, hat einfach die UN-Kinderrechtskonven-
tion noch nicht durchgelesen und auch leider nicht
verstanden, dass Kinder Teil der Familie sind und
wir keineswegs die Familien auseinanderdividieren.

(Beifall DIE LINKE)

(Zwischenruf Abg. Zippel, CDU: Das wissen
wir sehr wohl! Die praktische Umsetzung ist
doch die Frage!)

Genau, aber das hat jetzt nichts mit den Staatszie-
len der UN-Kinderrechtskonvention zu tun.

(Zwischenruf Abg. Zippel, CDU: Ihre Formu-
lierung ist das Problem!)

Darüber können wir gern im Ausschuss diskutieren.
Ich lasse mich aber da gern von Ihnen mitnehmen
und werbe dennoch dafür, dass wir UN-Kinderrech-
te in der Verfassung verankern, weil das die stärks-
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te Waffe der Kinder ist, das Mitspracherecht, ihnen
eine Stimme zu geben, sie anhören zu müssen,
nicht nur beim Straßenbau; ich habe es eben ge-
sagt. Es geht auch gerade bei der Grundsicherung
darum, wenn wir überlegen, dass Kinder immer
noch keinen eigenen Regelsatz bei Hartz IV haben,
dass die irgendwo mit eingerechnet werden, dass
die darauf angewiesen sind, vielleicht mal beim
Schulobstprogramm ein Äpfelchen zu bekommen.
Leute, wo leben wir denn dann? Auch das ist das
Staatsziel. Wir fordern konkrete Veränderungen da-
rin und die müssen gesetzlich auf den Weg ge-
bracht werden. Lassen Sie uns darüber gern disku-
tieren und nicht immer nur die Staatsziele als Abs-
traktheit wahrnehmen!

Eine ähnlich weitreichende Unterstützung für behin-
derte Menschen in Thüringen und die Verbesse-
rung ihrer Alltagssituation ist die Aufnahme der UN-
Behindertenrechtskonvention in die Verfassung. Zu
oft wurden in der Vergangenheit Inklusionsmaßnah-
men unter schnöde Haushaltsvorbehalte gestellt,
vor allem durch entsprechend problematische Poli-
tik von früheren Zeiten. Dabei gerieten die Rechte
der Menschen mit einer Beeinträchtigung immer ins
Hintertreffen. Es sei nur an die sehr zähen Diskus-
sionen um ein Landesgleichstellungsgesetz oder
entsprechende Nachteilsausgleiche erinnert. In der
fortschreitenden neoliberalen ökonomisierten Ge-
sellschaft braucht man solche Instrumente wie die
UN-Konvention, um sich gegen den Ökonomisie-
rungsdruck wehren zu können – auch wenn es um
konkrete Maßnahmen vor Ort geht, wie zum Bei-
spiel den barrierefreien Behördenzugang, einen
barrierefreien Internetauftritt dieser Stelle oder För-
derangebote für behinderte Menschen.

Das Staatsziel des Engagements gegen Rassis-
mus, Antisemitismus und Wiederbelebung faschisti-
scher Ideologie ist keineswegs ein Meinungsmaul-
korb, das ist sicherlich schon in der Einbringung
deutlich geworden. Es geht bei dem Staatsziel da-
rum, die Relativierung der Menschenwürdegarantie
und des Menschenwürdeschutzes zu beseitigen
und zu verhindern, die leider von bestimmten Prota-
gonisten in der Gesellschaft schon wieder ziemlich
offen betrieben wird. Das haben wir eben auch hier
im Haus gehört. Es gibt keine spezielle deutsche
Würde oder etwas Ähnliches. Es gibt nur Men-
schenwürde für alle Menschen, egal, wer sie sind,
woher sie kommen und wie sie leben. Menschen-
würde ist unteilbar.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Spätestens seit dem Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts zum Asylbewerberleistungsgesetz ist das
auch verfassungsrechtlich klargestellt. Rassismus,

Antisemitismus und Wiederbelebung der faschisti-
schen Ideologie leugnen diese Unteilbarkeit der
Menschenwürde und das Menschenrecht auf glei-
che Teilhabe aller Menschen in der Gesellschaft.
Daher sind Rassismus, Antisemitismus und die fa-
schistischen Ideologien und ihre Wiederbelebung
absolut unvereinbar mit einer Verfassungsordnung,
die auf der Menschenwürdegarantie aufbaut. Daher
haben wir es auch in die Pflicht genommen –
rechtsverbindlich –, Rassismus, Antisemitismus
und die faschistische Ideologie und ihre Wiederbe-
lebung zu bekämpfen. Und alle Akteure in Staat
und Gesellschaft haben rechtsverbindlich die
Pflicht, sich für eine humane, demokratische Ge-
sellschaft einzusetzen, in der durch praktisches
Handeln im Alltag der Leute vor Ort die Menschen-
würdegarantie und die Grund- und Menschenrechte
ganz konkret umgesetzt werden.

Schon mehrfach haben wir das versucht, als vor-
hergehende Fraktion Linke/PDS mehrfach probiert,
dieses Staatsziel in der Verfassung in Thüringen zu
verankern. Jetzt wären wir einen Schritt weiter und
es würde uns freuen, dem Beispiel aus Sachsen-
Anhalt zu folgen, wo ja unter Beteiligung der CDU-
Fraktion eine ganz ähnliche Verfassungsregelung
verabschiedet worden ist. Es ist zu hoffen, dass die
Thüringer CDU – lieber Herr Zippel, da spreche ich
Sie mal konkret an – diesem Beispiel aus Sachsen-
Anhalt folgt, denn gesellschaftspolitisch notwendig
ist dieser Schritt schon längst. Verbunden damit
hoffen wir als Linke auf eine entsprechende Offen-
heit dafür, entsprechend des Staatsziels Vereine,
Verbände und Projekte, die Antirassismusarbeit
oder Demokratieerziehung machen, langfristig fi-
nanziell abzusichern.

Ähnlich ist das mit dem Staatsziel „Ehrenamt“. Seit
Jahren – das dürfte allen bekannt sein – fordern wir
ein Ehrenamtsgesetz. Mit dem Staatsziel „Ehren-
amt“ gehen wir einen ersten Schritt, aber wir müs-
sen es auch diskutieren; das hatte eben Kollegin
Wahl auch angesprochen. Es ist halt nur ein
Staatsziel und wir müssen dafür Sorge tragen: Eh-
renamt muss bezahlbar sein. Das muss man mal
deutlich sagen: Es kostet Geld, es kostet Zeit und
wir müssen dafür Sorge tragen, dass Vereine, Ver-
bände aktiv sein können, egal welche Sponsoren
sie vielleicht haben. 

(Beifall DIE LINKE)

Die Linke in Thüringen hat in der Vergangenheit
schon wiederholt öffentlich deutlich gemacht, wie
wichtig ihr der sozialökologische Umbau der Gesell-
schaft ist, und daher ist auch dieses Staatsziel mit
aufgenommen worden. Ebenso wichtig ist ein kon-
kretisiertes Nachhaltigkeitsstaatsziel, wie es sich
nun im Artikel 32a des Gesetzentwurfs findet.
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Wir alle freuen uns auf eine spannende Debatte in
diesen Ausschüssen. Und Eines hat aber auch ge-
rade die rechte Fraktion deutlich gemacht: Die AfD
hat eigentlich kein Interesse an einer modernen
Verfassung, sondern eigentlich will sie eine diktato-
rische Verfassung und lehnt dies hier ab.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

(Unruhe AfD)

(Zwischenruf Abg. Kießling, AfD: Eine Dikta-
tur wollen Sie doch haben!)

Vizepräsident Worm:
Danke, Frau Abgeordnete. Wünscht die Landesre-
gierung das Wort? Herr Staatssekretär? Nein. Das
ist nicht der Fall.

Durch die Fraktionen SPD und CDU wurde Aus-
schussüberweisung an den Verfassungsausschuss
beantragt. Wir stimmen deshalb über die Überwei-
sung an den Verfassungsausschuss ab. Wer ist für
die Überweisung an den Verfassungsausschuss?
Das sind die Stimmen aus allen Fraktionen, außer
der AfD. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der
AfD. Wer enthält sich? Es gibt keine Enthaltungen.
Damit ist die Ausschussüberweisung angenommen
und ich schließe diesen Tagesordnungspunkt.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir sind bei der
Festlegung der Tagesordnung übereingekommen,
dass wir am heutigen Tag auf alle Fälle die Punk-
te 23 und 23a abarbeiten. 

Ich rufe deshalb auf den Tagesordnungspunkt 23

Entwurf der Rahmenvereinba-
rung V zwischen der Thüringer
Landesregierung und den
Hochschulen des Landes
Antrag der Landesregierung
- Drucksache 7/883 - 

Wünscht die Landesregierung das Wort zur Be-
gründung? Herr Minister Tiefensee. 

Tiefensee, Minister für Wirtschaft, Wissenschaft
und Digitale Gesellschaft:
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und
Herren Abgeordnete, sehr verehrte Zuhörer/-innen
und Zuschauer/-innen, Rahmenvereinbarung V –
wir schlagen ein neues Kapitel in der Finanzierung
unserer Hochschulen auf. Ich erinnere daran, dass
die reguläre Rahmenvereinbarung IV im Jahre
2019 ausgelaufen wäre und wir uns gemeinsam
entschieden haben, die Rahmenvereinbarung IVa –
wenn Sie so wollen – ein weiteres Jahr in Gang zu

setzen, um so den Hochschulen Planungssicherheit
und finanzielle Stabilität zu geben. Diese Rahmen-
vereinbarung läuft nun endgültig am Ende des Jah-
res 2020 aus. Vor dem Landtag steht wiederum die
Frage: Soll Thüringen als eines der wenigen Bun-
desländer auf diese Art und Weise garantieren,
dass wir unsere Hochschulen auch finanziell auf si-
cheren Grund stellen? Das Kabinett meint, ja.

Wir haben mit den letzten Aufwüchsen ermöglicht,
dass unsere Hochschulen nationalem, ja internatio-
nalem Standard standhalten. Ich darf daran erin-
nern, dass wir beispielsweise im Bereich Forschung
mit den Gewinnen unseres Exzellenzclusters in Je-
na in die Top-Liga der nationalen Hochschulen auf-
gerückt sind. Ich darf daran erinnern, dass die An-
zahl der ausländischen Studierenden und die An-
zahl derjenigen, die aus anderen Bundesländern zu
uns kommen, ständig steigt. So ist es jetzt an Ih-
nen, nach gründlicher Diskussion darüber zu befin-
den, ob wir diesen Weg weiter gehen wollen.

Wir setzen mit der Rahmenvereinbarung V nicht
nur auf die Rahmenvereinbarung IV auf, sondern
auf die Leitlinie in der Hochschulentwicklung, die
wir im Jahr 2018 verabschiedet haben. Wir haben
Neuerungen in dieser Rahmenvereinbarung V vor-
gesehen. Ich weiß aus den Fraktionen, dass es
durchaus noch diesen oder jenen Punkt gibt, den
man zudem aufnehmen kann. Ich will einige Punkte
herausgreifen, die uns besonders wichtig sind. Wir
haben vom Wissenschaftsrat eine To-do-Liste be-
kommen in Bezug auf die Ingenieurwissenschaften.
Die müssen wir abarbeiten. Wir haben uns aufge-
macht – das bezieht besonders Kollegen Holter mit
ein –, dass wir die Lehrer/-innenausbildung auf den
neuesten Stand bringen. Wir reden des Weiteren
über die Digitalisierung der Verwaltung, der Hoch-
schulen, der Lehre. In diesem Zusammenhang
Dank an die Hochschulen, die sehr schnell reagiert
haben, als es darum ging, auf die Corona-Krise zu
antworten und die Lehre umzustellen. 

Wir wollen schließlich die Kooperation zwischen
den Hochschulen, zwischen unseren zehn Hoch-
schulen, mit der Rahmenvereinbarung verbessern.
Die Rahmenvereinbarung bietet das Fundament,
um Ziel- und Leistungsvereinbarungen voranzubrin-
gen. Dieses ganze Konvolut an Verträgen, das wir
mit den Hochschulen diskutieren und abschließen,
führt dazu, dass wir auf den drei Säulen aufsetzen
können, die die Hochschulen ausmachen. Das ist
zum Ersten eine moderne, autonome Lehre, die so-
wohl Grundlagen als auch die Anwendung einbe-
zieht. Das ist zum Zweiten die Forschung. Ich habe
bereits angesprochen, dass wir exzellente Ergeb-
nisse vorweisen können. Eine dritte Säule ist mir
ganz besonders wichtig, wir haben sie im Rahmen
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der Novellierung des Hochschulgesetzes intensiv
diskutiert: Das ist die Frage des Wissenstransfers.
Wir müssen die Verbindung zwischen unseren
Hochschulen, den Forschungseinrichtungen, insbe-
sondere auch den wirtschaftsnahen Forschungsein-
richtungen, und der Wirtschaft weiter verbessern.
Dieser Transfer ermöglicht, dass sich die ange-
wandte Forschung auszahlt in Wertschöpfung und
neuen Arbeitsplätzen. Darüber hinaus geht es uns
darum, dass wir die Bedingungen für die Beschäf-
tigten verbessern – das meint diejenigen, die leh-
ren, den Mittelbau, das meint alle Beschäftigten –,
dass wir die Bedingungen für die Studierenden ver-
bessern – hier kommt der Hochschulbau zum Zuge.
Sie wissen, dass wir durch den Wegfall der Ent-
flechtungsmittel hier vor einer extrem schwierigen
Aufgabe stehen. Wir wollen nicht nur am Inselplatz,
sondern auch anderswo weiter vorankommen, For-
schungseinrichtungen aufbauen – zum Beispiel
Einrichtungen der Fraunhofer-Gesellschaft. Aber
wir brauchen auch neue Wohnheime, die Renovie-
rung von Mensen. Alles das zusammengenommen
braucht eine stabile Entwicklung der Finanzen. 

So freue ich mich auf die Diskussion in den Aus-
schüssen. Ich freue mich darauf, dann zu gegebe-
ner Zeit nach der Sommerpause die Hochschulrah-
menvereinbarung V mit Ihnen gemeinsam und den
Hochschulen abschließen zu können, um einen
Beitrag dafür zu leisten – wir haben gestern über
Konjunktur- und Strukturförderung gesprochen –,
dass Thüringen stark aus dieser Krise heraus-
kommt, dass Thüringen das Fundament legt, dass
wir auch in der Zukunft zu den innovativsten Stand-
orten Europas gehören. Ich freue mich auf gute
weitere Beratung. Vielen Dank. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsident Worm:
Danke, Herr Minister. Ich eröffne die Aussprache.
Als erster Redner hat Abgeordneter Schaft, Frak-
tion Die Linke, das Wort.

Abgeordneter Schaft, DIE LINKE:
Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen
und Kollegen, liebe Zuschauer/-innen am Li-
vestream, eigentlich könnte man sagen, es wäre
ein ganz normaler Prozess: Die Rahmenvereinba-
rung läuft aus, eine neue wird geschrieben und eine
neue tritt in Kraft. Aber natürlich diskutieren wir die
strategische Zielstellung der Rahmenvereinbarung
auch unter den Eindrücken der letzten Wochen und
Monate, denn natürlich stehen auch die Hoch-
schulen, ihre Beschäftigten und die Studierenden

im Zeichen von Corona und haben die Herausfor-
derungen zu bewältigen. 

Stichwort „digitales Semester“, Stichwort „Debatte
rund um das Solidarsemester“ sind nur einige Aus-
drücke dessen, womit die Hochschulen gerade zu
kämpfen haben. Da ist es ein gutes und wichtiges
Signal, dass wir die Bestrebungen der letzten Jahre
fortsetzen. Ich will es noch mal in Zahlen sagen:
2015 bis 2020 ein Mittelaufwuchs von 232 Millionen
Euro. Und schauen wir uns die Rahmenvereinba-
rung V an: Ein kumulierter Mittelaufwuchs bis zum
Jahr 2025 um noch mal 302 Millionen Euro, die
obendrauf kommen. Das ist gerade jetzt in dieser fi-
nanziellen und konjunkturell schwierigen Lage ein
wichtiges Zeichen, dass wir hier die Planungssi-
cherheit gerade in der Krisenphase schaffen. 

Aber es gibt nicht einfach nur mehr Geld, es gibt
auch neue Entwicklungsschwerpunkte. Da freut es
mich, auf ein paar noch mal ganz konkret eingehen
zu können, beispielsweise – der Minister hat es ge-
rade gesagt – die Lehrerinnenbildung an den Hoch-
schulen in Thüringen. Als Mitglied im Beirat der Er-
furt School of Education ist mir wichtig, dass es hier
mit der Rahmenvereinbarung auch ein klares Sig-
nal für die erste Phase der Lehrerinnenbildung in
Thüringen gibt. Denn es ist einerseits dringend not-
wendig, beispielsweise schon die Bestrebungen an
den Universitäten in Jena und Erfurt damit wertzu-
schätzen, was den Ausbau von Kapazitäten im Be-
reich der Lehramtsausbildung angeht als – in dem
Sinne könnte man das verstehen – Fachkräftesi-
cherung für die Bildungslandschaft, aber dass wir
auch sagen, wir stellen wichtige Weichen und wol-
len zukünftig bereits von Anfang an die Lehrkräfte
auch dafür noch mal stärken, damit sie beispiels-
weise Ausbildungsinhalte wie Digitalisierung, Inklu-
sion, Diversität, Umgang mit Heterogenität von An-
fang an mit in den Blick nehmen und mit aufneh-
men. Da läuft schon viel Gutes, aber, ich glaube,
mit dem strategischen Schwerpunkt in der Rah-
menvereinbarung unterstützen wir diese Bestrebun-
gen noch mal. 

Der zweite Punkt ist – ich habe es gerade schon
gesagt – das digitale Semester: Sicherlich ist mit
dem Sonderfonds, mit den 2,2 Millionen Euro schon
ein wichtiger Beitrag für die Krise geleistet worden.
Aber wir müssen natürlich weitermachen, denn Stu-
dierende berichten auch, das wissen wir: Wer – ich
sage es mal so überspitzt – schon schlechte analo-
ge Lehre gemacht hat, macht nicht von heute auf
morgen eine gute digitale. Dennoch will ich erst mal
die Wertschätzung an all die Lehrenden ausspre-
chen, die es geschafft haben, mit sehr viel Engage-
ment, mit sehr viel Mut in die neuen Lehrformate
einzusteigen. Aber es ist eben auch so, dass für
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Lehrende wie Studierende mit solchen Formaten
die Vor- und Nachbereitungszeit deutlich zugenom-
men hat und dass sich auch gezeigt hat, dass an
der einen oder anderen Stelle technische Notwen-
digkeiten noch nachgerüstet werden müssen und
didaktische Fähigkeiten zur Umsetzung von digita-
ler Lehre vielleicht auch noch fehlen. Insofern auch
hier ein wichtiger strategischer Schwerpunkt, den
die Rahmenvereinbarung V setzt.

Auch noch ein Punkt, der vielleicht manchmal so
ein bisschen hinten runterfällt, ist das Thema
„Hochschulverwaltung“. Auch das ist ja ein Schwer-
punkt mit der Frage Personalentwicklung und der
weiteren Ausgestaltung der Verwaltungsstrukturen,
denn das war letztes Jahr, als ich auf der Campus-
tour an den Hochschulen unterwegs war, der Punkt,
den mir Personalräte und Hochschulleitungen
durchweg genannt haben, dass sie das Gefühl hat-
ten, dass in den letzten Jahren oder Jahrzehnten
der Aufwuchs der Studierenden nicht auch im sel-
ben Maße beim Aufwuchs der Verwaltungsstruktu-
ren oder der Gestaltung und Modernisierung von
Verwaltungsstrukturen mitbegleitet werden konnte.
Ich denke, mit den strategischen Maßnahmen, die
jetzt in der Rahmenvereinbarung V verankert sind,
wird dazu ein Beitrag geleistet.

Andere Punkte, die ich lobenswert herausheben
will, sind die Frage der Intensivierung der Bemü-
hungen der Gleichstellung mit dem Ziel, den Anteil
an Frauen bei Neuberufungen weiter zu erhöhen
oder beispielsweise auch die Rolle der Hoch-
schulen beim Hochschulbau in den Blick zu neh-
men, wenn wir über die Frage der Einsparung von
CO2-Emissionen reden. 

Ebenfalls natürlich für uns als Fraktion Die Linke
immer ein wichtiger Punkt ist das Thema „Gute Ar-
beit in der Wissenschaft“. Auch hier ist es schön zu
sehen, dass es ein wichtiger Entwicklungsschwer-
punkt in der Rahmenvereinbarung sein wird, denn –
ich sage es mal so – zu dem Exzellenzbegriff ste-
hen wir als Fraktion Die Linke immer so ein biss-
chen kritisch. Aber ich würde sagen, exzellente
Wissenschaft braucht auch exzellente Beschäfti-
gungsbedingungen, bedeutet gute Arbeit, bedeutet
auch Dauerstellen für Daueraufgaben. Da ist es,
glaube ich, ein guter Mix einerseits mit dem, was
auch in der Rahmenvereinbarung steht, die Lan-
deszuschüsse, aber die auch durch den Bund zu-
kommenden Mittel des Zukunftsvertrags dafür zu
nutzen, befristete Stellen abzubauen und dafür den
Anteil an Dauerstellen zu erhöhen. Es ist wichtig,
dass in der Rahmenvereinbarung V dieses Be-
kenntnis steht, die Planungssicherheit für die Be-
schäftigten zu schaffen und verlässliche Beschäfti-
gungsbedingungen auszubauen.

Und beispielsweise war auch schön, in der Rah-
menvereinbarung zu lesen – mir auch ein wichtiges
Anliegen –, dass versucht wird, bei der Personal-
struktur Wege zu finden, dass insbesondere viele
qualifizierte Lehrbeauftragte nach Möglichkeit auch
eine Perspektive in einem regulären Beschäfti-
gungsverhältnis bekommen sollen, dort, wo es
möglich ist. Aber ich schütte auch einen Schluck
Wasser in den Wein, denn was meines Erachtens
noch ausbaufähig ist, ist tatsächlich eine Frage des
Prozesses. Solche grundlegenden strategischen
Fragen und Weichenstellungen sollten meines Er-
achtens – wir machen das jetzt im Ausschuss, wir
machen das jetzt hier im Plenum – aber ein Stück
weit breiter diskutiert werden. Ich erinnere daran:
Wir haben in der letzten Legislatur mit dem Thürin-
ger Hochschulgesetz auf dem Weg hin zu einer de-
mokratischeren, offeneren und sozialeren Hoch-
schule einen wichtigen Schritt bei der Demokratisie-
rung gemacht. Aber wir haben beispielsweise auch
– das war uns als Fraktion wichtig – die Landeswis-
senschaftskonferenz als Schnittstelle zwischen
Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
eingeführt, um dort den Austausch insbesondere zu
forschungs- und wissenschaftspolitischen Strate-
gien und Fragestellungen zu pflegen. 

Dass die im Mai geplante Sitzung wegen Corona
ausfallen musste und auch nicht in einem digitalen
Format stattfinden konnte, um genau diese Fragen
vielleicht noch mal zu diskutieren, das bedauere ich
immer noch, weil die Landeswissenschaftskonfe-
renz für mich der Platz ist, wo wir genau so etwas
diskutieren müssen und vielleicht auch noch mal
Anregungen kommen. Deswegen wünsche ich mir
– um die Kritik vielleicht noch mal positiv zu formu-
lieren –, dass wir quasi dem Ansinnen des Thürin-
ger Hochschulgesetzes insofern Rechnung tragen,
dass wir die Landeswissenschaftskonferenz in die-
sem Jahr intensiver in die weitere Diskussion einer-
seits zur strategischen Ausrichtung der Thüringer
Hochschullandschaft mit einbinden; die Leitlinien
2025 sind schon erwähnt worden. Wir könnten jetzt
schon quasi vorausschauend über die Zielstellung
der Leitlinien 2030 gemeinsam ins Gespräch kom-
men oder in der Rahmenvereinbarung V ist ja auch
von einer Arbeitsgruppe mit der Landespräsiden-
tenkonferenz zur Hochschulstruktur ab dem nächs-
ten Jahr die Rede. Ich glaube, es würde sicherlich
auch helfen, wenn Überlegungen aus der Landes-
wissenschaftskonferenz in diese AG mit einfließen
können. 

All diese strategischen Entwicklungen werden wir
sicherlich auch noch mal weiter im Ausschuss für
Wirtschaft und Wissenschaft diskutieren können
und vielleicht auch noch mal sehr intensiv – den
Platz bietet die Plenardebatte jetzt vielleicht nicht –
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über die Überwindung der coronabedingten He-
rausforderungen an den Hochschulen. Denn ich will
es an der Stelle auch noch mal sagen: Viele Studie-
rende stehen gerade vor Nöten. Viele Beschäftigte
sind mit einem erheblichen Arbeitsaufwand teilwei-
se betroffen, wenn es um die Umwandlung von
Lehrformaten geht. Ich glaube, wie wir hier gemein-
sam die Hochschulen einerseits unterstützen, aus
der Krise herausbegleiten, wird ein wichtiger Weg
sein. Ich sage es an der Stelle gern noch mal: Die
sogenannte Überbrückungshilfe der Bundesbil-
dungsministerin Frau Karliczek, die meines Erach-
tens zu spät kam und für die Studierenden zu ge-
ring ausfällt, überbrückt leider gar nichts mehr. Und
ich habe ein bisschen die Sorge, dass das an der
einen oder anderen Stelle zu Studienabbrüchen
führt. Als ich am Dienstag mit der Staatssekretärin
Susanna Karawanskij an der TU Ilmenau war, hatte
ich mit Herrn Scharff ein Gespräch, der auch ge-
sagt hat: Es gibt Umfragen, die sagen, dass bei den
international Studierenden – also Studierende, die
überlegt hatten, im nächsten Semester hierherzu-
kommen – damit gerechnet wird, dass 50 Prozent
jetzt doch überlegen, ihr Studium im Herkunftsland
anzutreten. Das wird natürlich auch Auswirkungen
auf die Studierendenzahlen in Thüringen haben.
Ich denke, auch da werden wir mit Blick auf die
Umsetzung der Rahmenvereinbarung, auf die Um-
setzung oder Planung der Ziel- und Leistungsver-
einbarungen mit den Hochschulen durchaus noch
mal darüber reden müssen, wie wir so einen Effekt
als Folge der Krise abwenden, damit es nicht am
Ende zum Negativen reicht, was die Hochschulfi-
nanzierung angeht.

Nichtsdestotrotz ein positiver Ausblick: Wir haben
die Rahmenvereinbarung V auf dem Tisch. Ich bin
genauso gespannt auf die tiefere strategische Dis-
kussion im Ausschuss. Alles in allem ist es aber ein
gutes Signal, gerade jetzt in dieser Situation den
Thüringer Hochschulen für die nächsten fünf Jahre
Planungssicherheit zu geben. Und ich denke, das
ist ein Ansinnen, was wir parteiübergreifend ange-
hen sollten. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsident Worm:
Danke, Herr Abgeordneter. Als nächster Redner
spricht Abgeordneter Voigt, CDU-Fraktion.

Abgeordneter Prof. Dr. Voigt, CDU:
Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen
und Kollegen, wir diskutieren heute die Rahmenver-
einbarung V. Wenn wir jetzt mal zurückschauen in

die Historie der letzten Rahmenvereinbarung ist
das, glaube ich, heute ein Schritt in eine Richtung,
über die wir sehr lange gemeinschaftlich gerungen
haben, nämlich einerseits: Wie sieht die Finanzie-
rung des Standorts aus? Drei plus eins ist ja eine
Regelung, die wir schon mal noch unter schwarz-
roter Ägide vereinbart haben, die dann in die letzte
Rahmenvereinbarung Einzug gefunden hat und die
wir jetzt verstetigen. Wir als CDU-Fraktion halten es
für richtig, diesen Weg der strukturellen Finanzie-
rung der Thüringer Hochschullandschaft zu gehen,
weil es auch ein Beleg dafür ist, dass Innovation,
dass Wissenschaft, dass die Gewinnung und der
Magnetismus, der eigentlich von Hochschulen aus-
geht – nämlich junge Leute hier in den Freistaat zu
bringen –, erfolgversprechend sein können. Inso-
fern glauben wir, dass das jetzt ein ganz kluger
Weg ist.

580 Millionen Euro für die Thüringer Hochschul-
landschaft im Jahr 2025 zeigen doch eines: dass es
dem Land Thüringen wichtig ist, dass Wissen-
schaft, Innovation und Forschung auch eine Rolle
spielen. Jetzt geht es aber um eine ganz entschei-
dende Frage, nämlich: Wo wird dieses Geld struk-
turell eingesetzt? Denn die Debatte, die wir zu füh-
ren haben, ist: Ist es eine Zukunftsinvestition oder
ist es einfach nur, einen Status quo auszufinanzie-
ren? Und da finde ich – da bin ich dem Kollegen
Schaft dankbar –, dass es schon klug ist, im Aus-
schuss noch mal die eine oder andere Schwer-
punktsetzung zu hinterfragen. 

Ich sage mal, was wir als CDU-Fraktion begrüßen
und wo wir noch Nachbesserungsbedarf sehen. Wir
begrüßen, dass die Empfehlungen des Wissen-
schaftsrats im Bereich der Ingenieurwissenschaften
Einzug in einen der Entwicklungspfade gefunden
haben, ein Entwicklungsschwerpunkt des Bereichs
Ingenieurwissenschaften, eine Straffung. Das ist
uns ins Stammbuch geschrieben worden, das ha-
ben wir intensiv diskutiert. Da haben wir teilweise
auch unterschiedliche Positionen festgestellt. Aber
ich begrüße erst mal, dass ein Weg gefunden wur-
de, das jetzt auch zu akzentuieren und zu sagen:
Wir wollen die Empfehlungen, die uns da gegeben
worden sind, ernst nehmen. Ich glaube, dass wir
dort auf einem guten Weg sind. Das Zweite: Ich
halte es für entscheidend, dass wir auch die Konse-
quenzen aus der teilweise Überfragmentierung un-
serer Hochschul- und Bildungsgänge ziehen, also
dass wir zu viele Bachelor-, zu viele Master-Ange-
bote haben, die zu nischenhaft aufgestellt sind und
worauf wir keinen konsolidierten Blick haben. Auch
das begrüßen wir, dass es dort innerhalb der Rah-
menvereinbarung jetzt einen Entwicklungsschwer-
punkt gibt, der da lautet, dass man schauen will,
wie man eigentlich diese Spezialisierung der Stu-
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diengänge auf der einen Seite in Harmonie bringen
möchte mit einer stärkeren Konzentration und Fo-
kussierung. Denn ich glaube, da ist das Geld gut
eingesetzt. Es zeigt letztlich auch, dass wir ver-
schiedene Doppelungen, die wir als CDU-Fraktion
auch immer wieder angemahnt haben, die nicht
ganz plausibel sind, zu einem Punkt führen, wo wir
in Thüringen in einer überschaubaren Hochschul-
landschaft das Geld richtig einsetzen.

Der dritte Aspekt, den wir begrüßen, ist, dass wir
versuchen, den Entwicklungsschwerpunkt der Ver-
bindung zwischen Außeruniversitärem und Hoch-
schullandschaft zu knüpfen. Dort würden wir uns al-
lerdings – und ich füge jetzt mal die Sachen ein, die
wir gerne im Ausschuss weiter diskutieren wür-
den – schon mehr wünschen, dass wir uns in Thü-
ringen sehr viel stärker auch auf die Frage von
Fachkräftegewinnung, Fachkräftebindung konzen-
trieren. Da könnten wir uns in der Rahmenvereinba-
rung durchaus noch mehr Akzentuierung vorstellen.
Ich will auch erklären warum: Wenn sich 53 Prozent
derjenigen, die hier in Thüringen einen Hochschul-
abschluss machen, dann am Ende dafür entschei-
den, woanders hinzugehen und nicht in Thüringen
zu bleiben, dann ist das in einem Land, was zu
Recht sagt, wir wollen keine Studiengebühren erhe-
ben, trotzdem ein ziemlich hoher Aufwand an öf-
fentlichen Mitteln, der dann nicht Thüringen zugute
kommt. Jetzt können wir sagen: Wir sind ja eine
Bundesrepublik und es kommt irgendwo anders zu-
gute. Das ist auch eine hehre Sichtweise. Aber –
die Finanzministerin sitzt heute mal hinter dem Wis-
senschaftsminister – es geht ja auch darum, wo wir
das Geld sinnvoll einsetzen und vielleicht auch hier
in Thüringen halten. Insofern muss es uns darum
gehen, gemeinschaftlich noch mehr Anstrengungen
zu unternehmen, Thüringerinnen und Thüringer,
aber vielleicht auch diejenigen, die von außen kom-
men, hier zu halten, damit sie nach ihrer Hoch-
schulkarriere dann vielleicht auch als Fachkräfte im
Freistaat bleiben.

Das führt mich zu einem weiteren Kritikpunkt, den
ich mir als Entwicklungsschwerpunkt stärker akzen-
tuiert gewünscht hätte: Das ist die Frage der Digita-
lisierung. Nicht erst seit Corona geht es uns darum
zu erklären, warum eigentlich Digitalisierung ein Zu-
kunftsweg in der Hochschullandschaft ist. Ich habe
es in der Diskussion zum Mantelgesetz schon mal
aufgeführt: Ich glaube, wir müssen uns schon die
Frage stellen, wenn andere Länder substanzielles
Geld in die Hand nehmen, um die Digitalisierung in
der Hochschullandschaft voranzutreiben, dann geht
es nicht nur um das Monetäre, dann geht es auch
um ein Konzept, das dahintersteht: Studierenden
ein Angebot zu machen, dort dann auch von Zu-
hause zu lernen, vielleicht auch mal über Länder-

grenzen hinweg zu lernen, sich vielleicht auch in ei-
nem modularen System in digitale Studiengänge in
den USA, in Asien, in Afrika einzukaufen und zu sa-
gen, wir wollen die hier in Thüringen zu einem ge-
meinsamen Abschluss bringen. All diese Konzepte,
die dahinterstehen, finden sich weder in der bisheri-
gen Thüringer Strategie zur Digitalisierung der
Hochschulen, noch jetzt in der Rahmenvereinba-
rung. Dort würde ich mir schon einen stärkeren Ak-
zent wünschen. Wenn wir Innovationsstandort sein
wollen, dann muss auch Digitalisierung für uns eine
größere Rolle spielen.

Dann gibt es einen dritten Kritikpunkt oder Punkt,
wo ich mir mehr Akzentuierung gewünscht hätte.
Das ist die Fragestellung von Forschungsland-
schaft. Wenn wir uns Forschungs- und Entwick-
lungsausgaben anschauen, ist es in Thüringen so,
dass wir in einem bundesweiten Ranking auf
Platz 10 sind – ein guter Mittelplatz vielleicht. Aber
wenn wir uns dann die Fokussierung anschauen
und nur die Hochschulen in den Blick nehmen,
dann wird sehr schnell klar, dass wir dort sehr weit
vorne liegen. Das ist eigentlich toll. Aber im Um-
kehrschluss bedeutet das nichts anderes, als dass
wir es immer noch nicht geschafft haben, For-
schungsmittel von außerhalb der Hochschulen in
Verbindung zu Forschungsmitteln innerhalb der
Hochschulen zu setzen. Diesen Weg noch mal ge-
meinschaftlich zu durchdenken und sich die Frage
zu stellen, wie kriegen wir eigentlich den Thüringer
Mittelstand dazu, Geld in die Hand zu nehmen, um
letztlich die Mittel, die wir als Staat aufwenden,
auch noch mal zu matchen, ich glaube, das ist
durchaus den Schweiß der Ehren wert, dort noch
mal nachzudenken, wie eigentlich der Technologie-
transfer aussieht, wie die Anreicherung von For-
schungs- und Entwicklungskosten aussieht. Dann
wird da – glaube ich – auch ein bunter Strauß und
ein guter Schuh draus, wie sich Thüringen als
Hochschullandschaft profilieren kann.

Ich könnte noch viele Einzelthemen auflisten. Was
ich nur zum Ausdruck bringen möchte, ist: Wir fin-
den, dass die Rahmenvereinbarung eine gute
Grundlage ist und auch einen guten Weg be-
schreibt, wie sich die Thüringer Hochschulland-
schaft entwickeln kann. Das ist etwas, was ich bei
der Rahmenvereinbarung IV und dabei, wie sie ein-
gebracht wurde, so jetzt ohne Weiteres nicht ge-
sagt habe. Insofern ist das ein Fortschritt. Insofern
glaube ich, dass wir in einem Diskurs im Wissen-
schaftsausschuss dann auch noch mal die einzel-
nen Schwerpunkte herausgreifen. Dann hat Thürin-
gen da einen guten Schritt nach vorn getan und
das sollte unser gemeinsames Anliegen sein: junge
Menschen hier halten oder hierherbringen und
durch Wissenschaft Mehrwert für die Gesellschaft,
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aber vielleicht auch bessere und andere Jobs zu
schaffen. Wenn uns das gelingt, dann tun wir dem
Freistaat einen guten Dienst und dafür bin ich bei
der Einbringung der Rahmenvereinbarung V dank-
bar. Schönen Dank.

(Beifall CDU)

Vizepräsident Worm:
Danke, Herr Abgeordneter. Nächster Redner ist Ab-
geordneter Liebscher, SPD-Fraktion.

Abgeordneter Liebscher, SPD:
Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kolle-
gen, liebe Zuschauer am Livestream, mit dem vor-
liegenden Entwurf der Rahmenvereinbarung V zwi-
schen der Thüringer Landesregierung und den Thü-
ringer Hochschulen liegt ein Papier auf dem Tisch,
das den Thüringer Hochschulen in den nächsten
vier Jahren eine verlässliche und auskömmliche Fi-
nanzierung sicherstellt und damit den Weg des
jährlichen Mittelaufwuchses der vergangenen Jahre
für die Hochschulen fortschreibt.

Die Rahmenvereinbarung V sieht vor, dass die
staatlichen Hochschulen im Zeitraum 2021 bis 2025
jährlich im Durchschnitt rund 500 Millionen Euro er-
halten, ausgehend von 496 Millionen Euro im Jahr
2021 mit einem jährlichen Aufwuchs von 4 Prozent
bis hin zu 580 Millionen Euro im Jahr 2025. Das
entspricht einem kumulierten Mittelaufwuchs in den
nächsten vier Jahren von 302 Millionen Euro und
einem Gesamtfinanzvolumen der Rahmenvereinba-
rung von über 2,6 Milliarden Euro.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Rah-
menvereinbarung V ist zweifelsohne ein finanzieller
Kraftakt. Mit Blick auf die Entwicklung Thüringens
ist diese Vereinbarung aber ein sehr zentraler Bau-
stein, denn profilierte und verlässlich finanzierte
Hochschulen sind ein wichtiger Pfeiler der Zu-
kunftsfähigkeit unseres Freistaats. Unsere Hoch-
schulen ziehen kluge Köpfe aus Deutschland und
der ganzen Welt an. Hier wird geforscht, analysiert,
ausgebildet, kritisch hinterfragt. In unseren Hoch-
schulen entstehen kreative Ansätze und innovative
Ideen, die so wichtig sind für die Wettbewerbsfähig-
keit unserer Thüringer Wirtschaft. Nicht zuletzt des-
wegen sind in der Rahmenvereinbarung mit den
Hochschulen Ziele und Entwicklungsschwerpunkte
vereinbart, damit sich die Studienbedingungen wei-
ter verbessern und die Forschungs- und Innovati-
onspotenziale gestärkt werden.

Ein wichtiges Feld bleibt dabei nach wie vor, die
Rahmenbedingungen für den Wissenstransfer best-
möglich zu gestalten, also den engen, dauerhaften

Austausch mit den außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen und insbesondere der regionalen
Wirtschaft sicherzustellen und immer wieder aufs
Neue zu befeuern. Der Wissens- und Technologie-
transfer in die Wirtschaft und in die Industrie ist ent-
scheidend, um auf Basis der Forschungen Spitzen-
produkte Made in Thüringen zu entwickeln, die wie-
derum spitzenmäßige Arbeitsplätze im Freistaat si-
chern. Diese Zusammenarbeit zwischen den Hoch-
schulen und den Unternehmen kann so auch dafür
sorgen, dass die Studierenden nach ihrem Ab-
schluss Beschäftigungsangebote in Thüringer Un-
ternehmen annehmen. Um diese Ziele zu errei-
chen, erhalten die Hochschulen die bereits erwähn-
te finanzielle Planungssicherheit.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, bereits
jetzt ist unstrittig, dass die Corona-Krise die finan-
ziellen Spielräume des Freistaats einschränkt. Aber
gerade wegen dieser Situation müssen wir die Kraft
aufbringen, die Hochschulen auch auskömmlich
und verlässlich zu finanzieren.

(Befall SPD)

Starke Hochschulen sind ein wichtiger Baustein,
um Thüringen erfolgreich aus der Corona-Krise zu
führen. Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsident Worm:
Danke, Herr Abgeordneter. Als nächsten Redner
rufe ich Abgeordneten Kaufmann, AfD-Fraktion,
auf.

Abgeordneter Prof. Dr.-Ing. Kaufmann, AfD:
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen
und Herren Abgeordnete, liebe Gäste am Li-
vestream, die vorliegende Vereinbarung soll das
Verhältnis zwischen Hochschulen und der Landes-
regierung für die nächsten fünf Jahre regeln. Was
ist das für ein Verhältnis? Die Landesregierung
setzt ein Budget, wobei die jährliche Steigerung von
4 Prozent pro Jahr erfahrungsgemäß die Teuerun-
gen der wichtigsten Ausgabenposten nicht deckt.
Dafür werden den Hochschulen seitenlang Vorga-
ben gemacht, die sich in den Ziel- und Leistungs-
vereinbarungen fortsetzen. Sagen wir es so: Es gibt
auch positive Ansätze in der Rahmenvereinbarung.
Ich bin guten Willens und möchte einige dieser
Punkte lobend erwähnen. Als Entwicklungsschwer-
punkte werden ausdrücklich die Ingenieurwissen-
schaften und die Lehrerbildung genannt, zweifellos
sind das Felder, auf denen ein hoher Bedarf be-
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steht. Leider beantwortet die Rahmenvereinbarung
nicht die Frage, wie mehr der vorhandenen Abituri-
enten für diese Studienrichtungen gewonnen wer-
den können. Die Rahmenvereinbarung verfolgt aus-
drücklich das Ziel, Fachkräfte in Thüringen zu hal-
ten und die regionale Wirtschaft zu stärken. Das hat
die Landesregierung gut aus dem Programm der
AfD übernommen.

(Beifall AfD)

(Heiterkeit BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Die Vereinbarung räumt den Hochschulen aus-
drücklich die Möglichkeit der Bildung von Rückla-
gen ein, vielleicht wird dieser Punkt die Unsicher-
heit beenden, die bisher in jedem einzelnen Jahr
neu aufkeimte und teilweise zu panischem Finanz-
gebaren führte.

Nun komme ich zur viel längeren Liste der misslun-
genen oder fragwürdigen Abschnitte. Meine Damen
und Herren, für die AfD als bürgerliche Kraft sind in
der Hochschulpolitik zwei Grundsätze nicht verhan-
delbar: erstens die Qualitätsstandards an unseren
Hochschulen. Diese garantieren unseren wirtschaft-
lichen und wissenschaftlichen Erfolg.

(Zwischenruf Abg. Blechschmidt, DIE LINKE:
Die wollen wir auch nicht mit euch verhan-
deln!)

Zweitens die im Grundgesetz verankerte Freiheit
von Forschung und Lehre, die in der akademischen
Selbstverwaltung ihren Ausdruck findet. Diese ga-
rantieren die Innovationskraft unserer Wissen-
schaftseinrichtungen. 

(Zwischenruf Abg. Wolf, DIE LINKE: Deswe-
gen sollte der Thüringen-Monitor auch ver-
brannt werden!)

Bereits in der Präambel wird gegen den Grundsatz
der Freiheit von Forschung und Lehre verstoßen,
indem den Hochschulen politisch-ideologische Vor-
gaben ins Stammbuch geschrieben werden: gesell-
schaftlichen Wandel gestalten, Klimaschutz meis-
tern usw. Ob diese Ziele sinnvoll sind, ist nicht die
Frage. Wenn die Landesregierung das Grundge-
setz ernst nehmen würde, dann würden sich in ei-
ner Vereinbarung mit den Hochschulen solche Vor-
gaben nicht finden. 

(Beifall AfD)

Einer von fünf ausdrücklich genannten Entwick-
lungsschwerpunkten ist die Hochschulverwaltung.
Jeder wissenschaftlich Beschäftigte weiß, dass die
in Teilen kafkaeske Verwaltung Initiativen geradezu
abwürgen kann. Insbesondere kleine Forschungs-
und Entwicklungsprojekte, sagen wir bis
10.000 Euro, werden nur mit spitzen Fingern ange-

fasst. Allein um einige Hundert Euro Drittmittel zu
vereinnahmen, muss in stundenlanger Arbeit ein
seitenlanges Datenwerk im Umfang von 5 Mega-
byte ausgearbeitet werden. Exkursionen mit Stu-
denten tun sich nur noch Masochisten unter den
Lehrenden an, die Erregung bei der Befolgung ab-
surder Abrechnungsvorschriften empfinden. 

(Beifall AfD)

Mit diesem Wissen habe ich die Passage zur Ver-
waltung mit besonderem Interesse gelesen. Aber
ach, konkrete Maßnahmen finden sich nicht. Man
will den Hochschulen externe Berater ins Haus
schicken, um die Geschäftsprozesse zu begutach-
ten. 

(Zwischenruf Tiefensee, Minister für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitale Gesell-
schaft)

Das steht in der Rahmenvereinbarung drin, Sie wol-
len externe Berater einsetzen. 

(Zwischenruf Tiefensee, Minister für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitale Gesell-
schaft)

Nein, möchte ich nicht. Und im sprichwörtlichen Be-
raterkauderwelsch ist auch die Rahmenvereinba-
rung gehalten. Erlauben sie mir, als Kostprobe ein
Zitat zu geben: „Die Hochschulen steigern ihre Ser-
viceorientierung für die relevanten Hauptgeschäfts-
prozesse hin zu einer umfassend leistungsfähigen
Verwaltung.“ Na schönen Dank auch. Klingt
modern, gibt inhaltlich nichts Konkretes vor und je-
der kann reininterpretieren, was er will oder was die
Berater dann vorgeben. 

(Beifall AfD)

In diesem Stil liest sich die gesamte Vereinbarung.
Ich bin gespannt, wer am Ende die externen Bera-
ter zahlen soll. Dazu findet sich in der Rahmenver-
einbarung nichts, doch vermutlich breitet sich auch
in Thüringen das Phänomen aus, Steuergelder für
externe Berater zu verausgaben. Mein Tipp an die
Landesregierung: Fragen Sie doch einfach mal die
Hochschulbeschäftigten, welche absurden Verwal-
tungsvorgänge ihnen das meiste Haareraufen be-
scheren. Ich bin sicher, jeder hat seine persönliche
Hitliste. Bürokratieabbau in den Hochschulen ist
dringend notwendig,

(Beifall AfD)

die Passagen in der Rahmenvereinbarung wirken
nur leider hilflos.

Anderes Thema: Qualitätsstandards. Die Hoch-
schulen sollen Strategien entwickeln, mit denen ein
vorzeitiger Ausstieg aus dem Studium verhindert
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und die Studienerfolgsquoten verbessert werden
können – Zitat: „auch angesichts einer zunehmen-
den Heterogenität der Studierenden“. Lassen Sie
mich das übersetzen: Qualitätsstandards sollen
weiter so abgesenkt werden, bis auch der unfähigs-
te Abiturient, der nie ein Studium hätte aufnehmen
sollen, seinen Abschluss bekommt.

(Beifall AfD)

Das Wort „Heterogenität“ deutet darauf hin, welche
Klientel man dabei besonders im Blick hat. Leider
wird damit nur eine Entwicklung fortgeschrieben,
die schon länger zu beobachten ist: Abschlüsse
produzieren um jeden Preis, ansonsten werden die
Mittel gekürzt. Das ist heute Bestandteil der Ziel-
und Leistungsvereinbarungen mit den Hoch-
schulen.

Die Hochschulen sollen ihre Attraktivität für auslän-
dische Studierende erhöhen – schön und gut. Wer
in Thüringen studieren will, der soll gern kommen.
Aber wie passt die Erhöhung der Attraktivität für
ausländische Studenten mit dem Ziel zusammen,
Fachkräfte für die Region zu finden? Der Kollege
Voigt hat das schon angesprochen. Ich selbst habe
sehr viele ausländische Studenten eines englisch-
sprachigen Ingenieur-Masterstudiengangs betreut.
Von den mir bekannten Masterabsolventen ist kein
einziger nach dem Abschluss in Thüringen geblie-
ben.

(Zwischenruf Ramelow, Ministerpräsident:
Wer will auch bei Ihnen bleiben?)

Gerade für diesen englischsprachigen Studiengang
spendiert die Landesregierung enorm viel Geld.

(Zwischenruf Abg. Wolf, DIE LINKE: Ist das
Ihre Willkommenskultur?)

Ich sehe bei dieser Strategie keinen Nutzen für das
Land.

(Beifall AfD)

Statt zusätzliche Studenten aus dem Ausland ins
Land zu locken, die nach dem Studium entschwin-
den, müssen die einheimischen Abiturienten und
Absolventen für unsere Hochschulen und unser
Land gewonnen werden.

(Zwischenruf Abg. Wolf, DIE LINKE: Sie
müssen sich schon mal entscheiden, ob Sie
für oder gegen die Akademisierung sind!)

Aus Zeitgründen muss ich die Aufzählung der frag-
würdigen Themen im Rahmenvertrag schon hier
abbrechen. Die Fraktion der AfD kann der Rahmen-
vereinbarung in der vorliegenden Form nicht zu-
stimmen. Vielen Dank.

(Beifall AfD)

Vizepräsident Worm:
Danke, Herr Abgeordneter. Der nächste Redner ist
Abgeordneter Müller, Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen.

Abgeordneter Müller, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und
Kollegen! Sehr geehrter Herr Kaufmann, auf Sie
komme ich am Ende meiner Rede noch mal zurück.
Wir wollen heute entscheiden, die fünfte Rahmen-
vereinbarung mit den Hochschulen auf den Weg zu
bringen, und sie nicht etwa heute verabschieden.
Von daher: Das steht noch gar nicht an.

Die Thüringer Hochschulen brauchen Planungssi-
cherheit. Wir haben aus verschiedenen Kontakten
gehört, dass sie sich diese durchaus auch herbei-
sehnen. Wer kann es ihnen verdenken? Wir neh-
men die Empfehlungen des Wissenschaftsrats auf
und schreiben einen kontinuierlichen Mittelauf-
wuchs von 4 Prozent weiter fest. In der Vergangen-
heit wurden noch unter der Ägide der CDU die
Hochschulen mit lediglich 1 Prozent Aufwuchs ver-
gütet, vielleicht auch ein Stückchen weit abge-
speist. Das hat die Hochschulen ganz schön an ih-
re Grenzen gebracht. Durch den geringen Auf-
wuchs hat sich auf mehreren Ebenen ein Abarbei-
tungsstau aufgehäuft. Die rot-rot-grüne Koalition
hat diesen Missstand beendet und die Hochschulen
wieder stark aufgestellt. Die Hochschulen brauchen
aber auch in Zukunft Planungssicherheit. Wir set-
zen weiterhin auf die bewährten Mittel. Die Hoch-
schulen erhalten ein Globalbudget. 90 Prozent des
Budgets werden als Grundbudget festgeschrieben,
10 Prozent bekommen die Hochschulen über ein
entsprechendes Leistungsbudget. Dabei werden
die Ziel- und Leistungsvereinbarungen und die
Strukturentwicklungspläne mit jeder Hochschule
einzeln ausgehandelt und abgeschlossen, nicht et-
wa pauschal oder global hier festgeschrieben. So
sehen Wertschätzung der Hochschulen und die
Stärkung der Hochschulautonomie aus – und wir
als Grüne stehen für eine Stärkung der Hochschul-
landschaft in Thüringen. Die Rahmenvereinba-
rung V ist dafür ein geeignetes Mittel.

Und Herr Kaufmann, es ist eine Rahmenvereinba-
rung. Nehmen Sie das Bild eines Sandkastens, den
wir errichten, und Sie versuchen, die Förmchen da-
rin zu beschreiben. Viel Spaß mit Ihnen im Aus-
schuss. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)
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Vizepräsident Worm:
Danke, Herr Abgeordneter. Nächster Redner ist Ab-
geordneter Kemmerich, FDP-Fraktion.

Abgeordneter Kemmerich, FDP:
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und
Herren, liebe Zuschauer und -hörer in den Medien!
Herr Kaufmann, auch durch Wiederholung wird Un-
sinn nicht wahrer. Dass Sie immer wieder behaup-
ten, irgendjemand hätte bei Ihnen was abgeschrie-
ben, das entbehrt jeder Grundlage. Nochmals: Das
wird nicht wahrer, indem Sie es wiederholen, gleich
von wem. Und was Sie zu ausländischen Studen-
ten gesagt haben – darauf wäre ich im Traum nicht
gekommen.

(Beifall FDP)

Ich glaube, gerade Universitäten blühen auch gera-
de dadurch auf, dass verschiedenste Menschen
aus verschiedensten Kulturen und Ländern gemein-
sam im wissenschaftlichen Diskurs zueinander ste-
hen. Das macht einen Campus lebenswert und soll-
te in der Thüringer Universitätslandschaft unbedingt
erhalten bleiben.

(Beifall FDP)

Wir reden aber eigentlich zum Entwurf der Rah-
menvereinbarung V zwischen der Thüringer Lan-
desregierung und den Hochschulen des Landes.
Hintergrund: Die Hochschulrahmenvereinbarung
stellt die Grundlage für die zwischen dem Freistaat
und seinen Hochschulen abzuschließenden Ziel-
und Leistungsvereinbarungen dar. Aus der Präam-
bel geht hervor, dass die Leistungsfähigkeit der
Hochschulen zu sichern sei und deren Planungssi-
cherheit gewährleistet werden soll. Darüber disku-
tieren wir.

(Beifall DIE LINKE, FDP)

Auf dem Papier sehen die Zahlen gut aus und sind
das Ergebnis einer jährlichen Steigerung von 4 Pro-
zent. Und Herr Müller, das ist genau die Frage:
Reicht die lineare Steigerung von 4 Prozent aus?
Sind unsere Hochschulen für die Zukunft wirklich
adäquat aufgestellt und ist das Budget ausreichend
– und so unsere Analyse: Wir sind eben nicht an al-
len Stellen Spitze. Das haben nicht nur die Corona-
Epidemie und -Pandemie und deren Folgen ans Ta-
geslicht gebracht, sondern auch andere Stellen.
Deshalb muss gefragt werden: Ist das Budget aus-
reichend, um die Zukunftsfähigkeit der Universitäts-
landschaft, der Hochschulen in Thüringen sicherzu-
stellen?

Ein paar Aspekte noch für die Diskussion; Lehrer-
bildung: Der Lehrerbildung an den lehrerbildenden

Hochschulen soll künftig ein höherer Stellenwert
zukommen. Das ist Konsens bei allen. Gehen wir
die richtigen Wege dahin? Die Lehrerbildung muss
verschiedene Qualitätsthemen berücksichtigen und
von einer Qualitätsoffensive begleitet werden. Über
den Inhalt dieser sogenannten Qualitätsoffensive
schweigt aber die Rahmenvereinbarung. Wir schla-
gen vor, dass dazu auch die verpflichtende Einrich-
tung von eigenständigen Fakultäten für die Lehrer-
bildung gehören muss. Diese sogenannten Schools
of Education führen dann dazu, die bislang an den
meisten Hochschulen zerklüfteten Lehrerausbildun-
gen zusammenzuführen.

(Beifall FDP)

Die Landesregierung möchte den Megatrend „Digi-
talisierung“. Kleiner Einschub: Ich oder wir möchten
hier nicht von Trend sprechen, denn Trends haben
die Eigenschaft, wieder zu verschwinden, Digitali-
sierung wird bleiben. Das ist die Megaaufgabe der
Zukunft. Die Landesregierung möchte den Mega-
trend „Digitalisierung“ in der Hochschulbildung und
in den Forschungsprozessen erfolgreich und nach-
haltig umsetzen. Grundlage dafür bildet die Strate-
gie zur Umsetzung der Digitalisierung im Hoch-
schulbereich aus dem Jahre 2017. Auch im Bereich
der Digitalisierung der Hochschulen hat die Corona-
Krise das Verbesserungspotenzial an den Hoch-
schulen aufgezeigt. Ob die Strategie aus dem Jah-
re 2017 geeignet ist, die drängenden Herausforde-
rungen zu bewältigen, bezweifeln wir. Die Hoch-
schulen werden im Zusammenhang der Digitalisie-
rung von Forschung und Lehre die IT-Versorgung
und Organisation so ausrichten, dass Mitarbeiter,
Wissenschaftler und Studierende bestmöglich
durch digitale Angebote bei der Arbeit, der For-
schung und beim Studium unterstützt werden. Ich
habe zwei Kinder an den Universitäten hier. Ich be-
zweifle sehr, dass das jetzt Standard ist. Das ist
eher manchmal noch Kreidezeit. Wo sind denn ge-
nau die digitalen Angebote? Oftmals liegt es am
Willen und den Fähigkeiten des Hochschullehrers.
Insofern brauchen wir auch Planungssicherheit da-
für, womit die Hochschulen rechnen können – neue
Gebäude für Informatik in Jena oder Software für
das Rechenzentrum an der Universität in Erfurt.

Auch trifft die vorliegende Rahmenvereinbarung
keine Aussage zum eigentlichen Zukunftsfeld der
kommenden Jahre, der künstlichen Intelligenz.
Warum nicht die aktuelle KI-Debatte, die auf EU-
Ebene und im Bund geführt wird, aufgreifen, mutig
Ressourcen bündeln und einen schlagkräftigen KI-
Campus aller Thüringer Hochschulen schaffen?
Durch exzellente Forschung und Lehre, attraktive
Rahmenbedingungen und moderne KI sowie Rech-
nerinfrastruktur können wir die Attraktivität für Spit-
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zenforscher und Nachwuchstalente am Standort
Thüringen verbessern. 

Letzte Anmerkung: Den Ausbau des Wissen-
schafts- und Technologietransfers begrüßen wir
ausdrücklich. Netzwerke und Kooperationen zwi-
schen den Hochschulen und der Wirtschaft bringen
für alle Seiten einen Mehrwert. Wie die Kooperation
im Detail aussehen soll, wird nicht deutlich. Thürin-
gen befindet sich seit Jahren auf den letzten Plät-
zen der Gründerquote in Deutschland.

Zusammenfassend kann gesagt werden: Ob das im
Ergebnis angestrebte Ziel zur Profilierung des Frei-
staats als Wissenschafts-, Wirtschafts-, Sozial- und
Kulturland beiträgt, erscheint zweifelhaft, aber dafür
haben wir die Diskussion in den Ausschüssen, auf
die wir uns freuen. Vielen Dank.

(Beifall FDP)

Vizepräsident Worm:
Danke, Herr Abgeordneter. Mir liegen jetzt keine
weiteren Redemeldungen aus den Reihen der Ab-
geordneten vor. Für die Landesregierung: Gibt es
Redebedarf? Nein, das kann ich nicht erkennen.
Dann frage ich, wird Ausschussüberweisung bean-
tragt? Beantragt wurde Ausschussüberweisung an
den Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und di-
gitale Gesellschaft. Wir stimmen darüber ab. Wer
ist dafür? Das sind – wie ich erkennen kann – alle
Fraktionen. Damit ist die Ausschussüberweisung
angenommen und über den federführenden Aus-
schuss müssen wir nicht abstimmen. Damit schlie-
ße ich diesen Punkt.

Wir kommen zum Aufruf des neuen Tagesord-
nungspunkts 23a

Weitere Stärkung und Entwick-
lung der pädagogischen Arbeit
an den Thüringer Regel-, Ge-
meinschafts- und Gesamt-
schulen
Antrag der Fraktionen DIE LIN-
KE, der SPD und BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/938 - 

Wünscht jemand aus den Fraktionen Die Linke, der
SPD oder Bündnis 90/Die Grünen das Wort zur Be-
gründung? Herr Abgeordneter Wolf. 

Abgeordneter Wolf, DIE LINKE:
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolle-
ginnen und Kollegen, die Fraktionen Die Linke, der
SPD und Bündnis 90/Die Grünen legen Ihnen heu-
te einen Antrag vor, der die pädagogische Arbeit an

den Thüringer Regelschulen, Gemeinschafts-
schulen und Gesamtschulen in den Blick nimmt.
Der Antrag benennt einerseits wesentliche Maß-
nahmen, die die Koalition in der letzten Legislatur-
periode zur Stärkung der pädagogischen Arbeit an
diesen Schulen auf den Weg gebracht hat. Unter
dem Aspekt der besonderen Leistung, die Pädago-
ginnen und Pädagogen an diesen Schulen vollbrin-
gen, wird die Landesregierung zudem um Bericht
ersucht.

Drittens, geht es schließlich darum, eine Reihe von
Maßnahmen voranzutreiben, die das Ziel haben,
die pädagogische Arbeit an diesen Schulen speziell
zu fördern und voranzubringen. Im Antrag ist ables-
bar, dass die Fraktionen von Rot-Rot-Grün den Re-
gelschulen, Gemeinschaftsschulen und Gesamt-
schulen in Thüringen für die Unterrichtung und Per-
sönlichkeitsentwicklung unserer Kinder eine große,
ja, eine entscheidende Bedeutung zumessen. Dass
unsere Schulen mit einer Reihe von aktuellen und
zum Teil auch langfristigen Herausforderungen kon-
frontiert sind, dass wir heute neue Antworten brau-
chen, das wissen wir. Denken wir nur an solche He-
rausforderungen wie die Digitalisierung. Auch das
wird aus dem Antrag deutlich. Wir halten es für eine
der wichtigsten Aufgaben innerhalb des Bildungs-
systems und noch dazu für überaus aktuell, die
Fragen der Arbeit dieser Schulen näher zu behan-
deln und im fachlichen Austausch auch im Bil-
dungsausschuss zu guten Schlussfolgerungen zu
kommen, die unsere Pädagoginnen und Pädago-
gen stärken und am Ende vor allen Dingen den Kin-
dern und Jugendlichen, also den Schülerinnen und
Schülern nutzen, denn an denen ist uns allen gele-
gen. 

Ich freue mich auf den Austausch hier im Plenum
und dann natürlich auch im Ausschuss. Vielen
Dank. 

(Beifall DIE LINKE)

Vizepräsident Worm:
Danke, Herr Abgeordneter. Als erster Redner
spricht Abgeordneter Hartung, SPD-Fraktion.

Abgeordneter Dr. Hartung, SPD:
Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren,
Regelschulen, Gemeinschaftsschulen und Gesamt-
schulen bilden als Schularten der Sekundarstufe I
das Herzstück des Thüringer Schulwesens. 60 Pro-
zent aller Schüler besuchen die Klassenstufen 5 bis
10 in diesen Schularten. Regelschulen, Gemein-
schaftsschulen und Gesamtschulen leisten aber
auch den Löwenanteil an Integrations- und Inklusi-
onsarbeit, sowohl bei Schülern mit und ohne Migra-
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tionshintergrund als auch bei Schülern mit und oh-
ne sonderpädagogischem Förderbedarf. Wenn wir
also die Situation an diesen Schulen analysieren,
dürfen wir nicht nur immer auf die Regelschule
schauen, wie das gern getan wird, sondern wir
müssen auch die Gesamt- und die Gemeinschafts-
schulen in den Blick nehmen, denn nur wenn wir
sie gemeinsam schulartenübergreifend betrachten,
wird uns auch klar, dass alle diese Schularten mit
ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. 

Ich möchte das an drei Beispielen hier kurz auffüh-
ren. Erstes Beispiel ist der Personalmangel. Auch
nachdem wir die Eingangsbesoldung auf die A13
analog zum Gymnasium angehoben haben, bleibt
der Run der jungen Lehrer auf die Gymnasialstufe
ungebrochen. Es bleibt bei dem großen Problem,
Nachwuchs zu gewinnen. Da müssen wir nach-
schauen, wie wir diesen Strom an jungen Lehrern,
wenn er denn mal einsetzt, besser dahin lenken,
wo wir ihn brauchen. Das bedeutet, wir müssen uns
endlich ernsthaft damit befassen, von der schulart-
spezifischen Ausbildung zur schulstufenspezifi-
schen Ausbildung zu kommen. 

Zweites Beispiel: Die Regelschulen, die Gemein-
schaftsschulen und die Gesamtschulen haben ei-
nen deutlich höheren Stundenausfall als die analo-
gen Gymnasialstufen. Das hat zum einen mit dem
eben geschilderten Personalnachwuchsproblem zu
tun, zum anderen aber auch damit, dass viele die-
ser Schulen sehr klein sind, gerade Regelschulen
sehr klein sind. Das bedeutet, mit wenigen Schü-
lern ist das Personaltableau auf Kante genäht, und
wenn einer der Lehrer mal krank wird – der Lehr-
körper ist nun mal relativ überaltert –, fällt im Prin-
zip ein großer Teil der Unterrichtsstunden aus. Das
bekommen wir immer wieder auch von den Leh-
rern, von den Eltern, von den Schülern zurückge-
spiegelt. Das bedeutet, hier müssen wir vermehrt
auf Kooperation setzen. Dafür haben wir die Wei-
chen in der letzten Legislaturperiode gestellt. Hier
muss man vorankommen, wenn wir die kleinen
Schulstandorte erhalten wollen und ihnen einen
besseren Zugriff auf einen größeren Lehrerpool ge-
währen wollen. 

Ein letztes Beispiel ist die Notwendigkeit, die schuli-
sche Berufsorientierung und die Berufsvorbereitung
zu verbessern. In den Schulen der drei genannten
Schularten ist die Abbrecherquote immer noch viel
zu hoch. Sie ist deutlich höher als beim Gymnasi-
um. Wir müssen hier schulartübergreifend Lösungs-
ansätze erarbeiten. Wir schlagen vor, dass wir be-
ginnend mit dem Schuljahr 2021/2022 ein Landes-
programm „Erfolgreich zum Abschluss“ implemen-
tieren, um genau auf diesen Punkt einzugehen und
hier eine geringere Abbrecherquote zu erreichen.

Ich denke, an diesen Beispielen ist deutlich gewor-
den, dass wir eine Vielzahl von Problemen schulart-
übergreifend betrachten und behandeln müssen.
Ich freue mich auf die weitere Beratung im
Fachausschuss. Vielen Dank.

(Beifall SPD)

Vizepräsident Worm:
Danke, Herr Abgeordneter. Nächster Redner ist Ab-
geordneter Jankowski, AfD-Fraktion.

Abgeordneter Jankowski, AfD:
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolle-
gen Abgeordnete, liebe Zuschauer am Livestream!
Zunächst ging ich davon aus, dass Rot-Rot-Grün
hier wieder einen inhaltsdünnen Rundumschlag
zum Thüringer Schulsystem macht, aber nein, es
geht um eine tiefgreifende ideologische Debatte
und Verschärfung des bisher eingeschlagenen
Wegs.

(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Langweilig!)

Lassen Sie mich den Gedankengang des hier zu-
grunde liegenden Antrags ein wenig in andere Wor-
te packen. Ich möchte an dieser Stelle zitieren und
die Quelle werde ich danach auch sagen, wo es
herkommt. Das Zitat ist: „Die deutsche Schule war
trotz ihrer beachtlichen Bildungshöhe nie eine Stät-
te wirklich demokratischer Erziehung der Jugend zu
verantwortungsbewussten freien Bürgern. Sie war
eine Standesschule. Für die Söhne und Töchter
des einfachen Volkes waren die Tore der höheren
Schule und der Hochschule in der Regel verschlos-
sen, weil nicht die Fähigkeit der Kinder, sondern die
Vermögenslage der Eltern über de[n] Bildungsgang
bestimmte.“ Kommt Ihnen wahrscheinlich irgendwie
bekannt vor, dies ist der Einleitungstext des Ge-
setzes zur Demokratisierung der deutschen Schule
von 1946 der sowjetischen Besatzungszone.

(Beifall AfD)

Später hat man dann in der DDR diese Rhetorik
noch etwas gesteigert. 

(Zwischenruf Abg. Heym, CDU: Es war nicht
alles falsch!)

Auch heutzutage, wo Hochschulen und Bildungs-
einrichtungen allen Kindern offenstehen, wird im-
mer wieder die Mär behauptet, dass der Bildungs-
gang mit der Vermögenslage der Eltern zusammen-
hinge. Der Grundgedanke des damaligen DDR-Ge-
setzes lebt also heute in Rot-Rot-Grün noch wun-
derbar weiter.

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: SBZ!)
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Das habe ich vorhin auch gesagt. 

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Sie sagten
aber jetzt „DDR-Gesetz“!)

Ja, die sowjetische Besatzungszone.

Vizepräsident Worm:
Bitte keinen Dialog!

Abgeordneter Jankowski, AfD:
Das Gesetz kam aus der sowjetischen Besatzungs-
zone, kam dann aber später auch in die DDR.

(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Keine Ahnung! Keine Ah-
nung!)

Im eben zitierten Gesetz stand aber auch: „In den
Jahren des Neuaufbaus der Einheitsschule werden
zur Unterstützung der Schulbehörden Vertreter der
demokratischen Parteien und Organisation im wei-
testen Umfang herangezogen.“ Auch diese Heran-
gehensweise kommt mir irgendwie bekannt vor,
dieser Satz könnte heute noch eins zu eins im Pro-
gramm von Rot-Rot-Grün stehen. Man sieht, wo die
Anregungen herkommen.

(Beifall AfD)

(Zwischenruf Abg. Ramelow, DIE LINKE: Sie
könnten die Zeit davor nehmen!)

Nein, definitiv nicht.

(Zwischenruf Abg. Ramelow, DIE LINKE:
Doch!)

Was man in der sowjetischen Besatzungszone
1946 tat, war nichts anderes als ein massiver Ein-
griff ins Bildungssystem. Das gegliederte Schulsys-
tem, welches über Jahrhunderte gewachsen war,
sollte eingeebnet werden, und dies ging nicht von
den Schulen, Pädagogen und Wissenschaftlern
aus, sondern von der Politik. Es war keine notwen-
dige Bildungsreform zugunsten der Schüler von
Lehrern, sondern eine ideologische Zwangsände-
rung. Und nichts anderes versucht Rot-Rot-Grün
heute auch wieder.

(Beifall AfD)

Im Begründungstext des Antrags wird immer das
polytechnische Prinzip erwähnt. Und Herr Wolf, Sie
betonten ja schon in einer der letzten Plenarsitzun-
gen, dass die polytechnischen Schulen für Sie im
Thüringer Bildungssystem eine herausragende
Stellung hatten. Ob nun aus Nostalgie oder Ostal-
gie: Wer sich die Schulform zurückwünscht, ver-
kennt komplett, dass sie sich nicht in die heutige
Zeit implementieren lässt, weil die Voraussetzun-

gen dafür einfach nicht mehr gegeben sind. Ich bin
ganz bei Ihnen, dass die polytechnischen Schulen
ein hohes Bildungsniveau hatten. Wir unterstützen
aber nicht, dass das Schulsystem genormt und
gleichgeschaltet wird. Die Schullandschaften müs-
sen verschiedene Schularten für die verschieden
begabten Schüler bieten. Wir als AfD werden uns
deswegen allen Vereinheitlichungswünschen ent-
schieden entgegenstellen.

(Beifall AfD)

(Zwischenruf Abg. Bilay, DIE LINKE: Gleich-
schaltung ist doch sonst Ihr Ding!)

(Zwischenruf Abg. Hey, SPD: Ich sage nur
Eisenach!)

Jetzt aber dazu, warum das von Ihnen gewünschte
Prinzip der Einheitsschulen, so erfolgreich es viel-
leicht auch in der DDR sein mochte, nicht funktio-
nieren kann. Erstens: Sie behaupten in Ihrer Be-
gründung, dass die individuelle Förderung und ge-
meinsame Beschulung in den Schulen gelinge, und
das ist schon eine falsche Annahme. Die Inklusion
körperlich behinderter Menschen unterstützen wir
als AfD ausdrücklich. Es ist aber etwas völlig ande-
res, wenn man von Kindern mit Störungen im sozia-
len Miteinander oder von Kindern mit Förderbedarf
Lernen oder Ähnlichem redet. Da gelingt die Inklu-
sion eben nicht. 

(Beifall FDP)

Die Lehrer sind überfordert, die Schüler können im
Unterricht teilweise nicht folgen und bleiben zurück.
Und für diese Kinder brauchen wir ein starkes För-
derschulsystem, damit sie auch ihren bestmögli-
chen Lernerfolg erzielen können. 

(Beifall AfD)

Zweiter Punkt, warum das System der Einheits-
schule damals in der DDR vielleicht funktioniert hat:
Es gab inhaltsstarke Lehrpläne. Es gab keine nebu-
lösen Kompetenzpläne, von denen keiner weiß,
was die Kinder heute am Ende der Schullaufbahn
überhaupt können. Bestimmte Inhalte wurden ver-
bindlich vermittelt. Und jetzt können Thüringer
Schüler die Schule verlassen, teilweise sogar ohne
einmal Goethe und Schiller gelesen zu haben. So
gehen wir mit den Wahrzeichen unseres Freistaats
um. 

(Beifall AfD)

Der dritte Punkt für den Erfolg war auch, dass da-
mals die DDR-Lehrer eine gewisse Autorität hatten.
Die Autorität der Lehrer beruhte allerdings zum
größten Teil auf politischer Kontrolle und gesell-
schaftlichen Sanktionen bei Abweichlern und nicht,
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wie es eigentlich sein sollte, auf Erfahrung und Wis-
sen. 

(Zwischenruf Abg. Dr. Lukin, DIE LINKE: Sie
beleidigen eine ganze Generation!)

Zudem gab es einen sehr großen gesellschaftlichen
Druck, in den Schulen gut zu sein, um später einen
guten Arbeitsplatz zu finden. Das sind teilweise die
Gründe für den damaligen Erfolg des Bildungssys-
tems.

Wir als AfD sind in der Bildungspolitik für eine Er-
ziehung zu Fleiß und Disziplin. Ja, im Mittelpunkt
muss dazu aber die Entwicklung der Kinder stehen.
Der Mensch darf nicht dazu gebildet werden, um
nur dem Staat zu dienen. Wir bleiben lieber beim
Ideal von Humboldt in dieser Frage. 

(Beifall AfD)

Sie schlagen in Ihrem Antrag die Einführung einer
sozialindexbasierten Ressourcenzuweisung vor. Es
geht Ihnen angeblich um den steigenden Förderbe-
darf und Bildungsgerechtigkeit für arme Kinder. Sie
wollen letztlich aber nur umverteilen. Sie erhöhen
die Budgets für Problemschulen zulasten anderer
Schulen. Problemschulen bedürfen einer besonde-
ren Berücksichtigung, ja. Aber es dürfen nicht die
Steuerzahler und deren Kinder dafür bestraft wer-
den, dass sie nicht in sozial schwachen Gebieten
leben. 

(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Ach so ist das jetzt!)

Ein weiterer Punkt im Antrag ist, dass das Schul-
budget zur deutschen Sprachförderung dienen soll.
Nein, für das Schulbudget werden Externe enga-
giert und die stehen gefälligst für alle Kinder zur
Verfügung. Und wenn Sie feststellen, was wir ja
auch schon seit Jahren sagen, nämlich dass aus-
ländische Kinder Sprachprobleme in der Schule ha-
ben, dann führen Sie gefälligst richtige Vorschalt-
klassen ein. 

(Beifall AfD)

Abgesehen von den Vorschaltklassen müssen aber
die Eltern der ausländischen Kinder auch verstärkt
in die Pflicht genommen werden. Gerade während
Corona haben Tausende von Kindern über Wochen
kein Wort Deutsch gesprochen, weil ihre Eltern
auch nach Jahren nicht genug Deutsch lernen woll-
ten. Und das ist nicht Schuld unseres Landes, son-
dern das Desinteresse der Eltern am Bildungserfolg
ihrer eigenen Kinder. 

(Beifall AfD)

Im Antrag gibt es auch gute Forderungen, die wir
unterstützen können, wie die Wiedereinführung von

Fachleitern oder mehr Karrierewege für Lehrer.
Nichtsdestotrotz werden wir aber Ihre Utopie einer
Einheitsschule nicht durchwinken. Vielen Dank. 

(Beifall AfD)

Vizepräsident Worm:
Danke, Herr Abgeordneter. Der nächste Redner ist
Abgeordneter Tischner, CDU-Fraktion. 

Abgeordneter Tischner, CDU:
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und
Herren, ich will mal zurückkommen auf den Antrag
und versuchen, auch zum Antrag zu sprechen,
nicht irgendwo in der Geschichte herumzuwühlen
und das zu erzählen, was einem gerade so durch
den Kopf geht.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Der vorliegende Antrag der regierungstragenden
Fraktionen lehnt sich ja an eine Thematik an, die
wir als CDU-Fraktion bereits seit zwei, drei Jahren
sehr intensiv hier begleiten. Wir sind froh, dass die
Koalitionsfraktionen jetzt auch einen eigenen An-
trag zum Thema „Regelschulen, Gemeinschafts-
schulen, Ganztagsschulen, Gesamtschulen“ vorle-
gen, und freuen uns – das ist ja das Ziel –, dass wir
das dann im Ausschuss gemeinsam mit dem An-
trag beraten können, den wir bereits vor einigen
Monaten vonseiten der CDU-Fraktion hier vorgelegt
haben.

Deswegen möchte ich auch auf die Debatte verwei-
sen, die wir vor einigen Monaten geführt haben, wo
wir uns als CDU-Fraktion noch mal sehr intensiv
starkgemacht haben für das Herzstück unseres
Schulsystems, nämlich für die Thüringer Regel-
schule. Die Thüringer Regelschule, aber auch die
Gemeinschafts- und Gesamtschulen, die ja zum
Großteil eigentlich Regelschulen sind bzw. auf die-
sen aufbauen, stehen in vielen Bereichen – und
das ist schon gesagt worden, interessanterweise
auch im Antrag von Rot-Rot-Grün benannt – vor
großen Herausforderungen. Genau darauf haben
wir jahrelang hingewiesen, dass gerade diese
Schulart mit Inklusion, mit Lehrermangel, mit der In-
tegration von Kindern mit Migrationshintergrund,
aber auch gerade mit der heterogenen Schüler-
schaft stark herausgefordert ist. 

Aus diesem Grund müssen wir ein besonderes Au-
genmerk auf das Herzstück unseres Schulsystems
legen. Das sind aus unserer Sicht die Regel-
schulen. Ich habe in der letzten Debatte schon ge-
sagt, dass ich das Gefühl habe, wir reden hier
manchmal nur über die Begrifflichkeit, die wir
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„Schule“ nennen, und meinen eigentlich im Kern
das Gemeinsame. Vielleicht sollten wir uns einfach
darauf verständigen: Wir haben die Thüringer Re-
gelschule. Sie hat das Thüringer Bildungssystem
stark gemacht. Aber es sind natürlich mittlerweile
auch in unserer Regelschule viele Konzepte drin,
die auf Gemeinsames Lernen, die auf Ganztag ori-
entiert sind. Wenn wir in dieser Richtung – glaube
ich – auch im Ausschuss argumentieren und trotz-
dem unsere Regelschule nicht fallen lassen, kom-
men wir auch sehr schnell zu gemeinsamen Ergeb-
nissen.

Der Fokus in den letzten fünf Jahren unter Rot-Rot-
Grün lag klar auf dem weiteren Ausbau der Thürin-
ger Gemeinschaftsschule. Das haben wir öfter kriti-
siert. Wenn wir jetzt den Blick stärker auf die Regel-
schulen lenken, unterstützen wir das sehr. In einer
vielfältigen Schullandschaft, wie sie sich in Thürin-
gen in den letzten 30 Jahren etabliert hat, hat jede
Schulart auch tatsächlich ihre Berechtigung.

Der vorliegende Antrag nimmt einige Forderungen
der CDU-Fraktion aus den letzten Monaten bzw.
Jahren auf wie beispielsweise eine verstärkte Pra-
xisorientierung des Unterrichts und die Einrichtung
eines Zentrums für Lehrerbildung an den lehrerbil-
denden Hochschulen. Das ist vielleicht auch ein
Punkt, der sich auf das bezieht, was wir gerade im
vorhergehenden Tagesordnungspunkt besprochen
haben, nämlich die Lehrerausbildung in der ersten
Phase. Wir unterstützen die Forderung, die wir hier
auch immer aufgemacht haben: zumindest eine
Prüfung hinsichtlich der Schaffung von mehr Funk-
tionsstellen in diesem System. Dass das noch ein-
mal in einem Antrag von dir kommt, Torsten, hätte
ich gar nicht so erwartet. Aber Funktionsstellen sind
der richtige Weg, genauso wie die Ausweisung von
Stellen für Fachleiter.

Eine gute Sache – es passt zwar eigentlich nicht
ganz so hier hinein mit den Regelschulen, weil es
alle Schulen betrifft – ist auch das, was wir in der
Enquetekommission letztens intensiv diskutiert ha-
ben, nämlich eine Stärkung der politischen Bildung,
hier in dem Fall der Sozialkundeunterricht. Gott sei
Dank ist der Sozialkundeunterricht in den Regel-
schulen schon ab der achten Klasse vorhanden. Da
haben wir sogar ein noch viel größeres Problem in
den Gymnasien.

Das sind alles richtige Forderungen. Ich hätte mir
aber auch durchaus mehr Mut seitens der regie-
rungstragenden Fraktionen gewünscht. In den ent-
scheidenden Punkten zieht sich der Antrag auf For-
mulierungen wie „Prüfaufträge“ zurück. Gleichzeitig
enthält der Antrag auch Punkte, die nicht aus-
schließlich auf Regel-, Gemeinschafts- und Ge-
samtschulen zu beziehen sind, wie die schon ge-

nannte Wiedereinführung des Amts der Fachleiter.
Das fordern und unterstützen wir durchaus, aber es
ist nicht nur für die Regelschulen und für die Ge-
meinschaftsschulen wichtig.

Weitere Vorschläge sind zu begrüßen. Die Stär-
kung der Studienseminare hatte ich eben schon er-
wähnt. In der Forderung in Nummer II.2 zur Stär-
kung des fächerübergreifenden praxisorientierten
Unterrichts wiederum werden alle allgemeinbilden-
den Schulen angeführt. Hier sehen wir den Bedarf
jedoch eher im Bereich der Regelschulen als an
den Gymnasien. Wir sollten die Profile und Bil-
dungsziele der einzelnen Schularten nicht verwäs-
sern. Wir als CDU stehen klar für ein differenziertes
Schulsystem, das die einzelnen Schularten kennt
und nicht vermischt – auch nicht aus Gründen des
Lehrermangels. Das Gymnasium hat das Ziel, die
Schüler in acht Schuljahren optimal auf ein Studium
vorzubereiten und intellektuelle Begabungen zu för-
dern. Die Regelschule bereitet auf die berufliche
Bildung vor, wenngleich sie natürlich im Weiteren
auch den Weg der Hochschulreife ermöglichen soll.

Ausdrücklich begrüßen wir dagegen die Forderung
nach einem Landesprogramm „Erfolgreich zum Ab-
schluss“. Fakt ist, dass in Thüringen zu viele Schü-
lerinnen und Schüler die Schulen ohne einen
Schulabschluss verlassen. Das darf uns nicht zu-
friedenstellen, denn hier geht es um die Berufspers-
pektiven und um die Lebenschancen vieler Hunder-
ter junger Menschen.

Praxisklassen und auch die individuelle Abschluss-
phase sind gute Ansätze, die auch wir in unserem
Antrag vor einigen Wochen hier thematisiert und
vorgeschlagen haben. Wir wollen das gern weiter
diskutieren. Wir stimmen der Überweisung an den
Ausschuss zu und würden uns sehr über eine
mündliche Anhörung mit vielen Praktikern im Aus-
schuss freuen, um für die Sekundarstufe I gemein-
sam tatsächlich etwas Zukunftsfähiges auch im Sin-
ne eines Thüringer Schulfriedens auf den Weg zu
bringen. Vielen Dank.

(Beifall CDU, FDP)

Vizepräsident Worm:
Danke, Herr Abgeordneter. Bevor ich jetzt den
nächsten Redner aufrufe, treten wir in eine 15-mi-
nütige Lüftungspause ein.

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich
möchte die Sitzung fortsetzen. Hinter mir haben
Frau Dr. Bergner von der Fraktion der FDP und
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Herr Reinhardt von der Fraktion Die Linke Platz ge-
nommen.

Ich setze fort mit dem Tagesordnungspunkt 23a.
Als Nächste hat Abgeordnete Baum von der Frak-
tion der FDP das Wort.

Abgeordnete Baum, FDP:
Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren
Abgeordnete, der vorliegende Antrag beinhaltet ei-
ne ganze Reihe interessanter Vorschläge, Schule
zu verbessern: Berufsorientierung, Karriereoption
für Lehrkräfte, Digitalisierung, Lehrerausbildung.
Wir sind jetzt nicht von allen Vorschlägen über-
zeugt, zum Beispiel ob die schulstufenbezogene
Ausbildung für ein Mehr an Lehrkräften in den Re-
gelschulen, Gesamtschulen und Gemeinschafts-
schulen sorgen wird, da lasse ich mich dann gern
von den Leuten aus der Praxis eines Besseren be-
lehren.

Wovon ich aber überzeugt bin, ist, dass erkennbare
Profile in den Regelschulen, den Gemeinschafts-
schulen und Gesamtschulen dafür sorgen, dass sie
für Lehrkräfte wieder interessant werden. Und Be-
rufsorientierung und die Förderung von Berufs-
orientierung gehört aus meiner Sicht genau zu
solch einer Art Profilbildung. Die Verzahnung von
Schule und Praxis, die Kooperation mit der Thürin-
ger Wirtschaft ist ein Thema, das uns freien Demo-
kraten schon immer besonders am Herzen liegt und
gelegen hat. Wir schaffen mit dieser Verbindung ei-
ne Grundlage für die Zukunft der Wirtschaft in Thü-
ringen und wir schaffen vor allem auch Perspekti-
ven für die jungen Menschen, die hier in der Heimat
ein Berufsleben aufbauen wollen und nun dadurch
auch erfahren, welche Möglichkeiten ihnen in Thü-
ringen da zur Verfügung stehen. Insofern unterstüt-
zen wir es sehr, dass hier über den Fokus der Be-
rufsorientierung weiter nachgedacht und dieser ge-
stärkt wird.

Aktuell lebt Berufsorientierung wie auch viele ande-
re Sachen, die nicht direkt zum Lehrplan gehören,
vom persönlichen Engagement der Lehrkräfte – ei-
nem Engagement, das nicht selbstverständlich ist.
Wir wollen aber gerade in diesen Schulen engagier-
te Lehrerinnen und Lehrer und deswegen ist es uns
wichtig, die Attraktivität des Lehrerberufs zu stei-
gern. Das haben wir schon bei dem Antrag der
CDU im letzten Plenum besprochen.

Auch Lehrkräfte brauchen aus unserer Sicht Karrie-
reoptionen. So wie Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer in allen Bereichen wollen auch Lehrerinnen
und Lehrer wachsen und sich weiterentwickeln, vo-
rankommen im eigenen Berufsfeld, ohne sofort in

ganz andere administrative Aufgaben rutschen zu
müssen.

(Beifall FDP)

Wenn auch nur ganz knapp, sprechen Sie das The-
ma „Digitalisierung“ an, ein Thema, das uns – das
wissen wir seit der Corona-Krise – schon viel eher
und viel intensiver hätte beschäftigen müssen. Wir
haben dazu auch in diesem Plenum einen Antrag
eingebracht, den wir als ersten Aufschlag verste-
hen, wie das digitale Unterrichten im Anschluss an
die Erfahrungen aus den Schulschließungen in ei-
nen Rahmen gepackt werden können. Aus unserer
Sicht ist aber für die Entwicklung dieser Digitalisie-
rung in den Schulen besonders wichtig, die Zusam-
menarbeit mit den Lehrerinnen und Lehrern anzu-
streben.

(Beifall FDP)

Ich habe mit Freude gehört, dass das Ministerium
die Eltern und Schüler befragt hat, wie sie denn das
Distanzlernen erlebt haben. Ich weiß es nicht, aber
ich hoffe, dass auch die Lehrer dazu befragt wor-
den sind, denn deren Erfahrungen und Erkenntnis-
se brauchen wir unbedingt.

Was unsere Bildungslandschaft braucht, ist in der
Tat außerdem eine Einrichtung, ein Institut, ein
Netzwerk, in dem die Innovation des Schulsystems
vorangebracht werden kann. Ich freue mich, dass
die Rahmenverbindungen aus dem vorigen Tages-
ordnungspunkt den Aufschlag bringen, um die Zu-
sammenarbeit zwischen ThILLM und den Thüringer
Hochschulen einen Schritt voranzubringen. In ei-
nem vorigen Gespräch dazu habe ich leider erfah-
ren müssen, dass sich das ThILLM zwar mit Inno-
vationen in der Schule beschäftigt, aber nur in Zu-
sammenarbeit mit Hochschulen aus anderen Bun-
desländern und nicht mit denen aus Thüringen. Ich
fände es schade, wenn das so bleibt. 

Sie wissen es, wir Freie Demokraten stehen für das
Konzept der selbstverantwortlichen Schule, eine
Schule, die weitgehend pädagogische, finanzielle
und personelle Freiräume hat, eine Schule, die ihr
eigenes Profil gestaltet. Und wir stehen für ein viel-
fältiges Schulsystem, das sicherstellt, dass jedes
Kind eine Schule findet, die wirklich gut zu ihm oder
ihr passt. Eine solche Schule hat den Freiraum,
selbst über Fragen wie jahrgangsübergreifenden
Unterricht oder Schaffung von multiprofessionellen
Teams zu entscheiden. Das Schulbudget ist dazu
im Prinzip ein Schritt in die richtige Richtung, also in
Richtung Selbstverantwortlichkeit, aber auch da se-
hen wir in der Praxis noch einige Schwächen. Da-
durch dass zum Beispiel Lehrkräfte selbst nicht be-
rücksichtigt werden können, ist die Frage, ob das
nicht ihr Engagement im Zusammenhang mit Ar-
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beitsgemeinschaften zumindest etwas dämpfen
kann. Darüber hinaus kritisieren wir deutlich – das
wird Sie jetzt nicht wundern – den bürokratischen
Aufwand, der im Zusammenhang mit dem Schul-
budget steht. Damit meine ich jetzt gar nicht mal die
grundlegende Frage, warum die Schule das Geld
nicht selbst verwalten kann, sondern erstens den
Aufwand im Zusammenhang mit Honorarverträgen
und den damit verbundenen Ausschreibungen für
den Nähzirkel und zweitens auch die Tatsache,
dass die Gelder zum Beispiel nach Haushaltsjahren
abgerechnet werden und nicht nach Schuljahren.
Mir ist klar, irgendeiner muss das umrechnen, die
Frage ist: Muss das die Schule sein oder nicht viel-
leicht die Verwaltung?

Ja, wir müssen Schule neu denken, Schule insge-
samt, Regelschule, Gesamtschule, Gemeinschafts-
schule, aber auch Gymnasium – nicht, das einer
denkt, die gäbe es nicht mehr. Alle unsere Schulen
brauchen Flexibilität und Freiraum, um Innovatio-
nen vorantreiben zu können, sei es im Bereich der
Schulentwicklung oder auch in meinem Lieblings-
bereich, in der Digitalisierung. Danke schön. 

(Beifall FDP)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Danke schön. Ich rufe jetzt Frau Rothe-Beinlich von
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf. 

Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und
Herren, immerhin wurde gelüftet nach einem Rede-
beitrag, auf den mancher vielleicht gern verzichtet
hätte. 

(Zwischenruf Abg. Wolf, DIE LINKE: Ich
schon!)

(Beifall DIE LINKE)

Mir ging es jedenfalls so, denn er ging sehr wenig
um die Sache, deswegen war ich froh, dass Herr
Tischner danach tatsächlich auf den Antrag einge-
gangen ist. 

Ja, die Situation an den Regelschulen ist ein The-
ma, das die CDU-Fraktion immer wieder vorange-
stellt hat. Das will ich durchaus anerkennen. Viel-
leicht für alle, damit man sich noch mal vorstellen
kann, über wie viele Schulen wir eigentlich spre-
chen: In Thüringen gibt es 189 Regelschulen,
12 Gesamtschulen und 69 Gemeinschaftsschulen,
in denen insgesamt 72.400 Schülerinnen und Schü-
ler lernen und etwa 11.000 Pädagoginnen und Pä-
dagogen arbeiten. Mit unserem Antrag machen wir
also einmal mehr deutlich, dass die Regel-, Ge-

meinschafts- und Gesamtschulen – denn wir den-
ken sie tatsächlich alle zusammen – bei der Inklusi-
on ganz besonders gefordert sind. 

Einen Punkt aus der Rede von Herrn Jankowski
muss ich doch ansprechen, mal jenseits von der
Lautstärke und Sonstigem: Sie haben hier davon
gesprochen, dass Kinder mit körperlichen Beein-
trächtigungen sehr wohl auch dort beschult werden
können, es aber Kindern abgesprochen, die mit an-
deren Beeinträchtigungen leben. Ich sage ganz
deutlich: Wir müssen für jedes Kind den besten
Weg finden. Es gibt ein Recht auf Bildung für jedes
Kind. Die UN-Behindertenrechtskonvention ver-
pflichtet uns auch, diesen Rechtsanspruch zu erfül-
len. Deswegen muss für jedes Kind neu entschie-
den werden, welche die beste Schule für das Kind
ist. Aber jedes Kind hat das Recht, bestmöglich ge-
fördert zu werden. Wir jedenfalls setzen nicht auf
Ausgrenzung, sondern darauf, alle Kinder ganz be-
sonders zu unterstützen. Während übrigens an den
Gymnasien gerade mal knapp 300 Schülerinnen
und Schüler mit diagnostizierten Förderbedarfen
lernen, sind es an den Regel-, Gemeinschafts- und
Gesamtschulen mehr als 6.735. Wenn wir also über
Gemeinsamen Unterricht sprechen, dann sprechen
wir in ganz besonderer Weise über Regel-, Ge-
meinschafts- und Gesamtschulen. Es ist sehr ent-
scheidend, dass wir an allen Schulen mehr sonder-
pädagogische Förderungen ermöglichen, indem wir
beispielsweise die Ausbildung der Lehrerinnen an
Inklusion ausrichten, gleichberechtigte multiprofes-
sionelle Teams an allen Schulen einsetzen und
auch den Entwicklungsplan Inklusion fortschreiben
und ihn entsprechend umsetzen. Für uns jedenfalls
ist auch klar, dass Inklusion niemals an der Kassen-
lage des Landes scheitern darf, weil es sich um ein
Menschenrecht handelt.

(Beifall DIE LINKE)

Weiterhin betonen wir auch die Bedeutung der Pra-
xisklassen und der individuellen Abschlussphase,
die mehr Freiräume für die praxisbezogene Förde-
rung ermöglichen. Uns geht es zudem um die ge-
sellschaftliche Anerkennung aller Lehrkräfte. Für
gute Schule braucht es außerdem Schulentwick-
lung, daher geht unser Antrag auch auf ganz wichti-
ge Aspekte der Schulentwicklung ein: Das ist zum
Ersten die Berufsorientierungsarbeit – die ist hier
auch schon benannt worden –, zum Zweiten auch
die Beschulung von geflüchteten Schülerinnen und
Schülern, zum Dritten das große Thema „Stunden-
ausfall“, zum Vierten aber auch die Zukunft der
Lehrerinnen- und Lehrerbildung, die wir gern schul-
stufenorientiert gestalten wollen; das haben wir hier
auch schon häufiger diskutiert, dazu gibt es unter-
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schiedliche Auffassungen, aber auch das können
wir im Ausschuss noch vertiefen.

Außerdem geben wir einige Prüfaufträge mit – das
stimmt –, um den Einstieg in den Lehrerinnenberuf
zu verbessern, wie zum Beispiel die Wiedereinfüh-
rung des Amts des Fachleiters oder Ideen für die
Stärkung der Studienseminare. Wichtig ist für uns
auch, dass es Karriereperspektiven jenseits der
Gymnasien und Berufsschulen gibt. Deshalb reden
wir auch wieder über die Schaffung von Funktions-
stellen – das hatte Herr Tischner ja auch begrüßt.
Jetzt ist er weg, na gut.

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Bin wieder
da!)

Ach da sind Sie, okay, Entschuldigung. – Auf be-
sondere Problemlagen, in denen sich Schulen be-
finden, soll zukünftig auch mit besonderen Perso-
nalressourcen geantwortet werden können – so wie
in anderen Bundesländern auch. Hier geht es uns
um eine sozialindexbasierte Ressourcenzuweisung.
Weitere Vorschläge betreffen auch das Schulbud-
get – das war hier schon Thema –, damit sich
Schulen noch sehr viel freier entscheiden können,
das auch für die Sprachförderung geöffnet werden
soll, die Stärkung der Demokratie- und Menschen-
rechtsbildung, beispielsweise auch durch die Stär-
kung des Fachs Sozialkunde – aber auch diese
verorten wir nicht nur da, sondern insgesamt in
Schule –, sowie die digitale Bildung, auf die Frau
Baum schon eingegangen ist. Das ist ein Thema,
das uns natürlich immer häufiger beschäftigt. Wir
hatten da auch vor einigen Jahren schon mal eine
große Fachtagung unter dem Motto „Raus aus dem
Kreidezeitalter“. Ich glaube, Corona hat uns tat-
sächlich vor Augen geführt, wie wichtig es ist, dass
digitales Lernen zur Selbstverständlichkeit wird,
und das gehört dann auch bei den Lehrerinnen und
Lehrern mit dazu.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Der Antrag ist also kein Sammelsurium von rot-rot-
grünem Allerlei, sondern ein Katalog von Heraus-
forderungen, vor denen die Regel-, Gesamt- und
Gemeinschaftsschulen stehen. Wir von Rot-Rot-
Grün wollen die Schulen jedenfalls nicht mit ihren
Problemen allein lassen. Die Schülerinnen und Be-
schäftigten sollen wissen, dass wir gemeinsam mit
ihnen an den Herausforderungen arbeiten. Wir freu-
en uns auf die weiteren Beratungen dazu im zu-
ständigen Fachausschuss für Bildung, Jugend und
Sport. Vielen herzlichen Dank.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Danke schön. Ich rufe jetzt den Redebeitrag des
Abgeordneten Wolf von der Fraktion Die Linke auf.

Abgeordneter Wolf, DIE LINKE:
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolle-
ginnen und Kollegen aus den demokratischen Frak-
tionen, wenn man lange genug dabei ist, denkt
man, man hat schon alles erlebt, man hat schon je-
den Höhepunkt und jeden Tiefpunkt in der Debat-
tenkultur erlebt. Aber das, was uns Herr Jankowski
vorhin abgeliefert hat, würde ich mal als neuen Tief-
punkt bezeichnen. Es ist hier eine Diskussion ge-
führt worden anhand eines Antrags, infolge auch ei-
nes Antrags der CDU mit unterschiedlichen Nuan-
cen – ich beziehe mich jetzt mal auf alle fünf Red-
nerinnen und Redner, denen es aber vor allen Din-
gen um eines geht: Wie entwickeln wir unser Schul-
system im Sinne einer guten Bildung für alle Kinder,
für alle Schülerinnen und Schüler weiter? Das, was
vonseiten dieser Fraktion abgeliefert worden ist –
und ich sage das in tiefem Bedauern für dieses
Haus – war menschenverachtend und rassistisch.
Es war nicht dem entsprechend, wie wir hier mitei-
nander umgehen wollen.

(Beifall DIE LINKE)

Ich will auch ein Beispiel liefern: Wenn von dem
Redner dieser Fraktion unterstellt wird, dass Men-
schen mit Migrationshintergrund kein Interesse hät-
ten, dass ihre Kinder Deutsch lernen, um im Schul-
system, in den Schulen tatsächlich Bildung genie-
ßen zu können: Was denken Sie denn eigentlich,
warum viele hierhergekommen sind? Weil viele tat-
sächlich gar keine Möglichkeit hatten, ihren Kindern
in Flüchtlingslagern Bildung zuteilwerden zu lassen.
Das ist eine bodenlose Unverschämtheit, was Sie
hier abgeliefert haben.

(Beifall DIE LINKE)

Schämen Sie sich!

Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, was ha-
ben Regelschulen, Gemeinschaftsschulen, Ge-
samtschulen in Thüringen gemeinsam? Sie stehen
vor besonderen pädagogischen Herausforderun-
gen, vor allem in der Sekundarstufe I, also den
Jahrgangsstufen 5 bis 10. Diese gestalten den
Übergang von der Primarstufe in der vierten Klasse
zur Sekundarstufe I, natürlich auch die Gymnasien,
und geben Orientierung auf die fünfte Klasse, in der
alle Schüler/-innen gemeinsam weiterlernen. Es
sind nicht alle Kinder dann dabei, denn ein Teil
wechselt ab der Jahrgangsstufe 5 in das Gymnasi-
um. Hier kommt es zu einer Trennung. Dabei ge-
hen die wenigsten Kinder mit Förderbedarfen in ei-
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ner sonderpädagogischen Fachrichtung oder mit
DaZ-Förderbedarf an ein Gymnasium.

Die Herausforderungen der individuellen Förde-
rung, des differenzierten Unterrichts und der Förde-
rung von Kindern mit unterschiedlichen Bedarfen
liegen bei den Regel-, Gemeinschafts- und Ge-
samtschulen – überwiegend. Denn 75 Prozent der
Kinder mit Migrationshintergrund besuchen ab der
Klassenstufe 5 eine der zwei Schularten im allge-
meinbildenden Bereich. Dabei leisten die Lehrerin-
nen und Lehrer an diesen Schulen eine wichtige
Aufgabe. Ich sage ihnen an dieser Stelle hierfür
meinen herzlichen Dank.

Die gesellschaftliche Anerkennung Ihrer Arbeit ist
uns wichtig, doch klatschen allein reicht hier nicht.
Deshalb haben wir als Koalition in der letzten Legis-
latur in zwei Schritten das Gehalt von Regelschul-
lehrkräften und damit in der Sek I an das der Gym-
nasiallehrer angepasst, ab 01.01. dieses Jahres
voll wirksam. Seit diesem Jahr erhalten sowohl die
Tarifbeschäftigten die gleiche Entgeltgruppe wie
auch die Beamten, die in der Besoldungsgrup-
pe A13/E13 entlohnt werden. Bei ihrer pädagogi-
schen Arbeit haben wir ihnen in der letzten Legisla-
tur mit dem neuen Schulgesetz, welches Wirkung
ab 01.08. dieses Jahres entfaltet, weitere Instru-
mente an die Hand gegeben, um den gestiegenen
Herausforderungen gerecht werden zu können. So
sollen Schulkooperationen und das jahrgangsüber-
greifende Arbeiten ermöglicht und auch an kleinen
Schulen, vor allem im ländlichen Raum weiterhin in-
dividuell gefördert werden und es soll differenziert
unterrichtet werden. Es geht darum, das Angebot
von verschiedenen Anforderungsebenen aufrecht-
zuerhalten. Auch die Bildung einer Praxisklasse
oder von integrierten Praxiskursen in den Klassen 7
und 8 soll ermöglicht werden. Am Ende der Sekun-
darstufe I muss es die Förderung der individuellen
Abschlussphase geben – zumindest das Angebot.
Mit der Stärkung der beruflichen und arbeitsweltli-
chen Orientierung wollen wir ein starkes Zeichen
setzen.

Für all das brauchen wir aber auch Fachlehrer.
Durch Schulkooperationen soll hier Verlässlichkeit
entstehen, sowohl für die Kolleginnen/Kollegen als
auch für die Schüler/-innen und die kooperierenden
Schulen. Viele Schulträger machen sich jetzt auf
den Weg, in ihrer Schulnetzplanung genau das ab-
zusichern. Dabei birgt Digitalisierung, zunehmende
Heterogenität in der Gesellschaft und auch bei der
Schüler/-innenschaft, aber auch eine sich immer
weiter ausdifferenzierende Arbeitsweise zusätzliche
gesundheitliche Gefahren. Wir wollen sie als Land-
tag, auch als rot-rot-grüne Landesregierung weiter-
hin unterstützen und weitere Maßnahmen ergreifen.

Dabei wollen wir Schulentwicklungsprozesse be-
gleiten, allem voran die Berufsorientierungsarbeit,
die aus den ESF-Mitteln mitfinanziert wird. Wie wir
weiter vorankommen bei der Verbesserung der Be-
schulung von zugewanderten und geflüchteten Kin-
dern und ob unser Maßnahmenkatalog aus der
letzten Legislatur greift, ist uns ein weiteres wichti-
ges Anliegen in diesem Antrag.

Uns beschäftigt weiterhin der Stundenausfall. Wo
stehen wir und welche spezifischen Ursachen las-
sen sich feststellen? Zu guter Letzt wagen wir den
Blick in die Lehrer/-innen-Bildung. Fragen der Be-
rufsorientierung, -beratung hin zum Lernen für die
Sekundarstufe I und damit auch die Orientierung an
Alters- und Entwicklungsstufen in der Ausbildung
von künftigen Lehrkräften interessiert uns. Auch
hier besteht das Potenzial, durch die Anpassung
der Inhalte und die Angleichung der Ausbildungs-
dauer auf zehn Semester der Praxisorientierung,
der individuellen Förderung und dem Umgang mit
Heterogenität mehr Zeit und Raum zu geben. Doch
schon jetzt können und wollen wir wichtige Impulse
setzen. Das polytechnische Prinzip ist ein anwen-
dungsorientiertes und verbindendes Element zwi-
schen Theorie und Praxis. Es soll den Fächerkanon
von Gesellschafts- und Naturwissenschaften ergän-
zen und die berufliche und arbeitsweltliche Orientie-
rung stärken, aber auch den späteren Zugang in
die Berufsausbildung oder das Studium erleichtern.
Die Schüler sollen als Teil der Allgemeinbildung
vielseitige Techniken für verschiedene Lebenspers-
pektiven in privaten, öffentlichen und beruflichen Si-
tuationen erleben. Die Entwicklung von polytechni-
schen Konzepten ist uns wichtig. Sie ermöglicht es,
inhaltliche Momente der technischen Kultur in ihrem
gesellschaftlichen Kontext zu erfassen. Technisch
geprägte Lebenssituationen müssen analysiert und
bewertet werden. Schülerinnen und Schüler müs-
sen Fähigkeiten und handwerklich praktische
Kenntnisse entwickeln. Viele Schulabgänger brin-
gen das am Anfang einer Ausbildung oder eines
Studiums nicht mehr mit. In aufwendigen und quä-
lenden Brücken- und Anpassungskursen wird ver-
sucht, diese Defizite auszugleichen. Das muss
nicht sein, wenn wir in der Schule die Praxisorien-
tierung fächerübergreifend wieder stärken. Und wer
hier meint, das ist ein linkes Lieblingsprojekt, der
sollte sich mal Schulentwicklung konkret in Jena
ansehen. Dort haben wir seit zwei Jahren eine
Werkstattschule, die genau das beinhaltet. 

(Beifall DIE LINKE)

Bereits im Studium müssen Studierende für das
Lehramt der Sekundarstufe I gewonnen und so ge-
halten werden. Um sie bei der Bewältigung der
fachlichen Anforderungen zu unterstützen und den
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Lehramtsbezug dabei zu schärfen, schlagen wir
vor, unterstützend, interdisziplinär und perspekti-
visch phasenübergreifend arbeitende Einrichtungen
zu schaffen. Sie sollen zudem den Wandel hin zur
stufenbezogenen Ausbildung und die Anpassung
der Studieninhalte unterstützend begleiten. Auch in
den Studienseminaren wird eine wichtige Arbeit ge-
leistet. Um mehr Lehramtsanwärterinnen und -an-
wärter ausbilden zu können, brauchen wir genü-
gend Fachleiterinnen und Fachleiter. Dazu braucht
es die Wiedereinführung des Amts – wie Sie wis-
sen, Herr Kollege Tischner – und die entsprechen-
de Besoldung. Nur so können wir genug Nach-
wuchs für die Ausbildung unseres Lehrernachwuch-
ses gewinnen. Ebenso müssen wir gleichberechtigt
an allen Schularten weitere besoldungsrechtliche
Möglichkeiten und Anreizsysteme schaffen – durch
die Einführung von Funktionsstellen und weiteren
Karrierewegen –, denn bisher gibt es diese nur an
Gymnasien und Berufsschulen.

Jugendliche haben ein Recht auf berufliche Per-
spektive. Dazu brauchen wir einen erforderlichen
Schulabschluss. Um mehr Schulabgängern diesen
Abschluss und eine abschließende Ausbildung zu
ermöglichen, sollen unter dem Schirm eines neuen
Landesprogramms neue Wege der Netzwerkarbeit
gegangen werden. Dabei gilt es, die berufliche und
arbeitsweltliche Orientierung weiter zu stärken und
auszugestalten. Dazu müssen personelle Ressour-
cen geschaffen und noch besser auf die Bedarfe
orientiert werden. Wichtige Teile bilden hierbei die
Anbahnung und Durchführung der Kooperation und
die Schaffung der Schwerpunktschulen zur Koordi-
nierung und Unterstützung der Instrumente der indi-
viduellen Ausgestaltung und Praxisorientierung.
Das Schulbudget soll durch Ergänzung externer
Expertisen weitere Professionen zusätzlich berei-
chern und entlasten. Dabei wollen wir den Schulen
die Freiheit geben, ergänzende Angebote zu schaf-
fen. 

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Herr Wolf, kommen Sie bitte zum Abschluss. 

Abgeordneter Wolf, DIE LINKE:
Natürlich, Herr Präsident. 

Mit diesem Paket möchte Rot-Rot-Grün die Regel-
schulen, Gemeinschafts- und Gesamtschulen zu-
kunftsfest machen, denn sie liegen uns alle drei am
Herzen. Ich bitte Sie daher, diesen Antrag an den
Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport zu über-
weisen und freue mich auf die Diskussion in diesem
Ausschuss. Vielen Dank. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Danke. Wünscht die Landesregierung das Wort?
Ja, bitte. 

Dr. Heesen, Staatssekretärin:
Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, im Mit-
telpunkt der Arbeit meines Hauses steht die beste
Bildung für alle, für alle Schülerinnen und Schüler in
allen in Thüringen vorhandenen Schularten. Dazu
zählen selbstverständlich die Regelschulen, die Ge-
meinschafts- und die Gesamtschulen. Wir wollen im
Rahmen der schulischen Bildung jede Schülerin, je-
den Schüler optimal und individuell auf das Leben
nach dem Schulabschluss, auf die berufliche Aus-
bildung oder das Studium vorbereiten. Aus diesem
Grund freuen wir uns auf die intensiven Beratungen
im Bildungsausschuss über die Grundsätze und
Schwerpunkte der Schulpolitik. 

Bereits heute möchte ich kurz auf verschiedene
Punkte des Antrags eingehen. Ich hatte allerdings
dazu aus meinem Haus 59 Seiten Redemanuskript,
die werde ich nicht vollständig vortragen. 

(Beifall DIE LINKE)

Sie verzeihen, dass ich nur zu einzelnen Punkten
Stellung nehme. 

(Zwischenruf Abg. Bergner, FDP: Alter Trick!)

Ich beginne also mit Punkt 2 des Antrags, dem fä-
cherübergreifenden, praxisorientierten Unterricht.
Wir fördern und unterstützen das individuelle pra-
xisorientierte Lernen und kooperieren dazu auch
mit außerschulischen Partnern. Zurzeit gibt es ins-
besondere einen handlungs- und projektorientierten
Praxisunterricht in den Klassenstufen 7 und 8 sowie
in der individuellen Abschlussphase in den Klas-
senstufen 9 oder im zusätzlichen 10. Schuljahr.
Gern prüfen wir, ob und wo genau eine weitere
Stärkung dieses praxisorientierten Unterrichts sinn-
voll wäre. 

Zu der Nummer 4 des Antrags, den Fachleitern:
Dazu als Hintergrund, es gibt derzeit zwei Arten
von Fachleitern, die sich von ihren Aufgaben her
unterscheiden. Das sind einerseits die Fachleiter
für die Ausbildung in den Ausbildungsfächern und
andererseits die Fachleiter für Pädagogik. Die
Fachleiter für Ausbildungsfächer sind im dreistelli-
gen Bereich. Das halten wir für ausreichend. Aller-
dings ist die Anzahl der Fachleiter für Pädagogik
kleiner. Und wenn wir uns – was wir begrüßen – auf
die Agenda setzen, die Studienseminare zu stär-
ken, müssten wir den Fachleitern für Pädagogik
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Stellen an den Studienseminaren schaffen. Dazu
sind eine Änderung des Thüringer Besoldungsge-
setzes und die Ausbringung entsprechender Stellen
im Haushaltsplan und im Stellenplan bei den Stu-
dienseminaren unabweisbare Grundvoraussetzung.
Das bitte ich, in den anstehenden Haushaltsbera-
tungen zu beachten. 

Ich komme zu Ziffer 6, Vorschlag für ein Landespro-
gramm „Erfolgreich zum Abschluss“ und die Proble-
matik der beruflichen Orientierung. Dazu möchte
ich kurz sagen: Derzeit arbeiten wir nach der „Lan-
desstrategie zur praxisnahen Berufsorientierung“
mit verschiedenen Bausteinen. Klar ist auch für un-
sere Arbeit: Die berufliche Orientierung erzielt dann
die größten Erfolge, wenn alle Angebote aufeinan-
der abgestimmt sind. Die Ziele, die im Antrag ge-
nannt werden – zusätzliches Personal für Praxis-
klassen bzw. -kurse, Schwerpunktbildung und Ver-
netzung und Zusammenarbeit der Schulen –, teilen
wir und prüfen gern, ob sie sich im Rahmen eines
Landesprogramms besser als heute verfolgen las-
sen. 

Wozu ich hier auch noch kurz etwas sagen möchte,
ist die Nummer 7 des Antrags, die Sozialindexba-
sierte Ressourcenzuweisung: Wir haben das The-
ma „Sozialindex“ bereits im Dialog Schule 2030 be-
arbeitet und sehen, dass die Einführung einer so-
zialindexbasierten Ressourcenzuweisung neben
den für die Kommunen vorliegenden Faktoren –
Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Förderbe-
darf Lernen und Deutsch als Zweitsprache – Be-
rücksichtigung finden soll. Welche konkreten Fakto-
ren dabei berücksichtigt werden müssen, ist noch
genauer zu analysieren. Wir würden das gern auch
mit den Entwicklungen der einzelnen Schulen ver-
knüpfen. 

Zu Ziffer 9 – das wurde hier auch angesprochen –,
früheres Einsetzen des Fachs Sozialkunde: Herr
Minister Holter hat bereits im Jahr 2018 einen Prüf-
auftrag ins Haus gegeben, ob und in welcher Aus-
prägung die Unterrichtszeiten für die Fächer Sozial-
kunde und Geschichte in den Regelschulen, Ge-
meinschaftsschulen und Gesamtschulen ausgewei-
tet werden sollten. Wir sehen, dass es dafür wis-
senschaftlich fundierte Befunde braucht, und des-
halb untersucht der Lehrstuhl für Didaktik der Politik
an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Herr
Prof. Michael May, derzeit an 20 allgemeinbilden-
den und weiterführenden Thüringer Schulen folgen-
de Frage: Gibt es empirische Indizien dafür, dass
eine Erhöhung der Unterrichtszeit des Fachs Sozi-
alkunde zu einem besseren Lernerfolg führt? Diese
Untersuchung läuft. Wir rechnen im Herbst mit Er-
gebnissen und werden daraus weitere Maßnahmen
zur wirksamen Stärkung der Demokratie- und Men-

schenrechtsbildung ableiten. Wir sind ja aufgefor-
dert, einen Bericht zum Ende des Jahres zu erstat-
ten, den wir natürlich auch gern erstatten und in
dem wir dann die Untersuchungsergebnisse und
unsere Schlussfolgerungen hoffentlich vorstellen
können. 

Letzter Punkt und gerade in den letzten Monaten
auch von besonderer Dringlichkeit – Sie haben da-
zu im Haus auch noch einen eigenen Antrag zu be-
sprechen, zu dem wir auch reden werden: Digitali-
sierung. Unabhängig von Corona ist der Stellenwert
der Medienbildung gewachsen. Wir haben das Ziel,
Schülerinnen und Schülern im Unterricht die erfor-
derlichen Kompetenzen zu verschaffen, um im digi-
talen Zeitalter erfolgreich teilzuhaben und das auf
fachlich hohem Niveau. Deshalb werden derzeit die
allgemeinen Grundsätze moderner Medienbildung
überarbeitet und angepasst. Das ThILLM hat dazu
bereits Leitgedanken entwickelt. Allerdings hat sich
die Veröffentlichung dieser Leitgedanken verzögert
und ist nun für das III. Quartal 2020 geplant. Diese
neuen Leitgedanken orientieren sich an den Zielen
der KMK-Strategie „Bildung in der digitalen Welt“.
Die Leitgedanken werden die Kompetenzen be-
schreiben, die die Schülerinnen und Schüler in ei-
ner digitalen Welt brauchen. Parallel dazu erarbei-
tet das ThILLM ein Konzept und auch schon die
Eckpunkte für den Lehrplan für ein neues Fach mit
dem Arbeitstitel Medienkunde/Informatik. Auch da
sind Ergebnisse bis Ende des Jahres 2020 zu er-
warten und können auch Teil des von uns geforder-
ten Berichts sein. Das sind Schritte für die Zukunft.
Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass bereits
heute in allen Schularten das Fach Medienkunde
Pflichtfach ist und das Fach Informatik Wahlpflicht-
fach und dass außerdem digitale Kompetenzen im
Fachunterricht vermittelt werden. Allgemein werden
wir die Inhalte der Digitalstrategie Thüringer
Schulen fortführen und evaluieren und daraus
Schlüsse für die weitere Entwicklung aller Schulen
ziehen. 

Ein weiterer wichtiger Baustein ist das Angebot ei-
ner Bildungsplattform. Hierzu werden wir noch bei
dem gezielten Antrag zum digitalen Lernen spre-
chen. Dieses Angebot ist durch die aktuellen Ereig-
nisse bereits jetzt über den zunächst angedachten
Projektstatus weit hinausgeschritten und steht allen
Thüringer Schulen zur Verfügung.

Jetzt bleibe ich sogar unter der Redezeit. Wie ge-
sagt, ich könnte zu allen Punkten noch deutlich
mehr sagen, aber ich komme jetzt zum Schluss.
Wir werden das im Ausschuss auch alles ausführ-
lich beraten und mit Experten und Expertinnen
sprechen. Ich freue mich auf diese Diskussion und
versichere Ihnen, dass alle Punkte, die im Antrag
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genannt werden, von uns ernst genommen und be-
arbeitet werden und Sie werden das Ende des Jah-
res unserem Bericht hoffentlich entnehmen können.
Danke schön. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Danke, Frau Staatssekretärin Heesen. Gibt es wei-
tere Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Dann
kommen wir zur Abstimmung. Wird Ausschussüber-
weisung beantragt? An den Ausschuss für Bildung,
Jugend und Sport. Weitere Ausschüsse? Das sehe
ich nicht. Dann bitte ich um das Handzeichen, wer
der Ausschussüberweisung an den Ausschuss für
Bildung, Jugend und Sport zustimmt. Das sind die
Fraktionen Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen, der
SPD, der FDP und der CDU. Gibt es Gegenstim-
men? Das ist die Fraktion der AfD. Gibt es Enthal-
tungen? Das sehe ich nicht. Damit ist die Überwei-
sung an den Ausschuss für Bildung, Jugend und
Sport angenommen. Ich schließe damit diesen Ta-
gesordnungspunkt. 

Nach meinem Rollenplan wird der Tagesordnungs-
punkt 23 b am Freitag behandelt. Demzufolge kom-
me ich jetzt zum Tagesordnungspunkt 6

Elftes Gesetz zur Änderung
des Thüringer Kommunalabga-
bengesetzes – Ermöglichung
degressiver Müllgebührenge-
staltung
Gesetzentwurf der Fraktion der
CDU
- Drucksache 7/935 - 
ERSTE BERATUNG

Wünscht die Fraktion der CDU das Wort zur Ein-
bringung? Nein. Dann rufe ich zum ersten Debat-
tenbeitrag den Abgeordneten Walk von der Fraktion
der CDU auf. 

Abgeordneter Walk, CDU:
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolle-
ginnen und Kollegen, in einer ersten Gesetzesbera-
tung sollten meines Erachtens zunächst Intention
und Zielstellung, aber auch die vorgesehenen Lö-
sungsvorschläge im Mittelpunkt stehen. Das will ich
gern machen. Die Details werden wir dann im zu-
ständigen Ausschuss ausführlich erörtern. 

Punkt 1 – die Zielstellung unseres Gesetzes: Mit
unserem Gesetzentwurf wollen wir eine Regelungs-
lücke im Thüringer Kommunalabgabengesetz

schließen und konkret den § 12 Abs. 2 ändern, den
wir neu fassen wollen. 

Punkt 2 – die bisherige Praxis: Warum wollen wir
das Gesetz ändern? Der Zweckverband Abfallwirt-
schaft Saale-Orla hat über viele Jahre hin Satzun-
gen verabschiedet, in denen sich die Grundgebüh-
ren für die Abfall- und Müllentsorgung privater
Haushalte mit zunehmender Anzahl der in den
Haushalten lebenden Personen lediglich degressiv
erhöhte. Das hat folgenden Vorteil: Es kam nämlich
insbesondere Familien mit Kindern zugute.

Punkt 3 – Problem und Regelungsbedarf: Das Thü-
ringer Landesverwaltungsamt hat diese Satzungen
bis einschließlich 2016 regelmäßig genehmigt, aber
in einer überörtlichen Prüfung hat der Thüringer
Rechnungshof am 15. Mai 2018 diese Praxis bean-
standet. Der Rechnungshof bestand dann darauf,
dass die Grundgebühren linear ausgestaltet werden
müssen. Als Begründung fügte er an, dass das
Thüringer Kommunalabgabengesetz lediglich pro-
gressive oder degressive Gebührenbemessungen
für die Bereiche Wasserversorgung und Abwasser-
beseitigung gestattet, aber eben nicht für den Be-
reich der Abfall- und Müllentsorgung, worum es uns
heute geht. 

Punkt 4 – Einschränkung kommunalpolitischer Ge-
staltungsmöglichkeiten: Klar ist auch, dass mit der
alten Regelung gleichfalls die Gestaltungsmöglich-
keiten der Kommunen beschränkt wurden, da eine
Regelungsmöglichkeit der Kommunen in diesem
Bereich gerade gesetzlich nicht eingeräumt wurde.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Tatsache
ist, dass unabhängig von der Personenzahl in ei-
nem Haushalt die den Grundgebühren zugrunde
liegenden Vorhaltekosten im Wesentlichen gleich
sind. Das ist von Bedeutung, das sind nämlich zum
einen die Anfahrkosten bzw. die Abfahrkosten eines
Hausmüllsammelfahrzeugs, das sind die Lohnkos-
ten der Beschäftigten auf dem Müllsammelfahrzeug
des Sammelunternehmens, das ist die Ausfertigung
eines Gebührenbescheids für einen Haushalt und
das ist auch die Veröffentlichung der amtlichen Mit-
teilung des Abfallwirtschaftszweckverbands. Kurz-
um: Mit der vorgeschlagenen Gesetzesänderung
wollen wir auch dem Grundsatz von § 12 Abs. 2
Satz 1 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes
Rechnung tragen, demzufolge durch das Gebüh-
renaufkommen die nach betriebswirtschaftlichen
Grundsätzen ansatzfähigen Kosten gedeckt werden
sollen. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, man muss
es eigentlich nicht gesondert betonen, aber ich tue
es hier gern: Der Fortbestand unserer Gesellschaft
wäre ohne steuerzahlende Familien nicht denkbar.

Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode - 17. Sitzung - 18.06.2020 1179

(Staatssekretärin Dr. Heesen)

http://www.parldok.thueringen.de/parldok/tcl/PDDocView.tcl?mode=get&LP=7&DokNum=935&DokArt=Drs


Trotzdem, auch das ist Teil der Realität, bedeuten
Kinder für viele Familien leider ein Armutsrisiko und
hemmen die finanzielle Prosperität einer Familie
eher, als dass Kinder durch das Steuersystem oder
andere Erleichterungen zu einer Entlastung oder
zumindest gleichbleibenden Lasten für Familien
führen. Ganz im Gegenteil, weite Teile sogar des
Bildungssystems bedeuten für Familien zusätzliche
Kosten. Ich spreche nur die Kita-Kosten, die Mit-
tagsverpflegung oder die Schulmaterialien an. 

Vor diesem Hintergrund ist der Blick auf zusätzliche
Belastungen für Familien für uns entscheidend,
speziell aber auch für Familien mit mehreren Kin-
dern. Denn steigen die Müllgebühren – und ich mei-
ne hier die Grundgebühren – mit zunehmender, in
einem Haushalt lebender Personenanzahl gleich-
mäßig an, dann verteilt sich natürlich die Grundge-
bühr zwangsläufig vorrangig zulasten größerer Fa-
milienmodelle. Da bei Familien, die gar keine Steu-
ern zahlen, die Müllgebühren zudem entfallen, zah-
len letzten Endes allein die steuerzahlenden Fami-
lien höhere Beiträge und – das wissen wir auch –
die fallen an, ganz gleich, ob eine, zwei oder acht
Personen in einem Haushalt leben. Die höheren
Grundgebühren werden zudem erhoben, ohne auf
den tatsächlichen Verbrauch der Familien Rück-
sicht zu nehmen, was insbesondere deshalb ange-
messen wäre, weil Kinder oftmals – natürlich ab-
hängig vom Alter – weniger Müll verursachen als
Erwachsene. Damit wird die Familienfreundlichkeit,
die wir ja alle immer gern in den Fokus rücken, ins
Gegenteil verkehrt. Sehr geehrte Kolleginnen und
Kollegen, genau aus diesem Grund wollen wir mit
unserem vorliegenden Gesetzentwurf dazu beitra-
gen, dass insbesondere kinderreiche Familien ent-
lastet werden.

Ich will noch einen Punkt ansprechen, und zwar be-
trifft der die kommunale Selbstverwaltung. Mit un-
serem Gesetzentwurf und der Option – es ist eine
Option, man muss es ja nicht machen – zur degres-
siven Müllgebührengestaltung wollen wir auch die
kommunale Selbstverwaltung stärken. Wir wollen,
dass die Kommunen selbst entscheiden können, ob
sie sich für diese Gebührengestaltung entscheiden,
und ihnen diese Option nicht von vornherein ver-
wehrt bleibt. Auch hier steht für uns das Prinzip der
Subsidiarität im Vordergrund.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, daher
komme ich zum Schluss. Unsere christdemokra-
tische Politik war es immer, Familie als Keimzelle
der Gesellschaft zu schützen und die Leistungsträ-
ger unserer Gesellschaft auch zu entlasten. Des-
halb wollen wir unseren Gesetzentwurf heute ge-
meinsam mit Ihnen – denke ich – an den zuständi-
gen Innen- und Kommunalausschuss überweisen.

Dort werden wir dann eine umfassende Anhörung
durchführen. Wir denken dabei daran, den Verband
kinderreicher Familien ebenso einzuladen wie die
kommunalen Spitzenverbände und unseren Vor-
schlag dort gemeinsam zu diskutieren. Ich freue
mich auf die dortige Erörterung und bedanke mich
bis dahin für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.

(Beifall CDU)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Danke, Herr Walk. Als Nächster erhält Abgeordne-
ter Bilay von der Fraktion Die Linke das Wort.

Abgeordneter Bilay, DIE LINKE:
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und
Herren! Herr Walk, ich danke Ihnen ausdrücklich für
die Initiative, die die CDU hier vorgelegt hat. Das ist
durchaus zu begrüßen. Aber ich will am Anfang
noch mal klarstellen, dass Sie hier auf die Ge-
setzesänderung zur Abänderung eines Einzelfalls
abstellen, nämlich die Müllgebührensatzung im
Saale-Orla-Kreis. Deshalb wollen Sie das Kommu-
nalabgabengesetz ändern.

Das ist insofern erstaunlich, weil es die CDU-Frak-
tion war, die früher, wenn Die Linke Gesetzentwürfe
eingereicht hat, immer erklärt hat, dass man mit
Gesetzen keine Einzelfälle klären darf. Aber ich be-
grüße Ihren Sinneswandel innerhalb der CDU, der
sich vielleicht auch da herleitet, dass dieses Mal ein
CDU-Landrat davon betroffen ist. 

(Beifall DIE LINKE)

(Zwischenruf Abg. Walk, CDU: Das ist eben
gerade kein CDU-Landrat!)

(Beifall CDU)

Sie haben eben ausgeführt, was der Ausgangs-
punkt oder die Motivationslage Ihrer Initiative gewe-
sen ist: dass der Rechnungshof die Gebührensat-
zung des Saale-Orla-Kreises moniert hat, wenn es
um die finanzielle Entlastung von Mehrpersonen-
haushalten bei den Abfallgebühren geht. Aber ent-
gegen dem, was Sie hier gesagt haben und was
Sie auch in die Gesetzesbegründung reingeschrie-
ben haben, ist es eben nicht so, dass der Rech-
nungshof irgendwie eine Änderung der Gebühren-
satzung durchsetzen kann. Sie haben auf die kom-
munale Selbstverwaltung hingewiesen. Wenn der
Rechnungshof diese Kompetenzen und diese
Macht hätte, dann würde das ja einer Zerstörung
der kommunalen Selbstverwaltung gleichkommen.
Insofern ist das einfach nicht richtig, was Sie darge-
stellt haben. 

(Beifall DIE LINKE)
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Aber der Landtag nimmt selbstverständlich immer
die Hinweise des Rechnungshofs ernst und wir dis-
kutieren das Thema auch sehr intensiv bzw. wer-
den das tun. Das tun wir übrigens nicht zum ersten
Mal: 2005 hat die damalige Fraktion Linkspar-
tei.PDS genau zu dieser Frage einen Gesetzent-
wurf eingebracht.

(Zwischenruf Abg. Walk, CDU: Da war ich
noch bei der Polizei!)

Ja, deswegen sage ich es Ihnen ja, aber Sie hätten
es ja recherchieren können. Der Vorwurf der CDU
an uns war damals Populismus und es sei nicht zu
Ende gedacht, ich zitiere mit Erlaubnis aus der ers-
ten Lesung, damals Frau Stauche, CDU: 

(Zwischenruf Abg. Urbach, CDU: Das ist lan-
ge her!)

– Sie denken ja auch noch eine Weile zurück, wenn
Sie Vorwürfe haben, aber:

(Heiterkeit und Beifall DIE LINKE)

(Unruhe CDU)

„Die Änderungen für Gebühren der Abfallbeseiti-
gung unter Berücksichtigung sozialer Aspekte wie
Einkommen, Kinderzahl, Lebensalter und Behinde-
rung in Form von Gebührenermäßigung oder -be-
freiung einzuführen, kommt nicht in Betracht. Eine
Gebührenstaffelung nach sozialen Gesichtspunkten
würde dem Äquivalenzprinzip, [aber] auch dem
Gleichheitsgrundsatz widersprechen.“ Und noch
mehr ist dazu gesagt worden, ich zitiere auch mit
Erlaubnis den damaligen CDU-Innenminister
Dr. Gasser, manche kennen ihn noch, es war Ihr In-
nenminister, nicht unserer: „Einer Staffelung der
Gebühren nach sozialen Gesichtspunkten, wie es
der Fraktion Die Linkspartei.PDS vorschwebt, steht
das aus Artikel 3 Abs. 1 Grundgesetz resultierende
Gebot der Abgabengerechtigkeit entgegen.“ 

(Beifall DIE LINKE)

Ich finde, das war damals starker Tobak der CDU,
aber ich begrüße Ihren Sinneswandel, weil Sie sich
damit ja immerhin mit Verzug von 15 Jahren auf die
Position der Linken zubewegen.

(Beifall DIE LINKE)

(Zwischenruf Abg. Bühl, CDU: Sonst hätten
Sie die Redezeit auch nicht vollgekriegt!)

Und ich begrüße, dass Sie inzwischen erkannt ha-
ben, dass wir schon 2005 einen richtungsweisen-
den, richtigen Vorschlag unterbreitet haben. Aber
Sie bleiben ja mit Ihrem Vorschlag sehr vage und
unkonkret, weil Sie nämlich nur formulieren, dass
eine degressive Gebührenbemessung möglich ist. 

(Zwischenruf Abg. Walk, CDU: Option!)

Das ist erst mal ein richtiger Ansatz, aber Sie sprin-
gen eben zu kurz, weil Sie nicht formulieren, dass
mit der degressiven Gebührengestaltung auch An-
reize zur Müllvermeidung geschaffen werden müs-
sen. Sie erwähnen nicht mal ansatzweise das Ver-
ursacherprinzip. Sie müssen nämlich auch beden-
ken, dass natürlich jede Gebührengestaltung auch
eine ökologische Lenkungswirkung entfalten muss.

Das, was Sie eben ausgeführt haben, Herr Walk,
das haben Sie ja in den Gesetzestext nicht reinge-
schrieben. Sie haben es in die Einleitung und den
Sachverhalt reingeschrieben und Sie haben es in
der Begründung noch mal wiederholt, dass Sie An-
reize schaffen wollen, Familien zu entlasten. Aber
es steht eben nicht im Gesetzestext. Und ich hatte
schon darauf verwiesen, dass die Linken schon
2005 einen Gesetzentwurf eingereicht hatten.
Wenn Sie das damals recherchiert hätten, dann
würden Sie uns auch weniger Mühe machen. Wir
hatten nämlich damals folgenden Vorschlag unter-
breitet – und das würde die Konflikte, die ich eben
benannt habe, aufheben –, Zitat aus dem damali-
gen Gesetzentwurf: „Die Gebühr für die Abfallbesei-
tigung soll Anreize zur Abfallvermeidung schaffen.
Die Abfallgebühren sind verursachergerecht auszu-
richten. Eine degressive Gebührenbemessung, ins-
besondere aus sozialen Belangen, ist unter Beach-
tung des Kostendeckungsgrundsatzes zulässig.“ Al-
so all das, was Sie richtigerweise als ersten Punkt
durchaus in die Diskussion geworfen haben mit den
vielen Punkten, die noch nachzubessern wären,
würde sich durchaus in der Formulierung von 2005
wiederfinden. 

Insofern freue ich mich, dass Sie unseren Ball von
vor 15 Jahren noch mal aufgegriffen haben, dass
wir den dann im Innenausschuss intensiv diskutie-
ren können. Einen Formulierungsvorschlag, wie Ihr
Vorschlag besser gemacht werden kann, habe ich
eben unterbreitet. Herzlichen Dank und ich freue
mich auf die Debatte.

(Beifall DIE LINKE)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Danke, Herr Bilay. Es erhält Herr Bergner von der
Fraktion der FDP das Wort.

Abgeordneter Bergner, FDP:
Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten
Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Das Thema „Abfall“ würde mich ja jetzt fast
provozieren, als Kommunalpolitiker über kommuna-
le Abfallwirtschaft zu referieren, auch als Mitglied
eines Aufsichtsrats eines kommunalen Abfallunter-
nehmens oder eben auch als Bauingenieur, der im

Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode - 17. Sitzung - 18.06.2020 1181

(Abg. Bilay)



Deponiebau schon einiges gemacht hat. Aber Ei-
nes will ich vorwegschicken, Herr Walk: Es ist vor
allem erst einmal Bürokratie, die Abfallkosten hoch-
treibt. Ich denke dabei beispielsweise an die Lager,
ich denke dabei beispielsweise an die neue Mantel-
verordnung. Das sind die Punkte, die zunächst erst
mal die Kosten in Gänze nach oben treiben und an
die wir dabei auch mit denken müssen. 

(Beifall CDU, FDP)

Wenn ich an Bürokratie denke, erinnere ich mich im
Zusammenhang mit Abfallwirtschaft auch an die
Geburt meiner Tochter. Als die nämlich geboren
wurde, war der Bescheid des Abfallwirtschafts-
zweckverbands schneller zu Hause als meine Toch-
ter. Das hat auch etwas mit Familienfreundlichkeit
zu tun. Das ist auch etwas, worüber wir uns
durchaus als Politiker Gedanken machen sollten.
Und so meine ich, es wird kein Antrag, es wird kein
Gesetzentwurf zu mehr Familienfreundlichkeit hel-
fen, wenn die positiven Effekte, die er hat und die
er zweifelsohne hat, am Ende durch mehr Bürokra-
tie wieder aufgefressen werden und am Ende dort
wieder zu mehr Kosten führen werden. Das ist kein
Angriff auf Ihren Entwurf, sondern schlicht eine Er-
gänzung der Gedanken, die wir uns dabei machen
sollten.

Der Gesetzentwurf, den Sie vorgelegt haben, Herr
Walk, hat auf jeden Fall Sinn, denn es ist natürlich
so, dass nicht fünf Personen fünfmal so viel Auf-
wand erzeugen wie vielleicht ein Haushalt, in dem
eine Person ist. Insofern ist es auf jeden Fall wich-
tig, eine degressive Preisentwicklung zu ermögli-
chen und dafür zu sorgen, dass man tatsächlich an
der Stelle auch familienfreundlich denkt. 

(Beifall FDP)

Aber ich möchte auch davor warnen, das Kind mit
dem Bade auszuschütten, denn wir sollten bei der
ganzen Diskussion über eine degressive Preisent-
wicklung und über die Grundkosten eines Haus-
halts auch an die alleinstehende Oma denken, die
im ländlichen Raum im Vierseithof alleine lebt und
damit auch schon sehr viele und sehr hohe Grund-
kosten hat. Das heißt, die Debatte muss nach un-
serer festen Auffassung zu einem ausgewogenen
Ergebnis führen, das auf der einen Seite die allein-
stehenden alten Menschen nicht im Regen stehen
lässt und das auf der anderen Seite natürlich zu
mehr Familienfreundlichkeit führt. Insofern sind wir
sehr aufgeschlossen für diese Diskussion und freu-
en uns auf eine – nicht über eine, sondern auf eine
– sehr sachliche Fachdiskussion im Innenaus-
schuss, wohin ich auch namens meiner Fraktion die
Überweisung beantrage. Vielen Dank, meine Da-
men und Herren. 

(Beifall CDU, FDP)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Vielen Dank. Es spricht nun Abgeordnete Merz von
der Fraktion der SPD.

Abgeordnete Merz, SPD:
Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen
und Kollegen Abgeordnete, als neues Mitglied hier
im Haus bin ich fast begeistert, wie emotional sol-
che Debatten selbst über Müllgebühren geführt
werden können, und das schon in der ersten Bera-
tung – aber gut. 

Die CDU-Fraktion greift mit ihrem Gesetzentwurf
ein wichtiges Thema auf. Die Bemessung von
Grundgebühren für die Abfallentsorgung pro Kopf
stellt tatsächlich für große Haushalte, für Familien
mit vielen Mitgliedern, also insbesondere für Fami-
lien mit vielen Kindern, eine Belastung dar. Der
Rechnungshofbericht aus dem Jahr 2018, auf den
Sie in Ihrem Gesetzentwurf Bezug nehmen, hat in
vielen Zweckverbänden dazu geführt, dass diese
von einer degressiven Gestaltung der Müllgebühren
Abstand nehmen. In der Tat könnte eine Klarstel-
lung im Thüringer Kommunalabgabengesetz, wie
sie 1998 für Wasser und Abwasser vorgenommen
wurde, hier helfen. Die SPD-Fraktion wird deshalb
der Überweisung an den Innen- und Kommunalaus-
schuss zustimmen, um den Antrag dort weiterhin zu
beraten. Vielen Dank. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Danke. Für den nächsten Beitrag rufe ich Abgeord-
neten Sesselmann von der Fraktion der AfD auf. 

Abgeordneter Sesselmann, AfD:
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen
und Herren, ich kann mich des Eindrucks hier leider
nicht erwehren, dass es bei der CDU einer Krise
wie der aktuellen Corona-Pandemie bedarf, damit
sie aktiv wird, und dann soll alles sehr schnell ge-
hen. Meine Damen und Herren, ob jedoch ein sol-
ches Gestolper als ergebnisorientierte Politik Früch-
te tragen wird, darf hier ernsthaft bezweifelt wer-
den, wurde doch unter Ihrer Regierungsverantwor-
tung von 1990 bis 2014 der zu ändernde § 12 des
Thüringer Kommunalabgabengesetzes so ausge-
staltet, wie er sich bis heute darin befindet.

Herr Bilay, lassen Sie doch der CDU auch mal den
kleinen Erfolg mit den sozialen Müllgebühren.
Wenn sie sich schon die Arbeit macht, nach mittler-
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weile fast 30 Jahren hier eine Gesetzesänderung
zu vollziehen, ist es doch alle Mühe wert. Wir unter-
stützen das natürlich auch.

(Beifall AfD)

Es mag sein, dass im Mantelgesetz über soziale
Müllgebühren gesprochen worden ist. Das ist ein
Pluspunkt für die CDU. Anzukreiden ist, dass die
CDU diesen Aspekt jetzt erst einführt. Wir können
uns alle erinnern: Es gibt eine Entscheidung des
Thüringer Oberverwaltungsgerichts Weimar vom
16. Februar 2011. Darin ist bereits bekannt gewor-
den, dass die Heranziehung unterschiedlicher Ge-
bührenmaßstäbe bei unterschiedlichen Benutzer-
gruppen aus sachlichen Gründen gerechtfertigt ist.

Jetzt haben viele Redner, unter anderem auch Herr
Bergner, viele Positionen hier schon benannt. Sie
führen sozusagen jetzt eine Ermessensvorschrift
ein. Wir müssen darauf achten, dass diese Ermes-
sensvorschrift auch als solche nicht durch Gerichte
gegen Null ausgelegt wird. Das heißt, Sie haben im
Ergebnis möglicherweise keinen Erfolg damit, wenn
Sie eine Kann-Bestimmung formulieren. Da müs-
sen wir auf jeden Fall nachbessern. Da besteht aus
unserer Sicht erheblicher Verbesserungsbedarf, um
das kurz vorwegzunehmen. Herr Walk, Sie haben
es benannt.

Wir werden auch zustimmen, die Angelegenheit in
die Ausschüsse zu überweisen, einfach deshalb,
weil es ein wichtiges Thema anspricht, nämlich die
Entlastung der Familien. Die AfD ist eine Familien-
partei.

(Beifall AfD)

(Zwischenruf Abg. Schubert, DIE LINKE: Gilt
das auch bei der Rente?)

Wichtig ist für uns, dass es gemacht wird; Herr
Bergner hat es auch angesprochen. Es ist auch
wichtig, Folgendes zu beachten. Wenn Sie auf der
einen Seite die Familien entlasten, dann müssen
Sie auch dafür sorgen, dass die Kosten nicht bei
den älteren Leuten hängen bleiben oder bei den Al-
leinstehenden oder aber auch bei den Gewerbetrei-
benden, die auch Müll entsorgen müssen.

Wenn wir einmal dabei sind, dann ist auch die Fra-
ge, Herr Walk, was uns und die Bürger interessiert:
Kommt im nächsten Plenum dann vielleicht auch
endlich die Abwasser- und Straßenreinigungsge-
bührenerhebung auf den Prüfstand? Es ist einiges
auf den Prüfstand zu stellen. Es ist ein guter An-
fang gemacht worden und wir werden das selbst-
verständlich als AfD-Fraktion hier unterstützen. Vie-
len Dank.

(Beifall AfD)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Danke schön. Ich rufe Abgeordnete Henfling von
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf.

Abgeordnete Henfling, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:
Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr ge-
ehrte Zuschauerinnen und Zuschauer am Li-
vestream, viele Dinge sind hier richtigerweise
schon gesagt worden. Ich möchte mich einigen Sa-
chen anschließen bzw. vielleicht auch dem einen
oder anderen widersprechen. Grundsätzlich finde
ich es sehr gut, über Müll und Müllgebühren zu
sprechen. Ich habe das im Kreistag des Ilm-Kreises
in den letzten zehn Jahren schon sehr ausführlich
getan. Unter anderem haben wir uns genau auch
über solche Sachen dort sehr auseinandergesetzt.
Auch wir hatten eine sehr interessante Diskussion
zu der Frage, inwieweit man Müllgebühren tatsäch-
lich sozial verträglich gestalten kann für Menschen,
die aus unterschiedlichen Situationen heraus viel-
leicht wenig Geld haben, aber zum Beispiel auch
mehr Müll produzieren, weil sie in einer besonderen
Lage sind. Mit einem Baby zu Hause produziert
man deutlich mehr Müll als mit einem Jugendlichen.
Es kommt natürlich immer auf den Einzelfall an. Im
Großen und Ganzen produziert man aber übrigens
auch mit zu pflegenden Angehörigen zu Hause
mehr Müll und kann das nicht wirklich ändern, ins-
besondere dann, wenn die auf Pflegeprodukte, auf
Inkontinenzmaterial angewiesen sind. Von daher
auch schon meine erste Kritik. Ich finde es grund-
sätzlich gut, dass Sie sagen: Wir wollen dafür sor-
gen, dass Müllgebühren familienfreundlich gestaltet
werden. Sie haben da sehr auf die Kinder abge-
stellt. Ich glaube tatsächlich, dass das ein bisschen
zu kurz gesprungen ist, insbesondere weil es nicht
unbedingt sein muss, dass es sozial verträglich ist.
Es gibt auch Familien, die viele Kinder haben, die
aber zum Beispiel finanziell gut genug gestellt sind,
dass sie auch höhere Gebühren leisten können,
und es gibt Familien, die vielleicht nur ein Kind ha-
ben und trotz alledem vielleicht finanziell schlechter
gestellt sind. Von daher springt das an der Stelle –
finde ich – von der Begründung her deutlich zu
kurz. Aber nichtsdestotrotz finde ich, ist es ein guter
Ansatz, um im Ausschuss noch einmal ausführlich
darüber zu sprechen.

Ich glaube aber, der Punkt, den der Kollege Bilay
angebracht hat, nämlich Anreize zu schaffen, die
vor allen Dingen dahin zielen, Müll zu vermeiden,
sind auch sehr wichtig. Der Ilm-Kreis beispielsweise
hat das in Teilen getan, indem zum Beispiel natür-
lich eine Pro-Kopf-Grundgebühr da ist, dann aber in
der zweiten Gebühr, die dann angesetzt wird, mit
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Volumen gerechnet wird und da sozusagen ein
Müllvermeidungsanreiz dahintersteht. Ich glaube,
das ist besonders wichtig, denn ich glaube, wir pro-
duzieren nach wie vor viel zu viel Müll. 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ich weiß, dass es nicht immer an den Verbrauche-
rinnen und Verbrauchern liegt. Leider haben wir
auch das Problem, dass insbesondere die Verpa-
ckungsindustrie hier dem Ganzen in Bezug auf die
Müllvermeidung einen Strich durch die Rechnung
macht und dass natürlich auch der zunehmende
Versandhandel dazu führt, dass wir mehr Müll pro-
duzieren. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir
auch bei den Gebühren auf so etwas achten soll-
ten. Wenn Sie sich das Gesetz dazu anschauen,
sehen Sie, dass zum Beispiel bei der Frage Was-
ser- und Abwasserbehandlung in § 12 Abs. 5 Thür-
KAG der sparsame Umgang mit dem Wasser dort
schon in den Absatz eingearbeitet wurde, das
heißt, dort gilt es als Grundsatz, dass man sparsam
damit umgehen sollte. Ich glaube, ähnlich sollte
man das auch in diesem Bereich gestalten.

Lassen Sie uns aber bitte auf jeden Fall etwas brei-
ter über die Frage von sozialer Gerechtigkeit bei
Müllgebühren diskutieren und das nicht nur auf kin-
derreiche oder Familien mit Kindern reduzieren. Ich
glaube, das ist wirklich zu kurz gesprungen. Da
würde ich mir wünschen, dass wir uns da vielleicht
etwas den Blick weiten und uns vielleicht noch an-
dere Personengruppen anschauen, die eventuell
von so was profitieren könnten.

Ansonsten freue ich mich auf die Beratung im In-
nen- und Kommunalausschuss dazu und sicherlich
dann auch auf die Anhörung, die wir dort beschlie-
ßen werden. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Vielen Dank, Frau Henfling von der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen. Wünscht die Landesregierung
das Wort? Bitte, Frau Staatssekretärin.

Schenk, Staatssekretärin:
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr verehrter
Herr Präsident!

(Zwischenruf Abg. Blechschmidt, DIE LINKE:
Sie können den Mundschutz abnehmen!)

Ah ja, stimmt. Danke. Macht der Gewohnheit. Das
werde ich als Servicetweet unterbringen. Danke. 

Ich komme jetzt zum Wesentlichen, nämlich zu
dem hier schon ausführlich – und ich muss mich

Frau Abgeordneter Merz anschließen – und sehr
emotional diskutierten Thema.

Zuerst – Herr Abgeordneter Bergner, gestatten Sie
mir die Bemerkung – geht der Preis an die beste
Pointe des Tages auf jeden Fall an Sie. Zumindest
war ich wirklich sehr überrascht über den Schluss
von der Geburt Ihrer Tochter auf das Thema „Müll“.
Ich dachte, ah, jetzt kommen die Windeln. Nein, Sie
kamen mit dem Gebührenbescheid. Das war wirk-
lich unterhaltsam. Ich habe das auch eher wie die
Abgeordnete Henfling immer mit der Produktion
von Windeln in Verbindung gebracht, aber nichts-
destotrotz verspricht das eine spannende Aus-
schussdebatte zu werden.

Nun zur Sache. Sehr geehrte Damen und Herren,
die Fraktion der CDU hat einen Gesetzentwurf zur
Änderung des Thüringer Kommunalabgabenge-
setzes vorgelegt. Sie möchte eine ausdrückliche
Regelung ins Gesetz aufnehmen, nach deren Be-
reich der Abfallentsorgung eine degressive Gestal-
tung der erhobenen Grundgebühren möglich ist.
Anlass für diesen Regelungsvorschlag ist – das
wurde hier schon mehrfach dargestellt –, dass ein
Abfallzweckverband seine Gebührensätze geändert
und hierfür Kritik eines Teils seiner Gebühren-
schuldner geerntet hat. Konkret hat der Zweckver-
band eine Regelung geändert, die eine Degression,
also ein Absenken der Festgebühr, für Haushalte
mit mehreren Personen vorsah. Hier war zunächst
eine Festgebühr festgesetzt, die sich für jede weite-
re Person im Haushalt gleichmäßig verringerte. Seit
1. Januar 2019 bringt der Zweckverband für die
Festgebühr eine andere Regelung zur Anwendung.
Ein Abschlag auf die Festgebühren ab einer be-
stimmten Personenanzahl ist nicht mehr vorgese-
hen. Diese Änderung geht unter anderem darauf
zurück, dass der Zweckverband vom Thüringer
Rechnungshof für die bisherige Abstufung kritisiert
und in der Folge eine Anpassung angeregt wurde.
Der Verband wollte mit der Änderung zum einen
rechtlichen Risiken aus dem Weg gehen. Er wollte
aber darüber hinaus einem erheblichen Verwal-
tungsaufwand begegnen, der mit dieser alten Re-
gelung verbunden war. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, bei den
Einrichtungen der Wasserver- und Abwasserentsor-
gung, aber auch bei Einrichtungen der Abfallentsor-
gung handelt es sich um sogenannte kostende-
ckende Einrichtungen, bei denen die betriebswirt-
schaftlichen ansatzfähigen Kosten über geeignete
Gebührenmaßstäbe auf die Benutzer umzulegen
sind. Dabei sind gemäß § 12 Abs. 4 der Thüringer
Kommunalabgabenordnung die Gebühren nach
dem Ausmaß zu bemessen, in dem die Gebühren-
schuldner die öffentliche Einrichtung auch tatsäch-
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lich benutzen. Die Gebühren werden also nach
dem sogenannten Äquivalenzprinzip erhoben. Da-
raus folgt jedoch nicht, dass der Satzungsgeber für
die Gebührenerhebung nur einen bestimmten Maß-
stab zugrunde legen darf. Nach der Rechtspre-
chung ist der Aufgabenträger sowohl nach den all-
gemeinen kommunalrechtlichen Vorschriften der
Thüringer Kommunalordnung als auch nach der
speziellen Ermächtigungsgrundlage des Thüringer
Kommunalabgabengesetzes frei, einen geeigneten
Gebührenmaßstab nach seinem Satzungsermes-
sen zu wählen. Dabei muss ihm nach der Recht-
sprechung des Thüringer Oberverwaltungsgerichts
ein Spielraum zugestanden werden, der ihm dies
dann auch ermöglicht. Dieser Spielraum umfasst
die folgenden Punkte: die besonderen örtlichen
Verhältnisse, die Anforderungen einer ordnungsge-
mäßen Aufgabenerfüllung und Gesichtspunkte der
Verwaltungspraktikabilität, also zum Beispiel der
Aufwand und die Wirtschaftlichkeit des jeweiligen
Gebührenmodells. Diesen Punkten ist insgesamt
Rechnung zu tragen. Dies ist ein Ausfluss des
Selbstverwaltungsrechts, das den Kommunen
durch die Verfassung eingeräumt ist. Das Thüringer
Kommunalabgabengesetz schließt dabei auch eine
degressive oder aber auch progressive Gebühren-
staffelung nicht aus. Für den Bereich der Wasser-
ver- und Abwasserentsorgung wurde insbesondere
mit Blick auf die Voraussetzungen für eine Degres-
sion bereits eine Regelung in das Thüringer Kom-
munalabgabengesetz aufgenommen. Für den Be-
reich der Abfallentsorgung kann der Rechtspre-
chung des Thüringer Oberverwaltungsgerichts
nichts Gegenteiliges entnommen werden. Das Ge-
richt hat jedenfalls bislang keinen Anlass gesehen,
in einem konkreten Fall die vorgenommene degres-
sive Staffelung bei einer Abfallgebühr grundsätzlich
in Zweifel zu ziehen.

Bei der Ausgestaltung der Gebührenerhebung hat
der Satzungsgeber neben den Regelungen des
kommunalen Abgabengesetzes aber auch das
Fachrecht zu berücksichtigen. Besondere Anforde-
rungen an den Maßstab ergeben sich im Bereich
der Abfallentsorgung aus bundes- und landesrecht-
lichen Regelungen. Auf die möchte ich nun kurz
eingehen. So regelt § 6 Abs. 5 des Thüringer Aus-
führungsgesetzes zum Kreislaufwirtschaftsgesetz,
dass die Gebührenbemessung so zu gestalten ist,
dass die Rangfolge der Maßnahmen der Abfallbe-
wirtschaftung nach § 6 Kreislaufwirtschaftsgesetz
als Merkmal im Sinne von § 12 Abs. 4 ThürKAG be-
rücksichtigt wird. § 6 des eben angesprochenen
Kreislaufwirtschaftsgesetzes beschreibt die fünfstu-
fige Abfallhierarchie, und bei dieser steht das Ziel
der Abfallvermeidung an oberster Stelle. Eine aus-
drückliche Regelung zur Zulässigkeit einer degres-

siven Ausgestaltung der Abfallgebühren könnte das
Risiko in sich bergen, diese abfallrechtlichen Ziele
eben nun gerade zu unterlaufen. Insoweit wird auch
die einzig in Sachsen-Anhalt formulierte Regelung
zur Gebührendegression im Abfallbereich im dorti-
gen Kommunalabgabengesetz sehr kritisch gese-
hen.

Sie sehen also: Es gibt eine Vielzahl an Punkten,
die uns eine intensive Ausschussdebatte ermögli-
chen wird, und diese Debatte kann sicherlich auch
einen Beitrag leisten, die dargestellten und eben
ausformulierten Herausforderungen angemessen
zu bewerten. Ich freue mich auf eine emotionale
Debatte im Ausschuss. Vielen Dank. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Kaufmann:
Vielen Dank, Frau Staatssekretärin Schenk. Gibt es
weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall.
Dann schließe ich die Beratung zu diesem Punkt
und wir kommen zur Abstimmung. 

Ich habe schon gehört, dass der Innen- und Kom-
munalausschuss vorgeschlagen wurde. Dazu gebe
ich noch einen Hinweis: Gesetzentwürfe aus der
Mitte des Landtags werden im Regelfall zumindest
auch an den Ausschuss für Migration, Justiz und
Verbraucherschutz überwiesen. 

(Zwischenruf Abg. Lukasch, DIE LINKE: Nur
in der Regel, nicht immer!)

Es hat keiner beantragt. Gut, wir müssen nicht da-
rüber abstimmen. Ich wollte nur darauf hinweisen. 

Dann bitte ich alle um ihr Handzeichen, die für die
Überweisung an den Innen- und Kommunalaus-
schuss stimmen. Das sind die Fraktionen Die Linke,
Bündnis 90/Die Grünen, der SPD, der FDP, der
CDU und der AfD. Das ist also einstimmig ange-
nommen. Der Gesetzentwurf ist einstimmig an den
…

(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN: Stimmenthaltungen?)

Ja, natürlich. Gegenstimmen? Ich sehe keine Ge-
genstimmen. Gibt es Enthaltungen? Nein, auch kei-
ne Enthaltungen. Also ist doch einstimmig die Über-
weisung an den Innen- und Kommunalausschuss
angenommen. Damit schließe ich diesen Tagesord-
nungspunkt. 

Ich bitte kurz die Parlamentarischen Geschäftsfüh-
rer zu mir. 

Dann darf ich verkünden, dass wir jetzt kurz vor
Schließung der Sitzung stehen. Aber ich möchte
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vorher noch einen Hinweis geben. Anschließend,
das heißt 30 Minuten nach Ende der Plenarsitzung,
findet eine außerplanmäßige Sitzung des Aus-
schusses für Bildung, Jugend und Sport statt, und
zwar im Funktionsgebäude Raum F 101. Vielen
Dank. 

Ich schließe damit die Sitzung für heute. Morgen
wird die Sitzung um 9.00 Uhr fortgesetzt. 

Ende: 18.57 Uhr
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